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Vorblatt 
Problem: 
Obwohl bereits wesentliche Teile der gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften auf dem Gebiet des Strah-
lenschutzes in den geltenden österreichischen Strahlenschutzbestimmungen enthalten sind, ist wegen 
teilweiser Nichtkonformität eine Anpassung erforderlich. Weiters sind Bestimmungen aus Verpflichtun-
gen durch die Ratifizierung eines internationalen Übereinkommens ins nationale Recht zu übertragen. 
Ziel: 
Anpassung des geltenden Strahlenschutzgesetzes an die Strahlenschutzregelungen der EU und an den 
Inhalt eines internationalen Abkommens. 
Inhalt: 
Regelungen bezüglich des Rechtfertigungsprinzips und für externe Arbeitskräfte, sowie hinsichtlich der 
Reduzierung der zulässigen Exposition für beruflich strahlenexponierte Personen und für Einzelpersonen 
der Bevölkerung; Regelungen im Zusammenhang mit erhöhter natürlicher Strahlenexpositionen (etwa für 
fliegendes Personal), Einführung des Strahlenschutzpasses und Einführung zentraler Register zB für er-
haltene Strahlendosen; gesetzliche Verankerung der Regelungen zur Behandlung und Beseitigung radio-
aktiver Abfälle. 
Alternativen: 
Keine. 
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 
Keine. 
EU-Konformität: 
Ist gegeben. 
Kosten: 
Allfällige durch die EU-Anpassung entstehende Mehrkosten werden durch die Übertragung der regelmä-
ßigen Überprüfungen von den Behörden an akkreditierte Anstalten mehr als kompensiert werden. Die 
Regelung sieht weiters die gesetzliche Absicherung von vertraglich festgelegten finanziellen Verpflich-
tungen des Bundes im Zusammenhang mit der Behandlung und Entsorgung radioaktiver Abfälle – unter 
Einbindung der Verursacher, mit dem Ziel einer künftigen kostendeckenden Preisgestaltung – vor. Da die 
derzeit geltenden Verträge nicht alle Schritte der Abfallentsorgung zufriedenstellend abdecken, ist im 
Zusammenhang mit der nunmehr vorgesehenen gesetzlichen Regelung mit entsprechenden Aufwendun-
gen des Bundes zu rechnen. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Verfassungsrechtliche Grundlage für den Strahlenschutz in Österreich ist der Kompetenztatbestand „Ge-
sundheitswesen“, Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG. 

Die Europäische Gemeinschaft hat Regelungen für den Schutz der Arbeitskräfte und der Bevölkerung, 
aber auch für Patienten erlassen, die die Mitgliedstaaten in nationales Recht zu übertragen haben. Die 
gegenständliche Novelle dient insbesondere der Implementierung der drei nachstehend angeführten 
Richtlinien: 

Die Überarbeitung der bisher geltenden Strahlenschutz-Grundnormenrichtlinien (80/836/EURATOM und 
84/467/ EURATOM) hat in der „Richtlinie 96/29/EURATOM des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festle-
gung der grundlegenden Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der 
Bevölkerung gegen die Gefahren durch ionisierende Strahlungen“ ihren Niederschlag gefunden (Amts-
blatt Nr. L 159 vom 29. Juni 1996). 

Die Richtlinie 84/466/EURATOM des Rates vom 3. September 1984 zur Festlegung der grundlegenden 
Maßnahmen für den Strahlenschutz bei ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen wurde ebenfalls 
überarbeitet und wurde durch die Richtlinie 97/43/EURATOM des Rates vom 30. Juni 1997 über den 
Schutz der Gesundheit vor Gefährdung durch ionisierende Strahlung bei medizinischer Exposition zum 
Ersatz der Richtlinie 84/466/EURATOM, (Amtsblatt Nr. L 180 vom 9. Juli 1997), ersetzt. 

Die Richtlinie 90/641/EURATOM des Rates vom 4. Dezember 1990 über den Schutz externer Arbeits-
kräfte, die einer Gefährdung durch ionisierende Strahlung(en) beim Einsatz im Kontrollbereich ausgesetzt 
sind, Amtsblatt Nr. L 349/21 vom 13. Dezember 1990, vom 20. Juni 1990, ist ebenfalls zu berücksichti-
gen. 

Basis für die Neufassung der Strahlenschutz-Grundnormenrichtlinie war die 1991 veröffentlichte Emp-
fehlung ICRP Nr. 60 der Internationalen Strahlenschutzkommission. 

Weiters ist Österreich durch die Ratifizierung des Übereinkommens über die sichere Behandlung abge-
brannter Brennelemente und über die sichere Behandlung radioaktiver Abfälle, BGBl. III Nr. 169/2001, 
Verpflichtungen eingegangen, die in nationales Recht zu übertragen sind. 

Durch die genannten Richtlinien der EU und die eingegangenen Verpflichtungen aus einem internationa-
len Übereinkommen ergibt sich auch in Österreich ein Anpassungsbedarf der Strahlenschutzvorschriften. 
Diesem Zweck dient die gegenständliche Novelle zum Strahlenschutzgesetz. 

Aus österreichischer Sicht ist dabei insbesondere bemerkenswert: 
ad Richtlinie 96/29/EURATOM: 
– Bisherige Regelungen bleiben in weiten Bereichen unverändert bzw. ähnlich wie bisher, in einigen 

Bereichen hat Österreich einen zusätzlichen Regelungsbedarf (zB natürliche Strahlung, Meldepflicht 
für die Einfuhr radioaktiver Stoffe aus Drittstaaten). 

– Einführung von ICRU-Messgrößen, neue Strahlungs-Wichtungsfaktoren, Gewebe-Wichtungs-
faktoren, Dosisermittlungsverfahren entsprechend dem Stand der Wissenschaft. Dadurch ergeben 
sich zusätzliche Verschärfungen etwa im Bereich der Neutronenexposition. Annual limits of intake 
(ALI-Werte) sind nicht mehr enthalten, die neuen Regelungen basieren auf Dosisfaktoren. 

– Änderung der Freigrenzenregelungen für die Melde- oder Bewilligungspflicht. In den meisten Fällen 
ist eine Herabsetzung der bisherigen Freigrenzenregelungen erfolgt, nur in wenigen Fällen ergaben 
die Berechnungen bei Nukliden geringer Radiotoxizität eine Erhöhung der Freigrenze. So ist etwa 
die Konzentrationsfreigrenze für Cs-137 gegenüber der bisherigen österreichischen Regelung auf ein 
Zehntel herabgesetzt worden (nunmehr 10 kBq/kg). 

– Absenkung der Dosisgrenzwerte für beruflich strahlenexponierte Personen und die Allgemeinbevöl-
kerung. 

– Für beruflich strahlenexponierte Personen gilt ein Basiswert von 20 mSv/Jahr, der als Mittelwert 
über fünf Jahre einzuhalten ist; in einzelnen Jahren sind wie bisher 50 mSv zulässig. 

– Für die Allgemeinbevölkerung gilt eine Jahreshöchstdosis von 1 mSv, wobei in einzelnen Jahren bis 
zu 5 mSv zugelassen werden können. 
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– Genauere Bestimmungen zu Rechtfertigung und Optimierung im Strahlenschutz, zB Einführung von 
Dosisbeschränkungen (dose constraints) als zusätzliches Optimierungs- und Begrenzungsmittel, ex-
plizites Verbot für den Zusatz radioaktiver Stoffe zu Lebensmitteln, Spielwaren, Schmuckgegen-
ständen und Kosmetika. 

– Zur Regelung der Arbeitsbedingungen für Schwangere ist anzumerken, dass der österreichische 
Standard sinngemäß nunmehr als EU-Norm gilt. Bisher war für schwangere Arbeitnehmerinnen laut 
EU-Normen eine Beschäftigung als Arbeitskraft der Kategorie B zulässig, wobei eine Fetaldosis von 
10 mSv möglich war. Nunmehr wird der Fötus als Teil der Allgemeinbevölkerung betrachtet 
(= 1 mSv absolut). 

– Die schon bisher strengere österreichische Regelung für Lehrlinge und Auszubildende kann beibe-
halten werden; dies bedarf jedoch einer Unterrichtung der Kommission und der Mitgliedstaaten. 

– Bereiche mit erhöhter natürlicher Strahlung werden in die Regelungen einbezogen. Der Anwen-
dungsbereich der Strahlenschutzregelungen ist auf Berufstätigkeiten erweitert worden, bei denen na-
türliche Strahlenquellen verwendet werden. Dieser Art der menschlichen Betätigung im Zusammen-
hang mit ionisierender Strahlung wird der neue Begriff „Arbeiten“ zugeordnet. Es ist den Mitglied-
staaten überlassen, durch Untersuchungen gefährdete Bereiche zu ermitteln. Ausdrücklich in der 
Richtlinie angeführt sind zB Badeanstalten, Stollen, Bergwerke, unterirdische Arbeitsstätten, Ver-
wendung und Lagerung natürlich radioaktiver Stoffe, natürlich radioaktive Rückstände sowie der 
Betrieb von Flugzeugen. 

– Grundsätzlich unterschieden wird auch zwischen „Tätigkeiten“ und „Interventionen“, für die unter-
schiedliche Regelungen gelten. Interventionen können in Notstandssituationen oder bei dauerhaften 
Folgen nach früheren Notstandssituationen oder vergangenen Tätigkeiten und Arbeiten erforderlich 
sein (zB nach Ereignissen wie Tschernobyl oder auf Grund der Gegebenheiten in alten Bergbauge-
bieten). In diesen Situationen gelten andere Regelungen als für den absichtlichen, bewilligten Um-
gang. Diese Unterscheidung entspricht grundsätzlich der bisherigen österreichischen Regelung, wel-
che die Gültigkeit der Strahlenschutzverordnung ausdrücklich auf die Teile I bis III des Strahlen-
schutzgesetzes beschränkt und nicht für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen gilt. 

ad Richtlinie 97/43/EURATOM: 
Aus der Patientenschutzrichtlinie ergeben sich folgende Schwerpunkte: 
– Verstärkte Betonung der Grundsätze „Rechtfertigung“ und „Optimierung“ 
– Minimierung potentieller Expositionen 
– Referenzwerte für medizinische Expositionen 
– Einbeziehung von Medizinphysikern in strahlentherapeutische und nuklearmedizinische Behandlun-

gen, eingeschränkt auch im Bereich Diagnostik 
– Qualitätskontrolle von Anlagen 
– Verbot der direkten Röntgendurchleuchtung ohne Bildverstärker 
– Untersuchungen ohne automatische Regelung der Dosisleistung nur in Ausnahmefällen 
Darüber hinaus wurden im Rahmen der EU-Anpassung des Strahlenschutzgesetzes die Strafbestimmun-
gen präzisiert und erweitert, die Strafsätze wurden an die heutigen Gegebenheiten angepasst. Neu sind 
auch Bestimmungen über Beschlagnahme und Verfall. 
In die Bewilligungstatbestände wurde explizit die Beibringung einer Sicherheitsanalyse, einer Störfallana-
lyse und einer Notfallplanung, sowie der Nachweis eines Entsorgungskonzeptes und einer Versicherung 
nach dem Atomhaftungsgesetz 1999 als Bewilligungsvoraussetzungen aufgenommen. 
Im Sommer 2000 wurden die zuständigen Behörden sowohl vom Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft als auch vom Bundesministerium für soziale Sicherheit 
und Generationen dahin gehend angewiesen, den direkt anwendbaren materiellen Inhalt der Richtlinien 
im Zuge der Vollziehung des geltenden Strahlenschutzrechtes (mittels Bescheid) zu berücksichtigen. 

ad BGBl. III Nr. 169/2001: 
Aus dem Übereinkommen über die sichere Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die sichere 
Behandlung radioaktiver Abfälle ergibt sich die Notwendigkeit, die auf privatrechtliche Verträge gestütz-
ten Maßnahmen zur sicheren Behandlung und Beseitigung radioaktiver Abfälle unter Beachtung der Be-
stimmungen des Übereinkommens auf eine gesetzliche Basis zu stellen. 
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Kosten: 
1. Kosten für Strahlenpass und Register: 
Im Gesetz wurde die Möglichkeit vorgesehen, die Tätigkeit der Ausgabe und Registrierung von Strahlen-
pässen an eine geeignete Institution auszulagern. Es ist beabsichtigt, diese Tätigkeit kostendeckend zu 
gestalten. Ergänzend dazu sind zentrale Register zur Erfassung der Personendosen und der Strahlenquel-
len anzulegen. 
2. Kosten für bauliche Adaptierungsmaßnahmen aus Strahlenschutzgründen: 
Auf Grund der bisherigen Überprüfungen gemäß § 17 des Strahlenschutzgesetzes – unter Beachtung der 
direkt anwendbaren materiellen Bestimmungen der Richtlinie 96/29/EURATOM – wurde weder dem 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft noch dem 
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen bekannt, dass sich die Notwendigkeit zur 
Nachrüstung von Abschirmmaßnahmen als erforderlich erwiesen hätte. 
3. Kosten für die Regelung der Entsorgung radioaktiver Abfälle: 
Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen entstehen dem Bund voraussichtlich in den nächsten 
13 Jahren zusätzliche Kosten, die insbesondere dadurch begründet sind, dass die bisherigen Verträge die 
Beseitigung (End- oder Langzeitlagerung) radioaktiver Abfälle nicht ausreichend berücksichtigt haben. 
Diese Kosten belaufen sich nach heutiger Kostenschätzung auf insgesamt etwa 70 Millionen Euro. Die 
Kosten aus den vertraglichen Verpflichtungen mit der Austrian Research Centers Ges.m.b.H. – ARCS 
anlässlich der Stilllegung der Entsorgungsanlagen werden nach heutiger Kostenschätzung insgesamt etwa 
20 Millionen Euro betragen. 
Diese Kosten errechnen sich wie folgt: 
a) Transferlager als Ersatz des derzeitigen Zwischenlagers: 

 jährlich bis 2015 

Errichtung eines Transferlagers in den Jahren 2006 bis 2008 1,21 Mio. €  3,6 Mio. € 

Betriebskosten des Transferlagers in den Jahren 2009 bis 2015 0,73 Mio. €  5,1 Mio. € 

Verbringung der konditionierten Abfälle ins Transferlager im 
Jahr 2009 

 
*) 

 
 0,2 Mio. € 

Rekonditionierung für Transferlager in den Jahren 2009 bis 2011 etwa 0,97 Mio. €  2,9 Mio. € 

Verbringung der rekonditionierten Abfälle ins Transferlager in 
den Jahren 2009 bis 2011 

 
0,07 Mio. € 

 
 0,2 Mio. € 

Teilsumme 1: Transferlager  12,0 Mio. € 

*) Dieser Posten umfasst nur jene Fässer, die ohne jede weitere Rekonditionierung ins Transferlager verbracht  
wurden. 

Für die einzelnen Jahre ergeben sich die nachstehenden Einzelbeträge: (in Millionen Euro) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1,21 1,21 1,21 2,00 1,78 1,74 0,73 0,73 0,73 0,73 

b) Entsorgungsanlagen: 

 jährlich bis 2015 

Instandhaltung bestehender Entsorgungsanlagen: 0,44 Mio. €  6,1 Mio. € 

Dekommissionierung HZL in den Jahren 2006 bis 2009 0,87 Mio. €  3,5 Mio. € 

Dekommissionierung noch benötigter Entsorgungsanlagen im 
Jahre 2015 

 
 

 
18,0 Mio. € 

Teilsumme 2: Vertragliche Verpflichtungen für das 
BMLFUW gegenüber dem ARCS 

 
 

 
27,6 Mio. € 
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Die Kosten für die Instandhaltung der Entsorgungsanlagen fallen auch heute schon an und sind nicht 
durch die gegenständliche Novelle bedingt. Die Kosten für die Dekommissionierung der Heißzellenlabors 
(HZL) belasten zum Teil das BMVIT, da die HZL primär nicht für die Abfallbehandlung, sondern für die 
Manipulation hochaktiver Strahlenquellen errichtet wurden, sodass dem BMLFUW nur 20 Millionen 
Euro zuzurechnen sind. Steigende Instandhaltungskosten der Entsorgungsanlagen in Seibersdorf sind 
primär altersbedingt und nicht auf die Novelle zum Strahlenschutzgesetz zurückzuführen. 
Für die einzelnen Jahre ergeben sich die nachstehenden Einzelbeträge (in Millionen Euro): 

2006 bis 2009 je 2015 

0,5 18,– 

c) Beseitigung der in Seibersdorf derzeit lagernden konditionierten radioaktiven Abfälle: 
Für 10 000 Fässer: Entnommen einer Angabe eines ausländischen Endlagers..........  43,6 Millionen Euro 
d) Beseitigung der aus der Dekommissionierung der Entsorgungsanlagen anfallenden konditionierten 
radioaktiven Abfälle: 
Für zu erwartende 2 500 Fässer: ................................................................................  11,0 Millionen Euro 
Die Kosten der beiden letzten Punke fallen zum Zeitpunkt der Beseitigung an. Nach derzeitigem Wis-
sensstand ist nicht zu erwarten, dass dies vor dem Jahre 2015 (eher gegen das Jahr 2030) sein wird. 
Die Summen aus dem Transferlager, das der Lagerung der konditionierten Abfälle dient, und den unter 
den Punkten 3 und 4 angeführten Beträgen gehen zu Lasten des BMLFUW. Im Hinblick auf die Tatsache, 
dass die Menge des zu beseitigenden Abfalls aus der Dekommissionierung der Entsorgungsanlagen, die 
noch bis zum Jahre 2015 in Betrieb sein sollen, nur sehr grob geschätzt werden kann, wurde für die 
Summe ein Gesamtbetrag von 70 Millionen Euro angenommen. 
4. Mit den vorzunehmenden EU-Anpassungen, insbesondere der neu aufgenommenen Regelungen des 
IIIb. Teiles, sind zwar Kosten verbunden, die jedoch durch die Auslagerung anderer Verwaltungstätigkei-
ten mehr als kompensiert werden. Mit der Neuregelung der Fristen für einen Großteil der Überprüfungen 
gemäß § 17 ergibt sich für die vollziehenden Behörden eine wesentliche Kostenersparnis (Reise- und 
Personalkosten), da diese Überprüfungen gemäß der derzeitigen Regelung jährlich für alle bewilligten 
Anlagen durchzuführen sind und die Anlassfälle aus der Neuregelung des IIIb. Teiles nur wenige Prozent 
der erstgenannten Fälle in ganz Österreich betreffen wird. 
5. Kosten für Medizinphysiker: 
Durch die von der Richtlinie 97/43/EURATOM geforderte Einführung von Medizinphysikern auch im 
Bereich der Nuklearmedizin und gegebenenfalls im Bereich der Diagnostik kann sich in den nächsten 
Jahren ein zusätzlicher Bedarf an Medizinphysikern ergeben. 

Besonderer Teil 
Zu Art. 1 Z 1 (§§ 1 bis 7): 
Zu § 1: 
Die Änderungen hinsichtlich des Anwendungsbereichs tragen den Vorgaben der Grundnormenrichtlinie 
und der Patientenschutzrichtlinie Rechnung, wobei insbesondere jene Fälle, in denen natürliche Strahlen-
quellen vorhanden sind, berücksichtigt wurden (Z 5). 
Zu § 1 Z 4 wird ausgeführt, dass die Wortfolge „vergangene oder frühere Tätigkeiten oder Arbeiten“ aus 
der Richtlinie 29/96/EURATOM übernommen wurde; darunter sind einerseits in der Vergangenheit 
durchgeführte Handlungen zu verstehen, die seit vielen Jahren abgeschlossen sind und die in der Regel 
heute eine Zuordnung zu einem Verantwortlichen nicht mehr ermöglichen, andererseits Handlungen in 
früherer Zeit, die möglicherweise einem Verantwortlichen zurechenbar sind und nach den heutigen Er-
kenntnissen des Strahlenschutzes als veraltet anzusehen sind. 
Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit einer Exposition durch natürliche Strahlenquellen 
ausgesetzt sein können (zB Flugpersonal oder im Bergbau Tätige) müssen nicht notwendigerweise „be-
ruflich strahlenexponierte Personen“ sein. Wenn jedoch die Exposition jenen Wert, der für Einzelperso-
nen der Bevölkerung höchstzulässig ist, überschreitet, werden sie als beruflich strahlenexponierte Perso-
nen bezeichnet, ohne jedoch einer Einteilung in unterschiedliche Kategorien zu folgen (siehe § 2 Abs. 2 
Z 2). 
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Erheblich erhöhte Expositionen infolge menschlicher Tätigkeit werden jedenfalls vom Anwendungsbe-
reich der Novelle erfasst. 
Hinsichtlich der Interventionssituationen wurde eine begriffliche Anpassung an die Richtlinie 
29/96/EURATOM vorgenommen. Der neue Abs. 3 berücksichtigt die Erfordernisse des Gleichbehand-
lungsgesetzes. 
Weitere im Art. 2 der Richtlinie 96/29/EURATOM enthaltene Bestimmungen bezüglich des Anwen-
dungsbereiches sind, soweit sie nicht im § 2 enthalten sind, durch die Strahlenschutzverordnung zu regeln 
(zB Potenzialdifferenz bei elektrischen Geräten, die Strahlenschutzmaßnahmen zur Folge haben). 
Der in der Richtlinie 96/29/EURATOM verwendete Begriff der „Tätigkeit“ entspricht in der österreichi-
schen Regelung dem beibehaltenen alten Begriff des „Umganges“. Wie schon bisher in der österreichi-
schen Regelung und in der EU-Regelung ist die Definition des „Umganges“ sehr weit gefasst. Die Passa-
ge „jede sonstige Tätigkeit, die eine Exposition von Einzelpersonen zur Folge haben kann, die vom 
Standpunkt des Strahlenschutzes nicht außer Acht gelassen werden kann“ umfasst etwa auch, wie schon 
die bisherige Regelung, die Stillegung oder Demontage von Anlagen. 

Zu § 2: 
Die Regelung berücksichtigt die Bestimmungen des Art. 1 der Richtlinie 96/29/EURATOM, soweit sie 
für das Strahlenschutzgesetz benötigt werden. Weitere Definitionen werden im Verordnungswege zu 
berücksichtigen sein (zB Begriffsbestimmungen über Messgrößen für Aktivität und Dosisleistung, soweit 
sie nicht durch das Maß- und Eichgesetz sowie die daraus abgeleiteten Rechtsvorschriften definiert sind, 
„Beschleuniger“, usw.). 
Grundsätzlich wurde den Definitionen der Richtlinie gefolgt. Einige, seit 30 Jahren bewährte Begriffe des 
österreichischen Strahlenschutzrechts, wie etwa die Begriffe „Umgang“, „Strahlenschutzbeauftragter“, 
„beruflich strahlenexponierte Personen“, „Strahleneinrichtungen“ wurden beibehalten, jedoch den Inhal-
ten der Definitionen der Richtlinie sinngemäß angepasst. 

Zu Abs. 1: 
Die Richtlinie 96/29/EURATOM dehnt den Geltungsbereich auf „Arbeiten“ aus, bei denen durch natürli-
che radioaktive Stoffe, die nicht auf Grund ihrer Radioaktivität, ihrer Nutzung als Kernbrennstoff oder 
zur Erzeugung von Kernbrennstoff verarbeitet werden oder verarbeitet worden sind, erhöhte Expositionen 
auftreten können. Die entsprechenden Regelungen finden sich im IIIb. Teil dieser Gesetzesnovelle. Dieser 
beschränkt in Verbindung mit den noch zu erlassenden Verordnungen den Anwendungsbereich auf aus-
drücklich aufgeführte Arbeitsfelder und Materialien. 

Zu Abs. 2: 
Der Begriff „beruflich strahlenexponierte Personen“ bezog sich unter Berücksichtigung der Regelung der 
StrSchVO bisher nur auf strahlenexponierte Arbeitskräfte der Kategorie A im Sinne der EU-Richtlinie 
80/836/EURATOM. Der Begriff „Arbeitskräfte“ der Richtlinie deckt sich nicht mit dem gleichnamigen 
Begriff des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes (AÜG). Die nunmehrige Formulierung der Definition ist 
umfassender; die Neufassung der StrSchVO wird eine Unterscheidung der Kategorien A und B, jedoch 
mit entsprechend der EU-Richtlinie 96/29/EURATOM abgesenkten Dosisgrenzen vornehmen. Der unter 
Z 1 erfasste Personenkreis bezieht sich auf den „Umgang mit Strahlenquellen“ gemäß § 2 Abs. 38. 
Der unter Z 2 erfasste Personenkreis bezieht sich auf die „Arbeiten“ gemäß § 2 Abs. 1. 
Die unterschiedlichen Definitionen unter Z 1 und 2 folgen den Bestimmungen der Richtlinie 
96/29/EURATOM; es gibt jedoch keine sachliche Begründung dafür, dass Personen, die im Rahmen ihrer 
beruflichen Tätigkeit einer höheren Exposition im Vergleich zu Einzelpersonen der Bevölkerung ausge-
setzt sind, nicht unter den Oberbegriff der „beruflich strahlenexponierten Person“ fallen sollen. 

Zu Abs. 3: 
Da ein Endlager zur Zeit noch nicht existiert, sind derzeit folgende Arten der „Beseitigung“ möglich: 
a) Ableitung gasförmiger oder flüssiger radioaktiver Stoffe entsprechend behördlicher Bewilligung, 
b) Abklingenlassen radioaktiver Stoffe entsprechend behördlicher Bewilligung und anschließende Be-

seitigung wie inaktive Abfälle, 
c) Verbringung der konditionierten radioaktiven Abfälle in ein behördlich genehmigtes Zwischen- oder 

Langzeitlager. 
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Zu Abs. 4: 
„Dosisgrenzwerte“ sind – wie bisher – durch Verordnung festzulegen, wobei im Sinne der Richtlinie 
96/29/EURATOM die Grenzwerte für beruflich strahlenexponierte Personen und für Einzelpersonen der 
Bevölkerung herabgesetzt werden. 

Zu Abs. 5: 
„Dosisbeschränkungen“ sind Obergrenzen für Dosisbeiträge aus bestimmten Praktiken, die im Rahmen 
der Planung des Strahlenschutzes verwendet werden. Sie stellen dabei auch die Einhaltung der Dosis-
grenzwerte sicher, indem etwa Beiträge zur Dosis aus mehreren unabhängigen Ursachen berücksichtigt 
werden. Ihr Einsatz erfolgt sowohl in der innerbetrieblichen Planung (durch den Strahlenschutzbeauftrag-
ten) als auch etwa durch Vorschreibungen im Rahmen behördlicher Bewilligungsverfahren. Das Konzept 
der Nutzung von Dosisbeschränkungen („dose constraints“) ist in der Empfehlung Nr. 60 der Internatio-
nalen Strahlenschutzkommission (ICRP) im Zusammenhang mit der Optimierung des Strahlenschutzes 
vorgeschlagen worden. 

Zu Abs. 6: 
Der Begriff „Einzelpersonen der Bevölkerung“ kennzeichnet im Sinne der Richtlinie 29/96/EURATOM 
Personen, die exponiert sein können, jedoch nicht der Gruppe der beruflich strahlenexponierten Personen 
angehören. Ausdrücklich ausgenommen sind Personen, die sich medizinischen Expositionen unterziehen, 
für die jedoch, wie auch schon nach bisher geltender österreichischer Rechtslage, die Dosisgrenzwerte 
nicht anzuwenden sind. 

Zu Abs. 7 und 8: 
Die Definition „Ermächtigter Arzt“ (Abs. 7) entspricht der bisherigen österreichischen Rechtslage. In 
Abs. 8 wurde die Definitionen „Ermächtigte arbeitsmedizinische Dienste“ unverändert aus der Richtlinie 
96/29/EURATOM übernommen, da für österreichische beruflich strahlenexponierte Personen, die außer-
halb Österreichs tätig werden, auch Untersuchungen ausländischer Ärzte oder arbeitsmedizinischer 
Dienste anerkannt werden sollen. 
Arbeitsmedizinische Dienste sind in Österreich solche, die der Verordnung des Bundesministers für Ar-
beit und Soziales über Arbeitsmedizinische Zentren – AMZVO, BGBl. Nr. 441/1996, unterliegen. 

Zu Abs. 9: 
Sofern für eine „Ermächtigte Dosismessstelle“ keine Akkreditierung vorliegt, ist für diese, entsprechend 
dem durch Artikel II dieser Gesetzesnovelle geänderten § 12b MEG, die Zulassung vom Bundesamt für 
Eich- und Vermessungswesen im Einvernehmen mit dem BMLFUW unter Beachtung der im § 34 Abs. 3 
genannten Kriterien erforderlich. 

Zu Abs. 10: 
„Exposition“ ersetzt im Sinne der Richtlinie 96/29/EURATOM den bisher gebrauchten Begriff „Strah-
lenbelastung“, wobei nunmehr auch erhöhte natürliche Exposition miterfasst sein kann. 

Zu Abs. 11: 
„Externe Arbeitskräfte“ nimmt Bezug auf die entsprechende Definition der Richtlinie 90/641/ 
EURATOM. Erfasst sind dadurch, abweichend vom gleichnamigen Begriff des Arbeitskräfteüberlas-
sungsgesetzes (AÜG), auch Selbständige, Arbeitnehmer oder Personen in Ausbildung. 

Zu Abs. 12: 
Die Definition „Externe Unternehmen“ wird von der Richtlinie 90/641/EURATOM übernommen. 

Zu Abs. 13: 
„Fliegendes Personal“: Diese Begriffsbestimmung wurde erforderlich, um den betroffenen Personenkreis 
zu bestimmen. 

Zu Abs. 14: 
„Freigabe“: Diese Begriffsbestimmung wurde erforderlich, um die Umsetzung des Artikels 5 der Richtli-
nie 96/29/EURATOM zu ermöglichen. 

Zu Abs. 15: 
Die Begriffsbestimmung „Freigabewerte“ wird von der Richtlinie 96/29/EURATOM übernommen. 
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Zu Abs. 16: 
„Fund radioaktiver Stoffe“: Diese Begriffsbestimmung wurde erforderlich, um eine Abgrenzung zum 
Auffinden radioaktiv kontaminierten Materials oder radioaktiver Strahlenquellen in metallischen Materia-
lien (Schrott) zu schaffen, da letztere Materialien in der Regel nicht herrenlos sind. 
Zu Abs. 17: 
Die Definition „Gesundheitliche Beeinträchtigung“ wird von der Richtlinie 96/29/EURATOM übernom-
men. 
Zu Abs. 18: 
Die Definition „Inkorporation“ wird von der Richtlinie 96/29/EURATOM übernommen. 
Zu Abs. 19: 
Der Terminologie der Richtlinie 96/29/EURATOM entsprechend wird der Begriff „Schutz und Siche-
rungsmaßnahmen“ durch den Begriff „Interventionen“ ersetzt. Interventionsmaßnahmen und Interventi-
onsgrenzwerte unterscheiden sich grundsätzlich von Schutzmaßnahmen und Expositionsgrenzwerten 
beim „Umgang“ und bei „Arbeiten“. 
Zu Abs. 20: 
Die Definition „Ionisierende Strahlung“ wird von der Richtlinie 96/29/EURATOM übernommen. 
Zu Abs. 21: 
Die Definition „Kontrollbereich“ wird von der Richtlinie 96/29/EURATOM übernommen. Zu beachten 
ist, dass ein Kontrollbereich zeitlich beschränkt sein kann (zB auf die Zeit der Emission eines Röntgen-
strahlers) bzw. zeitlich beschränkt aufgehoben werden kann (zB für die Durchführung von Wartungs- 
oder Reparaturarbeiten, wenn während der dafür erforderlichen Zeit keine erhöhte Exposition der tätigen 
Personen auftreten kann). 
Zu Abs. 22: 
Die seit langem eingeführte Bezeichnung „Medizinphysiker“ wird beibehalten und entspricht der Defini-
tion des „Medizinphysik-Experten“ der Richtlinie 97/43/EURATOM. Mit Erlass des seinerzeitigen Bun-
desministeriums für Wissenschaft und Forschung vom 9. Jänner 1989, GZ 69 142/9-15/88, wurde der 
Universitätslehrgang „Postgraduelle Ausbildung in Medizinischer Physik“ genehmigt, welcher mit dem 
Berufstitel „akademisch geprüfter Medizinphysiker“ abgeschlossen wird. 
Wie sich bereits aus der Definition ergibt, kommen dem Medizinphysiker beratende und unterstützende 
Tätigkeiten zu, die Verantwortung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 97/43/EURATOM für 
die medizinische Behandlung verbleibt schon auf Grund des Ärztegesetzes beim behandelnden Arzt. 
Zu Abs. 23: 
„Notfallexposition“: Die Richtlinie fordert ua. ärztliche Überwachung der Notfallteams, die einer höheren 
als für beruflich strahlenexponierte Personen zulässigen Dosis ausgesetzt sein können. Diese Gegebenheit 
wird sicher nur für einen Teil des Einsatzpersonals gelten. In der Verordnung wird demnach zwischen 
den verschiedenen Personengruppen zu differenzieren sein. 
Zu Abs. 24: 
„Potentielle Exposition“ bedeutet eine ungeplante, in typischen Fällen unfallbedingte, Exposition. Sie 
kann sich sowohl auf beruflich strahlenexponierte Personen als auch auf Einzelpersonen der Bevölkerung 
beziehen. 
Zu Abs. 25: 
Die Definition für „Qualifizierte Sachverständige“ entspricht jener der Richtlinie 96/29/EURATOM. Die 
behördliche Anerkennung kann in Österreich entweder durch gesetzlich geregeltes Verfahren (zB Akkre-
ditierungsgesetz, Ziviltechnikergesetz) oder im Einzelfall erfolgen. Als qualifizierte Sachverständige 
gelten insbesondere für das in Betracht kommende Fachgebiet akkreditierte Stellen oder staatlich autori-
sierte Anstalten oder Ziviltechniker sowie Amtssachverständige oder Universitätsprofessoren des betref-
fenden Fachgebietes. 
Zu Abs. 26: 
„Qualitätssicherung“ wurde im Sinne der Richtlinie 97/43/EURATOM definiert. 
Zu Abs. 27: 
„Qualitätskontrolle“ wurde im Sinne der Richtlinie 97/43/EURATOM definiert. 
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Zu Abs. 28: 
„Radioaktive Abfälle“: Wurde der Richtlinie Richtlinie 92/3/EURATOM entnommen. 
Zu Abs. 29: 
„Radioaktive Kontamination“: Im Fall des menschlichen Körpers umfasst diese sowohl die Kontaminati-
on der Haut als auch die innere Kontamination, gleichgültig, auf welche Weise die Inkorporation erfolgt. 
Nähere Regelungen, auch hinsichtlich des menschlichen Körpers, sind der Verordnung vorbehalten. 
Zu Abs. 30: 
„Radioaktive Stoffe“: Die bisherige Definition wurde im Sinne der Richtlinie 96/29/EURATOM ange-
passt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Freigrenzenregelung, wie sie auch in der geltenden 
StrSchVO enthalten ist; sie ist jedoch im Sinne der Richtlinie 96/29/EURATOM in der StrSchVO anzu-
passen. 
Zu Abs. 31: 
„Radiologische Notstandssituation“: Die Richtlinie 96/29/EURATOM fordert besondere Vorgangsweisen 
(Interventionen gemäß Titel IX), für welche die Dosisgrenzwerte für den „normalen“ Umgang nicht gel-
ten (siehe auch die Ausführungen zu Abs. 19 und 38). Die „radiologische Notstandssituation“ ist nicht 
ident mit dem ähnlich lautenden Begriff „Notfallradiologie“, unter welchem ein Teilgebiet der Medizin 
verstanden wird, das sich im besonderen mit der Diagnostik und Therapie von Notfällen und Unfällen 
befasst. 
Zu Abs. 32: 
„Strahlenbereich“: Dieser schon bisher verwendete Begriff als gemeinsamer Oberbegriff für „Kontrollbe-
reiche“ und „Überwachungsbereiche“ wird beibehalten. 
Zu Abs. 33: 
„Strahleneinrichtungen“: Der bisherige österreichische Begriff, der eine spezielle Art von Strahlenquellen 
bezeichnet, wird beibehalten, jedoch inhaltlich klarer gefasst. 
Zu Abs. 34: 
„Strahlenquellen“: Der aus der Richtlinie 96/29/EURATOM übernommene Begriff entspricht auch den 
internationalen Basic Safety Standards (WHO, IAEO) und ist weiter gefasst als die bisherige Definition 
im Strahlenschutzgesetz; insbesondere umfasst er auch Kernanlagen sowie selbstabschirmende Einrich-
tungen, bei denen potenzielle Expositionen zu berücksichtigen sind. 
Zu Abs. 35: 
Der Begriff „Strahlenschutz“ wird neu eingeführt, um an zahlreichen Stellen des bisherigen Gesetzestex-
tes sprachliche Vereinfachungen vornehmen zu können und damit eine bessere Lesbarkeit zu erzielen. 
Zu Abs. 36: 
Der in Österreich seit jeher eingeführte Begriff „Strahlenschutzbeauftragte“ bezeichnet für bestimmte 
Aufgabenbereiche qualifizierte Personen. Ihre Aufgaben beschränken sich nicht auf den betrieblichen 
Bereich, sondern umfassen etwa auch Beratungen zum Schutz vor unzulässigen Emissionen; ihre Bestel-
lung ist auch erforderlich, wenn keine Arbeitnehmer beschäftigt werden. Durch die Definition des gelten-
den Gesetzes waren Strahlenschutzbeauftragte automatisch als „beruflich strahlenexponierte Personen“ 
klassifiziert. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat im Strahlenschutz zu einer kontinuierlichen Ver-
besserung der Strahlenschutzstandards geführt, etwa bei Röntgengeräten, die heute in vielen Fällen 
selbstabschirmend als geschlossene Einrichtungen ausgeführt sind, so dass beim Betrieb, ungeachtet einer 
prinzipiellen Bewilligungspflicht, ein Strahlenbereich nicht auftritt. In solchen Fällen ist die Einstufung 
des Strahlenschutzbeauftragten als beruflich strahlenexponierte Person und die damit verbundene Ver-
pflichtung zur ärztlichen Überwachung und individuellen dosimetrischen Überwachung nicht immer 
sachlich zu rechtfertigen. Im Einklang mit der Richtlinie gelten Strahlenschutzbeauftragte daher nur nach 
Maßgabe der Festlegung durch die Bewilligungsbehörde als beruflich strahlenexponierte Personen. Dabei 
wird ein vorsichtiger Maßstab anzulegen und insbesondere der Möglichkeit potentieller Expositionen (§ 2 
Abs. 24) sowie von Notfallexpositionen (§ 2 Abs. 23) Rechnung zu tragen sein. 
Aus der Formulierung „…mit der Wahrnehmung des Strahlenschutzes vom Bewilligungsinhaber oder 
dessen vertretungsbefugtem Organ betraut ist“ ergibt sich, dass der Strahlenschutzbeauftragte in erster 
Linie beratende Funktion hinsichtlich des Strahlenschutzes ausübt, aber auch mit der Wahrnehmung ge-
nau umrissener Aufgaben betraut werden kann. Die Verantwortung für die Einhaltung der Bestimmungen 
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dieses Bundesgesetzes verbleibt entsprechend § 9 Abs. 1 VStG 1991, BGBl. Nr. 52/1991, beim Bewilli-
gungsinhaber, sofern sie nicht durch Regelungen im Sinne des § 9 Abs. 2 oder 3 VStG 1991 dem Strah-
lenschutzbeauftragten als dem verantwortlichen Beauftragten zukommt. 
Die Definition schließt – wie bisher – selbstverständlich nicht aus, dass die Funktion des Strahlenschutz-
beauftragten bei Erfüllung aller Erfordernisse vom Bewilligungsinhaber oder dessen vertretungsbefugtem 
Organ wahrgenommen wird. Auch wird es weiterhin in der Regel notwendig sein, dass der Strahlen-
schutzbeauftragte dem Betrieb des Bewilligungsinhabers angehört und dort seine Aufgaben wahrnimmt 
(siehe auch die Bestimmungen der §§ 15 und 16). 
Zu Abs. 37: 
Die Definition „Überwachungsbereich“ wird von der Richtlinie 96/29/EURATOM übernommen. 
Zu Abs. 38: 
„Umgang mit Strahlenquellen“: Bisher wurde unter „Umgang“ nur der Umgang mit radioaktiven Stoffen 
verstanden, er umfasst nunmehr auch den Umgang mit Strahleneinrichtungen und entspricht der Definiti-
on „Tätigkeit“ der Richtlinie 96/29/EURATOM und ist zu unterscheiden von den Begriffen „Arbeiten“ 
gemäß Abs. 1 und „Interventionen“ gemäß Abs. 19. 
Den Definitionen der Richtlinie 96/29/EURATOM entsprechend sind „Notfallexposition“ und „Interven-
tion“ ausdrücklich von der Definition „Tätigkeit“ (in Österreich als „Umgang“ bezeichnet) ausgenom-
men. Damit ist klargestellt, dass in solchen Fällen weder die aus Dringlichkeitsgründen ohnehin nicht 
durchführbaren Bewilligungsverfahren (etwa nach § 10), noch die Dosisgrenzwerte, die für den bewillig-
ten Umgang festgelegt sind, zum Tragen kommen. Das entspricht auch der bisherigen österreichischen 
Rechtslage, derzufolge der sich auf Schutz- und Sicherungsmaßnahmen beziehende Teil IV des Strahlen-
schutzgesetzes vom Geltungsbereich der Strahlenschutzverordnung und somit von den darin enthaltenen 
Grenzwerten ausgenommen war. 
Zu Abs. 39: 
Die „unfallbedingte Exposition“ gilt nicht mehr nur für Expositionen, bei denen einer der Dosisgrenzwer-
te für beruflich strahlenexponierte Personen überschritten wird. 
Zu Abs. 40: 
Die Begriffsbestimmung der „Verbringung radioaktiver Abfälle“ wurde der Richtlinie 92/3/EURATOM 
entnommen. 

Zu § 3: 
Die bisherige Bestimmung entfällt auf Grund der geänderten Begriffsdefinitionen des § 2. In diesem 
Zusammenhang verbleibende Erfordernisse bezüglich Regelungen im Verordnungsweg sind durch § 36 
erfasst. 

Zu Abs. 1: 
Die nunmehrige Regelung enthält zusammengefasst (zur leichteren Lesbarkeit) generelle Bestimmungen, 
welche die inhaltliche Anwendung des Strahlenschutzgesetzes und der daraus abgeleiteten Rechtsvor-
schriften im Bereich der gewerblichen Betriebsanlagen und im Bereich des Eisenbahn-, Straßen-, Luft- 
und Schiffsverkehrs (etwa für Überwachungseinrichtungen wie Brandmeldeanlagen mit Ionisations-
rauchmeldern, Seilbahnen, unter Umständen auch Lagereinrichtungen) sicherstellen und welche schon 
bisher, allerdings jeweils wiederholt, in den §§ 5, 6 und 7 enthalten waren. Die Vorgangsweise, den 
Strahlenschutz in Verfahren nach anderen Rechtsgrundlagen mit zu berücksichtigen, hat sich aus Gründen 
der Verfahrensökonomie als zweckmäßig erwiesen. 
Für den gewerblichen Bereich sieht die Regelung des § 356b Gewerbeordnung 1994 vor, dass Genehmi-
gungen (Bewilligungen) nach anderen Verwaltungsvorschriften entfallen, aber die materiellrechtlichen 
Genehmigungs- (Bewilligungs-) Regelungen anzuwenden sind. Insbesondere bei der Bewilligung von 
Teilchenbeschleunigern und Hochdosisbestrahlungseinrichtungen, aber auch bei Isotopenlaboratorien, ist 
es aus technischen Erfordernissen unumgänglich notwendig, dass die Betriebsbewilligung und die für das 
Betriebsbewilligungsverfahren wesentlichen Erhebungen unabhängig vom Genehmigungsverfahren für 
die Errichtung der Anlage erfolgen können. Dies unter anderem deshalb, da die im § 6 Strahlenschutzge-
setz genannte Überprüfung und allfällige Erprobung der Anlage erst nach Fertigstellung und Versetzung 
in einen betriebsbereiten Zustand erfolgen kann. Diese Überprüfung und allfällige Vorschreibung weite-
rer Auflagen nach der Errichtung ist aus technischer Sicht unbedingt erforderlich, da sich der tatsächliche 
Wert der sicherheitstechnisch relevanten Parameter, zB die tatsächliche Güte des abschirmenden Materi-
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als (Betonqualität usw.) erst nach Fertigstellung und Erprobung der Anlage feststellen und nicht im Rah-
men des Genehmigungsverfahrens zur Errichtung vorhersehen lässt. Aus diesen Gründen wird speziell 
bei den oben erwähnten Anlagen die Aufnahme des widmungsgemäßen Betriebes erst nach Begutachtung 
durch qualifizierte Sachverständige und Vorschreibung allfällig notwendiger weiterer Auflagen zulässig 
sein. 

Zu Abs. 2: 
Der neu eingefügte Abs. 2 stellt die Verantwortlichkeit des Bewilligungsinhabers im Sinne des Art. 47 
der Richtlinie 96/29/EURATOM klar. 

Zu § 4: 
Die Bestimmung legt die Grundsätze der Minimierung und der Rechtfertigung entsprechend den Vorga-
ben des Art. 6 der Richtlinie 96/29/EURATOM fest, wobei der Grundsatz der Rechtfertigung – bisher auf 
den medizinischen Bereich eingeschränkt – nunmehr auf gesetzlich erlaubte Anwendungen (derzeit nur 
zur Suchtmittelbekämpfung) erweitert wird. Eine Spezifizierung des Minimierungsgebotes hinsichtlich 
der Ausbreitung radioaktiver Stoffe ist in § 27 Abs. 1 enthalten. 
Dosisgrenzwerte gemäß Abs. 1 sind wie bisher im Verordnungsweg festzulegen, wobei nähere Umstände 
der Exposition (zB für beruflich strahlenexponierte Personen, helfende Personen bei medizinischen Un-
tersuchungen, freiwillige Teilnehmer an Forschungsprojekten) zu berücksichtigen sind (siehe auch die 
Ausführungen zu § 2 Abs. 4 und 6). Abs. 1 berücksichtigt auch die Dosisbeschränkungen im Sinne des 
Art. 7 der Richtlinie 96/29/EURATOM und legt ferner fest, dass die Exposition der Gesamtbevölkerung 
zu minimieren ist (Art. 14 der Richtlinie 96/29/EURATOM). 
Abs. 2 berücksichtigt insbesondere Art. 3 Abs. 1 der 97/43/EURATOM (Patientenschutzrichtlinie). De-
taillierte Vorschriften zur korrekten Anwendung der Grundsätze der Rechtfertigung und Optimierung im 
Sinne der Patientenschutzrichtlinie sind der Novellierung der Strahlenschutzverordnung vorbehalten. 
Abs. 3 berücksichtigt insbesondere die Patientenschutzrichtlinie. Die Strahlenanwendung zu rechtsmedi-
zinischen Zwecken wird nur in Ausnahmefällen gerechtfertigt sein und deshalb auch nur dann zugelassen 
werden können, wenn sie durch Bundesgesetz ausdrücklich für zulässig erklärt wurde. Eine entsprechen-
de Regelung besteht derzeit im § 43 des Suchtmittelgesetzes, BGBl. I Nr. 112/1997. Die Strahlenanwen-
dung zu medizinischen Zwecken hat ausschließlich durch einen Arzt oder Tierarzt mit qualifizierter 
Sachkenntnis oder durch eine diesem weisungsgebundene Fachkraft zu erfolgen. 
Hinsichtlich medizinischer Studien ist die klinische Prüfung von Arzneimitteln, die radioaktive Stoffe 
enthalten, im Arzneimittelgesetz, BGBl. Nr. 185/1983, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 657/1996, geregelt. Klinische Prüfungen mit Strahleneinrichtungen sind den Bestimmungen des 
III. Hauptstückes (2. Abschnitt „Klinische Prüfungen“) des Medizinproduktegesetzes, BGBl. Nr. 657/ 
1996, unterworfen. 
Im Abs. 4 wird dem Art. 6 Abs. 5 der Richtlinie 96/29/EURATOM Rechnung getragen. Demnach ist der 
absichtliche Zusatz radioaktiver Stoffe bei der Herstellung von Lebensmitteln, Spielwaren, persönlichen 
Schmuckgegenständen und kosmetischen Erzeugnissen sowie die Einfuhr oder Ausfuhr dieser Waren 
verboten. Der Zusatz radioaktiver Stoffe zu diesen in der Richtlinie explizit genannten Waren ist nicht 
gerechtfertigt, weshalb entsprechend den Definitionen des Lebensmittelgesetzes 1975 in das gegenständ-
liche Verbot auch Verzehrprodukte und Zusatzstoffe einzubeziehen waren. Für den absichtlichen Zusatz 
radioaktiver Stoffe zu sonstigen Konsumgütern fordert die Richtlinie 96/26/EURATOM in Art. 4 Abs. 1 
lit. c die Genehmigungspflicht. Dies entspricht der bisherigen Regelung der österreichischen Strahlen-
schutzverordnung. Zur allfälligen Erteilung von Bewilligungen wird daher ein strenger Maßstab hinsicht-
lich der Rechtfertigung im Sinne des § 4 der Novelle anzulegen sein. 
Die Bestimmungen des Artikels 6 Abs. 4 lit. a, b und c der Richtlinie 96/29/EURATOM (medizinische 
Expositionen) werden in der neuen Strahlenschutzverordnung zu regeln sein. 

Zu §§ 5, 6, 7 und 10: 
Im Sinne der neuen Definitionen des § 2 für „Strahlenschutz“, „Umgang“ und „Qualifizierte Sachver-
ständige“ wird eine sprachliche Anpassung vorgenommen. Die explizite Einbeziehung von potenziellen 
Expositionen, radiologischen Notstandssituationen, Stilllegung von Anlagen und Auflagen für deren 
Erprobung, der allfälligen Wiederverwertung oder Wiederverwendung radioaktiver Stoffe und die Besei-
tigung radioaktiver Abfälle im Bewilligungsverfahren trägt Forderungen des Titels IX und der Art. 5 und 
44 der Richtlinie 96/29/EURATOM Rechnung. Dies entspricht auch weitgehend der bisherigen Voll-
zugspraxis. Im Hinblick auf die Tatsache, dass nunmehr 30 Jahre Erfahrungen bei der Anwendung von 
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Strahlenschutzmaßnahmen gesammelt werden konnten, erscheint es zweckmäßig, dass der Bewilli-
gungswerber Analysen bezüglich des sicheren Umganges (Sicherheitsanalyse), möglicher Störfälle (Stör-
fallanalyse) und der notwendigen Vorsorge für Notfälle (Notfallplanung) unter Berücksichtigung der 
speziellen Erfordernisse des beantragten Bewilligungsumfanges erstellt. Konkrete Hinweise auf Inhalt 
und Umfang dieser Analysen werden im Verordnungswege festzulegen sein. Die Beibringung dieser 
Dokumente sollte die Bewilligungsverfahren wesentlich erleichtern und verkürzen. 

Zu § 5: 
Die Erprobung soll einerseits dazu dienen, dem künftigen Verwender zu demonstrieren, dass zB eine 
Strahleneinrichtung die bedungene Leistung und die erforderlichen Qualitätsmerkmale erfüllt; anderer-
seits kann durch qualifizierte Sachverständige messtechnisch festgestellt werden, ob der rechnerisch er-
mittelte bauliche Strahlenschutz durch die Bauausführung tatsächlich gewährleistet ist. Auch für diese Art 
des Betriebes sind Vorkehrungen (zB Verfügbarkeit von Strahlenschutzbeauftragten bzw. „weiteren Per-
sonen“ und von Messgeräten, Funktionstüchtigkeit von Lüftungsanlagen usw.) notwendig, wofür die 
Möglichkeit der Vorschreibung in § 5 Abs. 3 vorgesehen wurde. Ein Betrieb, etwa zur Bestrahlung von 
Patienten, ist unter dem Titel „Erprobung“ nicht zulässig. Hiefür wird eine Bewilligung gemäß § 6 benö-
tigt. 

Zu Abs. 6: 
Die Notwendigkeit der Beiziehung eines qualifizierten Sachverständigen ist unabhängig von der Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme von Sachverständigen in einem Verwaltungsverfahren im Sinne des § 52 
Abs. 1 AVG im Hinblick auf die Komplexität der Materie „Strahlenschutz“ zwingend. 

Zu § 6: 
Auf die obigen Ausführungen zu § 5 wird verwiesen. Ferner hat die Praxis gezeigt, dass eine allfällige 
Einrichtung einer Strahlenschutzabteilung unter der Leitung des Strahlenschutzbeauftragten und die 
schriftliche Festlegung der Befugnisse etwa im Bereich von Spitälern oder großen Gewerbe- oder Indus-
triebetrieben zweckmäßig ist. Bisher wurden derartige Strahlenschutzabteilungen nur für Kernanlagen 
(§ 115 Abs. 1 StrSchVO) ausdrücklich verlangt. Gleichzeitig wird der Vorgabe des Art. 38 Abs. 4 der 
Richtlinie 96/29/EURATOM Rechnung getragen. 
Die Einbeziehung der Medizinphysiker in die Bewilligungsvoraussetzungen für den Umgang mit radioak-
tiven Stoffen oder mit Strahleneinrichtungen in der Medizin trägt dem Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie 
97/43/EURATOM Rechnung. Die notwendige Anzahl von Medizinphysikern wurde – etwa bei Strahlen-
therapieanlagen – schon bisher durch Bescheid vorgeschrieben. Erfordernis und Anzahl der Medizinphy-
siker richten sich nach der Art der Anwendung, wobei diese insbesondere in der Strahlen- und nuklear-
medizinischen Therapie dauernd, im Bereich der Röntgen- und nuklearmedizinischen Diagnostik nach 
Bedarf zur Verfügung stehen müssen. Auch im Bereich der Röntgendiagnostik wäre gegebenenfalls der 
Einsatz eines Medizinphysikers insbesondere zur Beratung in Fragen der Optimierung, der Qualitätssi-
cherung und Qualitätskontrolle zweckmäßig. 
Mit Abs. 6 Abs. 2 Z 3 wurde die Verpflichtung statuiert, dass, soweit nach dem Atomhaftungsgesetz 
1999, BGBl. I Nr. 170/1998, eine Versicherungspflicht besteht, der Behörde vor Erteilung einer Betriebs-
bewilligung eine aufrechte Versicherung nachzuweisen ist. Die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der 
Versicherung während der gesamten Betriebsdauer ergibt sich bereits aus dem Atomhaftungsgesetz 1999. 
Diese Ausführungen gelten auch für § 7 Abs. 2 Z 1 und § 10 Abs. 2 Z 1. 

Zu § 7: 
Gemäß dieser Bestimmung sind jene Anlagen insbesondere im gewerblichen Bereich zu bewilligen, bei 
denen bauliche Strahlenschutzmaßnahmen nicht erforderlich sind. Im Übrigen siehe die Ausführungen 
„Zu §§ 5, 6, 7 und 10“, „Zu § 5“ und „Zu § 6“. 

Zu Art. 1 Z 2, Z 3 und Z 4 (§ 8 und § 9 Abs. 2): 
Es werden geringfügige Anpassungen des Textes vorgenommen. 

Zu Art. 1 Z 5 (§§ 10 bis 13): 
Zu § 10: 
Mit der Neufassung der Bestimmung wird nunmehr klargestellt, dass hiedurch der Umgang mit Strahlen-
quellen außerhalb von Anlagen, aber auch zB Tracerversuche oder mobile Röntgengeräte, im veterinär-
medizinischen Bereich erfasst werden soll. 
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Der neu eingeführte Abs. 3 beseitigt die derzeit bestehende Ungleichbehandlung von bauartzugelassenen 
und einzelbewilligten identen Strahleneinrichtungen (zB Briefröntgengeräte). Für bauartzugelassene 
Geräte, bei denen die Dosisleistung unter normalen Betriebsbedingungen im Abstand von 0,1 m von der 
berührbaren Oberfläche des Gerätes 1 µSv pro Stunde nicht überschreitet, konnte schon bisher vom Er-
fordernis der Bestellung eines Strahlenschutzbeauftragten abgesehen werden. 
Diese Regelung steht auch im Einklang mit Art. 3 der Richtlinie 96/29/EURATOM. Die Erleichterung 
des Abs. 3 ist auf den Betrieb beschränkt und gilt nicht für Montage-, Service- oder Reparaturarbeiten an 
derartigen Geräten. 
Zu Abs. 8: 
Das Weitergelten einer Bewilligung gemäß den §§ 5, 6 oder 7 im Falle des Wechsel des Bewilligungsin-
habers war (auf Grund des Fehlens von Anlagen) für Bewilligungen nach § 10 nicht anwendbar. In Fällen 
von Betriebsausgliederungen oder Betriebszusammenlegungen mussten daher neuerlich Bewilligungen 
gemäß § 10 erteilt werden, was bisher in Einzelfällen zu einem vertretbaren Verwaltungsaufwand führte. 
Der in den letzen Jahren gestiegenen Tendenz zu Betriebsausgliederungen und Betriebszusammenlegun-
gen Rechnung tragend, wurde die Bestimmung des Abs. 8 eingeführt. 
Zu Abs. 9: 
Diese Bestimmung stellt klar, nach welcher Rechtsvorschrift Tätigkeiten externer Arbeitskräfte einer 
Genehmigungspflicht gemäß der österreichischen Rechtsordnung zu unterwerfen sind. Bewilligungswer-
ber für Tätigkeiten externer Arbeitskräfte ist derjenige, der selbst oder als Arbeitgeber externer Arbeits-
kräfte Tätigkeiten in fremden Kontrollbereichen durchführt (zB ein Malermeister, der Malerarbeiten in 
einem Isotopenlabor ausführt). 
Zu § 11: 
Die Möglichkeit der Vorschreibung weiterer Bedingungen und Auflagen nach rechtskräftiger Erteilung 
einer Bewilligung wird auch auf Bauartzulassungen gemäß §§ 19 und 20 erstreckt. Für die Verfahren 
gemäß §§ 6, 7 oder 10 hat dies durch die Bewilligungsbehörde, für die Verfahren nach §§ 19 oder 20 
durch die Zulassungsbehörde zu erfolgen. Ansonsten erfolgte eine Anpassung an die Definition des § 2 
Abs. 35. 
Zu § 12: 
Durch die geänderte Bestimmung des Abs. 3 wird explizit geregelt, dass mit dem Verzicht bzw. mit dem 
Antrag auf Stilllegung, die Bewilligung zum ursprünglich konsensgemäßen Betrieb erlischt. Da aber trotz 
der Stillegung einer Anlage, zumindest noch innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, radioaktive Stoffe 
in der Anlage vorhanden sein können, bedarf deren Lagerung bis zu einer anderweitigen Verwendung 
oder Beseitigung einer entsprechenden Bewilligung. 
Im Abs. 2 wurde klargestellt, dass die Fristsetzungen ab Rechtskraft des jeweiligen Bescheides gelten. 
Zu § 13: 
Durch die neugefasste Bestimmung gilt die Regelung des Abs. 2 nunmehr ausschließlich für die Beförde-
rung (einschließlich Be- und Entladung). Dadurch wird klargestellt, dass etwa das Umpacken von Fracht-
gut, das Strahlenquellen enthält, oder dessen längere Lagerung – wie schon bisher – einer Umgangsbewil-
ligung bedarf. Auch gilt die neue Regelung nicht mehr für die Post AG. Auf Grund der nunmehr geänder-
ten Rechtsform der Post können Regelungen nicht mehr wie bisher im Erlasswege erfolgen, sie bedarf 
nunmehr für die Beförderung radioaktiver Stoffe einer Bewilligung. 
Die besonderen Regelungen für den Umgang mit Strahlenquellen im militärischen Bereich werden nun-
mehr im neugefassten § 26a zusammengefasst. 

Zu Art. 1 Z 6 (§ 13a): 
Die „Freigabe“ wird gemäß Art. 5 der Richtlinie 96/29/EURATOM in Österreich in strahlenschutzrecht-
lichen Bestimmungen erstmals ausführlich und umfassend geregelt. Unter Freigabe ist ein Verwaltungs-
akt zu verstehen, der die Entlassung radioaktiver Stoffe sowie kontaminierter beweglicher Gegenstände, 
Gebäude, Bodenflächen, Anlagen oder Anlagenteile aus der strahlenschutzrechtlichen Überwachung 
bewirkt. Im Falle der uneingeschränkten Freigabe darf durch die freigegebenen Stoffe für eine Person der 
Bevölkerung nur eine effektive Dosis im Bereich von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr auftreten (siehe 
Richtlinie 96/29/EURATOM, Anhang I). Der Begriff „im Bereich von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr“ 
bedeutet, dass die Modellrechnungen zur Herleitung einzelner Freigabewerte, wie sie durch die Festle-
gungen in einer Verordnung zu bestimmen sind, tatsächlich auch Werte der effektiven Dosis für Einzel-
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personen der Bevölkerung bis zirka 20 Mikrosievert im Kalenderjahr nicht grundsätzlich ausschließen. 
Der Mittelwert der statistischen Dosisverteilung muss dabei unter oder höchstens bei 10 Mikrosievert 
liegen. Nach ihrer Freigabe sind die fraglichen Stoffe keine radioaktiven Stoffe im Sinne dieser gesetzli-
chen Bestimmungen mehr. 
Im Hinblick auf eine nicht auszuschließende Vielzahl von Freigabeentscheidungen muss das Konzept der 
Freigaberegelung auch eine Begrenzung der Kollektivdosis enthalten. Die Kollektivdosis, angegeben in 
Personen-Sievert, errechnet sich aus dem Produkt der Anzahl der Personen, die von der Strahlung betrof-
fen sein können, und der Höhe der Exposition der einzelnen Personen. Sie ist ein zusätzliches Korrektiv 
zum auf eine Person der Bevölkerung bezogenen 10-Mikrosievert-Konzept und trägt mit der Festlegung 
einer Obergrenze der Gesamtbelastung zu einer weiteren Beschränkung der Freigabe bei. Bei der Herlei-
tung der Freigabewerte für die uneingeschränkte Verwendung, Verwertung und Weitergabe ist als zusätz-
liches Korrektiv der im Anhang I Nr. 3 lit. b der Richtlinie 96/29/EURATOM genannte Wert von 
1-Personen-Sievert zu berücksichtigten. Dies wird in der zu erlassenden Verordnung gemäß Abs. 3 zu 
erfolgen haben. 
Die Konzeption der neuen Freigaberegelungen basiert auf dem nunmehrigen Begriff des „radioaktiven 
Stoffes“. Nach der Definition des § 2 Abs. 30 sind radioaktive Stoffe solche Stoffe, die ein oder mehrere 
Radionuklide enthalten und deren Aktivität im Zusammenhang mit dem Strahlenschutz nicht außer Acht 
gelassen werden kann. Nicht mehr radioaktiv im Sinne der strahlenschutzrechtlichen Regelung ist ein 
Stoff, wenn er entsprechend dem in diesem Absatz vorgesehenen Verfahren freigegeben wurde. 
Bewegliche Gegenstände wie Arbeitsgeräte, Messeinrichtungen, Anlagenteile oder Kleidungsstücke, die, 
gegebenenfalls nach Dekontamination, aus Strahlenbereichen herausgenommen werden, bedürfen keiner 
Freigabe. 
Nicht unter die Bestimmungen dieses Paragrafen für uneingeschränkte Verwendung, Verwertung und 
Weitergabe fällt die bewilligte Abgabe flüssiger, aerosolgebundener oder gasförmiger radioaktiver Stoffe 
an die Umwelt (Ableitung) aus Anlagen und Einrichtungen. 
Freigegebene Stoffe fallen nicht mehr unter das Überwachungssystem des Strahlenschutzrechtes, sondern 
unterliegen den jeweils einschlägigen Regelungssystemen. Die Freigaberegelungen sehen daher für frei-
gegebene Stoffe zur Entsorgung den Übergang in das Kontrollsystem des Abfallrechts vor. 

Zu Art. 1 Z 7 (§ 14): 
In die Regelung wird der Verlust der Verlässlichkeit von Verwendern einer gemäß § 19 oder § 20 zuge-
lassenen Bauart sowie von Strahlenschutzbeauftragten einbezogen. 

Zu Art. 1 Z 8 und Z 9 (§ 15 Abs. 1): 
In die Regelung wird gemäß § 20 zugelassene Bauarten einbezogen. 

Zu Art. 1 Z 10 (§ 15 Abs. 3): 
Der Umfang der Anwesenheitsverpflichtung des Strahlenschutzbeauftragten bzw. weiterer mit der Wahr-
nehmung des Strahlenschutzes beauftragter Personen war nach den bisherigen Regelungen in Einzelfällen 
(zB im Bereich der Erdölbeförderung in Rohrleitungen) unklar. Durch die Änderung soll der Behörde in 
besonders gelagerten Fällen die Möglichkeit eröffnet werden, eine praktikable Regelung anzuordnen, die 
in den angesprochenen Fällen unter Berücksichtigung der Erfordernisse im Einzelfall die Anwesenheit 
des Strahlenschutzbeauftragten oder weiterer mit der Wahrnehmung des Strahlenschutzes betrauter Per-
sonen innerhalb einer vertretbaren Zeitspanne sicherstellt (siehe auch die Ausführungen zu § 2 Abs. 36). 

Zu Art. 1 Z 11 und 12 (§ 16): 
In die Regelung des Abs. 1 werden auch Verwender von gemäß § 20 zugelassenen Bauarten einbezogen. 
Die Änderung des Abs. 2 beseitigt eine sachlich nicht gerechtfertigte Fallfrist. 

Zu Art. 1 Z 13 (§ 17): 
Die an sich bewährte Regelung wird beibehalten und entspricht den Artikeln 38 Abs. 1 und 46 der Richt-
linie 96/29/EURATOM. In die Regelung des Abs. 1 werden Verwender von gemäß §§ 19 oder 20 zuge-
lassenen Bauarten einbezogen. Da insbesondere von manchen Verwendern die Zulässigkeit der Überprü-
fung des Betriebes bauartzugelassener Geräte bezweifelt wurde, ist durch die explizite Einbeziehung der 
gemäß § 19 oder 20 zugelassenen Bauarten in Abs. 1 nunmehr klargestellt, dass Überprüfungen dieser 
Geräte zulässig und notwendig sind. Auch wird dadurch der Forderung des Art. 8 Abs. 2 erster Anstrich 
der Patientenschutzrichtlinie Rechnung getragen. 
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Die Änderung der Überprüfungsintervalle gegenüber der bisherigen Regelung im Abs. 1 erfolgt insbe-
sondere auf Grund der Einführung einer unverzüglichen Meldepflicht der dosisauswertenden Stellen von 
allfälligen Dosisüberschreitungen beruflich strahlenexponierter Personen (siehe auch die Ausführungen 
zu § 34 Abs. 4 Z 3) an die Behörde. 
Da auf Grund des Atomsperrgesetzes, BGBl. Nr. 676/1978, Leistungsreaktoren in Österreich nicht betrie-
ben werden dürfen und Anlagen des Brennstoffkreislaufes (Wiederaufarbeitungsanlagen) in Österreich 
nicht existieren, ist eine vierteljährliche Überprüfung nicht zum Tragen gekommen. Für eine jährliche 
Überprüfung verbleiben jedenfalls Forschungsreaktoren, hoch radioaktive Strahlenquellen, Teilchenbe-
schleuniger, Hochdosis-Gammabestrahlungsanlagen und größere nuklearmedizinische Einrichtungen; 
ansonsten werden Überprüfungen in mindestens zweijährigen Intervallen vorgeschrieben. 
Die Festlegung der Überprüfungsinhalte im Verordnungswege (Abs. 2) soll einerseits die Arbeit der  
Überprüfungsorgane erleichtern, und andererseits für vergleichbare Anlagen vergleichbare Überprüfungs-
ziele gewährleisten. Die Möglichkeit zur Verbindlicherklärung von Normen setzt im Prinzip die seit eini-
ger Zeit laufenden Arbeiten im Österreichischen Normungsinstitut in diesem Zusammenhang um. Hin-
sichtlich der Kostentragung ist zu bemerken, dass in sehr vielen technischen Bereichen (Überprüfung von 
Kränen, Hebezeugen, Kraftfahrzeugen, Dampfkesseln, Druckgefäßen, Flüssiggasanlagen, elektrischen 
Anlagen, usw.) die Überprüfungen für den Bewilligungsinhaber kostenpflichtig sind. Die Regelung strebt 
auch hier eine derartige Vorgangsweise an. 
Es ist vorgesehen (Abs. 3), dass sich die Behörden für die Überprüfungen in Zukunft akkreditierter Stel-
len bedienen können. Die Bestimmung folgt damit einer Vorgangsweise, wie sie in anderen europäischen 
Staaten in der Vergangenheit schon üblich war, und trägt der Einführung „akkreditierter Prüf- und Über-
wachungsstellen“ und deren Aufgabenstellung innerhalb der Europäischen Union Rechnung. Auch wird 
dem Ziel der österreichischen Bundesregierung Rechnung getragen, die Behörden von nicht unmittelbar 
hoheitlichen Aufgaben zu entlasten. Die Randbedingungen für die Überprüfungen durch akkreditierte 
Stellen sind durch Verordnung festzulegen. 

Zu Art. 1 Z 14 (§ 18 Abs. 1): 
Die bisherige Bestimmung bezog sich nur auf Anlagen, die Änderung des Abs. 1 bezieht nunmehr alle 
Strahlenquellen im Sinne der Definition des § 2 Abs. 34 ein. Außerdem erfolgte eine Anpassung des 
Zitates an das geltende Verwaltungsvollstreckungsgesetz. 

Zu Art. 1 Z 15 (§ 18 Abs. 2): 
Es erfolgt eine Anpassung des Zitates an das geltende Verwaltungsvollstreckungsgesetz. 

Zu Art. 1 Z 16 (§§ 19 und 20): 
Zu § 19: 
Die bewährte Möglichkeit der Bauartzulassung ist im Hinblick auf ein vereinfachtes Strahlenschutzver-
fahren auch in der Richtlinie 96/29/EURATOM vorgesehen (Art. 3 Abs. 2 lit. c und lit. d). 
Im Abs. 1 wird für neben der Dosisleistung neu auch die Aktivität als limitierender Faktor für die Zuläs-
sigkeit einer Bauartzulassung berücksichtigt. Damit können insbesondere Geräte, die α- oder β-Strahler 
mit geringer Dosisleistung enthalten, jedoch einer besonderen Überwachung bezüglich der Entsorgung 
bedürfen, einer Bewilligungspflicht unterworfen werden. 
Mit Abs. 2 Z 1 wird neu die Verlässlichkeit des Antragstellers gefordert. Z 3 legt nunmehr fest, dass das 
zuzulassende Gerät dem Stand der Technik entsprechen muss. Die bisher in Abs. 2 enthaltene Bestim-
mung ist durch die neue Bestimmung des Abs. 2 Z 3 ersetzt worden. Mit den Abs. 3 und 4 wurden poten-
zielle Expositionen, radiologische Notstandssituationen und Anforderungen für die allfällige Beseitigung 
radioaktiver Stoffe berücksichtigt. Weiters wird die Beibringung einer Sicherheitsanalyse und einer Stör-
fallanalyse gefordert. 
Der bisherige Abs. 3 entfällt, da er inhaltlich bereits in Abs. 1 enthalten ist und darüber hinaus auch § 36 
entsprechende Verordnungsermächtigungen vorsieht. 
Bauartzulassungen nach § 19 unterliegen auf Grund der derzeitigen und künftigen Strahlenschutzverord-
nung einer Meldepflicht nach § 25. Da der Verkäufer von bauartzugelassenen Geräten nicht die Möglich-
keit hat, die Verlässlichkeit des Verwenders zu überprüfen, wird durch Abs. 5 für die gemäß § 41 für die 
Überprüfung nach § 17 zuständige Behörde eine rechtliche Grundlage geschaffen, unzuverlässige Ver-
wender vom Umgang auszuschließen. 
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Der bisherige Abs. 6 entfällt. Die geltende Regelung hatte zur Folge, dass Geräte selbst dann einer Bau-
artzulassung zu unterziehen waren, wenn sie nur in geringer Stückzahl verwendet werden sollten. Für 
diese Fälle besteht nunmehr die Möglichkeit der Einzelgenehmigung. 
Zu § 20: 
Bezüglich der Änderungen in den Abs. 1 bis 4 und Abs. 6 wird auf die entsprechenden Ausführungen zu 
§ 19 verwiesen. Im Abs. 5 erfolgte eine sprachliche Anpassung an die Definition des § 2 Abs. 35. 
Zu Art. 1 Z 17 und Z 18 (§ 20a): 
Es wurden sprachliche Anpassungen vorgenommen. 
Zu Art. 1 Z 19 (§ 20b): 
Abs. 1: Auch geringfügige Änderungen an einer Bauart, wie die Typenbezeichnung einer Bauart, zogen 
bisher stets ein neuerliches Zulassungsverfahren nach sich. Die neu eingefügte Bestimmung des § 20b 
erleichtert dem Zulassungsinhaber Änderungen der Bauart, die nachweislich keine Beeinträchtigung des 
Strahlenschutzes, jedoch eine Änderung der Typenbezeichnung zur Folge haben. Gleichzeitig verringert 
sich dadurch der administrative Aufwand für die zulassende Behörde. 
Abs. 2: Die Bestimmung wurde erforderlich, da durch die rasche technische Entwicklung nicht auszu-
schließen ist, dass Geräte in Verkehr gebracht werden könnten, die nicht mehr die Zulassungsbedingun-
gen erfüllen, da sie insbesondere nicht mehr dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. 

Zu Art. 1 Z 21 und Z 22 (§ 22): 
Für Fälle, in denen bauartzugelassene Geräte in großer Stückzahl regelmäßig zu warten und zu tauschen 
sind, soll durch die Bestimmung des Abs. 1 Z 1 die Möglichkeit gegeben sein, eine gegenüber der bishe-
rigen Praxis weniger aufwendige Methode der Kennzeichnung (zB Vignette) zu verwenden. Darüber 
hinaus kann gemäß Abs. 1, sofern mehrere bauartzugelassene Geräte in einer geschlossenen Anlage ver-
wendet werden (wie zB Rauchmelder), die Ausstellung des Bauartscheines für alle in diese Anlage einge-
bauten Geräte erfolgen. (Bisher musste etwa Betrieben, in denen zugelassenen Bauarten in größerer 
Stückzahl verwendet werden, für jedes bauartzugelassene Stück ein eigener Bauartschein ausgestellt 
werden.) 
Durch die Ergänzung des Abs. 1 Z 4 hat die Zulassungsbehörde nunmehr explizit die Möglichkeit, Aufla-
gen und Bedingungen für die Beseitigung radioaktiver Stoffe vorzuschreiben. 

Zu Art. 1 Z 23 (§§ 23 bis 25): 
Zu § 23: 
Entsprechend Art. 2 Abs. 1 lit. a der Richtlinie 96/29/EURATOM ist die Ein- und Ausfuhr radioaktiver 
Stoffe der Meldepflicht zu unterwerfen. Die Ein- und Ausfuhr von „Ausgangs- oder besonders spaltbarem 
Material“ unterliegt zusätzlich dem Regime des Sicherheitskontrollgesetzes, BGBl. Nr. 415/1991. 
Die Verbringung radioaktiver Stoffe zwischen den Mitgliedstaaten ist durch die Verordnung 
93/1493/EURATOM geregelt, die Ein-, Aus und Durchfuhr radioaktiver Abfälle durch die Radioaktive 
Abfälle-Verbringungsverordnung – RAbf-VV, BGBl. II Nr. 44/1997. 
Für den Verkehr mit radioaktiven Stoffen mit Drittländern sind analoge Regelungen zur EU-Verordnung 
93/1493/EURATOM zu treffen. 
Das Bundesministerium für Finanzen hat unter Mitwirkung des ehemaligen Bundesministeriums für Ge-
sundheit und Konsumentenschutz und der Europäischen Kommission im Rahmen des „Matthäuspro-
gramms“ im Oktober 1995 ein Seminar zum Thema „Die Strahlenschutzaspekte bei der Tätigkeit des 
Zolls im Kampf gegen den illegalen Handel mit radioaktiven Substanzen“ veranstaltet, bei dem nicht nur 
die Zollverwaltungen der Mitgliedstaaten der EU, sondern auch jene der Länder Mittel- und Osteuropas 
vertreten waren. Ein Ergebnis dieser Veranstaltung war, dass die nationalen Zollverwaltungen europaweit 
auf diesem Gebiet enger zusammenarbeiten sollten; die Kommission erklärte sich bereit, durch Schulun-
gen den vollziehenden Organen Hilfestellung zu geben. In der Folge wurden daher bisher zirka 100 Or-
gane der österreichischen Zollverwaltung mit Geldern aus dem genannten Matthäusprogramm der EU 
und aus Mitteln des Bundesministeriums für Finanzen im Strahlenschutz eingeschult. 
Da die Überwachung entsprechende technische Ausrüstung erfordert, ist, ähnlich wie zB im Veterinärbe-
reich, die Anzahl der Grenzübertrittstellen – schon aus Kostengründen – zu beschränken. 
Die mit der Novelle 2000 zum Bundesministeriengesetz 1986 geschaffenen Zuständigkeiten werden im 
Abs. 2 und 3 berücksichtigt. 
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Der Inhalt des bisherigen § 23 (Kennzeichnungspflicht) wurde in die allgemeinen Strahlenschutzvor-
schriften des nunmehrigen § 27 aufgenommen (§ 27 Abs. 2). 
Zu § 24: 
Die Aufzeichnungspflichten erstrecken sich nunmehr auch auf die Beförderung radioaktiver Stoffe, wobei 
durch die auf Grund anderer gesetzlicher (zB steuerlicher) Vorschriften aufzubewahrenden Unterlagen 
kein zusätzlicher Aufwand entsteht. Der letzte Halbsatz im bisherigen Abs. 1 konnte entfallen, da für den 
Bereich des österreichischen Bundesheeres gemäß § 41 Abs. 4 lit. d der Bundesminister für Landesvertei-
digung zuständige Aufsichtsbehörde ist. 
Abs. 2 erweitert diese Bestimmung nunmehr auch um Bauartzulassungen gemäß § 20, für die eine Aus-
nahme von der Bewilligungspflicht nach § 20 Abs. 5 nicht ausgesprochen wurde. In Anlehnung an die 
Verordnung 93/1493/EURATOM wird nunmehr die Schriftlichkeit des Nachweises der Berechtigung der 
annehmenden Stelle zum Umgang mit Strahlenquellen verlangt und eine Aufbewahrungsfrist festgelegt. 
Zu § 25: 
Die Meldepflicht wurde erweitert und soll es in Zukunft ermöglichen, eine wirksame Kontrolle über ra-
dioaktive Strahlenquellen durchzuführen. Diese Maßnahme soll insbesondere auch helfen, großen wirt-
schaftlichen Schaden durch radioaktives Material in metallischen Werkstoffen insbesondere bei deren 
Recyclierung zu vermeiden. 
Entsprechend Art. 2 Abs. 1 lit. a der Richtlinie 96/29/EURATOM ist jedoch auch die Beförderung der 
Meldepflicht zu unterwerfen. Nähere Vorschriften, insbesondere Freigrenzen sind ähnlich wie bisher, 
jedoch angepasst an die Richtlinie 96/29/EURATOM, durch die zu erlassende Verordnung zu regeln. 
Der Intention der Richtlinie 90/641/EURATOM, auch das Tätigwerden als „Externes Unternehmen“ (§ 2 
Abs. 12) strahlenschutzrechtlich zu erfassen, wird durch den neuen Abs. 3 Rechnung getragen. In diesem 
Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass externe Unternehmen sowohl konventionelle Tätigkeiten (zB 
Elektroinstallationen in Strahlenanwendungsräumen) als auch unmittelbar auf die Strahlenquelle bezoge-
ne Reparatur- oder Servicearbeiten durchführen können. Da die letztgenannten Tätigkeiten in der Regel 
durch Hersteller- oder Lieferfirmen, die über eine entsprechende strahlenschutzrechtliche Bewilligung 
verfügen, durchgeführt werden, erübrigt sich die vorherige Meldung. Sollten im Einzelfall Zweifel beste-
hen, ob eine Hersteller- oder Lieferfirma über die notwendigen strahlenschutzrechtlichen Voraussetzun-
gen verfügt, sollte anlässlich der Auftragsvergabe eine Bestätigung der Hersteller- oder Lieferfirma ver-
langt werden, dass diese die Anforderungen für „Externe Unternehmen“ erfüllt. 
Hinsichtlich der Problematik unvorhersehbarer Reparaturen (zB Wasserrohrbruch, Kurzschluss usw.) sind 
auf Grund der Ergebnisse der Sicherheitsanalyse oder der Störfallanalyse die erforderlichen Maßnahmen 
festzulegen, wie solche Reparaturen im Einklang mit den strahlenschutzrechtlichen Bestimmungen 
durchgeführt werden können (zB die allfällige zeitliche Aufhebung eines Kontrollbereiches oder vorbeu-
gende vertragliche Vereinbarungen mit Gewerbetreibenden, die die erforderlichen Voraussetzungen erfül-
len, um als „Externe Arbeitskräfte“ in fremden Kontrollbereichen tätig werden zu können). 
Die Bestimmungen der Meldepflicht für den Bereich des Bundesheeres wurden in den neuen § 26a über-
nommen. 
Es ist anzumerken, dass Titel III und IV der Richtlinie 90/641/EURATOM im Verordnungswege umzu-
setzen sein wird. 
Ein neuer Abs. 2 wird eingefügt, der eine Meldepflicht über den Besitz von Strahlenquellen normiert; die 
bisherigen Abs. 2 bis 4 werden entsprechend umnummeriert. 
In den nunmehrigen Abs. 4 und 5 erfolgt eine sprachliche Anpassung. 
Zu Art. 1 Z 26 (§ 26 Abs. 2): 
Die Bestimmung wird dahin gehend erweitert, dass nunmehr von Funden sowie von Verlusten bewilligter 
radioaktiver Stoffe die zuständige Behörde in Kenntnis zu setzen ist. 
Zu Art. 1 Z 27 (§ 26a): 
Im Bereich des österreichischen Bundesheeres werden beispielsweise militärische Ausrüstungsgegens-
tände verwendet, die radioaktive Stoffe enthalten. Dem Interesse des österreichischen Bundesheeres zur 
Geheimhaltung waffentechnischer Ausrüstungsgegenstände dient die besondere Regelung im § 26a, die 
es zum Ziel hat, den materiellen Inhalt von Bewilligungsregelungen im Wege von Verordnungen zu er-
lassen. Um die Unabhängigkeit der getroffenen Regelungen zu gewährleisten, sind die Verordnungen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu 
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erlassen. Nicht von der Ausnahme dieser Bestimmung erfasst sind Anwendungen im nicht spezifisch 
militärischen Bereich, beispielsweise die Verwendung von Röntgengeräten im medizinischen Bereich des 
Bundesheeres. 

Zu Art. 1 Z 28 (§ 27): 
Die Bestimmung wird im Hinblick auf die bereits im § 4 enthaltenen Regelungen inhaltlich gestrafft und 
enthält eine Spezifizierung des Minimierungsgebotes (§ 4) hinsichtlich der Ausbreitung radioaktiver 
Stoffe in die Umgebung. 
Abs. 2 regelt die Kennzeichnung und entspricht dem bisherigen § 23. Nähere Regelungen für die Kenn-
zeichnung von Strahlenbereichen sind der Verordnung vorbehalten. Eine missbräuchliche Verwendung 
dieser Kennzeichnung wird ausdrücklich als Verwaltungsübertretung erklärt. 

Zu Art. 1 Z 29 (§ 29): 
Die Änderung des Abs. 1 stellt in Übereinstimmung mit Art. 22 der Richtlinie 96/29/EURATOM klar, 
dass für die Durchführung der Belehrung der Bewilligungsinhaber verantwortlich ist, wobei er sich in der 
Regel des Strahlenschutzbeauftragten bedienen wird. 
Mit dem neu eingefügten Abs. 2 wird der Forderung des Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 90/641/EURATOM 
Rechnung getragen. Die detaillierten Erfordernisse des Art. 22 der Richtlinie 96/29/EURATOM (Unter-
richtung und Unterweisung) werden in der neuen Strahlenschutzverordnung zu berücksichtigen sein. 

Zu Art. 1 Z 32 (§ 30 Abs. 1): 
Die Änderung berücksichtigt die neue Definition des § 2 Abs. 2. 

Zu Art. 1 Z 33 (§ 30 Abs. 3): 
Der schon bisher bestehende besondere Schutz von Personen unter 18 Jahren sowie von Schwangeren 
und Stillenden bleibt bestehen, wobei auf Grund der geänderten Definition für beruflich strahlenexponier-
te Personen in § 2 Abs. 2 (Kategorien A und B) eine Anpassung erforderlich war. Den Forderungen des 
Art. 10 der Richtlinie 96/29/EURATOM wird jedenfalls Rechnung getragen. 
Studierende und Auszubildende über 18 Jahre sind in Österreich seit jeher als beruflich strahlenexponierte 
Personen eingestuft (siehe § 2 Abs. 2). Die Grenzwerte und die individuelle Personenüberwachung rich-
ten sich dementsprechend nach den Regelungen für diese Personenkategorien. 
Die Grenzwerte für Auszubildende von 16 bis 18 Jahren, die auf Grund ihres Studiums gezwungen sind, 
Strahlenquellen zu verwenden, liegen niedriger als in Art. 11 der Richtlinie 96/29/EURATOM, nämlich 
beim Grenzwert für die Allgemeinbevölkerung, weshalb diesbezüglich ein Notifizierungsverfahren nach 
Art. 54 der Richtlinie erforderlich ist. 

Zu Art. 1 Z 34 (§ 30 Abs. 4): 
Die Anpassung im Sinne der Richtlinie 96/29/EURATOM bezüglich Stillender im Abs. 4 war auch aus 
sachlichen Gründen erforderlich. 

Zu Art. 1 Z 35 (§ 31 Abs. 1 bis 3): 
Die Änderung in Abs. 1 berücksichtigt die neue Definition des § 2 Abs. 2. Außerdem wird im Sinne des 
Artikels 31 Abs. 2 lit. b der Richtlinie 96/29/EURATOM ein jährliches Untersuchungsintervall festgelegt. 
In Abs. 2 und 3 erfolgen Anpassungen im Sinne der geänderten Definitionen. 

Zu Art. 1 Z 36 bis Z 38 (§ 32 Abs. 1 bis 4): 
Die sprachlichen Änderungen in Abs. 1 wurden an die geänderte Diktion der Arbeitnehmerschutzbestim-
mungen angepasst. Die neu eingefügte Bestimmung im Abs. 1 trägt Erfahrungen der Praxis Rechnung. Es 
war Arbeitgebern, aber auch Behörden bisweilen unmöglich, Nach- oder Enduntersuchungen zu veranlas-
sen, etwa weil die zu untersuchende Person vor Durchführung der Untersuchung ihren Wohnsitz nicht nur 
vorübergehend (zB Urlaub, dienstliche Auslandsaufenthalte) außerhalb des Bundesgebietes genommen 
hat. Für diese Fälle schafft die neue Regelung klare Verhältnisse. Entsprechend der bisherigen Regelung 
werden externe Arbeitskräfte im Sinne der Richtlinie 90/641/EURATOM nunmehr explizit berücksich-
tigt. 
Die neue Bestimmung im Abs. 2 soll den Aufwand an ärztlichen Untersuchungen verringern, da davon 
auszugehen ist, dass die Enduntersuchung beim vormaligen Arbeitplatz und die Einstellungsuntersuchung 
beim neuen Arbeitplatz zu gleichen Ergebnissen führen wird. 
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Die Bestimmung des neuen Abs. 3 stellt in Übereinstimmung mit Art. 37 der Richtlinie 
96/29/EURATOM einen verbesserten Rechtsmittelzugang für Arbeitnehmer dar. Durch das Erwirken 
einer behördlichen Entscheidung hinsichtlich der ärztlichen Untersuchung in Zweifelsfällen, die unter 
Umständen für den Betroffenen de facto ein Berufsverbot darstellt, stehen die Rechtsmittel des Allgemei-
nen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 in der geltenden Fassung zur Verfügung. 
Aus dem ehemaligen Abs. 2 (nunmehriger Abs. 4) erfolgte eine Verschiebung in den Abs. 6 (siehe Erläu-
terungen zu Art. 1 Z 39). 
Zu Art. 1 Z 39 (§ 32 Abs. 5 und 6): 
Der neue Abs. 5 sieht eine Meldepflicht hinsichtlich der Ergebnisse von ärztlichen Untersuchungen an 
das Zentrale Dosisregister (§ 35a) vor, um im Hinblick auf die freie Arbeitsplatzwahl in der Europäischen 
Union den notwendigen Informationsaustausch zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten zu ermögli-
chen und unnötige Wiederholungen von ärztlichen Untersuchungen zu vermeiden. 
Der neue Abs. 6 stellt eine Verschiebung aus dem alten Abs. 2 dar. 
Zu Art. 1 Z 40 (§ 33 Abs. 1): 
Die sprachlichen Änderungen erfolgen im Hinblick auf die geänderte Diktion der Arbeitnehmerschutzbe-
stimmungen. 
Zu Art. 1 Z 42 (§ 34): 
Zum Schutze der Gesundheit beruflich strahlenexponierter Personen kommt der Sicherstellung der mess-
technischen Kompetenz und der Richtigkeit der Auswertungen eine hohe Bedeutung zu. Diesbezüglich 
verlangt die Richtlinie 96/29/EURATOM daher, dass die Auswertung der individuellen Dosisüberwa-
chungen sowie von Inkorporationsüberwachungen von beruflich strahlenexponierten Personen nur von 
einer hiefür ermächtigten Dosismessstelle vorgenommen werden darf. In Österreich existieren ausrei-
chend dosisauswertende Stellen, die bereits akkreditiert sind und die der Zulassung und messtechnischen 
Kontrolle nach dem Maß- und Eichgesetz unterliegen. 
Aus verwaltungsökonomischen Gründen bietet sich an, die von der EU-Strahlenschutzgrundnorm gefor-
derte Ermächtigung im Rahmen der Akkreditierung bzw. der Zulassung nach dem Maß- und Eichgesetz 
einvernehmlich zwischen dem BMWA und dem BMLFUW vorzunehmen, um dadurch auf ein gesonder-
tes Ermächtigungsverfahren nach dem Strahlenschutzgesetz verzichten zu können. 
Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 ist die Ermächtigung der Messstellen ex lege gegeben. Weiters 
wird sichergestellt, dass sowohl zugelassene Messstellen als auch akkreditierte Stellen einer periodischen 
messtechnischen Kontrolle gemäß § 12b Abs. 2 und 3 MEG durch das Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen unterliegen. 
Die neue Bestimmung in Abs. 2 regelt nunmehr klar die physikalische Kontrolle von Personen, die an 
mehreren Arbeitsstellen beschäftigt sind. Die gewählte Lösung stellt sicher, dass Expositionen einem 
ganz bestimmten Arbeitsplatz zugeordnet werden können und allenfalls auch gezielt Abhilfemaßnahmen 
getroffen werden können. 
Abs. 3 legt Voraussetzungen fest, auf die bei der Zulassung einer ermächtigten Dosismessstelle nach 
MEG Bedacht zu nehmen ist. In diesem Zusammenhang wird auf Art. 2 verwiesen. Aus Gründen des 
Strahlenschutzes ist es erforderlich, dass bei Verdacht auf eine Dosisüberschreitung Dosimeter rasch 
ausgewertet werden können. Die Dosismessstelle hat daher im Zuge ihrer Akkreditierung nachzuweisen, 
dass die notwendigen personellen und technischen Voraussetzungen gegeben sind und dass allenfalls das 
notwendige Personal auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten in angemessener Zeit bereitgestellt werden 
kann. 
Abs. 4 bietet die Grundlage dafür, dass ermächtigte Ärzte und ermächtigte arbeitsmedizinische Dienste 
(Art. 38 Abs. 5 der Richtlinie 96/39/EURATOM) über die zur Beurteilung der gesundheitlichen Eignung 
beruflich strahlenexponierter Personen erforderlichen Daten verfügen und der Bewilligungsinhaber bei 
allfälligen Dosisüberschreitungen die im § 33 geforderten Veranlassungen treffen kann. Er stellt für Ar-
beitnehmer den Zugang zu den Ergebnissen ihrer individuellen Dosisüberwachung im Sinne des Art. 38 
Abs. 2 der Richtlinie 96/29/EURATOM sicher. Die bisherige Regelung der StrSchVO ermöglichte dem 
Arbeitnehmer den Zugang zu diesen Daten rechtlich zweifelsfrei nur im Falle seines Ausscheidens. 
Darüber hinaus soll den Behörden rascher als bisher ermöglicht werden, Ursachen allfälliger Dosisüber-
schreitungen festzustellen und gegebenenfalls allfällige Missstände abzustellen. Die Meldung der ermäch-
tigten Dosismessstelle an die Behörde enthebt den Bewilligungsinhaber nicht von der Verpflichtung, die 
erforderlichen Maßnahmen gemäß § 33 zu veranlassen. 
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Durch die Formulierung des § 34 sind sowohl Notfall- als auch Unfallexposition im Sinne der Art. 26 und 
27 der Richtlinie 96/29/EURATOM erfasst. Detaillierte Regelungen sind im Verordnungsweg zu erlas-
sen. 
Der neue Abs. 5 ermächtigt den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft zur Erlassung konkreter Regelungen hinsichtlich der Datenübermittlung. 
Abs. 6 stellt eine Übergangsregelung bis zur Errichtung des Zentralen Dosisregisters dar. 
Zu Art. 1 Z 44 und 45 (§ 35 Abs. 1): 
Neu ist die Berücksichtigung arbeitsmedizinischer Dienste (vgl. § 2 Abs. 8). Schon bisher wurde bei 
Ermächtigungen von Krankenanstalten bescheidmäßig vorgeschrieben, dass ein hiefür qualifizierter Arzt 
mit der Durchführung der Untersuchungen zu betrauen ist. 
Zu Art. 1 Z 46 (§ 35 Abs. 3): 
Die Ergänzung hinsichtlich einer schriftlichen Betrauung mit der Durchführung der Untersuchungen trägt 
der in vielen Fällen schon bisher üblichen Praxis Rechnung. 
Zu Art. 1 Z 47 (§§ 35a bis 35f): 
Zu § 35a: 
Eine kontinuierliche Dosisüberwachung von beruflich strahlenexponierten Personen, die an mehreren 
Arbeitsstellen (auch außerhalb des Bundesgebietes) arbeiten, sowie die unverzügliche Einleitung von 
Maßnahmen bei Dosisüberschreitungen ist nur mit einem Zentralen Dosisregister möglich. Ein derartiges 
Register ist in der Gemeinschaft geplant (Art. 4 der Richtlinie 90/641/Euratom); es soll einerseits dem 
Gesundheitsschutz der Betroffenen dienen und andererseits den Erfordernissen des Schutzes personenbe-
zogener Daten Rechnung tragen. Die Richtlinie sieht vor, dass bis zur Errichtung des Europäischen Zent-
ralen Registers die Mitgliedsstaaten nationale zentrale Register einzurichten haben, und den zuständigen 
Behörden in den Mitgliedstaaten über Anfrage die notwendigen Auskünfte zu erteilen haben. 
In dem Zentralen Dosisregister sind die Ergebnisse der Expositionsermittlung der beruflich strahlenexpo-
nierten Personen der Kategorie A, der externen Arbeitskräfte der Kategorie A, die außerhalb des Bundes-
gebietes tätig sind sowie die Expositionsermittlungen im Zusammenhang mit Arbeiten mit natürlichen 
Strahlenquellen zusammenzufassen. Die Bestimmung regelt weiters, wer über die Datenspeicherung zu 
informieren ist und wem die gespeicherten Daten bekannt zu geben sind. Weiters ist vorgesehen, dass in 
dem Zentralen Dosisregister auch die Ergebnisse der ärztlichen Kontrolluntersuchungen zusammenzufas-
sen sind. 
Die Übermittlung von Messdaten zur Überprüfung des Beitrages der mit ionisierender Strahlung verbun-
denen Tätigkeiten ist in Art. 14 der Richtlinie 96/29/EURATOM gefordert. 
Durch dieses Zentrale Dosisregister wird die Übermittlung von Messdaten gemäß § 34 Abs. 4 verein-
facht. 
Zu § 35b: 
Zur Beurteilung der Vollständigkeit der Daten im Zentralen Dosisregister sowie zur Kontrolle der im 
Bundesgebiet befindlichen radioaktiven Strahlenquellen und zur Überprüfung einer ordnungsgemäßen 
Beseitigung radioaktiver Strahlenquellen, die als radioaktiver Abfall zu entsorgen sind, dient das Zentrale 
Strahlenquellen-Register. 
Zu § 35c: 
Zur Weiterentwicklung des Strahlenschutzes ist es erforderlich, einen Überblick über die Zahl und den 
Umfang der erteilten strahlenschutzrechtlichen Bewilligungen zu besitzen. Es sollen daher anstelle der 
bisherigen Übermittlung von Kopien der erteilten Bewilligungen in Zukunft auf elektronischem Wege die 
entsprechenden Informationen an ein Zentrales Bewilligungsregister übermittelt werden. Um Kosten zu 
sparen, ist diese elektronische Übermittlung erst ab Einführung des elektronischen Aktes vorgesehen; ab 
diesem Zeitpunkt müsste die gewählte Vorgangsweise zu einer Kosteneinsparung und Verwaltungsver-
einfachung führen. 

Zu § 35d: 
Die Einrichtung eines Zentralen Störfallregisters erscheint zweckmäßig, um die Bewilligungsbehörden 
zusammenfassend über besondere Ereignisse, die zu Störfällen geführt haben, in regelmäßigen Abständen 
informieren zu können. Dies dient im Wesentlichen der Optimierung des Strahlenschutzes entsprechend 
der Forderung des Titels IV der Richtlinie 96/29/EURATOM. 
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Zu § 35e: 
Die Bestimmung enthält eine Verordnungsermächtigung, die die näheren Umstände der Errichtung der 
Register festlegen wird. 
Zu § 35f: 
Zur systematischen Erfassung der Strahlendosis externer Arbeitskräfte ist von der Richtlinie 
90/641/EURATOM ua. die Ausgabe von Strahlenpässen vorgesehen. Derartige Strahlenpässe wurden 
bisher vom Österreichischen Normungsinstitut ausgegeben und in der Praxis von Arbeitnehmern, die in 
ausländischen Kontrollbereichen tätig wurden, verwendet. 
Die Regelung des § 35f betrifft jedenfalls beruflich strahlenexponierte Personen der Kategorie A, die in 
fremden Kontrollbereichen oder an mehreren Arbeitsplätzen mit unterschiedlichen Bewilligungsinhabern 
bzw. auch in ausländischen Anlagen tätig sind. Falls erforderlich können durch Verordnung weitere Per-
sonengruppen zum Führen eines Strahlenpasses verpflichtet werden; in Frage kommen beispielsweise 
bestimmte Gruppen von Notfalleinsatzpersonal. 
Abs. 5 soll die Grundlage bieten, durch Verordnung eine geeignete Institution außerhalb der staatlichen 
Verwaltung mit den genannten Aufgaben zu betrauen. 
Zu Art. 1 Z 48 (§ 36): 
Im Abs. 1 und in dessen Z 4 werden im Hinblick auf § 3 und die Definition des § 2 sprachliche Anpas-
sungen vorgenommen. In Z 2 wurden ermächtigte Ärzte und Medizinphysiker im Sinne des Art. 38 
Abs. 3 der Richtlinie 96/29/EURATOM bzw. des Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 hinsicht-
lich ihrer Ausbildung berücksichtigt. 
Abs. 1 Z 2: Durch die Änderung wird die Grundlage geschaffen, eine einheitliche Aus- und Fortbildung 
von Strahlenschutzbeauftragten, ermächtigten Ärzten und von Medizinphysikern zu gewährleisten. 
Abs. 1 Z 4: Die bisherige lit. d kann entfallen, da sie inhaltlich bereits durch Z 4 abgedeckt ist. 
Abs. 1 Z 9: Im Hinblick auf die Änderung des § 27 wird das Zitat korrigiert. 
Abs. 1 Z 10: Die Einteilung der Strahlenquellen in unterschiedliche Kategorien ist erforderlich, um Um-
fang und Inhalt der Sicherheitsanalyse, Störfallanalyse und Notfallplanung an das von den Strahlenquel-
len ausgehende Gefährdungspotenzial anpassen zu können. 
Abs. 2 soll die Grundlage dafür bieten, der Verpflichtung Österreichs nachzukommen, IC- oder 
CENELEC-Normen in das nationale Normenwerk (etwa auf dem Gebiete des Strahlenschutzes in der 
Medizin) zu übernehmen, nicht zuletzt auch, um auf neuere technische Entwicklungen rascher als bisher 
reagieren zu können. 
Abs. 3 enthält eine Verordnungsermächtigung, die als Platzhalter vorgesehen ist, um bestimmten Anfor-
derungen aus dem Richtlinienentwurf der Europäischen Kommission betreffend die Sicherheit von hoch-
aktiven radioaktiven Strahlenquellen zu entsprechen. 
Zu Art. 1 Z 49 (§ 36a): 
Diese Bestimmung regelt die Einrichtung der Strahlenschutzkommission im Rahmen der strahlenschutz-
rechtlichen Bestimmungen. Festgelegt wird, wo sie einzurichten ist, wie sie zusammengesetzt ist und wer 
mit der Geschäftsführung der Kommission zu betrauen ist. 
Zu Art. 1 Z 50 (IIIa. Teil, § 36b und § 36c): 
Diese Bestimmungen dienen einerseits dazu, der Verpflichtung des Bundes zur Übertragung wesentlicher 
Bestimmungen des „Übereinkommens über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente 
und über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle“, BGBl. III Nr. 169/2001, ins nationale 
Recht nachzukommen, andererseits dazu, die bisherigen Verträge zwischen der Austrian Research Cen-
ters Ges.m.b.H. – ARCS und dem Bund auf eine gesetzliche Basis zu stellen. Diese Bestimmungen sollen 
es in Zukunft ermöglichen, den gesamten Bereich der Abfallentsorgung, beginnend von der Sammlung 
der radioaktiven Abfälle bis hin zu ihrer Beseitigung, vertraglich zu regeln und finanziell abzusichern. 
Ziel ist es, eine Kostendeckung durch die Verursacher bei der Abfallentsorgung zu erreichen. Da es auf 
Grund der heutigen Erkenntnisse weder sinnvoll noch wirtschaftlich realisierbar ist, dass Österreich für 
die geringe Menge der im Land anfallenden radioaktiven Stoffe ein eigenes End- oder Langzeitlager 
errichtet und betreibt, ist es in den nächsten Jahren erforderlich zu versuchen, auf europäischer oder auch 
internationaler Ebene zu einer Kooperation bei der Abfallentsorgung zu kommen. Aus österreichischer 
Sicht sowie aus der Sicht der anderen Mitgliedstaaten, die keine Kernkraftwerke betreiben, wäre in die-
sem Zusammenhang auch ein Risikoausgleich gegenüber den Kernkraftwerke betreibenden Mitgliedstaa-
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ten einzufordern, da diese Kernkraftwerke ein potentielles Risiko darstellen. Die Staaten ohne Kernkraft-
werke sind auf Grund geltenden Gemeinschaftsrechtes und zum Schutz der eigenen Bevölkerung ge-
zwungen, Maßnahmen zur Abwendung der Folgen dieses potentiellen Risikos zu treffen. Dies bedeutet, 
dass entsprechende Messnetze zur Früherkennung einer radiologischen Notstandssituation zu errichten 
und zu betreiben sind, dass Vorsorgemaßnahmen für derartige Situationen zu treffen sind, dass entspre-
chendes Material und Personal zur Bewältigung radiologischer Notstandssituationen bereitzustellen ist 
und dass durch Übungen die Wirksamkeit der Vorsorgemaßnahmen überprüft werden kann. Darüber 
hinaus wären auch noch weitere Möglichkeiten einer Kooperation auf europäischer oder internationaler 
Ebene in Erwägung zu ziehen. 
Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen entstehen dem Bund in den nächsten 13 Jahren Kosten, die 
insbesondere dadurch begründet sind, dass die bisherigen Verträge die Beseitigung (Ende- oder Langzeit-
lagerung ) radioaktiver Abfälle nicht ausreichend berücksichtigt haben und daher hierfür in der Vergan-
genheit auch nicht Vorsorge getroffen worden ist. Ein weiterer Kostenfaktor ist in der Tatsache begrün-
det, dass Anlagen zum Umgang mit radioaktiven Stoffen sowie zur Behandlung radioaktiver Abfälle im 
Zuge ihrer Stilllegung ebenfalls Kosten verursachen. Für den Bund bedeutet dies insbesondere, dass die 
Stilllegung der bundeseigenen Einrichtungen aus Forschung und Entwicklung (Wissenschaft), einschließ-
lich der Anlagen zur Behandlung der radioaktiven Abfälle bei der Austrian Research Centers Ges.m.b.H. 
– ARCS entsprechende Kosten verursachen wird. Die Kosten, die dem Bund gemäß dem ersten Satz 
dieses Absatzes entstehen, belaufen sich nach heutiger Kostenschätzung auf etwa 70 Millionen Euro. Die 
Kosten aus den vertraglichen Verpflichtungen mit der Austrian Research Centers Ges.m.b.H. – ARCS 
anlässlich der Stilllegung der Entsorgungsanlagen werden sich nach heutiger Kostenschätzung auf etwa 
20 Millionen Euro betragen. 

Zu Art. 1 Z 50 (IIIb. Teil, § 36d bis § 36k): 
Diese Bestimmungen dienen dem Schutz der Bevölkerung vor natürlich vorkommenden radioaktiven 
Stoffen. 
Sie gelten nur für zivilisatorisch bedingte Expositionen. Ziel ist der Schutz vor schädlichen radiologi-
schen Wirkungen menschlich verursachter Umweltveränderungen, die zu einer Erhöhung der natürli-
cherweise vorhandenen Exposition führen. Ionisierende Strahlung, die ohne menschliches Zutun, zB auf 
Grund bestimmter geogener Verhältnisse, ausschließlich auf natürlichem Wege auftritt, fällt nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Regelungen. 
Mit den Bestimmungen des IIIb. Teiles wird weitgehend Neuland betreten, weil bisher keine umfassen-
den Regelungen zum Schutz der Bevölkerung vor den Folgen einer erhöhten natürlichen Radioaktivität in 
Folge industrieller oder bergbaulicher Arbeiten existierten. In Einzelfällen wurden wohl unter Heranzie-
hung der Bestimmungen in der derzeit geltenden Definition des § 2 lit. e, wonach unter „Umgang mit 
radioaktiven Stoffen“ auch „jede sonstige sich auf radioaktive Stoffe beziehende Tätigkeit, die eine Strah-
lenbelastung zur Folge haben kann“, fällt, schon bisher Bewilligungsverfahren durchgeführt. Begründet 
wurde das Einschreiten der Behörde insbesondere durch die Tatsache, dass in derartigen Fällen Eingriffe 
in die natürliche Verteilung von in der Natur vorkommenden radioaktiven Stoffen durchgeführt wurden, 
wie diese beispielsweise im Tunnel- und Stollenbau aber auch bei der Herstellung von Glühstrümpfen 
oder bei der Herstellung und Verwendung bestimmter Schweißelektroden gegeben ist. 
Besondere Bedeutung für das genannte Schutzziel dieser Bestimmungen kommt bergbaulichen und indus-
triellen Prozessen zu, durch die Rückstände mit erheblichen Konzentrationen an natürlichen Radionukli-
den in den Wirtschaftskreislauf gelangen können. Nach Art. 40 Abs. 2 lit. c der Richtlinie 
96/29/EURATOM ist der nationale Gesetz- und Verordnungsgeber aufgerufen, solchen Rückständen im 
Hinblick auf den Strahlenschutz der Bevölkerung besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Vor diesem 
Hintergrund liegt der Regelungsschwerpunkt der Bestimmungen der §§ 36g bis 36j auf den Anforderun-
gen für die Verwertung und Beseitigung bestimmter bergbaulicher und industrieller Rückstände, die noch 
im Verordnungswege zu bestimmen sind. Soweit diese Rückstände bei „freier“ Zirkulation im Wirt-
schaftskreislauf oder unkontrollierter Beseitigung für Einzelpersonen der Bevölkerung typischerweise zu 
erhöhten Expositionen führen können, besteht ein Regelungsbedarf. Teil IIIb sieht deshalb differenziert 
ausgestaltete Schutzvorschriften vor. 
Für sonstige Materialien mit natürlichen Radionukliden beschränkt sich § 36j dagegen auf einen allge-
meinen Auffangtatbestand, der die zuständige Behörde im Einzelfall dazu ermächtigt, notwendige Strah-
lenschutzmaßnahmen zu treffen. 
Bei der Ausgestaltung der Aufsichtsmaßnahmen wurde dem Gedanken der Selbstüberwachung breiter 
Raum gegeben. Werden bestimmte, vorgegebene Verwertungs- oder Beseitigungswege beschritten, bei 
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denen die noch im Verordnungswege zu erlassenden Überwachungsgrenzen eingehalten werden, und 
liegen diese Beseitigungs- oder Verwertungswege bei Entstehung der Rückstände bereits fest, so besteht 
aus strahlenschutzrechtlicher Sicht kein Überwachungsbedarf. Die Überwachungsgrenzen sind dabei so 
zu wählen, dass es in aller Regel nicht zu Expositionen für Einzelpersonen der Bevölkerung kommen 
kann, die über 1 Millisievert effektive Dosis im Kalenderjahr liegen. Der durchschnittliche Radionuklid-
wert der meisten natürlichen Böden und aus der Natur gewonnenen Baustoffe bewegt sich in einem Akti-
vitätsbereich von bis zu 0,2 Becquerel pro Gramm für die Uranreihe und einem etwas niedrigeren Wert 
für die Thoriumreihe. Stoffe, die derartig niedrige Aktivitätswerte aufweisen, können aus Sicht des Strah-
lenschutzes unberücksichtigt bleiben. 
Rückstände, bei deren Entstehung die Einhaltung der im Verordnungswege festzulegenden Überwa-
chungsgrenzen bei ihrer Verwertung oder Beseitigung nicht sicher gestellt ist, oder bei denen diese Vor-
aussetzung nachträglich wegfällt, fallen als überwachungsbedürftige Rückstände in den Anwendungsbe-
reich der §§ 36g und 36h und sind somit radioaktive Stoffe im Sinne dieses Gesetzes. Sie können unter 
bestimmten Voraussetzungen auf Grund der Entscheidung der zuständigen Behörde aus der Überwachung 
entlassen werden – mit der Folge, dass für ihre Verwertung oder Beseitigung allein das Abfallrecht zur 
Anwendung kommt, weil die Stoffe mit der Entlassung aus der Überwachung die Eigenschaft eines ra-
dioaktiven Stoffes im Sinne der strahlenschutzrechtlichen Bestimmungen verlieren. 
Die Freisetzung von natürlichen Radionukliden über den Luft- und den Wasserpfad ist bei der Ableitung 
der im Verordnungswege zu erlassenden Überwachungsgrenzen zur Beseitigung bzw. Verwertung von 
Rückständen aus bergbaulichen oder industriellen Prozessen durch ausreichend konservative Ansätze zu 
berücksichtigen. Für den Fall, dass hingegen Rückstände in der Überwachung gemäß § 36g verbleiben, 
wäre im Verordnungswege auf die Möglichkeit der Anordnung von Maßnahmen zur Überwachung von 
Emissionen und Immissionen durch die zuständige Behörde Bedacht zu nehmen. 
Die Richtlinie 96/29/EURATOM sieht eine „erheblich erhöhte Exposition“ in einer zusätzlichen Exposi-
tion im Kalenderjahr von mehr als 1 Millisievert. Danach kann eine erhöhte Exposition, die nach Arti-
kel 40 und 41 der Richtlinie eine strahlenschutzrechtliche Überwachung erforderlich macht, bei Produk-
ten oder Abfällen eines Arbeitsprozesses nur dort allgemein ausgeschlossen werden, wo lediglich effekti-
ve Dosen von weniger als 1 Millisievert im Kalenderjahr auftreten können. 
Eine Orientierung am Begriff der „geringfügigen Dosis“, der für Freigaben nach § 13a der gegenständli-
chen Novelle maßgebend ist (im Bereich von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr), stellt bei Arbeiten keinen 
praktikablen Ansatz dar. Da hier, anders als beim Umgang mit künstlichen radioaktiven Stoffen, Stoffe 
mit natürlichen Radionukliden betroffen sind, wie sie auch unter menschlich unbeeinflussten Umweltver-
hältnissen allenthalben vorkommen, wird ein Abgrenzungskriterium benötigt, unter dem sich die zu  
überwachenden Materialien vom natürlichen Hintergrund hinreichend abheben. Strahlenschutzrechtliche 
Regelungen zur Beseitigung und Verwertung von Rückständen machen nur für solche Stoffe Sinn, deren 
Aktivität erheblich höher ist als die in naturbelassenen Materialien, also in von Menschen unbeeinflussten 
Böden und Gesteinen sowie natürlichen Baustoffen, die allgemein verwendet werden und im Anschluss 
an ihre Nutzung entsorgt werden. Dies wäre bei einem niedrigeren Dosiswert nicht der Fall. Die in zu 
erlassenden Verordnungen festzulegenden Überwachungsgrenzen schließen sich bereits unmittelbar an 
die spezifischen Aktivitäten in vom Menschen gänzlich unbeeinflussten natürlichen Materialien an. Eine 
Absenkung des Dosiswertes von 1 Millisievert im Kalenderjahr um einen Faktor 100 (entsprechend der 
Freigaberegelung gemäß § 13a) würde dazu führen, dass die Rückstandsregelungen weder praktikabel 
noch verhältnismäßig wären. 

Zu § 36f: 
Diese Bestimmungen betreffen Arbeiten bei erhöhter Exposition durch Radon-222, insbesondere im Un-
tertagebergbau, in Schächten und Höhlen einschließlich Schaubergwerken, im Tunnel- und Stollenbau, in 
Radonheilbädern oder Heilstollen sowie in Anlagen zur Wassergewinnung und Wasseraufbereitung usw. 
Betroffen sind weiters Arbeiten mit erhöhten Expositionen durch Uran und Thorium und deren Zerfalls-
produkte ohne Radon. Dazu gehören insbesondere das Schweißen mit thorierten Schweißelektroden, die 
Herstellung und der Umgang mit thorierten Gasglühstrümpfen, der Umgang mit Produkten aus thorierten 
Legierungen usw. 
Voraussetzung für das Wirksamwerden der Bestimmungen ist die Aufzählung der betroffenen Bereiche in 
der zu erlassenden Verordnung. Geregelt werden die Verpflichtungen zur Expositionsermittlung, die 
damit verbundene Meldepflicht, die notwendigen Maßnahmen zur ärztlichen Überwachung bei hoher 
Exposition, die laufende Expositionsermittlung und die Meldepflicht an das Zentrale Dosisregister. 
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Zu § 36g: 
Die Regelung bestimmt die strahlenschutzrechtliche Verantwortlichkeit für überwachungsbedürftige 
Rückstände im Wirtschaftskreislauf, die bei den durch Arbeiten im Sinne des § 2 Abs. 1 verwendet wer-
den oder anfallen. Sie legt Grundpflichten des Verantwortlichen fest, für deren Erfüllung spezielle, in 
§§ 36g bis 36i genannte Anforderungen gelten. Ziel ist die Vermeidung einer unkontrollierten Verwer-
tung oder Beseitigung überwachungsbedürftiger Rückstände, durch die Mitglieder der allgemeinen Be-
völkerung erhöhte Expositionen erhalten. 
Nach Abs. 1 wird die strahlenschutzrechtliche Verantwortlichkeit für überwachungsbedürftige Rückstän-
de demjenigen zugewiesen, der diese Arbeiten in eigener Verantwortung ausübt oder ausüben lässt. 
Der nach Abs. 1 Verpflichtete hat geeignete Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu treffen. Maß-
stab hierfür ist in Verbindung mit der noch zu erlassenden Verordnung die Einhaltung eines Richtwerts 
von 1 Millisievert effektiver Dosis im Kalenderjahr. 
Die Verantwortlichkeit nach Abs. 1 bezieht sich nur auf Arbeiten im Zusammenhang mit überwachungs-
bedürftigen Rückständen. 
Abs. 2 konkretisiert den Anwendungsbereich und Abs. 3 konkretisiert die Verordnungsermächtigung. 
Abs. 4 legt Maßnahmen gegen den unbefugten Zugriff auf überwachungspflichtige Rückstände fest. 
Vorgesehen ist, anlässlich der Erlassung der Verordnung in Analogie zu der beim Umgang mit radioakti-
ven Stoffen getroffenen Regelung dem Grundsatz zu folgen, dass Arbeiten im Sinne des Titels VII der 
Richtlinie 96/29/EURATOM einer selektiven Strahlenschutzüberwachung unterliegen sollen. Dieser 
Ansatz entspricht der Schutzkonzeption des Artikels 40 der Richtlinie. Danach bedürfen Arbeiten nur 
dann der Überwachung, wenn das Vorhandensein natürlicher Strahlenquellen die Exposition so erheblich 
erhöht, dass dies aus der Sicht des Strahlenschutzes nicht außer Acht gelassen werden darf. 
Dem Prinzip des „selektiven Strahlenschutzes“ wird im Rahmen der „Rückstandsregelungen“ in mehrfa-
cher Hinsicht Rechnung getragen: 
Die Vorschriften beschränken sich auf jene Stoffströme im Wirtschaftskreislauf, bei denen typischerweise 
mit erhöhten Expositionen zu rechnen ist. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ist dies vor allem bei 
Materialien aus bestimmten bergbaulichen und industriellen Prozessen, bei denen durch physikalische 
oder chemische Vorgänge häufig eine Anreicherung von Radionukliden stattfindet, gegeben. Einzubezie-
hen ist aber auch bergbauliches Nebengestein, das – regional unterschiedlich und in Abhängigkeit von 
den jeweiligen geogenen Verhältnissen – natürliche Radionuklide in höheren Konzentrationen aufweisen 
kann. Untersuchungen haben gezeigt, dass durch eine unkontrollierte Verbreitung derartiger Rückstände 
Expositionen auftreten können, die das vorhandene natürliche Expositionsniveau nicht unerheblich über-
steigen können. 
Erhöhte Expositionen können sich für Einzelpersonen der Bevölkerung sowohl bei der Beseitigung sol-
cher Rückstände als auch dadurch ergeben, dass die Rückstände verwertet und – entweder unmittelbar 
oder durch Herstellung von Baustoffen und sonstigen Erzeugnissen – als Produkte in den Verkehr ge-
bracht werden. Hervorzuheben sind dabei insbesondere Verwertungs- und Beseitigungsvorgänge, die zu 
einer lokalen Konzentration größerer Rückstandsmengen (zB durch Aufhaldung von Nebengestein, Ver-
wendung im Straßen- und Wegebau oder bei Geländeauffüllungen) führen können. 
Mit Blick auf das radiologische Potenzial derartiger Rückstände ist es unerheblich, ob Arbeiten, bei denen 
solche Materialien anfallen, von vornherein zu dem Zweck durchgeführt werden, diese Materialien wirt-
schaftlich zu verwerten, oder ob die Rückstände lediglich bei einer Arbeit anfallen, die einem anderen 
(wirtschaftlichen) Zweck dient. Der Rückstandsbegriff geht damit weiter als der Abfallbegriff, in dem er 
auch sog. Koppel- und Nebenprodukte erfasst, die nicht dem Abfallrecht unterliegen. 
Liegen die Voraussetzungen, unter denen eine Entlassung aus der Überwachung möglich ist, nicht vor, zB 
weil kein Beseitigungs- oder Verwertungsweg zur Verfügung steht, der die Einhaltung des Richtwerts 
von 1 Millisievert im Kalenderjahr sicherstellen würde, hat der Verpflichtete die Behörde entsprechend 
zu informieren. Seine Anzeigepflicht umfasst auch Informationen über eine geplante Beseitigung oder 
Verwertung bzw. die Abgabe der Rückstände an einen Dritten zu diesem Zweck. Solange die Überwa-
chung andauert, sind die in Abs. 1 geforderten Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu treffen. Die 
Auswahl dieser Maßnahmen trifft der nach Abs. 1 Verpflichtete. Die Behörde kann aber andere oder 
zusätzliche Schutzmaßnahmen treffen oder die Beseitigung bzw. die Art der Beseitigung der Rückstände 
anordnen. Die Anordnung einer bestimmten Verwertung ist nicht vorgesehen, da davon auszugehen ist, 
dass die Rückstände auf Grund ihrer Art und Aktivität dem Wirtschaftskreislauf auf Dauer entzogen wer-
den sollen. 
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Als Rückstände können schließlich auch ausgehobener oder abgetragener Boden sowie Bauschutt aus 
dem Abbruch von Gebäuden und anderen baulichen Bereichen gelten. Entsprechende Konkretisierungen 
sind durch die zu erlassende Verordnung durchzuführen. 

Zu § 36h: 
Die Bestimmungen regeln, unter welchen Voraussetzungen überwachungsbedürftige Rückstände durch 
die zuständige Behörde zum Zwecke der Verwertung oder Beseitigung aus der strahlenschutzrechtlichen 
Überwachung entlassen werden. 
Die Entlassung darf nach Abs. 1 nur erfolgen, wenn auf Grund der Umstände und der getroffenen 
Schutzvorkehrungen der Schutz der Bevölkerung vor Expositionen gewährleistet ist. Maßstab ist, dass 
Expositionen, die infolge der vorgesehenen Verwertung oder Beseitigung auftreten können, für Einzel-
personen der Bevölkerung auch ohne weitere Maßnahmen eine effektive Dosis von mehr als 
1 Millisievert im Kalenderjahr nicht überschreiten. 
Wesentliche Voraussetzung für eine Entlassung ist, dass die Strahlenschutzüberwachung zur Einhaltung 
des Dosisrichtwerts von 1 Millisievert im Kalenderjahr nicht weiter aufrechterhalten werden muss. Eine 
Entlassung aus der Überwachung käme danach beispielsweise nicht in Betracht, wenn das Auftreten hö-
herer Expositionen nur durch Installation von Einrichtungen oder Geräten wie Wasserreinigungsanlagen, 
Filter oder messtechnische Apparaturen, die speziell aus Strahlenschutzgründen betrieben werden, zu 
vermeiden wäre. 
Abs. 3 bestimmt, dass eine Entlassung nur erfolgen darf, wenn der beabsichtigten Verwertung oder Besei-
tigung keine abfallrechtlichen Bedenken entgegenstehen, da die Rückstände mit der Entlassung ihre Ei-
genschaft als radioaktive Stoffe verlieren und ihre Verwertung oder Beseitigung allein dem Abfallrecht 
unterfällt. Voraussetzung für die Entlassung sind deshalb Erklärungen des Antragstellers über den 
Verbleib der Rückstände sowie des Verwerters oder Beseitigers. 

Zu § 36i: 
Die Bestimmungen konkretisieren die Grundpflicht des § 36g Abs. 1. Ziel der Regelung ist die geordnete 
Beendigung von Arbeiten, um die Entstehung von Altlasten zu vermeiden. Zu diesem Zweck müssen 
Verunreinigungen durch überwachungsbedürftige Rückstände, die im Zusammenhang mit Arbeiten ent-
standen sind so entfernt werden, dass das Grundstück aus der Sicht des Strahlenschutzes wieder uneinge-
schränkt genutzt werden kann. 
Das Grundstück ist wieder uneingeschränkt nutzbar, wenn erwartet werden kann, dass Expositionen, die 
infolge verbliebener Rückstände bei der künftigen Nutzung des Grundstücks auftreten, für Einzelperso-
nen der Bevölkerung eine effektive Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr nicht überschreiten werden. 
Auch dieses Dosiskriterium bezeichnet keinen Grenz-, sondern einen Richtwert. 
Gemäß Abs. 2 hat der Verpflichtete die ordnungsgemäße Entfernung der Rückstände zu melden. Absatz 3 
bestimmt, dass im Verordnungswege Ausnahmeregelungen und dass Umfang und Inhalt beizubringender 
Nachweise festgelegt werden können. Darunter ist zu verstehen, dass unter bestimmten Voraussetzungen 
die Möglichkeit geschaffen werden soll, im Einzelfall von der Pflicht zur Entfernung von Verunreinigun-
gen ganz oder teilweise abzuweichen oder eine Verschiebung der Maßnahmen auf einen späteren Zeit-
punkt zu gestatten. Möglich kann dies jedoch nur sein, wenn bzw. solange der in Abs. 1 genannte Dosis-
richtwert auf Grund besonderer Umstände oder bestimmter Schutzmaßnahmen auch ohne Entfernung 
bestehender Verunreinigungen eingehalten wird oder wenn auf dem Grundstück weiterhin ähnliche Akti-
vitäten erfolgen. 
Zu § 36j: 
Die Bestimmung enthält einen Auffangtatbestand für die Überwachung sonstiger Materialien, also von 
Materialien, die nicht Rückstände im Sinne der vorstehenden Bestimmungen sind. 
Die zuständige Behörde kann Maßnahmen nach § 36j nur dann ergreifen, wenn sie positiv feststellt, dass 
die Exposition von Einzelpersonen der Bevölkerung infolge von Arbeiten mit den fraglichen Materialien 
so erheblich erhöht werden kann, dass Strahlenschutzmaßnahmen notwendig sind. Solange die Behörde 
diese Feststellung nicht getroffen hat, sind die Materialien keine radioaktiven Stoffe. 
Ob eine erheblich erhöhte Exposition im Zusammenhang mit „sonstigen Materialien“ vorliegt, unterliegt 
der Beurteilung durch die Behörde im Einzelfall. Da diese Materialien gegenüber den überwachungsbe-
dürftigen Rückständen bewusst als eigenständig zu behandelnde Kategorie bestimmt werden, kann das 
Vorhandensein einer erheblich erhöhten Exposition hier nicht unter schematischer Übernahme der für die 
überwachungsbedürftigen Rückstände geltenden Maßstäbe begründet werden. Dies schließt jedoch nicht 
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aus, dass sich die Behörde bei materiell vergleichbaren Bewertungssachverhalten im Rahmen der von ihr 
zu treffenden Einzelbeurteilung an bestimmten Schutzprinzipien der Rückstandsregelungen orientiert. 
Entsprechendes gilt für die Festlegung der erforderlichen Maßnahmen. Wegen der Vielfältigkeit der bei 
den sonstigen Materialien denkbaren Fallgestaltungen sehen die Bestimmungen hier auch auf der Maß-
nahmenseite ein offenes und flexibles Handlungsinstrumentarium vor, das der Behörde im Einzelfall 
situationsangepasste Maßnahmen zur Herbeiführung eines strahlenschutzgerechten Zustandes ermöglicht. 

Zu § 36k: 
Die Bestimmungen setzen Art. 42 der Richtlinie 96/29/EURATOM um und legen Vorsorgemaßnahmen 
fest, die von den Unternehmen, die Flugzeuge betreiben, zu befolgen sind. Es ist nicht beabsichtigt, Ast-
ronauten in diese Regelungen einzubeziehen. 
Abs. 1 verpflichtet die Betreiber von Flugzeugen zur Ermittlung der Exposition ihres fliegenden Perso-
nals, sobald die effektive Dosis im Kalenderjahr 1 Millisievert überschreiten kann. Die Pflicht des Abs. 1 
erfasst aber nur Personal, das im Rahmen seiner Berufsausübung fliegt. Die Bestimmung dehnt die Pflicht 
zur Ermittlung der Exposition auch auf Flugzeuge aus, die im Zuständigkeitsbereich des Bundesministe-
riums für Landesverteidigung betrieben werden. 
Abs. 2 enthält eine Verordnungsermächtigung zur Festlegung der näheren Bestimmungen über die Dosis-
ermittlung, über die Notwendigkeit allfälliger ärztlicher Untersuchungen im Falle des Auftretens hoher 
Expositionswerte und über Art und Umfang der Meldungen über die ermittelten Expositionswerte, ein-
schließlich allfälliger Meldungen an das Zentrale Dosisregister. Die arbeitsmedizinische Vorsorge wird in 
Anlehnung an die Bestimmungen für den Umgang geregelt. Es ist vorgesehen, dass beruflich strahlenex-
ponierte Personen, deren effektive Dosis mehr als 6 Millisievert im Kalenderjahr betragen kann, der re-
gelmäßigen ärztlichen Kontrolle in sinngemäßer Anwendung der Regelungen in den Teilen I bis III dieses 
Gesetzes zu unterziehen sind. Voraussetzung für die Beschäftigung bzw. Weiterbeschäftigung am betref-
fenden Arbeitsplatz ist das Ergebnis der ärztlichen Kontrolle. Es wird sinnvoll sein, die entsprechenden 
Untersuchungen in die fliegerärztliche Untersuchung zu integrieren, wenn der Arzt ermächtigt ist oder ein 
ermächtigter Arzt hinzugezogen wird. 

Zu Art. 1 Z 52 (§ 36l): 
Zu Abs. 1: 
Die Bestimmungen des Abs. 1 werden inhaltlich der Richtlinie 96/29/EURATOM, Art. 48 Abs. 1, ent-
nommen. 

Zu Abs. 2: 
Der Abs. 2 trägt den Erfordernissen des Titels IX der Richtlinie 96/29/EURATOM Rechnung. Inhaltlich 
entsprechen die Forderungen nach Rechtfertigung und Optimierung bei Interventionen den schon bisher 
zu beachtenden internationalen Richtlinien, etwa den Handlungsgrundsätzen der WHO. Da Maßnahmen 
zum Schutz vor ionisierender Strahlung für die betroffene Bevölkerung anders geartete Nachteile (zB 
sozialer und/oder wirtschaftlicher Natur) mit sich bringen können, ist die Beachtung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel wesentlich. Die von der Richtlinie 96/29/EURATOM gefor-
derten Expositionsschwellenwerte für Einsatzkräfte sind im Verordnungswege zu regeln. 

Zu Art. 1 Z 53 (§§ 37 und 38): 
Zu § 37: 
Zu Abs. 1: 
Diese Bestimmungen entsprechen den Forderungen des Art. 35 des EURATOM-Vertrages. 
Neu ist die rechtliche Verankerung von Erhebungen zur Abschätzung der Bevölkerungsdosen im Sinne 
der Art. 14 und 40 der Richtlinie 96/29/EURATOM. Ansonsten erfolgte eine Anpassung an die Definiti-
onen des § 2 sowie entsprechend der Novelle 2000 zum Bundesministeriengesetz 1986. Zur großräumi-
gen Überwachung Österreichs war es schon beim Aufbau des Strahlenfrühwarnsystems erforderlich, 
Messsonden nicht ausschließlich auf den Standort von Bezirksverwaltungsbehörden zu beschränken. 
Daher entfällt die Passage „bei Bezirksverwaltungsbehörden“. Die Aufzählung der zur Mitwirkung an der 
großräumigen Überwachung verpflichteten Institutionen wurde dem aktuellen Stand angepasst. 
Im Übrigen wurden die Bestimmungen auf Grund der Erfahrungen der letzten 30 Jahre konkreter gefasst. 
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Zu Abs. 2: 
Neben den radioaktiven Kontaminationen werden auch sonstige radiologische Notstandssituationen ge-
mäß der Richtlinie 96/29/EURATOM in Betracht gezogen (beispielsweise durch hoch radioaktive Strah-
lenquellen im Zusammenhang mit Transportunfällen oder derartigen Strahlenquellen, die aus der Kontrol-
le geraten sind). 

Zu Abs. 3: 
Auf Grund der Erfahrungen nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl waren eingehendere Regelungen 
bezüglich der Probennahme erforderlich. Gleichzeitig wurde der antiquierte Begriff „Beobachtungsmaß-
nahmen“ durch den treffenderen Begriff „Erhebungen“ ersetzt und klargestellt, dass darunter auch Pro-
bennahmen zu verstehen sind. 
Von einer Entschädigung der Proben wurde aus verwaltungsökonomischen Gründen wegen der mit der 
Geringfügigkeit der Probenmengen verbundenen wirtschaftlichen Bedeutung Abstand genommen. 
Ergänzt wurden sonstige radiologische Notstandssituationen. 

Zu Abs. 4: 
Der Abs. 4 trägt den Erfahrungen der letzen Jahre Rechnung. Er sieht insbesondere vor, dass die Überwa-
chung der Umwelt auf radioaktive Kontamination, soweit dies durch bilaterale Verträge möglich ist, über 
das Bundesgebiet hinaus erweitert wird. Weiters sieht er vor, dass im Rahmen bilateraler Abkommen 
versucht wird, die notwendigen Daten über eine radiologische Notstandssituation möglichst frühzeitig zu 
erhalten, um die nationalen Entscheidungen zu erleichtern und möglichst frühzeitig setzen zu können. 
Weiters legt er fest, dass automationsgestützte Entscheidungshilfesysteme für die Bewältigung radiologi-
scher Notstandssituationen zu verwenden sind, und dass nach Möglichkeit ein Datenaustausch mit ent-
sprechenden Systemen in Nachbarstaaten angestrebt werden soll. 

Zu Abs. 5: 
Er verpflichtet den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Emp-
fehlungen für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen zu erstellen und den zuständigen Behörden zur Kennt-
nis zu bringen. 

Zu § 38: 
Die Änderungen stellen klar, dass vernünftigerweise auch schon vor Eintreten einer Exposition auf Grund 
einer radioaktiven Kontamination bzw. einer sonstigen radiologischen Notstandssituation Interventions-
maßnahmen ergriffen werden können. Weiters erfolgt eine Anpassung an die Definitionen des § 2. Die 
bisher bewährte Regelung wird ansonsten weitgehend beibehalten, wobei entsprechende Anpassungen an 
die Bestimmungen des Titels IX der Richtlinie 96/29/EURATOM erfolgt sind. 

Zu Art. 1 Z 54 (§ 38a): 
Mit der neuen Bestimmung wurde auf Grund der Erfahrungen der bisherigen Praxis eine erweiterte Basis 
für Kontrollen geschaffen. Die Regelung erfasst sowohl die Beweissicherung bei der Errichtung von 
Anlagen als auch den bewilligten und nicht bewilligten Umgang mit Strahlenquellen sowie Messungen 
im Zusammenhang mit Kontaminationssituationen. Bei diesen Tätigkeiten ist unter möglichster Schonung 
der Rechte, auch von Dritten, vorzugehen. 

Zu Art. 1 Z 55 (Entfall des bisherigen § 38a): 
Der ehemalige § 38a („Finanzielle Beiträge aus Anlass von Nuklearereignissen“) wurde gestrichen, da 
dieser auf § 4 Z 3 Katastrophenfondsgesetz 1986 Bezug genommen hat. Das Katastrophenfondsgesetz 
1986 wurde zwischenzeitlich aber durch das Katastrophenfondsgesetz 1996 außer Kraft gesetzt. Die Be-
stimmung des § 4 Z 3 Katastrophenfondsgesetz 1986 wurde dabei nicht in das Katastrophenfondsgesetz 
1996 übernommen, da schon auf Grund des Zeitablaufes und der zum Teil geänderten Rahmenbedingun-
gen im Falle einer neuerlichen nuklearen Katastrophe neue Richtlinien für die Erfassung, die Bewertung 
und den Ersatz von Schäden notwendig wären. 

Zu Art. 1 Z 57 (§ 39): 
Die Strafbestimmungen werden präzisiert und erweitert. Die Strafsätze wurden seit In-Kraft-Treten des 
Strahlenschutzgesetzes nicht angehoben, eine Anpassung war daher vorzunehmen. 
Im Hinblick auf die Einschränkungen des § 11 VStG 1991 hatten Freiheitsstrafen zu entfallen. 
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Als neuer Straftatbestand wird in Abs. 2 Z 29 die Verletzung unmittelbar anwendbarer Vorschriften der 
EU eingeführt. Weiters werden hinsichtlich der zusätzlich in das Gesetz aufgenommenen Bestimmungen 
neue Straftatbestände integriert. 
Neu sind auch Bestimmungen über Beschlagnahme und Verfall. 
Zu Art. 1 Z 58 (§ 40): 
Diese Bestimmung enthält die erforderlichen Übergangsbestimmungen. 
Zu Art. 1 Z 59 bis 65 (§ 41 bis 43): 
Zu § 41 und 43: 
Die Vollzugsbestimmungen berücksichtigen einerseits Zuständigkeitsänderungen seit dem In-Kraft-
Treten der geltenden Bestimmungen und andererseits die durch die Ausweitung des Anwendungsberei-
ches der ggst. Novelle erforderlich gewordenen Neuregelungen. Die Zuständigkeitsänderungen des Ver-
waltungsreformgesetzes werden übernommen. 
Zu § 42: 
Der In-Kraft-Tretungs-Termin soll den Normunterworfenen eine entsprechende Vorbereitungszeit ein-
räumen und sicherstellen, dass zu diesem Zeitpunkt auch die entsprechenden Verordnungen zur Verfü-
gung stehen. 
Zu Art. 2: 
Auf die Ausführungen zu Art. 1 Z 42 wird verwiesen. 
Weiters wird bestimmt, dass die Messsonden des österreichischen Strahlenfrühwarnsystems nicht der 
Eichpflicht unterliegen sollen, da sie der Überwachung der Umwelt auf großräumige radioaktive Konta-
minationen dienen und keine Messwerte liefern, die unmittelbar zu Veranlassungen von Schutzmaßnah-
men durch behördliche Organe führen. Vielmehr dienen die Messergebnisse der Orientierung. Eine Eich-
pflicht für diese Messsonden scheint daher nicht zielführend, zumal diese in regelmäßigen Abständen 
einer vorbeugenden Wartung zur Gewährleistung der Betriebssicherheit unterzogen werden und im Rah-
men dieser Wartung eine fachgerechte Kalibrierung möglich ist. 
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Technik erheblich erhöhte Exposition von 
Personen im

 R
ahm

en ihrer beruflichen Tä-
tigkeit oder von Einzelpersonen der B

evöl-
kerung besteht. 



 

G
eltende Fassung: 

A
usgesandte Fassung B

K
A

 1999: 
V

orgeschlagene Fassung: 

62 1160 der Beilagen  

  

(2) D
ie B

estim
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 m
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eseitigung radioaktiver Stoffe, ferner jede 
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nach w
issenschaftlichen Erkenntnissen zum

 
Schutz des Lebens oder der G

esundheit von 
M

enschen einschließlich ihrer N
achkom

-
m

enschaft allgem
ein zulässigen W

erte in 
einem

 solchen M
aße übersteigt, daß eine 

ärztliche und physikalische K
ontrolle die-

ser Personen erforderlich ist. 
 

i) „Ü
berw

achungsbereich“ ist derjenige Teil 
eines Strahlenbereiches, in dem

 Personen 
bei A

usübung ihrer beruflichen Tätigkeit 
oder bei ihrer A

usbildung einer Strahlenbe-
lastung ausgesetzt sein können, w

elche die 
nach w

issenschaftlichen Erkenntnissen zum
 

Schutz des Lebens oder der G
esundheit von 

M
enschen einschließlich ihrer N

achkom
-

m
enschaft 

allgem
ein 

zulässigen 
W

erte   
übersteigt, ohne daß es sich jedoch um

 ei-
nen K

ontrollbereich nach lit. h handelt. 
 

k) „B
eruflich 

strahlenexponierte 
Personen“ 

sind Personen, die sich in K
ontrollberei-

chen aufhalten oder Personen, die m
it offe-

nen radioaktiven Stoffen, deren A
ktivität 

und H
albw

ertszeit bestim
m

te W
erte über-

steigt, unter besonderen B
edingungen ar-

beiten, sow
ie Strahlenschutzbeauftragte. 

 
l) „Strahlenschutzbeauftragter“ ist eine Per-

son, die für die in B
etracht kom

m
ende Tä-

tigkeit körperlich und geistig geeignet ist, 
für diese nachw

eislich hinreichende K
ennt-

nisse im
 Strahlenschutz besitzt und m

it 
dessen W

ahrnehm
ung vom

 B
ew

illigungs-
inhaber oder dessen G

eschäftsführer be-
traut ist. 

4.freiw
illige Probanden eines m

edizinischen 
Forschungsprojektes 

(6) „Erm
ächtigter A

rzt“ ist ein für die ärztliche 
Ü

berw
achung 

von 
beruflich 

strahlenexponierten 
Personen verantw

ortlicher A
rzt, dessen Q

ualifikati-
on in dieser H

insicht von der zuständigen B
ehörde 

anerkannt ist. 
(7) „Erm

ächtigte arbeitsm
edizinische D

ienste“ 
sind D

ienste bzw
. Stellen, denen die Zuständigkeit 

für die Feststellung der gesundheitlichen Eignung 
beruflich strahlenexponierter Personen und deren 
ärztliche Ü

berw
achung zugew

iesen w
erden kann 

und deren Q
ualifikation in dieser H

insicht von der 
zuständigen B

ehörde anerkannt ist. 
(8) „Erm

ächtigte D
osism

eßstelle“ ist eine für 
das K

alibrieren, A
blesen und A

usw
erten der von 

individuellen 
Ü

berw
achungsgeräten 

registrierten 
W

erte bzw
. für die M

essung der R
adioaktivität im

 
m

enschlichen K
örper oder in biologischen Proben 

oder für die B
ew

ertung von D
osen behördlich zuge-

lassene oder akkreditierte Stelle. 
(9) „Exposition“ ist jede Einw

irkung ionisie-
render Strahlen auf den m

enschlichen K
örper, so-

w
eit sie für das Leben oder die G

esundheit von 
M

enschen einschließlich ihrer N
achkom

m
enschaft 

von B
edeutung ist. 

(10) 
„Externe 

A
rbeitskräfte“ 

sind 
beruflich 

strahlenexponierte Personen der K
ategorie A

, die 
A

rbeiten 
in 

K
ontrollbereichen 

durchführen 
und 

nicht dem
 Personal des B

ew
illigungsinhabers zuzu-

rechnen sind. 
(11) „Externe U

nternehm
en“ sind natürliche 

Personen, juristische Personen oder Personengesell-
schaften 

des 
H

andelsrechts, 
m

it 
A

usnahm
e 

des 
B

ew
illigungsinhabers und seines Personals, die m

it 

überschritten w
erden können. D

iese beruf-
lich strahlenexponierten Personen gehören 
den K

ategorien A
 oder B

 an, w
obei solche 

der K
ategorie A

 einer solchen Exposition 
ausgesetzt w

erden dürfen, so dass eine ärzt-
liche und physikalische K

ontrolle erforder-
lich ist; 

 
2. hinsichtlich einer von diesem

 B
undesgesetz 

erfassten A
rbeit gem

äß A
bs. 1 diejenige 

Person, für die die A
bschätzung nach § 36f 

A
bs. 3 ergeben hat, dass die Exposition im

 
K

alenderjahr jene D
osisgrenzw

erte über-
steigen kann, die die Zuordnung einer be-
ruflich strahlenexponierten Person gem

äß 
Z 1 zur K

ategorie A
 bew

irkt oder für die 
die Erm

ittlung nach § 36g A
bs. 1 ergeben 

hat, dass die Exposition im
 K

alenderjahr 
jene D

osisgrenzw
erte übersteigen kann, die 

die Zuordnung einer beruflich strahlenex-
ponierten Person gem

äß Z 1 zur K
ategorie 

B
 bew

irkt. 
(3) „B

eseitigung“ ist die Einlagerung von ra-
dioaktiven A

bfällen in einem
 End- oder Langzeitla-

ger oder an einem
 bestim

m
ten O

rt ohne die A
bsicht 

einer R
ückholung; sie um

fasst auch die genehm
igte 

direkte A
bgabe von A

bfällen m
it anschließender 

V
erbreitung in die U

m
w

elt. 
(4) „D

osisgrenzw
erte“ sind m

axim
ale B

ezugs-
w

erte für die D
osen, die aus der Exposition beruf-

lich strahlenexponierter Personen sow
ie von Ein-

zelpersonen der B
evölkerung durch ionisierende 

Strahlung im
 Sinne dieses B

undesgesetzes herrüh-
ren. (5) „D

osisbeschränkung“ ist eine B
eschrän-

kung der voraussichtlichen D
osen für Einzelperso-

nen, die aus bestim
m

ten natürlichen oder künstli-
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der D
urchführung gleich w

elcher A
rbeit im

 K
on-

trollbereich betraut ist. 

(12) 
„G

esundheitliche 
B

eeinträchtigung“ 
ist 

das 
abgeschätzte 

R
isiko 

einer 
V

erkürzung 
oder 

qualitativen V
erschlechterung des Lebens in einer 

B
evölkerungsgruppe auf G

rund einer Exposition. 
H

ierzu zählen B
eeinträchtigungen infolge von so-

m
atischen A

usw
irkungen, K

rebs und schw
erw

ie-
genden genetischen Störungen. 

(13) „Inkorporation“ ist die A
ufnahm

e von 
R

adionukliden aus der äußeren U
m

gebung durch 
den O

rganism
us. 

(14) 
„Interventionen“ 

sind 
M

aßnahm
en 

zur 
V

erhütung oder R
eduzierung einer nicht beruflich 

bedingten 
Exposition 

von 
Einzelpersonen 

durch 
Strahlenquellen, 

oder 
durch 

Strahlenquellen, 
die 

außer K
ontrolle sind, w

obei auf Strahlenquellen, 
Ü

bertragungspfade oder einzelne Personen einge-
w

irkt w
ird. 

(15) „Ionisierende Strahlung“ ist der Transfer 
von Energie in Form

 von Teilchen oder elektro-
m

agnetischen W
ellen m

it einer W
ellenlänge von 

100 N
anom

eter oder w
eniger oder einer Frequenz 

von 3×10
15 H

ertz oder m
ehr, die direkt oder indirekt 

lonen erzeugen können. 
(16) „K

ontrollbereich“ ist derjenige Teil eines 
Strahlenbereiches, der aus G

ründen des Schutzes 
gegen ionisierende Strahlung und zur V

erhinderung 
der A

usbreitung einer radioaktiven K
ontam

ination 
besonderen V

orschriften unterliegt und dessen Zu-
gang geregelt ist. 

(17) „M
edizinphysiker“ ist ein Experte für die 

auf Expositionen im
 Sinne dieses B

undesgesetzes 
angew

andte Strahlenphysik oder Strahlentechnolo-

chen Strahlenquellen resultieren können und die im
 

Planungsstadium
 im

 Zusam
m

enhang m
it der O

pti-
m

ierung des Strahlenschutzes angew
endet w

ird. 
(6) 

„Einzelpersonen 
der 

B
evölkerung“ 

sind 
Personen, die einer Exposition ausgesetzt sind oder 
ausgesetzt sein können, nicht jedoch 
 

1. beruflich strahlenexponierte Personen, 
 

2. Personen, die sich einer ärztlichen U
ntersu-

chung oder B
ehandlung unterziehen, 

 
3. Personen, die w

issentlich und w
illentlich, 

jedoch nicht im
 R

ahm
en ihrer B

erufsaus-
übung, bei der U

nterstützung und Pflege 
von Patienten, die sich einer m

edizinischen 
U

ntersuchung oder B
ehandlung unterzie-

hen, helfen, oder 
 

4. freiw
illige Probanden eines m

edizinischen 
Forschungsprojektes. 

(7) „Erm
ächtigter A

rzt“ ist ein für die ärztliche 
Ü

berw
achung 

von 
beruflich 

strahlenexponierten 
Personen verantw

ortlicher A
rzt, dessen Q

ualifikati-
on in dieser H

insicht von der zuständigen B
ehörde 

anerkannt ist. 

(8) „Erm
ächtigte arbeitsm

edizinische D
ienste“ 

sind D
ienste bzw

. Stellen, denen die Zuständigkeit 
für die Feststellung der gesundheitlichen Eignung 
beruflich strahlenexponierter Personen und deren 
ärztliche Ü

berw
achung zugew

iesen w
erden kann 

und deren Q
ualifikation in dieser H

insicht von der 
zuständigen B

ehörde oder einer hierfür von der 
B

ehörde beauftragten Einrichtung anerkannt ist. 

(9) „Erm
ächtigte D

osism
essstelle“ ist eine für 

das K
alibrieren, A

blesen und A
usw

erten der von 
individuellen 

Ü
berw

achungsgeräten 
registrierten 

W
erte bzw

. für die M
essung der R

adioaktivität im
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gie, dessen A
usbildung und Fachkenntnis von der 

zuständigen B
ehörde anerkannt ist und der gegebe-

nenfalls bei der Patientendosim
etrie, der Entw

ick-
lung und A

nw
endung kom

plexer V
erfahren und 

A
usrüstungen, der O

ptim
ierung, der Q

ualitätssiche-
rung 

einschließlich 
Q

ualitätskontrolle 
sow

ie 
in 

sonstigen Fragen des Strahlenschutzes bei m
edizini-

schen Expositionen tätig w
ird oder berät. 

(18) „N
otfallexposition“ ist die Exposition von 

freiw
illigen Einzelpersonen, die erforderliche So-

fortm
aßnahm

en durchführen, um
 in G

efahr befind-
lichen Einzelpersonen H

ilfe zu leisten, um
 die Ex-

position einer großen Zahl von Personen zu verhin-
dern oder um

 eine w
ertvolle A

nlage oder w
ertvolle 

Sachgüter vor der Zerstörung zu bew
ahren, w

obei 
die 

für 
beruflich 

strahlenexponierte 
Personen 

festgelegte D
osisgrenzw

erte überschritten w
erden 

könnten. 
(19) „Potentielle Exposition“ ist eine Strahlen-

exposition, die m
it einer abschätzbaren W

ahrschein-
lichkeit, jedoch nicht m

it Sicherheit eintreten w
ird. 

(20) „Q
ualifizierte Sachverständige“ sind Per-

sonen, die über die erforderliche Sachkenntnis und 
A

usbildung auf dem
 G

ebiete des Strahlenschutzes 
verfügen und deren Fähigkeit von der B

ehörde 
anerkannt ist, um

 physikalische, technische oder 
radiochem

ische U
ntersuchungen zur Erm

ittlung von 
Strahlendosen sow

ie B
eratungen hinsichtlich des 

w
irksam

en Schutzes von Personen und des ord-
nungsgem

äßen B
etriebes von Schutzeinrichtungen 

durchführen zu können. A
ls qualifizierte Sachver-

ständige gelten insbesondere für das in B
etracht 

kom
m

ende Fachgebiet akkreditierte Stellen oder 
staatlich autorisierte A

nstalten, sow
ie Ziviltechniker 

oder 
sonstige 

Sachverständige 
des 

in 
B

etracht 
kom

m
enden Fachgebietes. 

m
enschlichen K

örper oder in biologischen Proben 
oder für die B

ew
ertung von D

osen behördlich zuge-
lassene oder akkreditierte Stelle. 

(10) „Exposition“ ist jede Einw
irkung ionisie-

render Strahlen auf den m
enschlichen K

örper, so-
w

eit sie für das Leben oder die G
esundheit von 

M
enschen einschließlich ihrer N

achkom
m

enschaft 
von B

edeutung ist. 
(11) 

„Externe 
A

rbeitskräfte“ 
sind 

beruflich 
strahlenexponierte Personen der K

ategorie A
, die 

A
rbeiten 

in 
K

ontrollbereichen 
durchführen 

und 
nicht dem

 Personal des B
ew

illigungsinhabers zuzu-
rechnen sind. 

(12) „Externe U
nternehm

en“ sind natürliche 
Personen, juristische Personen oder Personengesell-
schaften 

des 
H

andelsrechts, 
m

it 
A

usnahm
e 

des 
B

ew
illigungsinhabers und seines Personals, die m

it 
der D

urchführung gleich w
elcher A

rbeit im
 K

on-
trollbereich betraut sind. 

(13) „Fliegendes Personal“ sind alle Personen, 
die an B

ord von Luftfahrzeugen w
ährend des Flu-

ges tätig sind. 

(14) „Freigabe“ ist ein V
erw

altungsakt, der die 
Entlassung radioaktiver Stoffe sow

ie kontam
inierter 

bew
eglicher G

egenstände, G
ebäude, B

odenflächen, 
A

nlagen oder A
nlagenteile aus der strahlenschutz-

rechtlichen Ü
berw

achung regelt. 
(15) „Freigabew

erte“ sind von den zuständigen 
nationalen B

ehörden festgelegte W
erte, ausgedrückt 

als A
ktivitätskonzentrationen bzw

. G
esam

taktivität, 
bis zu deren Erreichen radioaktive Stoffe oder ra-
dioaktive Stoffe enthaltendes M

aterial aus einem
 

m
elde- oder bew

illigungspflichtigen U
m

gang m
it 

radioaktiven 
Stoffen 

den 
B

estim
m

ungen 
dieses 
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(21) „Q
ualitätssicherung“ ist die Sum

m
e aller 

planm
äßigen und system

atischen M
aßnahm

en, die 
notw

endig sind, um
 ausreichend zu garantieren, daß 

A
nlagen, System

e, K
om

ponenten oder V
erfahren 

im
 Einklang m

it den geltenden N
orm

en zufrieden-
stellend arbeiten. 

(22) „Q
ualitätskontrolle“ ist im

 R
ahm

en der 
Q

ualitätssicherung die G
esam

theit der M
aßnahm

en 
(Planung, K

oordination, A
usführung), die der A

uf-
rechterhaltung oder V

erbesserung der Q
ualität die-

nen sollen. Sie um
faßt die Ü

berw
achung, B

ew
er-

tung und anforderungsgerechte A
ufrechterhaltung 

aller Leistungsdaten für A
usrüstung, die definiert, 

gem
essen und kontrolliert w

erden können. 
(23) „R

adioaktive K
ontam

ination“ ist die V
er-

unreinigung 
von 

M
aterialien, 

O
berflächen, 

der 
U

m
gebung 

oder 
einer 

Person 
durch 

radioaktive 
Stoffe, die vom

 Standpunkt des Strahlenschutzes 
nicht außer acht gelassen w

erden kann. 
(24) „R

adioaktive Stoffe“ sind Stoffe, die ein 
R

adionuklid oder m
ehrere R

adionuklide enthalten, 
sofern deren A

ktivität oder K
onzentration nach dem

 
Stand von W

issenschaften und Technik im
 Zusam

-
m

enhang m
it dem

 Strahlenschutz nicht außer acht 
gelassen w

erden kann. 
(25) „R

adiologische N
otstandssituation“ ist ei-

ne 
Situation, 

die 
D

ringlichkeitsm
aßnahm

en 
zum

 
Schutz 

von 
A

rbeitskräften, 
Einzelpersonen 

der 
B

evölkerung, 
Teilen 

der 
B

evölkerung 
oder 

der 
gesam

ten B
evölkerung erfordert. 

(26) „Strahlenbereich“ ist ein B
ereich, in dem

 
Personen einer Exposition ausgesetzt sein können, 
w

elche die nach w
issenschaftlichen Erkenntnissen 

zum
 Schutz des Lebens oder der G

esundheit von 
M

enschen einschließlich ihrer N
achkom

m
enschaft 

G
esetzes nicht unterliegen.

(16) „Fund radioaktiver Stoffe“ ist das A
uffin-

den von herrenlosen radioaktiven Stoffen. 
(17) 

„G
esundheitliche 

B
eeinträchtigung“ 

ist 
das 

abgeschätzte 
R

isiko 
einer 

V
erkürzung 

oder 
qualitativen V

erschlechterung des Lebens in einer 
B

evölkerungsgruppe auf G
rund einer Exposition. 

H
ierzu zählen B

eeinträchtigungen infolge von so-
m

atischen A
usw

irkungen, K
rebs und schw

erw
ie-

genden genetischen Störungen. 
(18) „Inkorporation“ ist die A

ufnahm
e von 

R
adionukliden aus der äußeren U

m
gebung durch 

den O
rganism

us. 
(19) 

„Interventionen“ 
sind 

M
aßnahm

en 
zur 

V
erhütung oder R

eduzierung einer Exposition von 
Einzelpersonen 

durch 
Strahlenquellen, 

die 
nicht 

unter die B
estim

m
ungen des A

bs. 38 fallen, oder 
durch Strahlenquellen, die außer K

ontrolle sind, 
w

obei auf Strahlenquellen, Ü
bertragungspfade oder 

einzelne Personen eingew
irkt w

ird. 
(20) „Ionisierende Strahlung“ ist der Transfer 

von Energie in Form
 von Teilchen oder elektro-

m
agnetischen W

ellen m
it einer W

ellenlänge von 
100 N

anom
eter oder w

eniger oder einer Frequenz 
von 3×10

15 H
ertz oder m

ehr, die direkt oder indirekt 
Ionen erzeugen können. 

(21) „K
ontrollbereich“ ist derjenige Teil eines 

Strahlenbereiches, der aus G
ründen des Schutzes 

gegen ionisierende Strahlung und zur V
erhinderung 

der A
usbreitung einer radioaktiven K

ontam
ination 

besonderen 
V

orschriften 
unterliegt 

und 
dessen 

Zugang geregelt ist. 
(22) „M

edizinphysiker“ ist ein Experte für die 
auf Expositionen im

 Sinne dieses B
undesgesetzes 

angew
andte Strahlenphysik oder Strahlentechnolo-
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allgem
ein zulässigen W

erte übersteigt. Er kann in 
K

ontrollbereich und Ü
berw

achungsbereich geglie-
dert sein. 

(27) „Strahleneinrichtungen“ sind Einrichtun-
gen, die der Erzeugung von ionisierenden Strahlen 
dienen oder bei deren B

etrieb solche Strahlen auf-
treten, die jedoch selbst keine radioaktiven Stoffe 
enthalten. 

(28) „Strahlenquellen“ sind A
pparate, radioak-

tive Stoffe oder A
nlagen, die im

stande sind, ionisie-
rende Strahlung auszusenden oder radioaktive Stof-
fe 

freizusetzen. 
D

abei 
bezeichnet 

der 
B

egriff 
„natürliche Strahlenquellen“ Q

uellen ionisierender 
Strahlung 

natürlichen 
terrestrischen 

oder 
kosm

i-
schen U

rsprungs, der B
egriff „künstliche Strahlen-

quellen“ andere als natürliche Strahlenquellen. 

(29) „Strahlenschutz“ ist der Schutz des Le-
bens oder der G

esundheit von M
enschen einschließ-

lich ihrer N
achkom

m
enschaft vor Schäden durch 

ionisierende Strahlen. 

(30) „Strahlenschutzbeauftragter“ ist eine für 
die Erfordernisse ihres Tätigkeitsbereiches qualifi-
zierte Person, deren A

usbildung und Fachkenntnis 
von der zuständigen B

ehörde anerkannt ist und die 
m

it der W
ahrnehm

ung des Strahlenschutzes vom
 

B
ew

illigungsinhaber oder dessen vertretungsbefug-
tem

 O
rgan betraut ist. D

iese Person m
uß die erfor-

derliche V
erläßlichkeit besitzen und für die in B

e-
tracht kom

m
ende Tätigkeit körperlich und geistig 

geeignet sein. 

(31) „Ü
berw

achungsbereich“ ist derjenige Teil 
eines 

Strahlenbereiches, 
der 

aus 
G

ründen 
des 

Schutzes gegen ionisierende Strahlung einer ange-
m

essenen Ü
berw

achung unterliegt. 

gie, dessen A
usbildung und Fachkenntnis von der 

zuständigen B
ehörde anerkannt ist und der gegebe-

nenfalls bei der Patientendosim
etrie, der Entw

ick-
lung und A

nw
endung kom

plexer V
erfahren und 

A
usrüstungen, der O

ptim
ierung, der Q

ualitätssiche-
rung 

einschließlich 
Q

ualitätskontrolle 
sow

ie 
in 

sonstigen Fragen des Strahlenschutzes bei m
edizini-

schen Expositionen tätig w
ird oder berät. 

(23) „N
otfallexposition“ ist die Exposition von 

freiw
illigen Einzelpersonen, die erforderliche So-

fortm
aßnahm

en durchführen, um
 in G

efahr befind-
lichen Einzelpersonen H

ilfe zu leisten, um
 die Ex-

position einer großen Zahl von Personen zu verhin-
dern oder zu verringern oder um

 eine w
ertvolle 

A
nlage oder w

ertvolle Sachgüter vor der Zerstörung 
zu bew

ahren, w
obei die für beruflich strahlenexpo-

nierte Personen festgelegten D
osisgrenzw

erte über-
schritten w

erden könnten. 

(24) „Potentielle Exposition“ ist eine Expositi-
on, die m

it einer abschätzbaren W
ahrscheinlichkeit, 

jedoch nicht m
it Sicherheit eintreten w

ird. 

(25) „Q
ualifizierte Sachverständige“ sind Per-

sonen, die über die erforderliche Sachkenntnis und 
A

usbildung auf dem
 G

ebiete des Strahlenschutzes 
verfügen und deren Fähigkeit von der B

ehörde 
anerkannt ist, um

 physikalische, technische oder 
radiochem

ische U
ntersuchungen zur Erm

ittlung von 
Strahlendosen sow

ie B
eratungen hinsichtlich des 

w
irksam

en Schutzes von Personen und des ord-
nungsgem

äßen B
etriebes von Schutzeinrichtungen 

durchführen zu können. A
ls qualifizierte Sachver-

ständige gelten insbesondere für das in B
etracht 

kom
m

ende Fachgebiet akkreditierte Stellen oder 
staatlich autorisierte A

nstalten, sow
ie Ziviltechniker 

oder 
sonstige 

Sachverständige 
des 

in 
B

etracht 
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(32) „U
m

gang 
m

it Strahlenquellen“ ist die 
G

ew
innung, die Erzeugung, die Lagerung, die B

e-
förderung, die A

bgabe, der B
ezug, die B

earbeitung, 
der Besitz, die Einfuhr, die Ausfuhr, die V

erw
en-

dung und die B
eseitigung radioaktiver Stoffe, der 

B
etrieb von Strahleneinrichtungen, ferner jede sons-

tige Tätigkeit, die eine Strahlenexposition von Ein-
zelpersonen aus einer künstlichen Strahlenquelle 
oder – bei der Verarbeitung natürlicher Radionuk-
lide auf G

rund deren Radioaktivität, Spaltbarkeit 
oder Bruteigenschaft – aus einer natürlichen Strah-
lenquelle zur Folge hat, die im

 Zusam
m

enhang m
it 

dem
 Strahlenschutz nicht außer acht gelassen wer-

den kann. Von diesem
 Begriff nicht erfaßt sind N

ot-
fallexpositionen. 

(33) 
„U

nfallbedingte 
Strahlenexposition“ 

ist 
die Strahlenexposition von Einzelpersonen infolge 
eines U

nfalls. V
on diesem

 B
egriff nicht erfaßt sind 

N
otfallexpositionen. 

kom
m

enden Fachgebietes.
(26) „Q

ualitätssicherung“ ist die Sum
m

e aller 
planm

äßigen und system
atischen M

aßnahm
en, die 

notw
endig sind, um

 ausreichend zu garantieren, 
dass A

nlagen, System
e, K

om
ponenten oder V

erfah-
ren im

 Einklang m
it den geltenden N

orm
en zufrie-

denstellend arbeiten. 
(27) „Q

ualitätskontrolle“ ist im
 R

ahm
en der 

Q
ualitätssicherung die G

esam
theit der M

aßnahm
en 

(Planung, K
oordination, A

usführung), die der A
uf-

rechterhaltung oder V
erbesserung der Q

ualität die-
nen sollen. Sie um

fasst die Ü
berw

achung, B
ew

er-
tung und anforderungsgerechte A

ufrechterhaltung 
aller erforderlichen Leistungsdaten für A

usrüstung, 
die 

definiert, 
gem

essen 
und 

kontrolliert 
w

erden 
können. 

(28) „R
adioaktive A

bfälle“ sind M
aterialien, 

die 
radioaktive 

Stoffe 
enthalten 

oder 
hierdurch 

kontam
iniert sind und für die kein V

erw
endungs-

zw
eck vorgesehen ist. 

(29) „R
adioaktive K

ontam
ination“ ist die V

er-
unreinigung 

von 
M

aterialien, 
O

berflächen, 
der 

U
m

w
elt oder einer Person durch radioaktive Stoffe, 

die 
vom

 
Standpunkt 

des 
Strahlenschutzes 

nicht 
außer A

cht gelassen w
erden kann. 

(30) „R
adioaktive Stoffe“ sind Stoffe, die ein 

R
adionuklid oder m

ehrere R
adionuklide enthalten, 

sofern deren A
ktivität oder K

onzentration nach dem
 

Stand von W
issenschaft und Technik im

 Zusam
-

m
enhang m

it dem
 Strahlenschutz nicht außer A

cht 
gelassen w

erden kann. 
(31) „R

adiologische N
otstandssituation“ ist ei-

ne 
Situation, 

die 
D

ringlichkeitsm
aßnahm

en 
zum

 
Schutz von A

rbeitskräften, Einzelpersonen der B
e-

völkerung, Teilen der B
evölkerung oder der gesam

-
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ten B
evölkerung erfordert.
(32) „Strahlenbereich“ ist ein B

ereich, in dem
 

Personen einer Exposition ausgesetzt sein können, 
w

elche die nach w
issenschaftlichen Erkenntnissen 

zum
 Schutz des Lebens oder der G

esundheit von 
M

enschen einschließlich ihrer N
achkom

m
enschaft 

allgem
ein zulässigen W

erte übersteigt. Er kann in 
K

ontrollbereich und Ü
berw

achungsbereich geglie-
dert sein. 

(33) 
„Strahleneinrichtungen“ 

sind 
Strahlen-

quellen, die keine radioaktiven Stoffe enthalten. 

(34) „Strahlenquellen“ sind A
pparate, radio-

aktive Stoffe oder A
nlagen, die im

stande sind, ioni-
sierende Strahlung auszusenden oder radioaktive 
Stoffe freizusetzen. D

abei bezeichnet der B
egriff 

„natürliche Strahlenquellen“ Q
uellen ionisierender 

Strahlung 
natürlichen 

terrestrischen 
oder 

kosm
i-

schen U
rsprungs, der B

egriff „künstliche Strahlen-
quellen“ andere als natürliche Strahlenquellen. 

(35) „Strahlenschutz“ ist der Schutz des Le-
bens oder der G

esundheit von M
enschen einschließ-

lich ihrer N
achkom

m
enschaft vor Schäden durch 

ionisierende Strahlen. 

(36) „Strahlenschutzbeauftragter“ ist eine für 
die Erfordernisse ihres Tätigkeitsbereiches qualifi-
zierte Person, deren A

usbildung und Fachkenntnis 
von der zuständigen B

ehörde anerkannt ist und die 
m

it der W
ahrnehm

ung des Strahlenschutzes vom
 

B
ew

illigungsinhaber oder dessen vertretungsbefug-
tem

 O
rgan betraut ist. D

iese Person m
uss die erfor-

derliche V
erlässlichkeit besitzen und für die in 

B
etracht kom

m
ende Tätigkeit körperlich und geistig 

geeignet sein. 

(37) „Ü
berw

achungsbereich“ ist derjenige Teil 
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eines 
Strahlenbereiches, 

der 
aus 

G
ründen 

des 
Schutzes gegen ionisierende Strahlung einer ange-
m

essenen Ü
berw

achung unterliegt. 
(38) „U

m
gang m

it Strahlenquellen“ ist 
 

1. der B
etrieb von Strahleneinrichtungen, 

 
2. die G

ew
innung, die Erzeugung, die Lage-

rung, die B
eförderung, die A

bgabe, der B
e-

zug, die B
earbeitung, der B

esitz, die Ein-
fuhr, die A

usfuhr, die V
erw

endung und die 
B

eseitigung von künstlichen radioaktiven 
Stoffen oder von natürlichen radioaktiven 
Stoffen, die auf G

rund ihrer R
adioaktivität, 

Spaltbarkeit oder B
ruteigenschaft verw

en-
det w

erden, sow
ie jede sonstige Tätigkeit 

m
it diesen Stoffen, die eine im

 Zusam
m

en-
hang m

it dem
 Strahlenschutz nicht außer 

A
cht zu lassende Exposition von Einzelper-

sonen bew
irken kann. 

V
on diesem

 B
egriff nicht erfasst sind N

ot-
fallexpositionen. 

(39) „U
nfallbedingte Exposition“ ist die Expo-

sition von Einzelpersonen infolge eines U
nfalls. 

V
on 

diesem
 

B
egriff 

nicht 
erfasst 

sind 
N

otfallexpositionen. 
(40) „V

erbringung radioaktiver A
bfälle“ sind 

die V
orgänge zur B

eförderung radioaktiver A
bfälle 

vom
 A

usgangs- zum
 B

estim
m

ungsort einschließlich 
B

e- und Entladung. 

 
 

Strahlenschutzrechtliche V
erw

altungstätigkeiten 
nach anderen R

echtsvorschriften 
§ 3. D

ie B
ehörde hat nach dem

 jew
eiligen 

Stand der w
issenschaftlichen Erkenntnisse durch 

V
erordnung festzustellen, w

elche W
erte der Strah-

lenbelastung 
für 

die 
unter 

§ 2 
lit. g, 

h 
und 

i 
angeführten 

B
ereiche, 

w
elche 

A
ktivitäten 

und 

§ 3. (1) A
nlagen im

 Sinne der §§ 5 A
bs. 1 oder 

6 A
bs. 1 oder 7 A

bs. 1, die im
 R

ahm
en einer der 

G
ew

erbeordnung unterliegenden Tätigkeit betrieben 
w

erden 
sollen, 

sind 
genehm

igungspflichtige 
B

e-
triebsanlagen 

im
 

Sinne 
des 

§
74 

der 
G

ew
erbe-

§ 3. (1) A
nlagen im

 Sinne des § 5 A
bs. 1 oder 

des § 7 A
bs. 1, die im

 R
ahm

en der R
echtsvor-

schriften auf dem
 G

ebiet des G
ew

erberechts bew
il-

ligt w
erden sollen sow

ie A
nlagen im

 Sinne des § 5 
A

bs.1, des §
6 A

bs.1 oder des §
7 A

bs.1, die im
 



 

G
eltende Fassung: 

A
usgesandte Fassung B

K
A

 1999: 
V

orgeschlagene Fassung: 

72 1160 der Beilagen  

  H
albw

ertszeiten offener radioaktiver Stoffe sow
ie 

w
elche besonderen B

edingungen im
 Sinne des § 2 

lit. k m
aßgebend sind. 

ordnung. 
(2) A

nlagen im
 Sinne der §§ 5 A

bs. 1 oder 6 
A

bs. 1 oder 7 A
bs. 1, die im

 R
ahm

en der R
echts-

vorschriften 
auf 

den 
G

ebieten 
des 

Eisenbahn-, 
Straßen-, 

Luft- 
und 

Schiffsverkehrs 
betrieben 

w
erden sollen, bedürfen, sofern sie auf G

rund der 
angeführten 

R
echtsvorschriften 

genehm
igungs-

pflichtig sind, keiner gesonderten B
ew

illigung nach 
diesem

 
B

undesgesetz, 
w

enn 
die 

B
estim

m
ungen 

dieses B
undesgesetzes und der daraus abgeleiteten 

R
echtsvorschriften eingehalten w

erden. D
ie auf den 

angeführten 
G

ebieten 
nach 

den 
für 

diese 
m

aß-
geblichen 

R
echtsvorschriften 

erteilten 
G

enehm
i-

gungen gelten auch als B
ew

illigung im
 Sinne der 

§§ 5 
A

bs. 2 
oder 

6 
A

bs. 2 
oder 

7 
A

bs. 2. 
Im

 
B

escheid, m
it dem

 eine solche G
enehm

igung erteilt 
w

ird, ist hierauf hinzuw
eisen. 

(3) D
ie V

erantw
ortung für die Einhaltung der 

B
estim

m
ungen 

dieses 
B

undesgesetzes, 
der 

auf 
G

rund dieses B
undesgesetzes erlassenen V

erw
al-

tungsakte und der von der Europäischen G
em

ein-
schaft auf dem

 G
ebiet des Strahlenschutzes erlas-

senen, unm
ittelbar anw

endbaren R
echtsvorschriften 

kom
m

t dem
 B

ew
illigungsinhaber zu. 

R
ahm

en 
der 

R
echtsvorschriften 

des 
Eisenbahn-, 

Straßen-, Luft- und Schiffsverkehrs bew
illigt w

er-
den sollen, bedürfen, sofern sie auf G

rund der ange-
führten 

R
echtsvorschriften 

genehm
igungspflichtig 

sind, keiner gesonderten B
ew

illigung nach diesem
 

B
undesgesetz, w

enn die B
estim

m
ungen dieses B

un-
desgesetzes und der daraus abgeleiteten R

echtsvor-
schriften eingehalten w

erden. D
ie auf den angeführ-

ten 
G

ebieten 
nach 

den 
für 

diese 
m

aßgeblichen 
R

echtsvorschriften erteilten G
enehm

igungen gelten 
auch als B

ew
illigung im

 Sinne des § 5 A
bs. 2 oder 

des § 6 A
bs. 2 oder des § 7 A

bs. 2. Im
 B

escheid, 
m

it dem
 eine solche G

enehm
igung erteilt w

ird, ist 
hierauf hinzuw

eisen. 

(2) D
ie V

erantw
ortung für die Einhaltung der 

B
estim

m
ungen 

dieses 
B

undesgesetzes, 
der 

auf 
G

rund dieses B
undesgesetzes erlassenen V

erw
al-

tungsakte und der von der Europäischen G
em

ein-
schaft auf dem

 G
ebiet des Strahlenschutzes erlasse-

nen, unm
ittelbar anw

endbaren R
echtsvorschriften 

kom
m

t dem
 B

ew
illigungsinhaber zu. 

Einw
irkung ionisierender Strahlen auf den 

m
enschlichen K

örper 
E

inw
irkungen ionisierender Strahlen auf den 

m
enschlichen K

örper 
E

inw
irkungen ionisierender Strahlen auf den 

m
enschlichen K

örper 

§ 4. (1) Jede Einw
irkung ionisierender Strahlen 

auf den m
enschlichen K

örper ist innerhalb der auf 
G

rund dieses B
undesgesetzes festgesetzten zulässi-

gen Strahlenbelastung so niedrig w
ie m

öglich zu 
halten; jede unnötige Einw

irkung ist zu verm
eiden. 

(2) 
A

uf 
den 

m
enschlichen 

K
örper 

dürfen 
ionisierende Strahlen nach M

aßgabe des jew
eiligen 

§ 4. (1) Jede Exposition ist innerhalb der auf 
G

rund dieses B
undesgesetzes festgesetzten zulässi-

gen D
osisgrenzw

erte so niedrig w
ie m

öglich zu 
halten; jede unnötige Einw

irkung ist zu verm
eiden. 

D
abei 

sind 
durch 

O
ptim

ierung, 
gegebenenfalls 

unter H
eranziehung von D

osisbeschränkungen, die 
Expositionen von Einzelpersonen sowie der Bevöl-

§ 4. (1) Jede Exposition ist innerhalb der auf 
G

rund dieses B
undesgesetzes festgesetzten zulässi-

gen D
osisgrenzw

erte so niedrig w
ie m

öglich zu 
halten; jede unnötige Einw

irkung ist zu verm
eiden. 

D
abei 

sind 
durch 

O
ptim

ierung, 
gegebenenfalls 

unter H
eranziehung von D

osisbeschränkungen, die 
Expositionen von Einzelpersonen sow

ie der B
evöl-
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  Standes 
der 

m
edizinisch-w

issenschaftlichen 
Er-

kenntnisse ausschließlich für m
edizinische Zw

ecke 
angew

endet w
erden. 

kerung insgesam
t so niedrig zu halten, wie dies 

unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und sozia-
ler Faktoren m

öglich und vertretbar ist. 

(2) A
lle neuen K

ategorien bzw
. A

rten des 
U

m
ganges m

it Strahlenquellen, bei denen es zu 
Exposition 

durch 
ionisierende 

Strahlen 
kom

m
t, 

m
üssen 

vor ihrer erstm
aligen B

ew
illigung bzw

. 
Zulassung durch A

bw
ägung ihres zu erw

artenden 
N

utzens gegenüber der m
öglicherw

eise von ihnen 
ausgehenden 

gesundheitlichen 
B

eeinträchtigung 
gerechtfertigt w

erden. D
ie R

echtfertigung bestehen-
der 

K
ategorien 

bzw
. 

A
rten 

des 
U

m
ganges 

m
it 

Strahlenquellen 
kann 

überprüft 
w

erden, 
sobald 

w
esentliche neue Erkenntnisse über den N

utzen 
bzw

. die A
usw

irkungen der Tätigkeit vorliegen. 
B

ezüglich der B
ew

ertung ist die Strahlenschutz-
kom

m
ission zu befassen. 

(3) 
A

uf 
den 

m
enschlichen 

K
örper 

dürfen 
ionisierende Strahlen nach M

aßgabe des jew
eiligen 

Standes 
der 

m
edizinisch-w

issenschaftlichen 
Er-

kenntnisse ausschließlich für m
edizinische Zw

ecke 
angew

endet w
erden, sofern nicht durch Bundes-

gesetz 
andere 

gerechtfertigte 
Anwendungen 

für 
zulässig erklärt wurden. 

(4) N
icht zulässig sind 

 
1. die H

erstellung von Lebensm
itteln, Ver-

zehrprodukten 
und 

Zusatzstoffen, 
Spiel-

w
aren und kosm

etischen Erzeugnissen im
 

Sinne 
des 

Lebensm
ittelgesetzes 

1975, 
B

G
B

l. 
N

r. 86 
sow

ie 
von 

,persönlichen 
Schm

uckgegenständen unter dem
 absicht-

lichen Zusatz radioaktiver Stoffe und 
 

2. das 
Inverkehrbringen 

in 
Ö

sterreich 
ein-

schließlich der Einfuhr oder A
usfuhr der in 

kerung insgesam
t so niedrig zu halten, w

ie dies 
unter B

erücksichtigung w
irtschaftlicher und sozia-

ler Faktoren m
öglich und vertretbar ist. 

(2) A
lle neuen K

ategorien bzw
. A

rten des U
m

-
ganges m

it Strahlenquellen, bei denen es zu einer 
Exposition 

durch 
ionisierende 

Strahlen 
kom

m
t, 

m
üssen 

vor 
ihrer 

erstm
aligen 

B
ew

illigung 
oder 

Zulassung durch A
bw

ägung ihres zu erw
artenden 

N
utzens gegenüber der m

öglicherw
eise von ihnen 

ausgehenden 
gesundheitlichen 

B
eeinträchtigung 

gerechtfertigt 
w

erden. D
ie R

echtfertigung beste-
hender K

ategorien oder A
rten des U

m
ganges m

it 
Strahlenquellen 

kann 
überprüft 

w
erden, 

sobald 
w

esentliche neue Erkenntnisse über den N
utzen 

bzw
. die A

usw
irkungen der Tätigkeit vorliegen. 

B
ezüglich der B

ew
ertung kann die Strahlenschutz-

kom
m

ission befasst w
erden. 

(3) A
uf den m

enschlichen K
örper dürfen ioni-

sierende Strahlen nach M
aßgabe des jew

eiligen 
Standes 

der 
m

edizinisch-w
issenschaftlichen 

Er-
kenntnisse ausschließlich für m

edizinische Zw
ecke 

angew
endet w

erden, sofern nicht durch B
undesge-

setz andere gerechtfertigte A
nw

endungen für zuläs-
sig erklärt w

urden. 

(4) N
icht zulässig sind 

 
1. die H

erstellung von Lebensm
itteln, V

er-
zehrprodukten und Zusatzstoffen, Spielw

a-
ren 

und 
kosm

etischen 
Erzeugnissen 

im
 

Sinne des Lebensm
ittelgesetzes 1975 sow

ie 
von 

persönlichen 
Schm

uckgegenständen 
unter dem

 absichtlichen Zusatz radioaktiver 
Stoffe und 

 
2. das In-V

erkehr-B
ringen in Ö

sterreich ein-
schließlich der Einfuhr oder A

usfuhr der in 
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Z 1 genannten W
aren 

Z 1 genannten W
aren. 

II. TEIL 
II. TEIL 

II. TEIL 
B

ew
illigungs- und M

eldebestim
m

ungen 
B

ew
illigungserfordernisse und 
M

eldebestim
m

ungen 
B

ew
illigungserfordernisse und 
M

eldebestim
m

ungen 
Errichtung von A

nlagen 
Errichtung und Erprobung von A

nlagen 
Errichtung und Erprobung von A

nlagen 
§ 5. (1) D

ie Errichtung von A
nlagen für den 

U
m

gang m
it radioaktiven Stoffen oder für Strah-

leneinrichtungen, die im
 H

inblick auf deren B
etrieb 

schon bei ihrer Errichtung die V
orbereitung und 

D
urchführung 

von 
M

aßnahm
en 

für 
den 

aus-
reichenden Schutz des Lebens oder der G

esundheit 
von 

M
enschen 

einschließlich 
ihrer 

N
achkom

-
m

enschaft vor Schäden durch ionisierende Strahlen 
erfordern, bedarf einer B

ew
illigung. V

or Erteilung 
der 

B
ew

illigung 
dürfen 

solche 
A

nlagen 
nicht 

errichtet w
erden. 

(2) 
A

nlagen 
im

 
Sinne 

des 
A

bs. 1, 
die 

im
 

R
ahm

en einer der G
ew

erbeordnung unterliegenden 
Tätigkeit betrieben w

erden sollen, sind genehm
i-

gungspflichtige B
etriebsanlagen im

 Sinne des § 25 
der G

ew
erbeordnung. D

ie G
enehm

igung, die nur 
auf G

rund des in den §§ 28 bis 31 der G
ew

erbe-
ordnung geregelten V

erfahrens erteilt w
erden darf, 

gilt auch als B
ew

illigung nach A
bs. 1. 

(3) 
A

nlagen 
im

 
Sinne 

des 
A

bs. 1, 
die 

im
 

R
ahm

en der R
echtsvorschriften auf den G

ebieten 
des Eisenbahn-, Luft- und Schiffsverkehrs sow

ie 
auf dem

 G
ebiet des Post- und Telegraphenw

esens 
betrieben w

erden sollen, bedürfen, sofern sie auf 
G

rund der vorangeführten R
echtsvorschriften ge-

nehm
igungspflichtig sind, keiner gesonderten B

e-
w

illigung nach diesem
 B

undesgesetz. D
ie auf den 

angeführten 
G

ebieten 
nach 

den 
für 

diese 
m

aß-
geblichen 

R
echtsvorschriften 

erteilten 
G

enehm
i-

gungen gelten auch als B
ew

illigung im
 Sinne des 

§ 5. (l) D
ie Errichtung von A

nlagen für den 
U

m
gang m

it Strahlenquellen, die im
 H

inblick auf 
deren 

B
etrieb 

schon 
bei 

ihrer 
Errichtung 

die 
V

orbereitung und D
urchführung von M

aßnahm
en 

für 
den 

Strahlenschutz 
erfordern, 

bedarf 
einer 

B
ew

illigung. V
or Erteilung der B

ew
illigung dürfen 

solche A
nlagen nicht errichtet w

erden. 

(2) 
Eine 

B
ew

illigung 
nach 

A
bs. 1 

ist 
zu 

erteilen, w
enn 

 
1. für den Strahlenschutz, auch im

 H
inblick 

auf den in A
ussicht genom

m
enen Standort 

sow
ie auf potentielle Strahlenexpositionen 

und radiologische N
otstandssituationen, in 

ausreichendem
 M

aße V
orsorge getroffen 

w
ird, sow

eit erforderlich ein K
onzept für 

die 
Stillegung 

der 
A

nlage, 
der 

W
ieder-

verw
ertung oder W

iederverw
endung radio-

aktiver Stoffe und die B
eseitigung radio-

aktiver A
bfälle vorliegt und 

 
2. hinsichtlich der V

erläßlichkeit des A
ntrag-

stellers in A
nbetracht der beabsichtigten 

Tätigkeit keine B
edenken bestehen. Ist der 

A
ntragsteller eine juristische Person oder 

eine 
Personengesellschaft 

des 
H

andels-
rechts, m

uß die V
erläßlichkeit des vertre-

tungsbefugten O
rgans gegeben sein. 

(3) In den B
escheid, m

it dem
 die B

ew
illigung 

nach A
bs. 1, erteilt w

ird, sind erforderlichenfalls 
solche B

edingungen und A
uflagen, auch für eine 

§ 5. (l) D
ie Errichtung von A

nlagen für den 
U

m
gang m

it Strahlenquellen, die im
 H

inblick auf 
deren B

etrieb schon bei ihrer Errichtung die V
orbe-

reitung und D
urchführung von M

aßnahm
en für den 

Strahlenschutz erfordern, bedarf einer B
ew

illigung. 
V

or Erteilung der B
ew

illigung dürfen solche A
nla-

gen nicht errichtet w
erden. 

(2) Eine B
ew

illigung nach A
bs. 1 ist zu ertei-

len, w
enn 

 
1. für den Strahlenschutz, auch im

 H
inblick 

auf den in A
ussicht genom

m
enen Standort 

sow
ie auf potentielle Expositionen und ra-

diologische N
otstandssituationen, in aus-

reichendem
 M

aße V
orsorge getroffen w

ird, 
sow

eit erforderlich ein 
K

onzept für die 
Stilllegung der A

nlage, die W
iederverw

er-
tung oder W

iederverw
endung radioaktiver 

Stoffe und die B
eseitigung radioaktiver A

b-
fälle vorliegt und 

 
2. hinsichtlich 

der 
V

erlässlichkeit 
des 

A
n-

tragstellers in A
nbetracht der beabsichtig-

ten Tätigkeit keine B
edenken bestehen. Ist 

der A
ntragsteller eine juristische Person 

oder eine Personengesellschaft des H
an-

delsrechts, 
m

uss 
die 

V
erlässlichkeit 

des 
vertretungsbefugten O

rgans gegeben sein. 

(3) In den B
escheid, m

it dem
 die B

ew
illigung 

nach A
bs. 1 erteilt w

ird, sind erforderlichenfalls 
solche B

edingungen und A
uflagen, auch für eine 
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  A
bs. 1. 

(4) Eine B
ew

illigung nach A
bs. 1 oder eine 

G
enehm

igung, sow
eit diese gem

äß A
bs. 2 oder 3 

auch als B
ew

illigung gilt, ist zu erteilen, w
enn 

 
a) für 

den 
Schutz 

des 
Lebens 

oder 
der 

G
esundheit von M

enschen einschließlich 
ihrer 

N
achkom

m
enschaft 

vor 
Schäden 

durch ionisierende Strahlen, auch im
 H

in-
blick auf den in A

ussicht genom
m

enen 
Standort, in ausreichendem

 M
aße V

orsorge 
getroffen w

ird und 
 

b) hinsichtlich der V
erläßlichkeit des A

ntrag-
stellers in A

nbetracht der beabsichtigten 
Tätigkeit keine B

edenken bestehen. Ist der 
A

ntragsteller eine juristische Person oder 
eine 

Personengesellschaft 
des 

H
andels-

rechts, 
m

uß 
die 

V
erläßlichkeit 

des 
G

e-
schäftsführers 

gegeben 
sein. 

B
edenken 

hinsichtlich 
der 

V
erläßlichkeit 

bestehen 
jedenfalls dann nicht, w

enn das V
orliegen 

derselben bereits festgestellt w
orden ist. 

(5) In den B
escheid, m

it dem
 die B

ew
illigung 

nach A
bs. 1 oder die G

enehm
igung, die gem

äß 
A

bs. 2 oder 3 auch als B
ew

illigung gilt, erteilt w
ird, 

sind erforderlichenfalls solche B
edingungen und 

A
uflagen aufzunehm

en, deren Erfüllung und Ein-
haltung den Schutz des Lebens oder der G

esundheit 
von M

enschen einschließlich ihrer N
achkom

m
en-

schaft 
vor 

Schäden 
durch 

ionisierende 
Strahlen 

gew
ährleisten sollen. In dem

 B
escheid, m

it dem
 

eine solche G
enehm

igung erteilt w
ird, ist darauf 

hinzuw
eisen, 

daß 
die 

G
enehm

igung 
auch 

als 
B

ew
illigung nach § 5, A

bs. 1 dieses B
undesgesetzes 

gilt. (6) Ist auch durch B
edingungen und A

uflagen 
die 

V
orsorge 

eines 
ausreichenden 

Schutzes 
des 

allfällige Erprobung, aufzunehm
en, deren Erfüllung 

und Einhaltung den Strahlenschutz gew
ährleisten 

sollen. (4) 
Ist 

auch 
durch 

die 
V

orschreibung 
von 

B
edingungen und A

uflagen die V
orsorge für einen 

ausreichenden Strahlenschutz nicht m
öglich, so ist 

die B
ew

illigung nach A
bs. 1 zu versagen. 

(5) D
em

 A
ntrag auf Erteilung einer B

ew
illi-

gung nach A
bs. 1 sind die zur B

eurteilung des 
V

orhabens erforderlichen U
nterlagen, insbesondere 

eine genaue B
eschreibung der A

nlage sam
t Plänen 

und eine D
arstellung des beabsichtigten U

m
ganges 

unter 
besonderer 

B
erücksichtigung 

der 
vorge-

sehenen Strahlenschutzm
aßnahm

en in m
indestens 

dreifacher A
usfertigung beizuschließen. 

(6) Ü
ber das V

orliegen der gem
äß A

bs. 2 Z 1 
geforderten 

V
oraussetzungen 

sind 
qualifizierte 

Sachverständige zu hören. 
(7) 

D
ie 

spätere 
V

orschreibung 
zusätzlicher 

Strahlenschutzm
aßnahm

en 
ist 

unter 
m

öglichster 
Schonung erw

orbener R
echte auch dann zulässig, 

w
enn dies auf G

rund der w
ährend der Errichtungs-

zeit gew
onnenen Erfahrungen oder w

issenschaft-
lichen Erkenntnisse notw

endig w
ird. 

allfällige Erprobung, aufzunehm
en, deren Erfüllung 

und Einhaltung den Strahlenschutz gew
ährleisten 

sollen. (4) Ist auch durch die V
orschreibung von B

e-
dingungen und A

uflagen die V
orsorge für einen 

ausreichenden Strahlenschutz nicht m
öglich, so ist 

die B
ew

illigung nach A
bs. 1 zu versagen. 

(5) D
em

 A
ntrag auf Erteilung einer B

ew
illi-

gung nach A
bs. 1 sind die zur B

eurteilung des V
or-

habens 
erforderlichen 

U
nterlagen, 

insbesondere 
eine genaue B

eschreibung der A
nlage sam

t Plänen 
und eine D

arstellung des beabsichtigten U
m

ganges 
unter A

nschluss einer vorläufigen Sicherheitsanaly-
se in m

indestens dreifacher A
usfertigung beizu-

schließen. 
(6) Ü

ber das V
orliegen der gem

äß A
bs. 2 Z 1 

geforderten 
V

oraussetzungen 
sind 

qualifizierte 
Sachverständige zu hören. 

(7) 
D

ie 
spätere 

V
orschreibung 

zusätzlicher 
Strahlenschutzm

aßnahm
en 

ist 
unter 

m
öglichster 

Schonung erw
orbener R

echte auch dann zulässig, 
w

enn dies auf G
rund der w

ährend der Errichtungs-
zeit gew

onnenen Erfahrungen oder w
issenschaftli-

chen Erkenntnisse notw
endig w

ird. 
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  Lebens oder der G
esundheit von M

enschen ein-
schließlich ihrer N

achkom
m

enschaft vor Schäden 
durch ionisierende Strahlen nicht m

öglich, so ist die 
B

ew
illigung nach A

bs. 1 oder die G
enehm

igung, 
sow

eit diese gem
äß A

bs. 2 oder 3 auch als B
e-

w
illigung gilt, zu versagen. 

(7) D
em

 A
ntrag um

 Erteilung einer B
ew

illi-
gung nach A

bs. 1 oder einer G
enehm

igung, die 
gem

äß A
bs. 2 oder 3 auch als B

ew
illigung gilt, sind 

die zur B
eurteilung des V

orhabens erforderlichen 
U

nterlagen, insbesondere eine genaue B
eschreibung 

der A
nlage sam

t Plänen und eine D
arstellung der 

beabsichtigten Tätigkeit unter besonderer B
erück-

sichtigung 
der 

vorgesehenen 
Strahlenschutz-

m
aßnahm

en, in m
indestens dreifacher A

usfertigung 
beizuschließen. 

(8) Ü
ber das V

orliegen der gem
äß A

bs. 4 lit. a 
geforderten V

oraussetzungen sind Sachverständige 
oder staatlich autorisierte A

nstalten des in B
etracht 

kom
m

enden Fachgebietes zu hören. 

(9) 
D

ie 
spätere 

V
orschreibung 

zusätzlicher 
M

aßnahm
en 

zum
 

Schutz 
des 

Lebens 
oder 

der 
G

esundheit 
von 

M
enschen 

einschließlich 
ihrer 

N
achkom

m
enschaft vor Schäden durch ionisierende 

Strahlen ist unter m
öglichster Schonung erw

orbener 
R

echte auch dann zulässig, w
enn es auf G

rund der 
w

ährend der Errichtungszeit gew
onnenen Erfah-

rungen oder w
issenschaftlichen Erkenntnisse not-

w
endig w

ird. 

B
etrieb von A

nlagen 
B

etrieb von A
nlagen 

B
etrieb von A

nlagen 

§ 6. 
(1) 

A
nlagen 

gem
äß 

§ 5 
dürfen 

nur 
betrieben w

erden, w
enn nach Ü

berprüfung, falls 
erforderlich 

nach 
Erprobung 

der 
A

nlage, 
die 

§ 6. 
(1) 

A
nlagen 

gem
äß 

§ 5 
dürfen 

nur 
betrieben w

erden, w
enn nach Ü

berprüfung, falls 
erforderlich 

nach 
Erprobung 

der 
A

nlage, 
die 

§ 6. (1) A
nlagen gem

äß § 5 dürfen nur betrie-
ben w

erden, w
enn nach Ü

berprüfung, falls erforder-
lich nach Erprobung der A

nlage, die B
etriebsbew

il-
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  B
etriebsbew

illigung erteilt w
urde. 

(2) D
iese B

etriebsbew
illigung ist zu erteilen, 

w
enn 

 
a) die A

nlage den für sie in B
etracht kom

m
en-

den, 
auf 

G
rund 

dieses 
B

undesgesetzes 
erlassenen V

orschriften sow
ie den gem

äß 
§ 5 A

bs. 5 und 9 vorgeschriebenen B
edin-

gungen 
und 

A
uflagen 

entsprechend 
errichtet w

urde, 
 

b) ein Strahlenschutzbeauftragter bestellt w
or-

den ist und 
 

c) beim
 ordnungsgem

äßen B
etrieb der A

nlage 
eine 

G
efährdung 

des 
Lebens 

oder 
der 

G
esundheit von M

enschen einschließlich 
ihrer N

achkom
m

enschaft durch ionisieren-
de Strahlen nicht zu besorgen ist. 

(3) In den B
escheid, m

it dem
 die B

etriebs-
bew

illigung erteilt w
ird, sind unter B

edachtnahm
e 

auf 
die 

B
ew

illigung 
nach 

§ 5 
A

bs. 1 
oder 

die 
G

enehm
igung, sow

eit diese gem
äß § 5 A

bs. 2 oder 
3 

auch 
als 

B
ew

illigung 
gilt, 

erforderlichenfalls 
solche den B

etrieb der A
nlage betreffende B

e-
dingungen 

und 
A

uflagen 
aufzunehm

en, 
deren 

Erfüllung vom
 Standpunkt des Schutzes des Lebens 

oder der G
esundheit von M

enschen einschließlich 
ihrer 

N
achkom

m
enschaft 

vor 
Schäden 

durch 
ionisierende Strahlen notw

endig ist. 
Insbesondere ist erforderlichenfalls unter B

e-
dachtnahm

e auf die beabsichtigte Tätigkeit und die 
dadurch 

notw
endigen 

Strahlenschutzm
aßnahm

en 
vorzuschreiben, daß w

eitere Personen, die nach-
w

eislich hinreichende K
enntnisse im

 Strahlenschutz 
besitzen, m

it dessen W
ahrnehm

ung zu betrauen 
sind. (4) 

Liegen 
die 

in 
A

bs. 2 
geforderten 

V
or-

B
etriebsbew

illigung erteilt w
urde.

(2) D
iese B

etriebsbew
illigung ist zu erteilen, 

w
enn 

 
1. die A

nlage den für sie in B
etracht kom

m
en-

den, 
auf 

G
rund 

dieses 
B

undesgesetzes 
erlassenen V

orschriften sow
ie den gem

äß 
§ 5 A

bs. 3 und 7 vorgeschriebenen B
edin-

gungen 
und 

A
uflagen 

entsprechend 
errichtet w

urde, 
 

2. ein Strahlenschutzbeauftragter m
it dessen 

Zustim
m

ung 
bestellt 

w
orden 

ist 
oder 

erforderlichenfalls 
eine 

Strahlenschutzab-
teilung 

unter 
der 

Leitung 
des 

Strahlen-
schutzbeauftragten eingerichtet w

orden ist, 
w

obei 
die 

innerbetrieblichen 
B

efugnisse 
schriftlich geregelt sein m

üssen, und 
 

3. beim
 ordnungsgem

äßen B
etrieb der A

nlage 
für den Strahlenschutz ausreichend V

or-
sorge getroffen ist und, sow

eit erforderlich, 
eine aufrechte H

aftpflichtversicherung oder 
eine gleichw

ertige Sicherstellung im
 Sinne 

der 
B

estim
m

ungen 
des 

A
tom

haftungs-
gesetzes 1999 nachgew

iesen w
ird. 

(3) 
 

1. In den B
escheid, m

it dem
 die B

etriebs-
bew

illigung erteilt 
w

ird, sind unter B
e-

dachtnahm
e auf die B

ew
illigung nach § 5 

A
bs. 1 

erforderlichenfalls 
solche 

den 
B

etrieb der A
nlage betreffende B

edingun-
gen 

und 
A

uflagen 
aufzunehm

en, 
deren 

Erfüllung vom
 Standpunkt des Strahlen-

schutzes 
unter 

Berücksichtigung 
poten-

tieller Strahlenexpositionen und radiologi-
scher Notstandssituationen notw

endig ist. 
2.Insbesondere ist unter B

edachtnahm
e auf 

ligung erteilt w
urde.

(2) D
iese B

etriebsbew
illigung ist zu erteilen, 

w
enn 

 
1. die A

nlage den für sie in B
etracht kom

-
m

enden, auf G
rund dieses B

undesgesetzes 
erlassenen V

orschriften sow
ie den gem

äß 
§ 5 A

bs. 3 und 7 vorgeschriebenen B
edin-

gungen und A
uflagen entsprechend errich-

tet w
urde, 

 
2. ein Strahlenschutzbeauftragter m

it dessen 
nachw

eislicher Zustim
m

ung bestellt w
or-

den ist oder erforderlichenfalls eine Strah-
lenschutzabteilung unter der Leitung des 
Strahlenschutzbeauftragten 

eingerichtet 
w

orden ist, w
obei die innerbetrieblichen 

B
efugnisse schriftlich geregelt sein m

üssen, 
und 

 
3. beim

 ordnungsgem
äßen B

etrieb der A
nlage 

für den Strahlenschutz ausreichend V
orsor-

ge getroffen ist und, sow
eit erforderlich, 

eine aufrechte H
aftpflichtversicherung oder 

eine gleichw
ertige Sicherstellung im

 Sinne 
der B

estim
m

ungen des A
tom

haftungsge-
setzes 1999, B

G
B

l. I N
r. 170/1998, nach-

gew
iesen w

ird. 

(3) 
 

1. In den B
escheid, m

it dem
 die B

etriebsbe-
w

illigung erteilt w
ird, sind unter B

edacht-
nahm

e 
auf 

die 
B

ew
illigung 

gem
äß 

§ 5 
A

bs. 1 erforderlichenfalls solche den B
e-

trieb der A
nlage betreffende B

edingungen 
und A

uflagen aufzunehm
en, deren Erfül-

lung vom
 Standpunkt des Strahlenschutzes 

unter B
erücksichtigung potentieller Exposi-

tionen und radiologischer N
otstandssituati-



 

G
eltende Fassung: 

A
usgesandte Fassung B

K
A

 1999: 
V

orgeschlagene Fassung: 

78 1160 der Beilagen  

  aussetzungen nur für Teile der A
nlage oder nur für 

eine geringere B
etriebskapazität als vorgesehen vor, 

so 
kann 

die 
B

ehörde 
eine 

entsprechend 
einge-

schränkte 
B

etriebsbew
illigung 

erteilen. 
In 

allen 
übrigen Fällen, in denen die in A

bs. 2 geforderten 
V

oraussetzungen nicht vorliegen, ist die B
etriebs-

bew
illigung bis zur B

ehebung der festgestellten 
M

ängel zu versagen. 

(5) D
em

 A
ntrag um

 Erteilung einer B
etriebs-

bew
illigung 

sind 
die 

erforderlichen 
U

nterlagen, 
insbesondere eine genaue D

arstellung der beab-
sichtigten Tätigkeit unter besonderer B

erücksichti-
gung der vorgesehenen Strahlenschutzm

aßnahm
en, 

in 
m

indestens 
dreifacher 

A
usfertigung 

beizu-
schließen. 

In 
dem

 
A

ntrag 
um

 
Erteilung 

der 
B

etriebsbew
illigung 

ist 
der 

N
am

e 
des 

Strahlen-
schutzbeauftragten 

bekanntzugeben; 
w

eiters 
sind 

die N
achw

eise zu erbringen, die auf G
rund der 

gem
äß 

§ 5 
A

bs. 5 
und 

9 
vorgeschriebenen 

B
e-

dingungen und A
uflagen erforderlich sind. 

den beabsichtigten
U

m
gang und die da-

durch 
notw

endigen 
Strahlenschutzm

aß-
nahm

en vorzuschreiben, daß 
 

a) w
eitere Personen, die nachw

eislich hin-
reichende K

enntnisse im
 Strahlenschutz 

besitzen, m
it dessen W

ahrnehm
ung zu 

betrauen sind und 
 

b) erforderlichenfalls die notw
endige A

n-
zahl von M

edizinphysikern zur V
erfü-

gung stehen m
üssen. 

(4) Liegen die in A
bs. 2 geforderten V

oraus-
setzungen nur für Teile der A

nlage oder nur für eine 
geringere B

etriebskapazität als vorgesehen vor, so 
kann die B

ehörde eine entsprechend eingeschränkte 
B

etriebsbew
illigung erteilen. 

(5) D
em

 A
ntrag auf Erteilung einer B

etriebs-
bew

illigung 
sind 

die 
erforderlichen 

U
nterlagen, 

insbesondere eine genaue D
arstellung des beab-

sichtigten 
U

m
gangs 

und 
dessen 

U
m

fang 
unter 

besonderer 
B

erücksichtigung 
der 

vorgesehenen 
Strahlenschutzm

aßnahm
en in m

indestens dreifacher 
A

usfertigung beizuschließen. In dem
 A

ntrag um
 

Erteilung der B
etriebsbew

illigung ist der N
am

e des 
Strahlenschutzbeauftragten 

bekanntzugeben; 
w

eiters sind die N
achw

eise zu erbringen, die auf 
G

rund 
der 

gem
äß 

§ 5 
A

bs. 3 
und 

7 
vorge-

schriebenen 
B

edingungen 
und 

A
uflagen 

erfor-
derlich sind. 

(6) Ü
ber das V

orliegen der gem
äß A

bs. 2 Z 1 
und 

3 
geforderten 

V
oraussetzungen 

sind 
quali-

fizierte Sachverständige zu hören. 

(7) 
Ist 

auch 
durch 

die 
V

orschreibung 
von 

B
edingungen und A

uflagen die V
orsorge für einen 

ausreichenden Strahlenschutz
nicht m

öglich, so ist 

onen notw
endig ist.

 
2. Insbesondere ist unter B

edachtnahm
e auf 

den beabsichtigten U
m

gang und die da-
durch 

notw
endigen 

Strahlenschutzm
aß-

nahm
en vorzuschreiben, dass 

 
a) w

eitere Personen, die nachw
eislich hin-

reichende K
enntnisse im

 Strahlenschutz 
besitzen, m

it dessen W
ahrnehm

ung zu 
betrauen sind, 

 
b) erforderlichenfalls die notw

endige A
n-

zahl von M
edizinphysikern zur V

erfü-
gung stehen m

üssen, 
 

c) eintretende 
radiologische 

N
otstands-

situationen unverzüglich der zuständigen 
B

ehörde zu m
elden und A

bschätzungen 
der U

m
stände und Folgen entsprechend 

dem
 

V
erlauf 

der 
radiologischen 

N
ot-

standssituation zu überm
itteln sind, 

 
d) der B

ew
illigungsw

erber alle geeigneten 
M

aßnahm
en zur V

erringerung der Fol-
gen einer radiologischen N

otstandssitua-
tion zu ergreifen hat. 

(4) Liegen die in A
bs. 2 geforderten V

oraus-
setzungen nur für Teile der A

nlage oder nur für eine 
geringere B

etriebskapazität als vorgesehen vor, so 
kann die B

ehörde eine entsprechend eingeschränkte 
B

etriebsbew
illigung erteilen. 

(5) D
em

 A
ntrag auf Erteilung einer B

etriebs-
bew

illigung 
sind 

die 
erforderlichen 

U
nterlagen, 

insbesondere eine genaue D
arstellung des beabsich-

tigten U
m

ganges und dessen U
m

fang unter A
n-

schluss der endgültigen Sicherheitsanalyse, einer 
Störfallanalyse und einer N

otfallplanung in m
indes-

tens dreifacher A
usfertigung beizuschließen. In dem

 
A

ntrag um
 Erteilung der B

etriebsbew
illigung ist der 
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die B
ew

illigung nach A
bs. 1 zu versagen. 

N
am

e des Strahlenschutzbeauftragten bekannt zu 
geben; w

eiters sind die N
achw

eise zu erbringen, die 
auf G

rund der gem
äß § 5 A

bs. 3 und 7 vorgeschrie-
benen B

edingungen und A
uflagen erforderlich sind. 

(6) Ü
ber das V

orliegen der gem
äß A

bs. 2 Z 1 
und 3 geforderten V

oraussetzungen sind qualifizier-
te Sachverständige zu hören. 

(7) Ist auch durch die V
orschreibung von B

e-
dingungen und A

uflagen die V
orsorge für einen 

ausreichenden Strahlenschutz nicht m
öglich, so ist 

die B
ew

illigung nach A
bs. 1 zu versagen. 

§ 7. (1) D
er B

etrieb von A
nlagen für den 

U
m

gang m
it radioaktiven Stoffen oder für Strah-

leneinrichtungen, deren Errichtung nicht gem
äß § 5 

und deren B
etrieb nicht gem

äß § 6 bew
illigungs-

pflichtig ist, bedarf einer B
etriebsbew

illigung. V
or 

Erteilung dieser B
ew

illigung dürfen solche A
nlagen 

nicht betrieben w
erden. 

(2) 
A

nlagen 
im

 
Sinne 

des 
A

bs. 1, 
die 

im
 

R
ahm

en einer der G
ew

erbeordnung unterliegenden 
Tätigkeit betrieben w

erden sollen, sind genehm
i-

gungspflichtige B
etriebsanlagen im

 Sinne des § 25 
der 

G
ew

erbeordnung. 
D

ie 
G

enehm
igung 

nach 
dieser B

estim
m

ung gilt auch als B
ew

illigung nach 
A

bs. 1. 
(3) 

A
nlagen 

im
 

Sinne 
des 

A
bs. 1, 

die 
im

 
R

ahm
en der R

echtsvorschriften auf den G
ebieten 

des Eisenbahn-, Luft- und Schiffsverkehrs sow
ie 

auf dem
 G

ebiet des Post- und Telegraphenw
esens 

betrieben w
erden sollen, bedürfen, sofern sie auf 

G
rund der vorangeführten R

echtsvorschriften ge-
nehm

igungspflichtig 
sind, 

keiner 
gesonderten 

B
ew

illigung nach diesem
 B

undesgesetz. D
ie auf 

den 
angeführten 

G
ebieten 

nach 
den 

für 
diese 

m
aßgeblichen R

echtsvorschriften erteilten G
eneh-

m
igungen gelten auch als B

ew
illigung im

 Sinne des 

§ 7. (1) D
er B

etrieb von A
nlagen für den 

U
m

gang 
m

it 
Strahlenquellen, 

deren 
Errichtung 

nicht gem
äß § 5 und deren B

etrieb nicht gem
äß § 6 

bew
illigungspflichtig 

ist, 
bedarf 

einer 
B

etriebs-
bew

illigung. 
V

or 
Erteilung 

dieser 
B

ew
illigung 

dürfen solche A
nlagen nicht betrieben w

erden. 
(2) D

ie B
etriebsbew

illigung nach A
bs. 1 ist zu 

erteilen, w
enn 

 
1. für den Strahlenschutz, auch im

 H
inblick 

auf den in A
ussicht genom

m
enen Standort 

sow
ie auf potentielle Strahlenexpositionen 

und radiologische N
otstandssituationen, in 

ausreichendem
 M

aße V
orsorge getroffen 

ist, sow
eit erforderlich ein K

onzept für die 
Stillegung der A

nlage und die B
eseitigung 

radioaktiver A
bfälle vorliegt und, sow

eit 
erforderlich, 

eine 
aufrechte 

H
aftpflicht-

versicherung oder eine gleichw
ertige Si-

cherstellung im
 Sinne der B

estim
m

ungen 
des 

A
tom

haftungsrechtes 
nachgew

iesen 
w

ird, 
 

2. ein 
Strahlenschutzbeauftragter 

bestellt 
w

orden 
ist oder erforderlichenfalls eine 

Strahlenschutzabteilung unter der Leitung 
des Strahlenschutzbeauftragten eingerichtet 

§ 7. (1) D
er B

etrieb von A
nlagen für den U

m
-

gang m
it Strahlenquellen, deren Errichtung nicht 

gem
äß § 5 und deren B

etrieb nicht gem
äß § 6 be-

w
illigungspflichtig ist, bedarf einer B

etriebsbew
illi-

gung. 
V

or 
Erteilung 

dieser 
B

ew
illigung 

dürfen 
solche A

nlagen nicht betrieben w
erden. 

(2) D
ie B

etriebsbew
illigung nach A

bs. 1 ist zu 
erteilen, w

enn 
 

1. für den Strahlenschutz, auch im
 H

inblick 
auf den in A

ussicht genom
m

enen Standort 
sow

ie auf potentielle Expositionen und ra-
diologische N

otstandssituationen, in aus-
reichendem

 M
aße V

orsorge getroffen ist, 
sow

eit erforderlich ein 
K

onzept für die 
Stilllegung der A

nlage, der W
iederverw

er-
tung oder W

iederverw
endung radioaktiver 

Stoffe und die B
eseitigung radioaktiver A

b-
fälle vorliegt und, sow

eit erforderlich, eine 
aufrechte H

aftpflichtversicherung oder eine 
gleichw

ertige Sicherstellung im
 Sinne der 

B
estim

m
ungen des A

tom
haftungsgesetzes 

1999, B
G

B
l. I N

r. 170/1998, nachgew
iesen 

w
ird, 

 
2. ein Strahlenschutzbeauftragter m

it dessen 
nachw

eislicher Zustim
m

ung bestellt w
or-
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  A
bs. 1. 

(4) D
ie B

etriebsbew
illigung nach A

bs. 1 oder 
eine G

enehm
igung, sow

eit diese gem
äß A

bs. 2 oder 
3 auch als B

ew
illigung gilt, ist zu erteilen, w

enn 
 

a) für 
den 

Schutz 
des 

Lebens 
oder 

der 
G

esundheit von M
enschen einschließlich 

ihrer 
N

achkom
m

enschaft 
vor 

Schäden 
durch 

ionisierende 
Strahlen, 

auch 
im

 
H

inblick auf den in A
ussicht genom

m
enen 

Standort, in ausreichendem
 M

aße V
orsorge 

getroffen ist, 
 

b) ein 
Strahlenschutzbeauftragter 

bestellt 
w

orden ist und 
 

c) hinsichtlich der V
erläßlichkeit des A

ntrag-
stellers in A

nbetracht der beabsichtigten 
Tätigkeit keine B

edenken bestehen. Ist der 
A

ntragsteller eine juristische Person oder 
eine 

Personengesellschaft 
des 

H
andels-

rechts, 
m

uß 
die 

V
erläßlichkeit 

des 
G

e-
schäftsführers 

gegeben 
sein. 

B
edenken 

hinsichtlich 
der 

V
erläßlichkeit 

bestehen 
jedenfalls dann nicht, w

enn das V
orliegen 

derselben bereits festgestellt w
orden ist. 

(5) In den B
escheid, m

it dem
 die B

etriebs-
bew

illigung nach A
bs. 1 oder die G

enehm
igung, die 

gem
äß A

bs. 2 oder 3 auch als B
ew

illigung gilt, 
erteilt 

w
ird, 

sind 
erforderlichenfalls 

solche 
den 

B
etrieb der A

nlage betreffende B
edingungen und 

A
uflagen 

aufzunehm
en, 

deren 
Erfüllung 

vom
 

Standpunkt 
des 

Schutzes 
des 

Lebens 
oder 

der 
G

esundheit 
von 

M
enschen 

einschließlich 
ihrer 

N
achkom

m
enschaft vor Schäden durch ionisierende 

Strahlen 
notw

endig 
ist. 

Insbesondere 
ist 

erfor-
derlichenfalls unter B

edachtnahm
e auf die beab-

sichtigte Tätigkeit und die dadurch notw
endigen 

Strahlenschutzm
aßnahm

en 
vorzuschreiben, 

daß 

w
orden ist, w

obei die innerbetrieblichen 
B

efugnisse schriftlich geregelt sein m
üssen, 

und 
hinsichtlich 

der 
V

erläßlichkeit 
des 

A
ntragstellers in A

nbetracht des beabsich-
tigten U

m
gangs keine B

edenken bestehen. 
Ist der A

ntragsteller eine juristische Person 
oder eine Personengesellschaft des H

an-
delsrechts, 

m
uß 

die 
V

erläßlichkeit 
des 

vertretungsbefugten O
rgans gegeben sein. 

(3) In den B
escheid, m

it dem
 die B

etriebs-
bew

illigung nach A
bs. 1 erteilt w

ird, sind erfor-
derlichenfalls 

solche 
den 

B
etrieb 

der 
A

nlage 
betreffende B

edingungen und A
uflagen aufzuneh-

m
en, deren Erfüllung vom

 Standpunkt des Strah-
lenschutzes 

unter 
Berücksichtigung 

potentieller 
Strahlenexpositionen und radiologischer Notstands-
situationen notw

endig ist. Insbesondere ist erfor-
derlichenfalls unter B

edachtnahm
e auf den beab-

sichtigten U
m

gang und die dadurch notw
endigen 

Strahlenschutzm
aßnahm

en 
vorzuschreiben, 

daß 
w

eitere 
Personen, 

die 
nachw

eislich 
für 

ihren 
Tätigkeitsbereich 

hinreichende 
K

enntnisse 
im

 
Strahlenschutz besitzen, m

it dessen W
ahrnehm

ung 
zu betrauen sind. 

(4) Liegen die in A
bs. 2 geforderten V

oraus-
setzungen nur für Teile der A

nlage oder nur für eine 
geringere B

etriebskapazität als vorgesehen vor, so 
kann die B

ehörde eine entsprechend eingeschränkte 
B

etriebsbew
illigung erteilen. 

(5) D
em

 A
ntrag um

 Erteilung einer B
etriebs-

bew
illigung 

sind 
die 

erforderlichen 
U

nterlagen, 
insbesondere eine genaue D

arstellung des beab-
sichtigten 

U
m

ganges 
unter 

besonderer 
B

erück-
sichtigung 

der 
vorgesehenen 

Strahlenschutzm
aß-

nahm
en 

in 
m

indestens 
dreifacher 

A
usfertigung 

den ist oder erforderlichenfalls eine Strah-
lenschutzabteilung unter der Leitung des 
Strahlenschutzbeauftragten 

eingerichtet 
w

orden ist, w
obei die innerbetrieblichen 

B
efugnisse schriftlich geregelt sein m

üssen, 
und 

 
3. hinsichtlich 

der 
V

erlässlichkeit 
des 

A
n-

tragstellers in A
nbetracht des beabsichtig-

ten U
m

gangs keine B
edenken bestehen. Ist 

der A
ntragsteller eine juristische Person 

oder eine Personengesellschaft des H
an-

delsrechts, 
m

uss 
die 

V
erlässlichkeit 

des 
vertretungsbefugten O

rgans gegeben sein. 

(3) 
 

1. In den B
escheid, m

it dem
 die B

etriebsbe-
w

illigung nach A
bs. 1 erteilt w

ird, sind er-
forderlichenfalls 

solche 
den 

B
etrieb 

der 
A

nlage betreffende B
edingungen und A

uf-
lagen aufzunehm

en, deren Erfüllung vom
 

Standpunkt des Strahlenschutzes unter B
e-

rücksichtigung 
potentieller 

Expositionen 
und 

radiologischer 
N

otstandssituationen 
notw

endig ist. 
 

2. Insbesondere ist unter B
edachtnahm

e auf 
den beabsichtigten U

m
gang und die da-

durch 
notw

endigen 
Strahlenschutzm

aß-
nahm

en vorzuschreiben, dass 
 

a) erforderlichenfalls w
eitere Personen, die 

nachw
eislich für ihren Tätigkeitsbereich 

hinreichende 
K

enntnisse 
im

 
Strahlen-

schutz besitzen, m
it dessen W

ahrneh-
m

ung zu betrauen sind, 
 

b) eintretende radiologische N
otstandssitu-

ationen 
unverzüglich 

der 
zuständigen 

B
ehörde zu m

elden und A
bschätzungen 
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  w
eitere Personen, die nachw

eislich für ihren Tätig-
keitsbereich 

hinreichende 
K

enntnisse 
im

 
Strah-

lenschutz besitzen, m
it dessen W

ahrnehm
ung zu 

betrauen sind. In dem
 B

escheid, m
it dem

 eine 
G

enehm
igung nach A

bs. 2 oder 3 erteilt w
ird, ist 

darauf hinzuw
eisen, daß die G

enehm
igung auch als 

B
ew

illigung nach § 7 A
bs. 1 dieses B

undesgesetzes 
gilt. (6) 

Liegen 
die 

in 
A

bs. 4 
geforderten 

V
or-

aussetzungen nur für Teile der A
nlage oder nur für 

eine geringere B
etriebskapazität als vorgesehen vor, 

so 
kann 

die 
B

ehörde 
eine 

entsprechend 
einge-

schränkte B
etriebsbew

illigung oder G
enehm

igung 
erteilen. In allen übrigen Fällen, in denen die in 
A

bs. 4 
geforderten 

V
oraussetzungen 

nicht 
vor-

liegen, ist die B
etriebsbew

illigung oder die G
eneh-

m
igung bis zur B

ehebung der festgestellten M
ängel 

zu versagen. 
(7) D

em
 A

ntrag um
 Erteilung einer B

etriebs-
bew

illigung 
oder 

einer 
G

enehm
igung 

sind 
die 

erforderlichen 
U

nterlagen, 
insbesondere 

eine 
genaue 

D
arstellung 

der 
beabsichtigten 

Tätigkeit 
unter besonderer B

erücksichtigung der vorgeseh-
enen 

Strahlenschutzm
aßnahm

en, 
in 

m
indestens 

dreifacher 
A

usfertigung 
beizuschließen. 

In 
dem

 
A

ntrag um
 Erteilung der B

etriebsbew
illigung ist der 

N
am

e des 
Strahlenschutzbeauftragten bekanntzu-

geben. 

beizuschließen. In dem
 A

ntrag um
 Erteilung der 

B
etriebsbew

illigung 
ist 

der 
N

am
e 

des 
Strahlen-

schutzbeauftragten bekanntzugeben. 
(6) Ü

ber das V
orliegen der gem

äß A
bs. 2 Z 1 

geforderten 
V

oraussetzungen 
sind 

qualifizierte 
Sachverständige zu hören. 

(7) 
Ist 

auch 
durch 

die 
V

orschreibung 
von 

B
edingungen und A

uflagen die V
orsorge für einen 

ausreichenden Strahlenschutz nicht m
öglich, so ist 

die B
ew

illigung nach A
bs. 1 zu versagen. 

der U
m

stände und Folgen entsprechend 
dem

 
V

erlauf 
der 

radiologischen 
N

ot-
standssituation zu überm

itteln sind, 
 

c) der B
ew

illigungsw
erber alle geeigneten 

M
aßnahm

en zur V
erringerung der Fol-

gen einer radiologischen N
otstandssitua-

tion zu ergreifen hat. 
(4) Liegen die in A

bs. 2 geforderten V
oraus-

setzungen nur für Teile der A
nlage oder nur für eine 

geringere B
etriebskapazität als vorgesehen vor, so 

kann die B
ehörde eine entsprechend eingeschränkte 

B
etriebsbew

illigung erteilen. 
(5) D

em
 A

ntrag auf Erteilung einer B
etriebs-

bew
illigung 

sind 
die 

erforderlichen 
U

nterlagen, 
insbesondere eine genaue D

arstellung des beabsich-
tigten U

m
ganges und dessen U

m
fang unter A

n-
schluss einer Sicherheitsanalyse, einer Störfallana-
lyse und einer N

otfallplanung in m
indestens dreifa-

cher A
usfertigung beizuschließen. In dem

 A
ntrag 

um
 Erteilung der B

etriebsbew
illigung ist der N

am
e 

des Strahlenschutzbeauftragten bekannt zu geben. 
(6) Ü

ber das V
orliegen der gem

äß A
bs. 2 Z 1 

geforderten 
V

oraussetzungen 
sind 

qualifizierte 
Sachverständige zu hören. 

(7) Ist auch durch die V
orschreibung von B

e-
dingungen und A

uflagen die V
orsorge für einen 

ausreichenden Strahlenschutz nicht m
öglich, so ist 

die B
ew

illigung nach A
bs. 1 zu versagen. 

Ä
nderung oder E

rw
eiterung von A

nlagen 
Ä

nderung oder E
rw

eiterung von A
nlagen 

Ä
nderung oder E

rw
eiterung von A

nlagen 

§ 8. A
uf jede Ä

nderung oder Erw
eiterung einer 

A
nlage für den U

m
gang m

it radioaktiven Stoffen 
oder für Strahleneinrichtungen, die geeignet ist, eine 
zusätzliche 

G
efährdung 

des 
Lebens 

oder 
der 

unverändert 
§ 8. A

uf jede Ä
nderung oder Erw

eiterung einer 
A

nlage für den U
m

gang m
it Strahlenquellen, die 

geeignet 
ist, 

eine 
zusätzliche 

G
efährdung 

des 
Lebens 

oder 
der 

G
esundheit 

von 
M

enschen 
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  G
esundheit 

von 
M

enschen 
einschließlich 

ihrer 
N

achkom
m

enschaft 
durch 

ionisierende 
Strahlen 

herbeizuführen, finden die §§ 5 bis 7 sinngem
äß 

A
nw

endung. 

einschließlich 
ihrer 

N
achkom

m
enschaft 

durch 
ionisierende 

Strahlen 
herbeizuführen, 

finden 
die 

§§ 5 bis 7 sinngem
äß A

nw
endung. 

W
echsel des Inhabers einer A

nlage 
W

echsel des Inhabers einer A
nlage 

W
echsel des Inhabers einer A

nlage 

§ 9. (1) D
urch den W

echsel des Inhabers einer 
gem

äß §§ 5 bis 7 bew
illigten A

nlage w
ird die 

W
irksam

keit der B
ew

illigung nicht berührt. 
(2) 

D
er 

R
echtsnachfolger 

hat 
der 

B
ehörde 

unverzüglich die V
eränderung bekanntzugeben und 

die für die Prüfung der V
erläßlichkeit notw

endigen 
U

nterlagen vorzulegen; dies gilt sinngem
äß auch 

bei 
einem

 
W

echsel 
des 

G
eschäftsführers. 

D
as 

V
orliegen der V

erläßlichkeit ist von der B
ehörde zu 

bescheinigen. B
estehen hinsichtlich der V

erläßlich-
keit B

edenken, so hat die B
ehörde die Fortführung 

der Errichtung oder den Fortbetrieb der A
nlage 

durch diese Person zu untersagen. Einer allfälligen 
B

erufung kom
m

t keine aufschiebende W
irkung zu. 

§ 9. (1) D
urch den W

echsel des Inhabers einer 
gem

äß §§ 5 bis 7 bew
illigten A

nlage w
ird die 

W
irksam

keit der B
ew

illigung nicht berührt. 
(2) 

D
er 

R
echtsnachfolger 

hat 
der 

B
ehörde 

unverzüglich 
diese 

V
eränderung 

bekanntzugeben 
und die für die Prüfung der V

erläßlichkeit not-
w

endigen U
nterlagen vorzulegen; dies gilt sinn-

gem
äß auch bei einem

 W
echsel des vertretungs-

befugten O
rgans. D

as V
orliegen der V

erläßlichkeit 
ist von der B

ehörde zu bescheinigen. B
estehen 

hinsichtlich der V
erläßlichkeit B

edenken, so hat die 
B

ehörde die Fortführung der Errichtung oder den 
Fortbetrieb 

der 
A

nlage 
durch 

diese 
Person 

zu 
untersagen. Einer allfälligen B

erufung kom
m

t keine 
aufschiebende W

irkung zu. 

§ 9. (1) D
urch den W

echsel des Inhabers einer 
gem

äß §§ 5 bis 7 bew
illigten A

nlage 
w

ird die 
W

irksam
keit der B

ew
illigung nicht berührt. 

(2) 
D

er 
R

echtsnachfolger 
hat 

der 
B

ehörde 
unverzüglich diese V

eränderung bekannt zu geben 
und die für die Prüfung der V

erlässlichkeit not-
w

endigen U
nterlagen vorzulegen; dies gilt sinn-

gem
äß auch bei einem

 W
echsel des vertretungs-

befugten O
rgans. D

as V
orliegen der V

erlässlichkeit 
ist von der B

ehörde zu bescheinigen. B
estehen 

hinsichtlich der V
erlässlichkeit B

edenken, so hat 
die B

ehörde die Fortführung der Errichtung oder 
den Fortbetrieb der A

nlage durch diese Person zu 
untersagen. Einer allfälligen B

erufung kom
m

t keine 
aufschiebende W

irkung zu. 

Sonstiger U
m

gang m
it radioaktiven Stoffen oder 

B
etrieb von Strahleneinrichtungen 

Sonstiger U
m

gang m
it Strahlenquellen 

Sonstiger U
m

gang m
it Strahlenquellen 

§ 10. (1) D
er U

m
gang m

it radioaktiven Stoffen 
oder der B

etrieb von Strahleneinrichtungen, für den 
eine 

gem
äß 

§ 5 
oder 

§ 7 
bew

illigungspflichtige 
A

nlage nicht benötigt w
ird, bedarf gleichfalls einer 

B
ew

illigung. 
(2) D

iese B
ew

illigung ist zu erteilen, w
enn 

 
a) für 

den 
Schutz 

des 
Lebens 

oder 
der 

G
esundheit von M

enschen einschließlich 
ihrer 

N
achkom

m
enschaft 

vor 
Schäden 

durch ionisierende Strahlen in ausreichen-

§ 10. (1) D
er B

ew
illigungspflicht unterliegt 

 
1. der U

m
gang m

it Strahlenquellen, für den 
eine gem

äß §§ 5, 6 oder § 7 bew
illigungs-

pflichtige A
nlage nicht benötigt w

ird, 
 

2. jede Ä
nderung oder Erw

eiterung des U
m

-
ganges nach Z 1, die geeignet ist, eine 
zusätzliche G

efährdung des Lebens oder 
der G

esundheit von M
enschen einschließ-

lich ihrer N
achkom

m
enschaft durch ionisi-

erende Strahlen herbeizuführen. 

§ 10. (1) D
er B

ew
illigungspflicht unterliegt 

 
1. der U

m
gang m

it Strahlenquellen, für den 
eine gem

äß §§ 5, 6 oder § 7 bew
illigungs-

pflichtige A
nlage nicht benötigt w

ird, 
 

2. jede Ä
nderung oder Erw

eiterung des U
m

-
ganges nach Z 1, die geeignet ist, eine zu-
sätzliche G

efährdung des Lebens oder der 
G

esundheit von M
enschen einschließlich 

ihrer N
achkom

m
enschaft durch ionisieren-

de Strahlen herbeizuführen. 
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dem
 M

aße V
orsorge getroffen ist,

 
b) ein 

Strahlenschutzbeauftragter 
bestellt 

w
orden ist und 

 
c) hinsichtlich der V

erläßlichkeit des A
ntrag-

stellers in A
nbetracht der beabsichtigten 

Tätigkeit keine B
edenken bestehen. Ist der 

A
ntragsteller eine juristische Person oder 

eine 
Personengesellschaft 

des 
H

andels-
rechts 

m
uß 

die 
V

erläßlichkeit 
des 

G
e-

schäftsführers 
gegeben 

sein. 
B

edenken 
hinsichtlich 

der 
V

erläßlichkeit 
bestehen 

jedenfalls dann nicht, w
enn das V

orliegen 
derselben bereits festgestellt w

orden ist. 

(3) In den B
escheid, m

it dem
 die B

ew
illigung 

erteilt w
ird, sind erforderlichenfalls solche B

edin-
gungen 

und 
A

uflagen 
aufzunehm

en, 
deren 

Er-
füllung vom

 Standpunkt des Schutzes des Lebens 
oder der G

esundheit von M
enschen einschließlich 

ihrer 
N

achkom
m

enschaft 
vor 

Schäden 
durch 

ionisierende Strahlen notw
endig ist. Insbesondere 

ist erforderlichenfalls unter B
edachtnahm

e auf die 
beabsichtigte 

Tätigkeit 
und 

die 
dadurch 

not-
w

endigen 
Strahlenschutzm

aßnahm
en 

vorzu-
schreiben, daß w

eitere Personen, die nachw
eislich 

hinreichende 
K

enntnisse 
im

 
Strahlenschutz 

besitzen, m
it dessen W

ahrnehm
ung zu betrauen 

sind. (4) 
Liegen 

die 
in 

A
bs. 2 

geforderten 
V

or-
aussetzungen nicht vor, so ist die B

ew
illigung zu 

versagen. 

(5) D
em

 A
ntrag um

 Erteilung einer B
ew

illi-
gung sind die erforderlichen U

nterlagen, insbeson-
dere eine genaue D

arstellung der beabsichtigten 
Tätigkeit 

unter besonderer 
B

erücksichtigung der 
vorgesehenen Strahlenschutzm

aßnahm
en, in m

in-

(2) D
iese U

m
gangsbew

illigung ist zu erteilen, 
w

enn 
 

1. für den Strahlenschutz auch im
 H

inblick 
auf 

potentielle 
Strahlenexpositionen 

und 
radiologische N

otstandssituationen in aus-
reichendem

 M
aße V

orsorge getroffen ist, 
sow

eit erforderlich ein K
onzept für die 

B
eseitigung radioaktiver A

bfälle vorliegt 
und, 

soweit 
erforderlich, 

eine 
aufrechte 

H
aftpflichtversicherung oder eine gleich-

w
ertige 

Sicherstellung 
im

 
Sinne 

der 
B

estim
m

ungen 
des 

Atom
haftungsgesetzes 

1999 nachgew
iesen w

ird, 
 

2. ein Strahlenschutzbeauftragter m
it dessen 

Zustim
m

ung bestellt w
orden ist und 

 
3. hinsichtlich der V

erläßlichkeit des A
ntrag-

stellers in A
nbetracht des beabsichtigten 

U
m

gangs keine B
edenken bestehen. Ist der 

A
ntragsteller eine juristische Person oder 

eine 
Personengesellschaft 

des 
H

andels-
rechts, m

uß die V
erläßlichkeit des vertre-

tungsbefugten O
rgans gegeben sein. 

(3) 
V

om
 

Erfordernis 
der 

B
estellung 

eines 
Strahlenschutzbeauftragten gem

äß A
bs. 2 Z 2 kann 

abgesehen w
erden, w

enn es sich um
 den B

etrieb 
von G

eräten m
it Strahlenquellen handelt, die auch 

nach § 19 zugelassen w
erden können. 

(4) In den B
escheid, m

it dem
 die B

ew
illigung 

erteilt w
ird, sind erforderlichenfalls solche B

edin-
gungen 

und 
A

uflagen 
aufzunehm

en, 
deren 

Er-
füllung 

vom
 

Standpunkt 
des 

Strahlenschutzes 
notw

endig ist. Insbesondere ist erforderlichenfalls 
unter B

edachtnahm
e auf den beabsichtigten U

m
-

gang und die dadurch notw
endigen Strahlenschutz-

(2) D
iese U

m
gangsbew

illigung ist zu erteilen, 
w

enn 
 

1. für den Strahlenschutz auch im
 H

inblick 
auf potentielle Expositionen und radiologi-
sche 

N
otstandssituationen 

in 
ausreichen-

dem
 M

aße V
orsorge getroffen ist, sow

eit 
erforderlich ein K

onzept für die W
ieder-

verw
ertung oder W

iederverw
endung radio-

aktiver Stoffe und die B
eseitigung radioak-

tiver A
bfälle vorliegt und, sow

eit erforder-
lich, eine aufrechte H

aftpflichtversicherung 
oder eine gleichw

ertige Sicherstellung im
 

Sinne 
der 

B
estim

m
ungen 

des 
A

tom
haf-

tungsgesetzes 1999, B
G

B
l. I N

r. 170/1998, 
nachgew

iesen w
ird, 

 
2. ein Strahlenschutzbeauftragter m

it dessen 
nachw

eislicher Zustim
m

ung bestellt w
or-

den ist und 
 

3. hinsichtlich 
der 

V
erlässlichkeit 

des 
A

n-
tragstellers in A

nbetracht des beabsichtig-
ten U

m
gangs keine B

edenken bestehen. Ist 
der A

ntragsteller eine juristische Person 
oder eine Personengesellschaft des H

an-
delsrechts, 

m
uss 

die 
V

erlässlichkeit 
des 

vertretungsbefugten O
rgans gegeben sein. 

(3) 
V

om
 

Erfordernis 
der 

B
estellung 

eines 
Strahlenschutzbeauftragten gem

äß A
bs. 2 Z 2 kann 

abgesehen w
erden, w

enn es sich um
 den U

m
gang 

m
it Strahlenquellen handelt, die auch nach § 19 

zugelassen w
erden können. 

(4) 
 

1. In den B
escheid, m

it dem
 die B

ew
illigung 

erteilt w
ird, sind erforderlichenfalls solche 

B
edingungen und A

uflagen aufzunehm
en, 

deren Erfüllung vom
 Standpunkt des Strah-
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  destens dreifacher A
usfertigung beizuschließen. In 

dem
 A

ntrag um
 Erteilung der B

ew
illigung ist der 

N
am

e des 
Strahlenschutzbeauftragten bekanntzu-

geben. 

m
aßnahm

en vorzuschreiben, daß w
eitere Personen, 

die nachw
eislich hinreichende K

enntnisse im
 Strah-

lenschutz besitzen, m
it dessen W

ahrnehm
ung zu 

betrauen sind. 
(5) D

em
 A

ntrag um
 Erteilung einer B

ew
illi-

gung sind die erforderlichen U
nterlagen, insbeson-

dere eine genaue D
arstellung des beabsichtigten 

U
m

gangs unter besonderer B
erücksichtigung der 

vorgesehenen 
Strahlenschutzm

aßnahm
en 

in 
m

in-
destens dreifacher A

usfertigung beizuschließen. In 
dem

 A
ntrag um

 Erteilung der B
ew

illigung ist der 
N

am
e des 

Strahlenschutzbeauftragten bekanntzu-
geben. (6) Ü

ber das V
orliegen der gem

äß A
bs. 2 Z 1 

geforderten 
V

oraussetzungen 
sind 

qualifizierte 
Sachverständige zu hören. 

(7) 
Ist 

auch 
durch 

die 
V

orschreibung 
von 

B
edingungen und A

uflagen die V
orsorge für einen 

ausreichenden Strahlenschutz nicht m
öglich, so ist 

die B
ew

illigung nach A
bs. 1 zu versagen. 

(8) D
er W

echsel des Inhabers einer B
ew

illi-
gung gem

äß A
bs. 1 ist der B

ehörde zu m
elden, 

w
obei § 9 A

bs. 2 A
nw

endung findet. D
ie B

ehörde 
hat festzustellen, inw

iew
eit die V

oraussetzungen für 
die w

eitere G
ültigkeit der B

ew
illigung vorliegen. 

lenschutzesnotw
endig ist.

 
2. Insbesondere ist unter B

edachtnahm
e auf 

den beabsichtigten U
m

gang vorzuschrei-
ben, dass 

 
a) erforderlichenfalls w

eitere Personen, die 
nachw

eislich 
hinreichende 

K
enntnisse 

im
 Strahlenschutz besitzen, m

it dessen 
W

ahrnehm
ung zu betrauen sind, 

 
b) eintretende 

radiologische 
N

otstands-
situationen unverzüglich der zuständigen 
B

ehörde zu m
elden und A

bschätzungen 
der U

m
stände und Folgen entsprechend 

dem
 

V
erlauf 

der 
radiologischen 

N
ot-

standssituation zu überm
itteln sind, 

 
c) der B

ew
illigungsw

erber alle geeigneten 
M

aßnahm
en zur V

erringerung der Fol-
gen einer radiologischen N

otstandssitua-
tion zu ergreifen hat. 

(5) D
em

 A
ntrag auf Erteilung einer B

ew
illi-

gung sind die erforderlichen U
nterlagen, insbeson-

dere eine genaue D
arstellung des beabsichtigten 

U
m

gangs unter A
nschluss einer Sicherheitsanalyse, 

einer Störfallanalyse und einer N
otfallplanung in 

m
indestens dreifacher A

usfertigung beizuschließen. 
In dem

 A
ntrag um

 Erteilung der B
ew

illigung ist der 
N

am
e des Strahlenschutzbeauftragten bekannt zu 

geben. (6) Ü
ber das V

orliegen der gem
äß A

bs. 2 Z 1 
geforderten 

V
oraussetzungen 

sind 
qualifizierte 

Sachverständige zu hören. 
(7) Ist auch durch die V

orschreibung von B
e-

dingungen und A
uflagen die V

orsorge für einen 
ausreichenden Strahlenschutz nicht m

öglich, so ist 
die B

ew
illigung nach A

bs. 1 zu versagen. 
(8) D

er W
echsel des Inhabers einer B

ew
illi-
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gung gem
äß A

bs. 1 ist der B
ehörde zu m

elden, 
w

obei § 9 A
bs. 2 A

nw
endung findet. D

ie B
ehörde 

hat festzustellen, inw
iew

eit die V
oraussetzungen für 

die w
eitere G

ültigkeit der B
ew

illigung vorliegen. 
(9) Tätigkeiten externer A

rbeitskräfte bedürfen 
einer 

U
m

gangsbew
illigung 

gem
äß 

§ 10. 
Sofern 

diese Tätigkeiten der G
ew

erbeordnung 1994, B
G

B
l. 

N
r. 194/1994, unterliegen, ist die B

ew
illigung im

 
R

ahm
en der gew

erberechtlichen B
etriebsanlagen-

genehm
igung zu erteilen. 

V
orschreibung w

eiterer A
uflagen 

V
orschreibung w

eiterer A
uflagen 

V
orschreibung w

eiterer A
uflagen 

§ 11. Ergibt sich nach rechtskräftiger Erteilung 
einer B

ew
illigung gem

äß §§ 6, 7 oder 10, daß trotz 
Erfüllung 

der 
B

edingungen 
und 

Einhaltung 
der 

A
uflagen 

der 
Schutz 

des 
Lebens 

oder 
der 

G
esundheit 

von 
M

enschen 
einschließlich 

ihrer 
N

achkom
m

enschaft vor Schäden durch ionisierende 
Strahlen nicht hinreichend gew

ährleistet ist, so ist 
die 

V
orschreibung 

w
eiterer 

A
uflagen 

für 
den 

B
etrieb 

unter 
m

öglichster 
Schonung 

erw
orbener 

R
echte zulässig. 

§ 11. Ergibt sich nach rechtskräftiger Erteilung 
einer B

ew
illigung gem

äß §§ 6, 7, 10 oder nach 
rechtskräftiger 

Zulassung 
einer 

Bauart 
gem

äß 
§§ 19 oder 20, daß trotz Erfüllung der B

edingungen 
und Einhaltung der A

uflagen der Strahlenschutz 
nicht 

hinreichend 
gew

ährleistet 
ist, 

so 
ist 

die 
V

orschreibung w
eiterer A

uflagen für den B
etrieb 

unter 
m

öglichster 
Schonung 

erw
orbener 

R
echte 

zulässig. 

§ 11. Ergibt sich nach rechtskräftiger Erteilung 
einer B

ew
illigung gem

äß §§ 6, 7, 10 oder nach 
rechtskräftiger Zulassung einer B

auart gem
äß §§ 19 

oder 20, dass trotz Erfüllung der B
edingungen und 

Einhaltung der A
uflagen der Strahlenschutz nicht 

hinreichend gew
ährleistet ist, so ist die V

orschrei-
bung 

w
eiterer 

A
uflagen 

für 
den 

B
etrieb 

unter 
m

öglichster Schonung erw
orbener R

echte zulässig. 

Erlöschen von B
ew

illigungen 
Erlöschen von B

ew
iligungen 

Erlöschen von B
ew

illigungen 

§ 12. 
(1) 

In 
dem

 
B

escheid, 
m

it 
dem

 
eine 

B
ew

illigung 
erteilt 

w
ird, 

sind 
Fristen 

für 
die 

V
ornahm

e der bew
illigungspflichtigen Tätigkeiten 

zu setzen. B
ei Setzung dieser Fristen ist auf A

rt und 
U

m
fang der beabsichtigten Tätigkeit B

edacht zu 
nehm

en, w
obei der von der B

ehörde festzusetzende 
Zeitraum

 
 

a)  zw
ischen 

der 
Erteilung 

der 
B

ew
illigung 

und dem
 B

aubeginn nicht m
ehr als ein 

Jahr, 
 

b)  zw
ischen B

aubeginn und B
auende nicht 

§ 12. 
(1) 

In 
dem

 
B

escheid, 
m

it 
dem

 
eine 

B
ew

illigung 
erteilt 

w
ird, 

sind 
Fristen 

für 
die 

V
ornahm

e des bew
illigungspflichtigen U

m
gangs zu 

setzen. B
ei Setzung dieser Fristen ist auf A

rt und 
U

m
fang des beabsichtigten U

m
gangs B

edacht zu 
nehm

en, w
obei der von der B

ehörde festzusetzende 
Zeitraum

 
 

1. zw
ischen 

der 
Erteilung 

der 
B

ew
illigung 

und dem
 B

aubeginn nicht m
ehr als ein 

Jahr, 
2.zw

ischen B
aubeginn u nd B

auende nicht 

§ 12. 
(1) 

In 
dem

 
B

escheid, 
m

it 
dem

 
eine 

B
ew

illigung 
erteilt 

w
ird, 

sind 
Fristen 

für 
die 

V
ornahm

e des bew
illigungspflichtigen U

m
gangs zu 

setzen. B
ei Setzung dieser Fristen ist auf A

rt und 
U

m
fang des beabsichtigten U

m
gangs B

edacht zu 
nehm

en, w
obei der von der B

ehörde festzusetzende 
Zeitraum

 
 

1. zw
ischen 

der 
Erteilung 

der 
B

ew
illigung 

und dem
 B

aubeginn nicht m
ehr als ein 

Jahr, 
2.zw

ischen B
aubeginn und B

auende nicht 
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m
ehr als fünf Jahre und 

 
c) zw

ischen Erteilung der B
etriebsbew

illigung 
und B

etriebsbeginn nicht m
ehr als ein Jahr 

betragen darf. 
(2) D

ie B
ew

illigung erlischt m
it A

blauf einer 
gem

äß A
bs. 1 gesetzten Frist, w

enn die bew
illi-

gungspflichtige 
Tätigkeit 

innerhalb 
dieser 

Frist 
nicht aufgenom

m
en oder beendet w

orden ist. 
(3) Eine B

ew
illigung gem

äß §§ 6, 7 oder 10 
erlischt, w

enn die bew
illigte Tätigkeit länger als 

drei Jahre unterbrochen w
ird. 

(4) D
as Erlöschen einer B

ew
illigung ist m

it 
B

escheid festzustellen. 
(5) 

D
ie 

von 
der 

B
ehörde 

gem
äß 

A
bs. 1 

gesetzten Fristen können auf G
rund eines vor ihrem

 
A

blauf gestellten A
ntrages verlängert w

erden, w
enn 

ihrer Einhaltung unvorhergesehene Schw
ierigkeiten 

entgegenstehen; durch den A
ntrag w

ird die Frist bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung erstreckt. 

m
ehr als fünf Jahre und

 
3. zw

ischen Erteilung der B
etriebsbew

illigung 
und B

etriebsbeginn nicht m
ehr als ein Jahr 

betragen darf. 
(2) 

D
ie 

von 
der 

B
ehörde 

gem
äß 

A
bs. 1 

gesetzten Fristen gelten ab Rechtskraft des betref-
fenden Bescheides und können auf G

rund eines vor 
ihrem

 
A

blauf 
gestellten 

A
ntrages 

verlängert 
w

erden, w
enn ihrer Einhaltung unvorhergesehene 

Schw
ierigkeiten entgegenstehen; durch die A

ntrags-
tellung 

w
ird 

die 
Frist 

bis 
zur 

rechtskräftigen 
Entscheidung erstreckt. 

(3) D
ie B

ew
illigung erlischt m

it A
blauf einer 

gem
äß A

bs. 1 gesetzten Frist, w
enn der bew

illi-
gungspflichtige U

m
gang innerhalb dieser Frist nicht 

aufgenom
m

en oder beendet w
orden ist. 

(4) 
Eine 

B
ew

illigung 
gem

äß 
§§ 6 

oder 
7 

erlischt, w
enn 

 
1. der bew

illigte U
m

gang länger als drei Jahre 
unterbrochen w

ird oder 
 

2. die bew
illigte A

nlage stillgelegt oder ab-
gebaut w

urde oder 
 

3. der B
ew

illigungsinhaber auf die B
ew

illi-
gung verzichtet. 

(5) 
Eine 

B
ew

illigung 
gem

äß 
§ 10 

erlischt, 
w

enn 
 

1. der bew
illigte U

m
gang länger als drei Jahre 

unterbrochen w
ird oder 

 
2. der B

ew
illigungsinhaber auf die B

ew
illi-

gung verzichtet 
 

3. der bew
illigte U

m
gang beendet w

urde. 
(6) U

m
stände gem

äß A
bs. 4 und A

bs. 5 sind 
vom

 
B

ew
illigungsinhaber 

unverzüglich 
der 

zu-
ständigen B

ehörde bekanntzugebe n. D
as Erlöschen 

m
ehr als fünf Jahre und

 
3. zw

ischen Erteilung der B
etriebsbew

illigung 
und B

etriebsbeginn nicht m
ehr als ein Jahr 

betragen darf. 

(2) 
D

ie 
von 

der 
B

ehörde 
gem

äß 
A

bs. 1 
gesetzten 

Fristen 
gelten 

ab 
R

echtskraft 
des 

betreffenden B
escheides und können auf G

rund 
eines vor ihrem

 A
blauf gestellten A

ntrages ver-
längert w

erden, w
enn ihrer Einhaltung unvorher-

gesehene 
Schw

ierigkeiten 
entgegenstehen; 

durch 
die A

ntragstellung w
ird die Frist bis zur rechts-

kräftigen Entscheidung erstreckt. 

(3) D
ie B

ew
illigung erlischt m

it A
blauf einer 

gem
äß A

bs. 1 gesetzten Frist, w
enn der bew

illi-
gungspflichtige U

m
gang innerhalb dieser Frist nicht 

aufgenom
m

en oder beendet w
orden ist. 

(4) 
Eine 

B
ew

illigung 
gem

äß 
§§ 6 

oder 
7 

erlischt, w
enn 

 
1. der bew

illigte U
m

gang länger als drei Jahre 
unterbrochen w

ird oder 
 

2. die bew
illigte A

nlage stillgelegt oder ab-
gebaut w

urde oder 
 

3. der B
ew

illigungsinhaber auf die B
ew

illi-
gung verzichtet. 

(5) 
Eine 

B
ew

illigung 
gem

äß 
§ 10 

erlischt, 
w

enn 
 

1. der bew
illigte U

m
gang länger als drei Jahre 

unterbrochen w
ird oder 

 
2. der bew

illigte U
m

gang beendet w
urde oder 

 
3. der B

ew
illigungsinhaber auf die B

ew
illi-

gung verzichtet. 

(6) U
m

stände gem
äß A

bs. 4 und A
bs. 5 sind 

vom
 

B
ew

illigungsinhaber 
unverzüglich 

der 
zu-
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einer B
ew

illigung ist m
it B

escheid festzustellen. 
(7) 

D
ie 

von 
der 

B
ehörde 

gem
äß 

A
bs. 1 

gesetzten Fristen gelten ab Rechtskraft des betref-
fenden Bescheides und können auf G

rund eines vor 
ihrem

 
A

blauf 
gestellten 

A
ntrages 

verlängert 
w

erden, w
enn ihrer Einhaltung unvorhergesehene 

Schw
ierigkeiten entgegenstehen; durch den A

ntrag 
w

ird die Frist bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
erstreckt. 

ständigen 
B

ehörde 
bekannt 

zu 
geben. 

D
as 

Erlöschen 
einer 

B
ew

illigung 
ist 

m
it 

B
escheid 

festzustellen. 

A
usnahm

en von der B
ew

illigungspflicht 
A

usnahm
en von der B

ew
illigungspflicht 

A
usnahm

en von der B
ew

illigungspflicht 

§ 13. (1) D
ie B

ehörde hat durch V
erordnung 

unter B
edachtnahm

e auf den jew
eiligen Stand der 

w
issenschaftlichen Erkenntnisse den U

m
gang m

it 
radioaktiven Stoffen und m

it G
eräten, die solche 

Stoffe enthalten, sow
ie den B

etrieb von Strahlen-
einrichtungen von der B

ew
illigungspflicht gem

äß 
§§ 7 

oder 
10 

auszunehm
en, 

sofern 
durch 

die 
ionisierende Strahlung, w

elche beim
 U

m
gang m

it 
diesen Stoffen oder G

eräten sow
ie beim

 B
etrieb von 

Strahleneinrichtungen auftreten kann, eine G
efähr-

dung 
des 

Lebens 
oder 

der 
G

esundheit 
von 

M
enschen einschließlich ihrer N

achkom
m

enschaft 
nicht zu besorgen ist. 

(2) A
ußerdem

 ist von der B
ew

illigungspflicht 
der 

U
m

gang 
im

 
R

ahm
en 

der 
B

eförderung 
von 

radioaktiven Stoffen ausgenom
m

en, sofern dieser 
nach den hiefür m

aßgeblichen R
echtsvorschriften 

über den Straßen-, Eisenbahn-, Post-, Schiffs- oder 
Luftfrachtverkehr erfolgt. 

(3) Ferner sind von der B
ew

illigungspflicht 
gem

äß §§ 5 bis 7 und 10 A
nlagen für den U

m
gang 

m
it radioaktiven Stoffen, 

A
nlagen 

für Strahlen-
einrichtungen 

und 
sonstige 

Strahlenquellen 
im

 
m

ilitärischen B
ereich ausgenom

m
en, die der w

ehr-

§ 13. (1) D
ie B

ehörde hat durch V
erordnung 

unter B
edachtnahm

e auf den jew
eiligen Stand der 

w
issenschaftlichen Erkenntnisse den U

m
gang m

it 
Strahlenquellen von der B

ew
illigungspflicht gem

äß 
§§ 7 oder 10 auszunehm

en, sofern der Strahlen-
schutz gew

ährleistet ist. 
(2) A

ußerdem
 ist von der B

ew
illigungspflicht 

die 
B

eförderung 
von 

radioaktiven 
Stoffen 

aus-
genom

m
en, 

sofern 
diese 

nach 
den 

hiefür 
m

aß-
geblichen 

R
echtsvorschriften 

über 
die 

sichere 
Beförderung 

gefährlicher 
G

üter 
im

 
Straßen-, 

Eisenbahn-, Schiffs- oder Luftfrachtverkehr erfolgt. 
(3) 

Ferner 
ist 

von 
der 

B
ew

illigungspflicht 
gem

äß 
§§ 5 

bis 
7 

und 
10 

der 
U

m
gang 

m
it 

Strahlenquellen im
 m

ilitärischen B
ereich insow

eit 
ausgenom

m
en, als diese Strahlenquellen der w

ehr-
technischen Forschung oder Erprobung dienen oder 
Bestandteile von m

ilitärischen Ausrüstungsgegen-
ständen sind und bei diesem

 U
m

gang der Strahlen-
schutz durch die im

 m
ilitärischen Bereich vor-

gesehenen M
aßnahm

en gewährleistet ist. 

§ 13. (1) D
ie B

ehörde hat durch V
erordnung 

unter B
edachtnahm

e auf den jew
eiligen Stand von 

W
issenschaft und Technik den U

m
gang m

it Strah-
lenquellen von der B

ew
illigungspflicht gem

äß §§ 7 
oder 10 auszunehm

en, sofern der Strahlenschutz 
gew

ährleistet ist. 
(2) A

ußerdem
 ist von der B

ew
illigungspflicht 

die B
eförderung von radioaktiven Stoffen ausge-

nom
m

en, sofern diese nach den hiefür m
aßgebli-

chen R
echtsvorschriften über die sichere B

eförde-
rung gefährlicher G

üter im
 Straßen-, Eisenbahn-, 

Schiffs- oder Luftfrachtverkehr erfolgt. 
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  technischen Forschung und Erprobung dienen. 
 

 
Freigabe 

 
 

§ 13a. 
(1) 

D
er 

Inhaber 
einer 

B
ew

illigung 
gem

äß §§ 6, 7 oder 10 oder der V
erw

ender einer 
gem

äß §§ 19 oder 20 zugelassenen B
auart darf 

radioaktive Stoffe sow
ie bew

egliche G
egenstände, 

G
ebäude, B

odenflächen, A
nlagen oder A

nlagen-
teile, die aktiviert oder kontam

iniert sind, als nicht 
radioaktive 

Stoffe 
nur 

verw
enden, 

verw
erten, 

beseitigen, besitzen oder w
eitergeben, w

enn die 
zuständige B

ehörde die Freigabe bew
illigt. 

(2) D
ie zuständige B

ehörde erteilt auf A
ntrag 

des Inhabers einer B
ew

illigung gem
äß §§ 6, 7 oder 

10 oder des V
erw

enders einer gem
äß §§ 19 oder 20 

zugelassenen B
auart die B

ew
illigung zur Freigabe, 

w
obei für den Fall uneingeschränkter V

erw
endung, 

V
erw

ertung oder W
eitergabe die Exposition für 

Einzelpersonen der B
evölkerung ein H

undertstel 
des für Einzelpersonen der B

evölkerung geltenden 
D

osisgrenzw
ertes 

im
 

K
alenderjahr 

nicht 
über-

steigen darf. 

(3) D
er B

undesm
inister für Land- und Forst-

w
irtschaft, U

m
w

elt und W
asserw

irtschaft legt jene 
V

oraussetzungen fest, unter denen davon auszu-
gehen ist, dass der gem

äß A
bs. 2 angeführte W

ert 
der Exposition nicht überschritten w

ird. 

(4) 
D

ie 
V

oraussetzungen 
für 

die 
Freigabe 

dürfen nicht zielgerichtet durch V
erm

ischen oder 
V

erdünnen herbeigeführt, veranlasst oder erm
ög-

licht w
erden. 

(5) Im
 Falle einer Freigabe von festen Stoffen 

zur B
eseitigung, von G

ebäuden zum
 A

briss, von 
M

etallschrott 
zur 

R
ecyclierung 

dürfen 
keine 

B
edenken gegen die abfallrechtliche Zulässigkeit 
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des 
vorgesehenen 

V
erw

ertungs- 
oder 

B
eseiti-

gungsw
eges und seiner Einhaltung bestehen. V

or 
Erteilung der B

ew
illigung m

uss der zuständigen 
B

ehörde eine Erklärung des A
ntragstellers über den 

V
erbleib des künftigen A

bfalls und eine A
nnahm

e-
erklärung des B

etreibers der V
erw

ertungs- oder 
B

eseitigungsanlage vorliegen. 
(6) Ist kein B

ew
illigungsinhaber vorhanden, 

kann eine Freigabe auch von A
m

ts w
egen erfolgen, 

w
enn 

die 
Exposition 

für 
Einzelpersonen 

der 
B

evölkerung ein H
undertstel des für Einzelpersonen 

der B
evölkerung geltenden D

osisgrenzw
ertes im

 
K

alenderjahr nicht übersteigt. 

V
erlust der V

erläßlichkeit 
V

erlust der V
erläßlichkeit 

V
erlust der V

erlässlichkeit 

§ 14. (1) B
esitzt der Inhaber einer B

ew
illigung 

gem
äß §§ 5 bis 7 oder dessen G

eschäftsführer die 
erforderliche V

erläßlichkeit nicht m
ehr, so hat die 

B
ehörde den Fortbetrieb durch diesen Inhaber oder 

G
eschäftsführer zu untersagen. 

(2) 
B

esitzt 
der 

Inhaber 
einer 

B
ew

illigung 
gem

äß 
§ 10 

oder 
dessen 

G
eschäftsführer 

die 
erforderliche V

erläßlichkeit nicht m
ehr, so hat die 

B
ehörde die B

ew
illigung zu entziehen. 

§ 14. (1) B
esitzt der Inhaber einer B

ew
illigung 

gem
äß 

den 
§§ 5 

bis 
7 

und 
10 

oder 
dessen 

vertretungsbefugtes 
O

rgan 
oder 

der 
Verwender 

einer 
gem

äß 
den 

§§ 19 
oder 

20 
zugelassenen 

Bauart die erforderliche V
erläßlichkeit nicht m

ehr, 
so hat die B

ehörde den Fortbetrieb durch diesen 
Inhaber 

oder 
dessen 

vertretungsbefugtes 
O

rgan 
oder durch diesen Verwender zu untersagen. 

(2) B
esitzt der Inhaber einer B

auartzulassung 
oder 

dessen 
vertretungsbefugtes 

O
rgan 

die 
erforderliche V

erläßlichkeit nicht m
ehr, so hat die 

B
ehörde das w

eitere Inverkehrbringen der Bauart 
durch 

diesen 
Inhaber 

oder 
dessen 

vertretungs-
befugtes O

rgan zu untersagen. 
(3) B

esitzt der Strahlenschutzbeauftragte die 
erforderliche V

erläßlichkeit nicht m
ehr, so hat die 

B
ehörde dessen A

nerkennung zu w
iderrufen.“ 

§ 14. (1) B
esitzt der Inhaber einer B

ew
illigung 

gem
äß §§ 5, 6, 7 oder 10 oder dessen vertretungsbe-

fugtes O
rgan oder der V

erw
ender einer gem

äß 
§§ 19 oder 20 zugelassenen B

auart die erforderliche 
V

erlässlichkeit nicht m
ehr, so hat die B

ehörde den 
w

eiteren U
m

gang durch diesen Inhaber oder dessen 
vertretungsbefugtes O

rgan oder durch diesen V
er-

w
ender zu untersagen. 

(2) B
esitzt der Inhaber einer B

auartzulassung 
oder dessen vertretungsbefugtes O

rgan die erforder-
liche V

erlässlichkeit nicht m
ehr, so hat die B

ehörde 
das w

eitere In-V
erkehr-B

ringen der B
auart durch 

diesen 
Inhaber 

oder 
dessen 

vertretungsbefugtes 
O

rgan zu untersagen. 
(3) B

esitzt der Strahlenschutzbeauftragte die 
erforderliche V

erlässlichkeit nicht m
ehr, so hat die 

B
ehörde dessen A

nerkennung zu w
iderrufen. 

A
nw

esenheitspflicht 
A

nw
esenheitspflicht 

A
nw

esenheitspflicht 

§ 15. (1) D
er Inhaber einer B

ew
illigung gem

äß 
§ 15. (1)D

er Inhaber einer B
ew

illigung gem
äß 

§ 15. (1) D
er Inhaber einer B

ew
illigung gem

äß 
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  §§ 6, 7 oder 10 ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß 
w

ährend des B
etriebes die notw

endige A
nzahl von 

Personen 
anw

esend 
ist, 

die 
nachw

eislich 
hin-

reichende K
enntnisse im

 Strahlenschutz besitzen 
und m

it dessen W
ahrnehm

ung betraut sind (§§ 6 
A

bs. 2 lit. b, 6 A
bs. 3, 7 A

bs. 4 lit. b, 7 A
bs. 5, 10 

A
bs. 2 lit. b und 10 A

bs. 3). 
(2) 

B
ei 

A
nlagen, 

bei 
denen 

besondere 
G

efahren auch bei N
ichtbetrieb auftreten können, 

ist 
vorzuschreiben, 

daß 
erforderlichenfalls 

auch 
w

ährend dieser Zeit eine Person, die nachw
eislich 

hinreichende K
enntnisse im

 Strahlenschutz besitzt 
und m

it dessen W
ahrnehm

ung betraut ist, anw
esend 

oder zum
indest leicht erreichbar sein m

uß. 

§§ 6, 7 oder 10 und der Verwender einer gem
äß 

§ 20 zugelassenen Bauart ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, daß w

ährend des B
etriebes die notw

endige 
A

nzahl 
von 

Personen 
anw

esend 
ist, 

die 
nach-

w
eislich hinreichende K

enntnisse im
 Strahlenschutz 

besitzen und m
it dessen W

ahrnehm
ung betraut sind. 

(2) 
B

ei 
A

nlagen, 
bei 

denen 
besondere 

G
efahren auch bei N

ichtbetrieb auftreten können, 
ist 

vorzuschreiben, 
daß 

erforderlichenfalls 
auch 

w
ährend dieser Zeit eine Person, die nachw

eislich 
hinreichende K

enntnisse im
 Strahlenschutz besitzt 

und m
it dessen W

ahrnehm
ung betraut ist, anw

esend 
oder zum

indest leicht erreichbar sein m
uß. 

(3) In besonders gelagerten Fällen kann die 
B

ehörde unter B
erücksichtigung der Erfordernisse 

des Strahlenschutzes zulassen, daß die in A
bs. 1 

genannten Personen w
ährend des B

etriebes nicht 
dauernd anw

esend, jedoch leicht erreichbar sind. 
D

er 
U

m
fang 

der 
A

nw
esenheitspflicht 

und 
die 

näheren U
m

stände der Erreichbarkeit der in den 
A

bs. 1 und 2 genannten Personen sind von der 
B

ehörde festzulegen. 

§§ 6, 7 oder 10 und der V
erw

ender einer gem
äß 

§ 20 zugelassenen B
auart ist verpflichtet, dafür zu 

sorgen, dass w
ährend des B

etriebes die notw
endige 

A
nzahl 

von 
Personen 

anw
esend 

ist, 
die 

nach-
w

eislich hinreichende K
enntnisse im

 Strahlenschutz 
besitzen und m

it dessen W
ahrnehm

ung betraut sind. 
(2) 

B
ei 

A
nlagen, 

bei 
denen 

besondere 
G

efahren auch bei N
ichtbetrieb auftreten können, 

ist 
vorzuschreiben, 

dass 
erforderlichenfalls 

auch 
w

ährend dieser Zeit eine Person, die nachw
eislich 

hinreichende K
enntnisse im

 Strahlenschutz besitzt 
und m

it dessen W
ahrnehm

ung betraut ist, anw
esend 

oder zum
indest leicht erreichbar sein m

uss. 
(3) In besonders gelagerten Fällen kann die 

B
ehörde unter B

erücksichtigung der Erfordernisse 
des Strahlenschutzes zulassen, dass die in A

bs. 1 
genannten Personen w

ährend des B
etriebes nicht 

dauernd anw
esend, jedoch leicht erreichbar sind. 

D
er 

U
m

fang 
der 

A
nw

esenheitspflicht 
und 

die 
näheren U

m
stände der Erreichbarkeit der in den 

A
bs. 1 und 2 genannten Personen sind von der 

B
ehörde festzulegen. 

W
echsel in der Person des 

Strahlenschutzbeauftragten 
W

echsel in der Person des 
Strahlenschutzbeauftragten 

W
echsel in der Person des 

Strahlenschutzbeauftragten 

§ 16. 
(1) 

Ein 
W

echsel 
in 

der 
Person 

des 
Strahlenschutzbeauftragten ist vom

 Inhaber einer 
B

ew
illigung gem

äß §§ 6, 7 oder 10 oder dessen 
G

eschäftsführer der B
ehörde unter A

nschluß der 
erforderlichen U

nterlagen unverzüglich bekanntzu-
geben. (2) D

ie B
ehörde hat ohne A

ufschub, längstens 
jedoch innerhalb von vier W

ochen den Fortbetrieb 
der A

nlage (§§ 6 und 7), den sonstigen U
m

gang m
it 

radioaktiven Stoffen oder den sonstigen B
etrieb von 

§ 16. 
(1) 

Ein 
W

echsel 
in 

der 
Person 

des 
Strahlenschutzbeauftragten ist vom

 Inhaber einer 
B

ew
illigung gem

äß §§ 6, 7 oder 10 oder dessen 
vertretungsbefugtem

 O
rgan oder vom

 Verwender 
einer gem

äß § 20 zugelassenen Bauart der B
ehörde 

unter 
A

nschluß 
der 

erforderlichen 
U

nterlagen 
unverzüglich bekanntzugeben. 

(2) D
ie B

ehörde hat den U
m

gang m
it Strahlen-

quellen zu untersagen, w
enn die nam

haft gem
achte 

Person den an sie zu stellenden A
nforderungen 

§ 16. 
(1) 

Ein 
W

echsel 
in 

der 
Person 

des 
Strahlenschutzbeauftragten ist vom

 Inhaber einer 
B

ew
illigung gem

äß §§ 6, 7 oder 10 oder dessen 
vertretungsbefugtem

 O
rgan oder vom

 V
erw

ender 
einer gem

äß § 20 zugelassenen B
auart der B

ehörde 
unter 

A
nschluss 

der 
erforderlichen 

U
nterlagen 

unverzüglich bekannt zu geben. 
(2) D

ie B
ehörde hat den U

m
gang m

it Strahlen-
quellen zu untersagen, w

enn die nam
haft gem

achte 
Person den an sie zu stellenden A

nforderungen 
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  Strahleneinrichtungen (§ 10) zu untersagen, w
enn 

die 
nam

haft 
gem

achte 
Person 

den 
an 

sie 
zu 

stellenden A
nforderungen nicht entspricht. 

nicht entspricht. 
nicht entspricht. 

Ü
berw

achung von Strahlenbetrieben, 
U

ntersagung des B
etriebes und M

aßnahm
en bei 

unm
ittelbar drohender G

efahr 

Ü
berw

achung von Strahlenbetrieben, 
U

ntersagung des B
etriebes und M

aßnahm
en bei 

unm
ittelbar drohender G

efahr 

Ü
berw

achung von Strahlenbetrieben; 
U

ntersagung des B
etriebes und M

aßnahm
en bei 

unm
ittelbar drohender G

efahr 

§ 17. (1) D
er B

etrieb von A
nlagen gem

äß § 6 
oder § 7 und der sonstige U

m
gang m

it radioaktiven 
Stoffen 

sow
ie 

der 
B

etrieb 
von 

Strahleneinrich-
tungen gem

äß § 10 sind von der B
ew

illigungs-
behörde, in Fragen des D

ienstnehm
erschutzes im

 
Einvernehm

en 
m

it 
dem

 
örtlich 

in 
B

etracht 
kom

m
enden A

rbeitsinspektorat, m
indestens einm

al 
jährlich zu überprüfen. W

enn aber eine besondere 
G

efahr für das Leben oder die G
esundheit von 

M
enschen zu erw

arten ist, sind solche B
etriebe 

m
indestens 

einm
al 

in 
drei 

M
onaten 

von 
der 

B
ehörde zu überprüfen. 

(2) D
er B

etrieb von A
nlagen gem

äß § 6 oder 
§ 7 und der sonstige U

m
gang 

m
it radioaktiven 

Stoffen 
oder 

B
etrieb 

von 
Strahleneinrichtungen 

gem
äß 

§ 10 
ist 

zu 
untersagen, 

w
enn 

eine 
der 

V
oraussetzungen für die Erteilung der B

ew
illigung 

nicht gegeben und hiedurch eine G
efährdung der 

G
esundheit oder des Lebens von M

enschen ein-
schließlich ihrer N

achkom
m

enschaft zu befürchten 
ist. 

(3) D
er B

etrieb von A
nlagen gem

äß § 6 oder 
§ 7 und der sonstige U

m
gang 

m
it radioaktiven 

Stoffen 
oder 

B
etrieb 

von 
Strahleneinrichtungen 

gem
äß § 10 darf erst w

ieder aufgenom
m

en w
erden, 

w
enn die B

ehörde festgestellt hat, daß der die 
U

ntersagung begründende M
angel behoben w

orden 

§ 17. (1) D
er gem

äß §§ 6 oder 7 bew
illigte 

B
etrieb oder der gem

äß § 10 bew
illigte U

m
gang m

it 
Strahlenquellen ist von der B

ew
illigungsbehörde, in 

Fragen des A
rbeitnehm

erschutzes im
 Einvernehm

en 
m

it dem
 örtlich in B

etracht kom
m

enden A
rbeits-

inspektorat, in B
etrieben, die dem

 V
erkehrsarbeits-

inspektionsgesetz 
V

-A
IG

 
1994 

unterliegen, 
im

 
Einvernehm

en 
m

it 
dem

 
V

erkehrs-A
rbeitsinspek-

torat, m
indestens einm

al in drei Jahren zu über-
prüfen. W

eiters ist der U
m

gang m
it gem

äß § 19 
bauartzugelassenen G

eräten m
indestens einm

al in 
fünf Jahren, der U

m
gang m

it gem
äß § 20 bau-

artzugelassenen G
eräten m

indestens einm
al in drei 

Jahren von der gem
äß § 41 zuständigen B

ehörde zu 
überprüfen. W

enn es aus G
ründen des Strahlen-

schutzes 
erforderlich 

ist, 
insbesondere 

bei 
For-

schungsreaktoren, 
Teilchenbeschleunigern, 

H
och-

dosisgam
m

abestrahlungseinrichtungen 
und 

grö-
ßeren 

nuklearm
edizinischen 

Einrichtungen 
sind 

solche Ü
berprüfungen m

indestens einm
al jährlich 

von der B
ehörde durchzuführen. 

(2) D
er B

etrieb, der U
m

gang oder die V
erw

en-
dung ist zu untersagen, w

enn eine der V
oraus-

setzungen für die Erteilung der B
ew

illigung gem
äß 

§§ 6, 7 oder 10 oder die Verwendung einer gem
äß 

§§ 19 oder 20 zugelassenen Bauart nicht gegeben 
und hiedurch eine G

efährdung der G
esundheit oder 

des 
Lebens 

von 
M

enschen 
einschließlich 

ihrer 

§ 17. (1) D
er gem

äß §§ 6 oder 7 bew
illigte 

B
etrieb oder der gem

äß § 10 bew
illigte U

m
gang m

it 
Strahlenquellen sow

ie die V
erw

endung von gem
äß 

§§ 19 und 20 bauartzugelassenen G
eräten ist von 

der B
ew

illigungsbehörde m
indestens einm

al in zw
ei 

Jahren zu überprüfen. W
enn es aus G

ründen des 
Strahlenschutzes erforderlich ist, insbesondere bei 
Forschungsreaktoren, 

hochaktiven 
radioaktiven 

Strahlenquellen, 
Teilchenbeschleunigern, 

H
och-

dosisgam
m

abestrahlungseinrichtungen 
und 

grö-
ßeren 

nuklearm
edizinischen 

Einrichtungen, 
sind 

solche Ü
berprüfungen m

indestens einm
al jährlich 

von der B
ew

illigungsbehörde durchzuführen. 
(2) 

A
rt 

und 
W

eise 
sow

ie 
U

m
fang 

der 
Ü

berprüfungen gem
äß A

bs. 1 sind von der B
ehörde 

unter B
edachtnahm

e auf den jew
eiligen Stand von 

W
issenschaft und Technik im

 V
erordnungsw

ege 
oder durch V

erbindlicherklärung einer entsprechen-
den Ö

N
O

R
M

 festzulegen. Ebenfalls durch V
eror-

dnung sind von der B
ehörde R

egelungen betreffend 
die Tragung der K

osten für die Ü
berprüfungen zu 

treffen. 
(3) D

ie B
ehörde kann sich zur D

urchführung 
der Ü

berprüfungen gem
äß A

bs. 1, sow
eit es sich 

nicht um
 Forschungsreaktoren, hochaktiven radio-

aktive 
Strahlenquellen, 

Teilchenbeschleuniger, 
H

ochdosisgam
m

abestrahlungseinrichtungen 
und 

größere nuklearm
edizinische Einrichtungen handelt, 
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  ist. 
(4) B

erufungen gegen B
escheide nach A

bs. 1 
kom

m
t keine aufschiebende W

irkung zu. 

N
achkom

m
enschaft zu befürchten ist. 

(3) D
er B

etrieb, der U
m

gang oder die V
erw

en-
dung darf erst w

ieder aufgenom
m

en w
erden, w

enn 
die B

ehörde festgestellt hat, daß der die U
nter-

sagung begründende M
angel behoben w

orden ist. 
(4) B

erufungen gegen B
escheide nach A

bs. 2 
kom

m
t keine aufschiebende W

irkung zu. 
(5) D

ie B
ehörde kann bei V

orliegen w
ichtiger 

G
ründe 

(w
ie 

insbesondere 
Strafanzeigen, 

B
e-

schw
erden, V

erdacht des V
orliegens von U

nter-
sagungsgründen, 

V
erdacht 

eines 
rechtsw

idrigen 
B

etriebes) Ü
berprüfungen gem

äß A
bs. 1 jederzeit 

durchführen. 

akkreditierter Stellen bedienen. D
ie B

ehörde hat in 
diesem

 
Zusam

m
enhang 

durch 
V

erordnung 
zu 

regeln, 
 

1. w
elche 

näheren 
A

nforderungen 
an 

die 
akkreditierten 

Stellen 
hinsichtlich 

der   
Ü

berprüfungen gem
äß A

bs. 1 gestellt w
er-

den, w
obei insbesondere sicherzustellen ist, 

dass die überprüfenden Stellen w
eder m

it 
der 

Planung, 
K

onstruktion, 
H

erstellung, 
dem

 V
ertrieb noch der Instandhaltung jener 

G
eräte und A

nlagen, bezüglich w
elcher sie 

ihre Ü
berprüfungstätigkeiten entfalten, be-

fasst sind, 
 

2. in w
elcher Form

 und innerhalb w
elchen 

Zeitintervalls 
das 

Ü
berprüfungsergebnis 

dem
 

B
ew

illigungsinhaber 
sow

ie 
der 

zu-
ständigen B

ehörde zu überm
itteln ist, 

 
3. in w

elcher Form
 bei von der akkreditierten 

Stelle festgestellten M
ängeln, die eine G

e-
fährdung der G

esundheit oder des Lebens 
von M

enschen einschließlich ihrer N
ach-

kom
m

enschaft befürchten lassen, vorzuge-
hen ist, und 

 
4. w

er 
die 

K
osten 

für 
die 

Ü
berprüfungen 

gem
äß A

bs. 1 durch akkreditierte Stellen zu 
tragen hat. 

(4) D
er B

etrieb, der U
m

gang oder die V
erw

en-
dung ist zu untersagen, w

enn eine der V
orausset-

zungen für die Erteilung der B
ew

illigung gem
äß 

§§ 6, 7 oder 10 oder die V
erw

endung einer gem
äß 

§§ 19 oder 20 zugelassenen B
auart nicht gegeben 

und hierdurch eine G
efährdung der G

esundheit oder 
des 

Lebens 
von 

M
enschen 

einschließlich 
ihrer 

N
achkom

m
enschaft zu befürchten ist. 

(5) D
er B

etrieb, der U
m

gang oder die V
erw

en-
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dung darf erst w
ieder aufgenom

m
en w

erden, w
enn 

die B
ehörde festgestellt hat, dass der die U

ntersa-
gung begründende M

angel behoben w
orden ist. 

(6) B
erufungen gegen B

escheide nach A
bs. 4 

kom
m

t keine aufschiebende W
irkung zu. 

(7) D
ie B

ehörde kann bei V
orliegen w

ichtiger 
G

ründe 
(w

ie 
insbesondere 

Strafanzeigen, 
B

e-
schw

erden, V
erdacht des V

orliegens von U
ntersa-

gungsgründen, V
erdacht eines rechtsw

idrigen B
e-

triebes) Ü
berprüfungen gem

äß §§ 6 oder 7 bew
illig-

ter A
nlagen oder des gem

äß § 10 bew
illigten U

m
-

ganges m
it Strahlenquellen und der V

erw
endung 

von gem
äß §§ 19 und 20 bauartzugelassenen G

erä-
ten jederzeit durchführen. 

§ 18. (1) In Fällen unm
ittelbar drohender, von 

der 
A

nlage 
für 

den 
U

m
gang 

m
it 

radioaktiven 
Stoffen oder für Strahleneinrichtungen ausgehender 
G

efahr hat die B
ehörde alle geeigneten M

aßnahm
en 

zu veranlassen, um
 diese G

efahr abzuw
enden. Sie 

kann zu diesem
 Zw

eck einstw
eilige V

erfügungen 
erlassen sow

ie nach vorhergegangener V
erständi-

gung 
des 

Strahlenschutzbeauftragten 
nach 

den 
B

estim
m

ungen des § 4 V
V

G
. 1950 über die Ersatz-

vornahm
e vorgehen. 

(2) Einstw
eilige V

erfügungen gem
äß A

bs. 1 
sind im

 Sinne des § 8 A
bs. 2 V

V
G

. 1950 sofort 
vollstreckbar. 

§ 18. (1) In Fällen unm
ittelbar drohender, von 

der 
A

nlage 
für 

den 
U

m
gang 

m
it 

radioaktiven 
Stoffen oder für Strahleneinrichtungen ausgehender 
G

efahr hat die B
ehörde alle geeigneten M

aßnahm
en 

zu veranlassen, um
 diese G

efahr abzuw
enden . Sie 

kann zu diesem
 Zw

eck einstw
eilige V

erfügungen 
erlassen sow

ie nach vorhergegangener V
erständi-

gung 
des 

Strahlenschutzbeauftragten 
nach 

den 
B

estim
m

ungen 
des 

Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes 1991 über die Ersatzvornahm

e vorgehen. 

(2) Einstw
eilige V

erfügungen gem
äß A

bs. 1 
sind im

 Sinne des § 8 A
bs. 2 V

V
G

. 1950 sofort 
vollstreckbar. 

§ 18. (1) In Fällen unm
ittelbar drohender, von 

der A
nlage für den U

m
gang m

it Strahlenquellen 
ausgehender G

efahr hat die B
ehörde alle geeigneten 

M
aßnahm

en zu veranlassen, um
 diese G

efahr ab-
zuw

enden. Sie kann zu diesem
 Zw

eck einstw
eilige 

V
erfügungen erlassen sow

ie nach den B
estim

m
un-

gen des V
erw

altungsvollstreckungsgesetzes 1991, 
B

G
B

l. N
r. 53/1991, über die Ersatzvornahm

e vor-
gehen. (2) Einstw

eilige V
erfügungen gem

äß A
bs. 1 

sind im
 Sinne des § 8 A

bs. 2 V
erw

altungsvollstre-
ckungsgesetz 1991, B

G
B

l. N
r. 53/1991, sofort voll-

streckbar. 

Zulassung von B
auarten 

Zulassung von B
auarten 

Zulassung von B
auarten 

§ 19. (1) Ü
berschreitet bei G

eräten, die radio-
aktive 

Stoffe 
enthalten, 

oder 
beim

 
B

etrieb 
von 

Strahleneinrichtungen die D
osisleistung die durch 

V
erordnung festzusetzenden W

erte nicht, sind deren 
B

auarten auf A
ntrag durch B

escheid zuzulassen. 

§ 19. (1) Ü
berschreiten bei G

eräten, die Strah-
lenquellen enthalten, Aktivität und D

osisleistung die 
durch 

V
erordnung 

festzusetzenden 
W

erte 
nicht, 

sind deren B
auarten auf A

ntrag durch B
escheid 

zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des Abs.2 

§ 19. (1) Ü
berschreiten bei G

eräten, die Strah-
lenquellen enthalten, A

ktivität und D
osisleistung 

die durch V
erordnung festzusetzenden W

erte nicht, 
sind deren B

auarten auf A
ntrag durch B

escheid 
zuzulassen, w

enn die V
oraussetzungen des A

bs. 2 
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 (2) 
B

auarten 
von 

G
eräten, 

die 
radioaktive 

Stoffe 
enthalten 

dürfen 
nur 

dann 
zugelassen 

w
erden, w

enn die radioaktiven Stoffe ständig von 
einer 

H
ülle 

derart 
um

schlossen 
sind, 

daß 
bei 

üblicher betriebsm
äßiger B

eanspruchung ein A
us-

tritt radioaktiver Stoffe m
it Sicherheit verhindert 

w
ird. (3) 

In 
der 

gem
äß 

A
bs. 1 

zu 
erlassenden 

V
erordnung ist nach M

aßgabe der Erfordernisse 
eines ausreichenden Schutzes des Lebens oder der 
G

esundheit 
von 

M
enschen 

einschließlich 
ihrer 

N
achkom

m
enschaft vor Schäden durch ionisierende 

Strahlen unter B
edachtnahm

e auf den jew
eiligen 

Stand 
der 

w
issenschaftlichen 

Erkenntnisse 
die 

D
osisleistung in einer bestim

m
ten Entfernung von 

der O
berfläche festzusetzen. 

(4) D
em

 A
ntrag um

 Zulassung einer B
auart ist 

ein G
utachten einer staatlich autorisierten A

nstalt 
oder eines Ziviltechnikers des in B

etracht kom
m

en-
den 

Fachgebietes 
über 

das 
V

orliegen 
der 

V
oraussetzungen nach A

bs. 1 und 2 anzuschließen. 
Ferner 

sind 
dem

 
A

ntrag 
die 

zur 
B

eurteilung 
erforderlichen 

U
nterlagen, 

insbesondere 
eine 

genaue B
eschreibung des G

erätes, das radioaktive 
Stoffe enthält, oder der Strahleneinrichtung sam

t 
Plänen und eine A

ngabe des V
erw

endungszw
eckes, 

allenfalls 
unter 

H
inw

eis 
auf 

die 
vorgesehenen 

Strahlenschutzm
aßnahm

en, beizuschließen. 
(5) 

D
ie 

B
ehörde 

hat 
in 

ihren 
Zulassungs-

bescheid die M
erkm

ale der B
auart, deren zuge-

lassene V
erw

endung sow
ie allfällige B

edingungen 
und A

uflagen für die V
erw

endung aufzunehm
en. 

(6) D
ie unter A

bs. 1 fallenden G
eräte, die auf 

G
rund der B

estim
m

ungen des § 13 A
bs.1 von der 

erfüllt 
sind. 

D
as 

Inverkehrbringen 
einer 

zuge-
lassenen Bauart ist auf längstens fünf Jahre zu 
befristen, w

obei diese Frist vor ihrem
 Ablauf auf 

Antrag verlängert werden kann. D
er Antrag auf 

Verlängerung 
ist 

spätestens 
sechs 

M
onate 

vor 
Ablauf der ursprünglichen Frist einzubringen. 

(2) 
B

auarten 
von 

G
eräten, 

die 
radioaktive 

Stoffe enthalten, dürfen nur unter folgenden V
or-

aussetzungen zugelassen w
erden: 

 
1. H

insichtlich der V
erläßlichkeit des A

ntrag-
stellers im

 H
inblick auf die vorgesehene 

V
erw

endung 
der 

B
auart 

dürfen 
keine 

B
edenken bestehen. Ist der A

ntragsteller 
eine juristische Person oder eine Personen-
gesellschaft 

des 
H

andelsrechts, 
m

uß 
die 

V
erläßlichkeit 

des 
vertretungsbefugten 

O
rgans gegeben sein. 

 
2. D

ie B
auart m

uß dem
 anerkannten Stand der 

Technik entsprechen. 
 

3. B
auarten, die radioaktiven Stoffe enthalten, 

m
üssen so ausgeführt ein, daß bei üblicher 

betriebsm
äßiger B

eanspruchung eine V
er-

breitung radioaktiver Stoffe in die U
m

w
elt 

m
it Sicherheit verhindert w

ird. 

(3) D
em

 A
ntrag um

 Zulassung einer B
auart ist 

ein G
utachten eines qualifizierten Sachverständigen 

über 
das 

V
orliegen 

der 
V

oraussetzungen 
nach 

A
bs. 1 und A

bs. 2 Z 2 und 3 anzuschließen. Ferner 
sind dem

 A
ntrag die zur B

eurteilung erforderlichen 
U

nterlagen, insbesondere eine genaue B
eschreibung 

des G
erätes, das radioaktive Stoffe enthält, oder der 

Strahleneinrichtung sam
t Plänen und eine A

ngabe 
des V

erw
endungszw

eckes, allenfalls unter H
inw

eis 
auf 

die 
vorgesehenen 

Strahlenschutzm
aßnahm

en 
beizuschließen. D

abei ist auf potentielle Strahlen-

erfüllt sind.
(2) B

auarten von G
eräten, die radioaktive Stof-

fe enthalten, dürfen nur unter folgenden V
orausset-

zungen zugelassen w
erden: 

 
1. H

insichtlich der V
erlässlichkeit des A

n-
tragstellers im

 H
inblick auf die vorgesehe-

ne V
erw

endung der B
auart dürfen keine 

B
edenken bestehen. Ist der A

ntragsteller 
eine juristische Person oder eine Personen-
gesellschaft des H

andelsrechts, m
uss die 

V
erlässlichkeit 

des 
vertretungsbefugten 

O
rgans gegeben sein. 

 
2. D

ie B
auart m

uss dem
 anerkannten Stand 

der Technik entsprechen. 
 

3. B
auarten, die radioaktive Stoffe enthalten, 

m
üssen so ausgeführt ein, dass bei üblicher 

betriebsm
äßiger B

eanspruchung eine V
er-

breitung radioaktiver Stoffe in die U
m

w
elt 

m
it Sicherheit verhindert w

ird. 

(3) D
em

 A
ntrag auf Zulassung einer B

auart ist 
ein G

utachten eines qualifizierten Sachverständigen 
über 

das 
V

orliegen 
der 

V
oraussetzungen 

nach 
A

bs. 1 und A
bs. 2 Z 2 und 3 anzuschließen. Ferner 

sind dem
 A

ntrag die zur B
eurteilung erforderlichen 

U
nterlagen, insbesondere eine genaue B

eschreibung 
des G

erätes, das radioaktive Stoffe enthält, oder der 
Strahleneinrichtung sam

t Plänen und eine A
ngabe 

des V
erw

endungszw
eckes sow

ie eine Sicherheits-
analyse 

und 
eine 

Störfallanalyse 
beizuschließen. 

D
abei ist auf potentielle Expositionen, radiologi-

sche N
otstandssituationen und, sow

eit erforderlich, 
auf die W

iederverw
ertung oder W

iederverw
endung 

radioaktiver Stoffe und die B
eseitigung radioaktiver 

A
bfälle B

edacht zu nehm
en. 

(4) D
ie B

ehörde hat in ihren Zulassungsbe-



 

G
eltende Fassung: 

A
usgesandte Fassung B

K
A

 1999: 
V

orgeschlagene Fassung: 

 1160 der Beilagen 95 

  B
ew

illigungspflicht 
nicht 

ausgenom
m

ene 
radio-

aktive Stoffe enthalten, dürfen nur nach Zulassung 
ihrer B

auart in den inländischen V
erkehr gebracht 

und im
 Inland verw

endet w
erden. 

expositionen, 
radiologische 

Notstandssituationen 
und, soweit erforderlich, auf die W

iederverwertung 
oder W

iederverwendung radioaktiver Stoffe und die 
Beseitigung 

radioaktiver 
Abfälle 

Bedacht 
zu 

nehm
en. 
(4) 

D
ie 

B
ehörde 

hat 
in 

ihren 
Zulassungs-

bescheid die M
erkm

ale der B
auart, deren zuge-

lassene V
erw

endung sow
ie allfällige B

edingungen 
und A

uflagen für die H
erstellung, Kennzeichnung 

und 
Verwendung 

sowie 
gegebenenfalls 

für 
die 

Beseitigung radioaktiver Stoffe aufzunehm
en. 

(5) D
ie gem

äß § 41 für die Ü
berprüfung nach 

§ 17 zuständige B
ehörde hat die V

erw
endung der 

B
auart zu untersagen, w

enn ihr bekannt w
ird, daß 

der betreffende V
erw

ender nicht über die erforder-
liche V

erläßlichkeit verfügt. 

scheid die M
erkm

ale der B
auart, deren zugelassene 

V
erw

endung 
sow

ie 
allfällige 

B
edingungen 

und 
A

uflagen für die H
erstellung, K

ennzeichnung und 
V

erw
endung, sow

ie gegebenenfalls für die W
ieder-

verw
ertung oder W

iederverw
endung radioaktiver 

Stoffe und die B
eseitigung radioaktiver A

bfälle 
aufzunehm

en. 
(5) D

ie für den Standort des V
erw

enders zu-
ständige B

ehörde hat die V
erw

endung der B
auart zu 

untersagen, w
enn ihr bekannt w

ird, dass der betref-
fende V

erw
ender nicht über die erforderliche V

er-
lässlichkeit verfügt. 

§ 20. (1) Ü
berschreitet bei G

eräten, die radio-
aktive 

Stoffe 
enthalten, 

oder 
beim

 
B

etrieb 
von 

Strahleneinrichtungen die D
osisleistung die in einer 

gem
äß § 19 erlassenen V

erordnung festgesetzten 
W

erte, 
sind 

deren 
B

auarten 
auf 

A
ntrag 

durch 
B

escheid zuzulassen, w
enn die B

auart 
 

a) den 
V

orschriften 
dieses 

B
undesgesetzes 

oder den auf G
rund dieses B

undesgesetzes 
erlassenen V

erordnungen zum
 Schutz des 

Lebens oder der G
esundheit von M

enschen 
einschließlich ihrer N

achkom
m

enschaft vor 
Schäden durch ionisierende Strahlen ent-
sprechend ausgeführt ist, 

 
b) den anerkannten R

egeln der Technik hin-
sichtlich der betriebssicheren A

usführung 
entspricht und 

 
c) eine sichere B

edienung erm
öglicht. 

(2) 
B

auarten 
von 

G
eräten, 

die 
radioaktive 

Stoffe enthalten, dürfen außerdem
 nur dann zuge-

§ 20. (1) Ü
berschreitet bei G

eräten, die Strah-
lenquellen 

enthalten, 
die 

Aktivität 
oder 

D
osis-

leistung 
die 

durch 
V

erordnung 
festzusetzenden 

W
erte, 

sind 
deren 

B
auarten 

auf 
A

ntrag 
durch 

B
escheid zuzulassen, wenn die Voraussetzungen 

des Abs. 2 erfüllt sind. D
as Inverkehrbringen einer 

zugelassenen Bauart ist auf längstens fünf Jahre zu 
befristen, w

obei diese Frist vor ihrem
 Ablauf auf 

Antrag verlängert werden kann. D
er Antrag auf 

Verlängerung 
ist 

spätestens 
sechs 

M
onate 

vor 
Ablauf der ursprünglichen Frist einzubringen. 

(2) B
auarten dürfen nur unter folgenden V

or-
aussetzungen zugelassen w

erden: 
 

1. H
insichtlich der V

erläßlichkeit des A
ntrag-

stellers in A
nbetracht der beabsichtigten 

Tätigkeit dürfen keine B
edenken bestehen. 

Ist der A
ntragsteller eine juristische Person 

oder 
eine 

Personengesellschaft 
des 

H
andelsrechts, m

uß die V
erläßlichkeit des 

§ 20. (1) Ü
berschreitet bei G

eräten, die Strah-
lenquellen enthalten, die A

ktivität oder D
osisleis-

tung die durch V
erordnung festzusetzenden W

erte, 
sind deren B

auarten auf A
ntrag durch B

escheid 
zuzulassen, w

enn die V
oraussetzungen des A

bs. 2 
erfüllt sind. 

(2) B
auarten dürfen nur unter folgenden V

or-
aussetzungen zugelassen w

erden: 
 

1. H
insichtlich der V

erlässlichkeit des A
n-

tragstellers in A
nbetracht der beabsichtig-

ten Tätigkeit dürfen keine B
edenken beste-

hen. Ist der A
ntragsteller eine juristische 

Person oder eine Personengesellschaft des 
H

andelsrechts, m
uss die V

erlässlichkeit des 
vertretungsbefugten O

rgans gegeben sein. 
 

2. D
ie B

auart m
uss den V

orschriften dieses 
B

undesgesetzes und den auf G
rund dieses 

B
undesgesetzes 

erlassenen 
V

erordnungen 
dem

 
Strahlenschutz 

entsprechend 
ausge-
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  lassen w
erden, w

enn die radioaktiven Stoffe ständig 
von einer H

ülle derart um
schlossen sind, daß bei 

üblicher betriebsm
äßiger B

eanspruchung ein A
us-

tritt radioaktiver Stoffe m
it Sicherheit verhindert 

w
ird. (3) D

em
 A

ntrag um
 Zulassung einer B

auart ist 
ein G

utachten einer staatlich autorisierten A
nstalt 

oder eines Ziviltechnikers des in B
etracht kom

m
en-

den Fachgebietes über das V
orliegen der V

oraus-
setzungen nach A

bs. 1 und 2 anzuschließen. Ferner 
sind dem

 A
nsuchen die zur B

eurteilung erforder-
lichen 

U
nterlagen, 

insbesondere 
eine 

genaue 
B

eschreibung des G
erätes, das radioaktive Stoffe 

enthält, oder der Strahleneinrichtung sam
t Plänen 

und eine A
ngabe des V

erw
endungszw

eckes, allen-
falls unter H

inw
eis auf die vorgesehenen Strahlen-

schutzm
aßnahm

en, beizuschließen. 

(4) 
D

ie 
B

ehörde 
hat 

in 
ihren 

Zulassungs-
bescheid die M

erkm
ale der B

auart, deren zuge-
lassene V

erw
endung sow

ie allfällige B
edingungen 

und A
uflagen für die V

erw
endung aufzunehm

en. 

(5) 
D

urch 
die 

Zulassung 
einer 

B
auart 

auf 
G

rund der B
estim

m
ungen der A

bs. 1 bis 4 w
ird eine 

B
ew

illigungspflicht nach den §§ 5, 6, 7 oder 10 
nicht berührt. Jedoch kann die B

ehörde im
 Zu-

lassungsbescheid eine A
usnahm

e von der B
ew

illi-
gungspflicht nach den §§ 7 oder 10 aussprechen, 
w

enn 
auf 

G
rund 

der 
B

eschaffenheit 
oder 

des 
V

erw
endungszw

eckes der B
auart ein ausreichender 

Schutz des Lebens oder der G
esundheit gew

ähr-
leistet ist. 

vertretungsbefugten O
rgans gegeben sein.

 
2. D

ie Bauart m
uß den V

orschriften dieses 
B

undesgesetzes und den auf G
rund dieses 

B
undesgesetzes 

erlassenen 
V

erordnungen 
dem

 
Strahlenschutz 

entsprechend 
ausge-

führt sein. 
 

3. D
ie B

auart m
uß dem

 anerkannten Stand der 
Technik 

entsprechen 
und 

eine 
sichere 

B
edienung erm

öglichen. 
 

4. B
auarten, die radioaktive Stoffe enthalten, 

m
üssen so ausgeführt ein, daß bei üblicher 

betriebsm
äßiger B

eanspruchung eine V
er-

breitung radioaktiver Stoffe in die U
m

w
elt 

m
it Sicherheit verhindert w

ird. 

(3) D
em

 A
ntrag um

 Zulassung einer B
auart ist 

ein G
utachten eines qualifizierten Sachverständigen 

über 
das 

V
orliegen 

der 
V

oraussetzungen 
nach 

A
bs. 1 

und 
2 

anzuschließen. 
Ferner 

sind 
dem

 
Antrag die zur B

eurteilung erforderlichen U
nter-

lagen, insbesondere eine genaue B
eschreibung des 

G
erätes, das radioaktive Stoffe enthält, oder der 

Strahleneinrichtung sam
t Plänen und eine A

ngabe 
des V

erw
endungszw

eckes, allenfalls unter H
inw

eis 
auf 

die 
vorgesehenen 

Strahlenschutzm
aßnahm

en, 
beizuschließen. D

abei ist auf potentielle Strahlen-
expositionen, 

radiologische 
Notstandssituationen 

und, soweit erforderlich, auf die W
iederverwertung 

oder W
iederverwendung radioaktiver Stoffe und die 

Beseitigung radioaktiver Abfälle Bedacht zu neh-
m

en. (4) 
D

ie 
B

ehörde 
hat 

in 
ihren 

Zulassungs-
bescheid die M

erkm
ale der B

auart, deren zuge-
lassene V

erw
endung sow

ie allfällige B
edingungen 

und A
uflagen für die H

erstellung, Kennzeichnung 
und

V
erw

endung 
sow

ie 
gegebenenfalls 

für 
die 

führt sein.
 

3. D
ie B

auart m
uss dem

 anerkannten Stand 
der Technik entsprechen und eine sichere 
B

edienung erm
öglichen. 

 
4. B

auarten, die radioaktive Stoffe enthalten, 
m

üssen so ausgeführt sein, dass bei übli-
cher betriebsm

äßiger B
eanspruchung eine 

V
erbreitung radioaktiver Stoffe in die U

m
-

w
elt m

it Sicherheit verhindert w
ird. 

(3) D
em

 A
ntrag auf Zulassung einer B

auart ist 
ein G

utachten eines qualifizierten Sachverständigen 
über 

das 
V

orliegen 
der 

V
oraussetzungen 

nach 
A

bs. 1 und A
bs. 2 Z 2 bis 4 anzuschließen. Ferner 

sind dem
 A

ntrag die zur B
eurteilung erforderlichen 

U
nterlagen, insbesondere eine genaue B

eschreibung 
des G

erätes, das radioaktive Stoffe enthält, oder der 
Strahleneinrichtung sam

t Plänen und eine A
ngabe 

des V
erw

endungszw
eckes sow

ie eine Sicherheits-
analyse, eine Störfallanalyse und eine N

otfallpla-
nung beizuschließen. D

abei ist auf potentielle Ex-
positionen, radiologische N

otstandssituationen und, 
sow

eit erforderlich, auf die W
iederverw

ertung oder 
W

iederverw
endung 

radioaktiver 
Stoffe 

und 
die 

B
eseitigung radioaktiver A

bfälle B
edacht zu neh-

m
en. (4) D

ie B
ehörde hat in ihren Zulassungsbe-

scheid die M
erkm

ale der B
auart, deren zugelassene 

V
erw

endung 
sow

ie 
allfällige 

B
edingungen 

und 
A

uflagen für die H
erstellung, K

ennzeichnung und 
V

erw
endung, sow

ie gegebenenfalls für die W
ieder-

verw
ertung oder W

iederverw
endung radioaktiver 

Stoffe und die B
eseitigung radioaktiver A

bfälle 
aufzunehm

en. 

(5) 
D

urch 
die 

Zulassung 
einer 

B
auart 

auf 
G

rund der B
estim

m
ungen der A

bs.1 bis 4 w
ird eine 
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Beseitigung radioaktiver Stoffe aufzunehm
en. 

(5) 
D

urch 
die 

Zulassung 
einer 

B
auart 

auf 
G

rund der B
estim

m
ungen der A

bs. 1 bis 4 w
ird eine 

B
ew

illigungspflicht nach den §§ 5, 6, 7 oder 10 
nicht 

berührt. 
Jedoch 

kann 
die 

B
ehörde 

im
 

Zulassungsbescheid eine A
usnahm

e von der B
e-

w
illigungspflicht 

nach 
den 

§§ 7 
oder 

10 
aus-

sprechen, w
enn auf G

rund der B
eschaffenheit oder 

des 
V

erw
endungszw

eckes 
der 

B
auart 

ein 
aus-

reichender Strahlenschutz gew
ährleistet ist. 

(6) D
ie gem

äß § 41 für die Ü
berprüfung nach 

§ 17 zuständige B
ehörde hat die V

erw
endung der 

B
auart, für die eine A

usnahm
e von der B

ew
illi-

gungspflicht nach den §§ 7 oder 10 ausgesprochen 
w

urde, zu untersagen, w
enn ihr bekannt w

ird, daß 
der 

betreffende 
V

erw
ender 

nicht 
über 

die 
erforderliche V

erläßlichkeit verfügt. 

B
ew

illigungspflicht gem
äß §§ 5, 6, 7 oder 10 nicht 

berührt. Jedoch kann die B
ehörde im

 Zulassungsbe-
scheid eine A

usnahm
e von der B

ew
illigungspflicht 

gem
äß §§ 7 oder 10 aussprechen, w

enn auf G
rund 

der B
eschaffenheit oder des V

erw
endungszw

eckes 
der B

auart ein ausreichender Strahlenschutz ge-
w

ährleistet ist. 
(6) D

ie für den Standort des V
erw

enders zu-
ständige B

ehörde hat die V
erw

endung der B
auart, 

für die eine A
usnahm

e von der B
ew

illigungspflicht 
gem

äß §§ 7 oder 10 ausgesprochen w
urde, zu unter-

sagen, w
enn ihr bekannt w

ird, dass der betreffende 
V

erw
ender nicht über die erforderliche V

erlässlich-
keit verfügt. 

 
 

B
auartzulassung bei M

edizinprodukten 

§ 20a. 
B

ei 
Zulassung 

einer 
B

auart 
von 

G
eräten, die als M

edizinprodukte m
it einer C

E-
K

ennzeichnung 
im

 
Sinne 

des 
M

edizinprodukte-
gesetzes, B

G
B

l. N
r. 657/1996, versehen sind, ist 

davon 
auszugehen, 

daß 
das 

G
erät 

selbst 
den 

A
nforderungen des Strahlenschutzes entspricht. 

unverändert 
§ 20a. B

ei Zulassung einer B
auart von G

eräten 
gem

äß §§ 19 oder 20, die als M
edizinprodukte m

it 
einer C

E-K
ennzeichnung im

 Sinne des M
edizin-

produktegesetzes, 
B

G
B

l. 
N

r. 657/1996, 
versehen 

sind, ist davon auszugehen, dass das G
erät selbst 

den A
nforderungen des Strahlenschutzes entspricht. 

 
 

Ä
nderung und W

iderruf einer B
auartzulassung 

 
§ 20b. D

ie Ä
nderung einer gem

äß §§ 19 oder 
20 zugelassenen B

auart, die zw
ar eine Ä

nderung 
der 

Typenbezeichnung, 
aber 

nachw
eislich 

keine 
B

eeinträchtigung des Strahlenschutzes nach sich 
zieht, ist der B

ehörde zu m
elden. D

ie B
ehörde hat 

zutreffendenfalls m
it B

escheid festzustellen, daß die 
ursprünglich erteilte B

auartzulassung auch für die 
geänderte B

auart gilt. 

§ 20b. (1) D
ie Ä

nderung einer gem
äß §§ 19 

oder 20 zugelassenen B
auart, die zw

ar eine Ä
nde-

rung 
der 

Typenbezeichnung, 
aber 

nachw
eislich 

keine B
eeinträchtigung des Strahlenschutzes nach 

sich zieht, ist der B
ehörde zu m

elden. D
ie B

ehörde 
hat 

zutreffendenfalls 
m

it 
B

escheid 
festzustellen, 

dass die ursprünglich erteilte B
auartzulassung auch 

für die geänderte B
auart gilt. 

(2) D
ie B

ehörde hat die Zulassung einer B
auart 
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gem
äß §§ 19 oder 20 zu w

iderrufen, w
enn eine der 

V
oraussetzungen für die Erteilung der Zulassung 

nicht gegeben und hierdurch eine G
efährdung der 

G
esundheit oder des Lebens von M

enschen ein-
schließlich ihrer N

achkom
m

enschaft zu befürchten 
ist. W

eiters hat die B
ehörde dafür Sorge zu tragen, 

dass die V
erw

ender einer zugelassenen B
auart über 

die 
Zurückziehung 

inform
iert 

w
erden, 

und 
den 

W
eiterbetrieb der B

auart zu untersagen. 

 
 

A
ntragsteller hinsichtlich B

auartzulassung 

§ 21. 
Zur 

A
ntragstellung 

hinsichtlich 
der 

Zulassung der B
auart einer Strahlenquelle ist der 

inländische 
H

ersteller, 
bei 

ausländischen 
H

er-
stellern deren B

evollm
ächtigter in Ö

sterreich, ist ein 
solcher nicht vorhanden, der V

erw
ender berechtigt. 

unverändert 
§ 21. 

Zur 
A

ntragstellung 
hinsichtlich 

der 
Zulassung der B

auart einer Strahlenquelle ist der 
inländische 

H
ersteller, 

bei 
ausländischen 

H
er-

stellern deren B
evollm

ächtigter in Ö
sterreich, ist ein 

solcher nicht vorhanden, der V
erw

ender berechtigt. 

 
 

B
auartschein 

§ 22. (1) D
er H

ersteller einer zugelassenen 
B

auart, bei einem
 ausländischen H

ersteller dessen 
B

evollm
ächtigter m

it dem
 W

ohnsitz in Ö
sterreich, 

ist verpflichtet, jedem
 Stück einer zugelassenen 

B
auart 

einen 
B

auartschein 
beizugeben. 

In 
den 

B
auartschein sind aufzunehm

en : 
 

a) die fortlaufende N
um

m
er des Erzeugnisses, 

 
b) die Feststellung, daß die B

auart behördlich 
zugelassen w

orden ist (D
aten des Zulas-

sungsbescheides) und daß das vorliegende 
Erzeugnis dieser B

auart entspricht, 
 

c) die zugelassene V
erw

endung, 
 

d) B
edingungen und A

uflagen für die V
er-

w
endung, 

 
e) ein H

inw
eis auf die Pflicht zur Einhaltung 

der B
edingungen und A

uflagen nach lit.d 

§ 22. (1) D
er Inhaber einer B

auartzulassung ist 
verpflichtet, jedem

 Stück einer zugelassenen B
auart 

einen B
auartschein beizugeben. D

er B
auartschein 

gilt 
als 

öffentliche 
U

rkunde; 
in 

diesen 
sind 

aufzunehm
en: 

 
1. die fortlaufende N

um
m

er des Erzeugnisses, 
sofern die B

ehörde nicht eine andere A
rt 

der K
ennzeichnung für zulässig erklärt, 

 
2. die Feststellung, daß die B

auart behördlich 
zugelassen w

orden ist (D
aten des Zulas-

sungsbescheides) und daß das vorliegende 
Erzeugnis dieser B

auart entspricht, 
 

3. die zugelassene V
erw

endung, 
 

4. B
edingungen und A

uflagen für die V
er-

w
endung, 

 
5. ein H

inw
eis auf die Pflicht zur Einhaltung 

der B
edingungen und A

uflagen nach Z
4

§ 22. (1) D
er Inhaber einer B

auartzulassung ist 
verpflichtet, jedem

 Stück einer zugelassenen B
auart 

einen 
B

auartschein 
beizugeben. 

Sofern 
m

ehrere 
gleiche bauartzugelassene G

eräte in einer geschlos-
senen A

nlage verw
endet w

erden, w
ie R

auchm
elder 

in einer geschlossenen B
randm

eldeanlage, kann die 
A

usstellung des B
auartscheines für alle in diese 

A
nlage eingebauten G

eräte erfolgen. D
er B

auart-
schein gilt als öffentliche U

rkunde; in diesen sind 
aufzunehm

en: 
 

1. die fortlaufende N
um

m
er des Erzeugnisses, 

sofern die B
ehörde nicht durch V

erordnung 
eine andere A

rt der K
ennzeichnung für 

zulässig erklärt, 
 

2. die Feststellung, dass die B
auart behördlich 

zugelassen w
orden ist (D

aten des Zulas-
sungsbescheides) und dass das vorliegende 
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und 
 

f) V
orm

erke des H
erstellers über die D

urch-
führung behördlich vorgeschriebener Prü-
fungen. 

(2) D
er V

erw
ender ist verpflichtet, die anläß-

lich der Zulassung einer B
auart durch die B

ehörde 
vorgeschriebenen B

edingungen und A
uflagen bei 

der V
erw

endung einzuhalten. 

und 
 

6. V
orm

erke des H
erstellers über die D

urch-
führung behördlich vorgeschriebener Prü-
fungen. 

(2) unverändert 

Erzeugnis dieser B
auart entspricht, 

 
3. die zugelassene V

erw
endung, 

 
4. B

edingungen und A
uflagen für die V

er-
w

endung, 
 

5. ein H
inw

eis auf die Pflicht zur Einhaltung 
der B

edingungen und A
uflagen nach Z 4 

und 
 

6. V
orm

erke des H
erstellers über die D

urch-
führung behördlich vorgeschriebener Prü-
fungen. 

(2) D
er V

erw
ender ist verpflichtet, die anläss-

lich der Zulassung einer B
auart durch die B

ehörde 
vorgeschriebenen B

edingungen und A
uflagen bei 

der V
erw

endung einzuhalten. 

V
erkehr m

it radioaktiven Stoffen 
V

erkehr m
it radioaktiven Stoffen 

Ein-, A
us- und D

urchfuhr 

V
erkehr m

it radioaktiven Stoffen; Ein-, A
us- 

und D
urchfuhr 

§ 23. R
adioaktive Stoffe oder deren B

ehält-
nisse 

sind 
entsprechend 

der 
durch 

diese 
Stoffe 

m
öglichen G

efährdung von Leben oder G
esundheit 

von M
enschen in ausreichender W

eise zu kenn-
zeichnen. 

§ 23. (1) A
n der V

ollziehung dieses B
undes-

gesetzes, der darauf gegründeten V
erordnungen und 

des 
auf 

dem
 

G
ebiete 

des 
Strahlenschutzrechtes 

unm
ittelbar anw

endbaren R
echtes der Europäischen 

G
em

einschaft haben hinsichtlich der Ü
berw

achung 
des grenzüberschreitenden W

arenverkehrs die Zoll-
organe m

itzuw
irken. Sie unterstehen in fachlicher 

H
insicht der jew

eils zuständigen B
ehörde. 

(2) D
er B

undeskanzler kann aus G
ründen der 

V
ereinfachung der K

ontrolle 
 

a) Ein- und A
ustrittszolläm

ter bestim
m

en, 
 

b) anordnen, daß bestim
m

te W
aren nur dann 

verzollt und in V
erkehr gebracht w

erden 
dürfen, w

enn zuvor durch eine für derartige 
U

ntersuchungen autorisierte österreichische 

§ 23. (1) W
enn dies im

 Interesse der Einfach-
heit, R

aschheit oder Zw
eckm

äßigkeit der V
ollzie-

hung liegt, kann der B
undesm

inister für Land- und 
Forstw

irtschaft, U
m

w
elt und W

asserw
irtschaft im

 
Einvernehm

en m
it dem

 B
undesm

inister für Finan-
zen durch V

erordnung bestim
m

en, dass an der 
V

ollziehung bestim
m

ter B
ereiche dieses B

undesge-
setzes, von bestim

m
ten darauf gegründeten V

erord-
nungen und von bestim

m
ten, auf dem

 G
ebiet des 

Strahlenschutzrechtes bestehenden unm
ittelbar an-

w
endbaren 

R
echtsvorschriften 

der 
Europäischen 

G
em

einschaft hinsichtlich der Ü
berw

achung des 
grenzüberschreitenden 

V
erkehrs 

m
it 

D
rittländern 

einzelne, besonders geschulte O
rgane der Zollbe-

hörden m
itzuw

irken haben. D
iese Zollorgane unter-

stehen in fachlicher H
insicht der jew

eils zuständi-
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Einrichtung festgestellt w
urde, daß diese 

W
aren im

 Sinne dieses B
undesgesetzes, der 

darauf gegründeten V
erordnungen und des 

auf dem
 G

ebiete des Strahlenschutzrechtes 
unm

ittelbar 
anw

endbaren 
R

echtes 
der 

Europäischen G
em

einschaft frei von radio-
aktiver K

ontam
ination sind. 

gen B
ehörde. 

(2) D
er B

undesm
inister für Land- und Forst-

w
irtschaft, U

m
w

elt und W
asserw

irtschaft kann aus 
G

ründen der V
ereinfachung der K

ontrolle 
 

1. Ein- und A
ustrittszolläm

ter bestim
m

en, 
 

2. anordnen, dass bestim
m

te W
aren nur dann 

verzollt und in V
erkehr gebracht w

erden 
dürfen, w

enn zuvor durch eine für derartige 
U

ntersuchungen akkreditierte Stelle festge-
stellt w

urde, dass diese W
aren im

 Sinne 
dieses B

undesgesetzes, der darauf gegrün-
deten V

erordnungen und des auf dem
 G

e-
biete des Strahlenschutzrechtes unm

ittelbar 
anw

endbaren 
R

echtes 
der 

Europäischen 
G

em
einschaft frei von radioaktiver K

onta-
m

ination sind. 

(3) D
er B

undesm
inister für soziale Sicherheit 

und G
enerationen kann im

 Zusam
m

enhang m
it dem

 
W

arenverkehr von Lebensm
itteln aus G

ründen der 
V

ereinfachung der K
ontrolle 

 
1. Ein- und A

ustrittszolläm
ter bestim

m
en, 

 
2. anordnen, dass Lebensm

ittel nur dann ver-
zollt und in V

erkehr gebracht w
erden dür-

fen, w
enn zuvor durch eine für derartige 

U
ntersuchungen akkreditierte Stelle festge-

stellt w
urde, dass diese W

aren im
 Sinne 

dieses B
undesgesetzes, der darauf gegrün-

deten V
erordnungen und des auf dem

 G
e-

biete des Strahlenschutzrechtes unm
ittelbar 

anw
endbaren 

R
echtes 

der 
Europäischen 

G
em

einschaft frei von radioaktiver K
onta-

m
ination sind. 

 
§ 23a. (1) B

ehörden, die den U
m

gang m
it 

radioaktiven Stoffen bew
illigen, haben dem

 zu-
ständigen H

auptzollam
t eine K

opie der U
m

gangs-
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bew
illigung zu überm

itteln. 
(2) D

ie Zollbehörden haben den zuständigen 
B

ehörden 
die 

für 
die 

Ü
berw

achung 
des 

grenz-
überschreitenden 

G
üterverkehrs 

m
it 

radioaktiven 
Stoffen erforderlichen D

aten zu überm
itteln, sofern 

der V
erdacht einer V

erw
altungsübertretung besteht. 

(3) D
ie Zollbehörden haben über A

nforderung 
dem

 B
undeskanzler die Ü

berw
achung des grenz-

überschreitenden 
G

üterverkehrs 
m

it 
radioaktiven 

Stoffen betreffende D
aten in anonym

isierter Form
 

zu überm
itteln. 

A
ufzeichnungspflichten 

A
ufzeichnungspflichten 

A
ufzeichnungspflichten 

§ 24. (1) W
er radioaktive Stoffe abgibt oder 

bezieht, hat hierüber unter A
ngabe von A

rt und 
A

ktivität sow
ie des N

am
ens und der A

dresse des 
Lieferers oder B

eziehers V
orm

erke zu führen. D
ie 

A
ufzeichnungen 

sind 
zur 

jederzeitigen 
Einsicht-

nahm
e 

durch 
behördliche 

O
rgane 

bereitzuhalten 
und auf V

erlangen der B
ehörde vorzulegen; dies 

gilt nicht für solche radioaktive Stoffe, die der 
w

ehrtechnischen 
Forschung 

und 
Erprobung 

im
 

B
ereich des B

undesheeres dienen. 
(2) R

adioaktive Stoffe, m
it denen jew

eils nur 
auf G

rund einer B
ew

illigung nach §§ 6, 7 oder 10 
um

gegangen w
erden darf, dürfen nur an Personen 

abgegeben 
w

erden, 
die 

für 
den 

U
m

gang 
m

it 
radioaktiven Stoffen der abzugebenden 

A
rt und 

A
ktivität die entsprechende B

ew
illigung besitzen. 

§ 24. (1) W
er radioaktive Stoffe abgibt, bezieht 

oder befördert, hat hierüber unter A
ngabe von A

rt 
und A

ktivität sow
ie des N

am
ens und der A

dresse 
des Lieferers oder B

eziehers A
ufzeichnungen zu 

führen. D
iese sind zur jederzeitigen Einsichtnahm

e 
durch behördliche O

rgane bereitzuhalten und auf 
V

erlangen der B
ehörde vorzulegen. 

(2) R
adioaktive Stoffe, m

it denen jew
eils nur 

auf G
rund einer B

ew
illigung nach §§ 6, 7 oder 10 

oder einer B
auartzulassung gem

äß § 20, für die eine 
A

usnahm
e von der B

ew
illigungspflicht nach § 20 

A
bs. 5 

nicht 
ausgesprochen 

w
urde, 

um
gegangen 

w
erden darf, dürfen nur an Personen abgegeben 

w
erden, 

die 
für 

den 
U

m
gang 

m
it 

radioaktiven 
Stoffen der abzugebenden A

rt und A
ktivität die 

entsprechende B
ew

illigung besitzen 

§ 24. (1) W
er radioaktive Stoffe abgibt, bezieht 

oder befördert, hat hierüber unter A
ngabe von A

rt 
und A

ktivität sow
ie des N

am
ens und der A

dresse 
des Lieferers oder B

eziehers – bei B
eförderungen 

der A
dressen des A

bsenders und des Em
pfängers – 

A
ufzeichnungen zu führen. D

iese sind m
indestens 

zehn Jahre aufzubew
ahren und zur jederzeitigen 

Einsichtnahm
e durch behördliche O

rgane bereitzu-
halten und auf V

erlangen der B
ehörde vorzulegen. 

(2) R
adioaktive Stoffe, m

it denen jew
eils nur 

auf G
rund einer B

ew
illigung gem

äß §§ 6, 7 oder 10 
oder einer B

auartzulassung gem
äß § 20, für die eine 

A
usnahm

e von der B
ew

illigungspflicht gem
äß § 20 

A
bs. 5 

nicht 
ausgesprochen 

w
urde, 

um
gegangen 

w
erden darf, dürfen nur an Personen abgegeben 

w
erden, die für den U

m
gang m

it radioaktiven Stof-
fen der abzugebenden A

rt und A
ktivität die entspre-

chende B
ew

illigung besitzen. D
ie abgebende Stelle 

hat sich hiervon schriftlich zu vergew
issern und 

diese 
schriftlichen 

N
achw

eise 
m

indestens 
zehn 

Jahre aufzubew
ahren und zur jederzeitigen Ein-

sichtnahm
e durch behördliche O

rgane bereitzuhal-
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ten und auf V
erlangen der B

ehörde vorzulegen. 
M

eldepflicht 
M

eldepflicht 
M

eldepflicht 

§ 25. (1) D
er B

ehörde ist jeder B
esitz von 

radioaktiven 
Stoffen 

oder 
Strahleneinrichtungen, 

die auf G
rund der B

estim
m

ungen des § 13 A
bs. 1 

von der B
ew

illigungspflicht ausgenom
m

en sind, 
unverzüglich zu m

elden. 
(2) K

einer M
eldung bedarf 

 
a) der B

esitz von radioaktiven Stoffen oder 
Strahleneinrichtungen, sofern die ionisie-
rende Strahlung, die beim

 
U

m
gang 

m
it 

diesen Stoffen oder Einrichtungen auftreten 
kann, die in einer V

erordnung festzusetzen-
den W

erte nicht überschreitet, 
 

b) der B
esitz von radioaktiven Stoffen oder 

Strahleneinrichtungen, die der w
ehrtechni-

schen Forschung und Erprobung im
 B

e-
reich des B

undesheeres dienen, 
 

c) die B
eförderung radioaktiver Stoffe, sow

eit 
diese nach den gem

äß § 13 A
bs. 2 hiefür 

m
aßgeblichen 

R
echtsvorschriften 

erfolgt 
oder es sich um

 Stoffe handelt, für die nach 
lit. a eine M

eldung nicht erforderlich ist, 
sow

ie die B
eförderung von Strahleneinrich-

tungen. 
(3) B

ei Festsetzung der W
erte in der gem

äß 
A

bs. 2 lit. a zu erlassenden V
erordnung ist auf die 

Erfordernisse 
eines 

ausreichenden 
Schutzes 

des 
Lebens oder der G

esundheit von M
enschen ein-

schließlich ihrer N
achkom

m
enschaft vor Schäden 

durch ionisierende Strahlen sow
ie auf den jew

eili-
gen 

Stand 
der 

w
issenschaftlichen 

Erkenntnisse 
B

edacht zu nehm
en. 

§ 25. (l) D
er B

ehörde ist der U
m

gang m
it 

Strahlenquellen, der auf G
rund der B

estim
m

ungen 
des 

§ 13 
A

bs. 1 
von 

der 
B

ew
illigungspflicht 

ausgenom
m

en ist, unverzüglich zu m
elden. 

(2) Ferner hat der Inhaber einer B
ew

illigung 
gem

äß §§ 5, 6 oder 7 und der V
erw

ender einer 
gem

äß 
§§ 19 

oder 
20 

zugelassenen 
B

auart 
der 

B
ehörde 

im
 

vorhinein 
jede 

Tätigkeit 
externer 

A
rbeitskräfte 

in 
K

ontrollbereichen 
zu 

m
elden, 

sofern das externe U
nternehm

en nicht selbst über 
eine 

U
m

gangsbew
illigung 

nach 
diesem

 
B

undes-
gesetz verfügt. D

ie B
ehörde hat unter B

edacht-
nahm

e auf die Erfordernisse des Strahlenschutzes 
festzustellen, inw

iew
eit die geplante Tätigkeit der 

B
ew

illigungspflicht gem
äß § 10 unterliegt. 

(3) K
einer M

eldung bedarf 
 

1. der U
m

gang m
it Strahlenquellen, sofern 

die 
in 

einer 
V

erordnung 
festzusetzende 

W
erte nicht überschritten w

erden, 
 

2. der 
U

m
gang 

m
it 

Strahlenquellen 
im

 
m

ilitärischen B
ereich insow

eit, als diese 
Strahlenquellen der w

ehrtechnischen For-
schung oder Erprobung dienen oder B

e-
standteile von m

ilitärischen A
usrüstungs-

gegenständen sind und bei diesem
 U

m
gang 

der Strahlenschutz durch die im
 m

ilitäri-
schen B

ereich vorgesehenen M
aßnahm

en 
gew

ährleistet ist. 
 

3. die B
eförderung radioaktiver Stoffe, für die 

nach Z 1 eine M
eldung nicht erforderlich 

ist, sow
ie die B

eförderung von Strahlen-
einrichtungen.. 

(4)
B

ei Festsetzung der W
erte in der gem

äß 

§ 25. (l) D
er B

ehörde ist der U
m

gang m
it 

Strahlenquellen, der auf G
rund der B

estim
m

ungen 
des § 13 A

bs. 1 von der B
ew

illigungspflicht ausge-
nom

m
en ist, unverzüglich zu m

elden. 
(2) D

er Inhaber einer B
ew

illigung gem
äß §§ 5, 

6, 7 oder 10 und der V
erw

ender einer gem
äß §§ 19 

oder 20 zugelassenen B
auart hat dem

 Zentralen 
Strahlenquellen-R

egister gem
äß § 35b beim

 B
un-

desm
inister für Land- und Forstw

irtschaft, U
m

w
elt 

und W
asserw

irtschaft den B
esitz von Strahlenquel-

len gem
äß den in § 35e festzulegenden B

edingun-
gen zu m

elden. 
(3) Ferner hat der Inhaber einer B

ew
illigung 

gem
äß §§ 5, 6 oder 7 und der V

erw
ender einer 

gem
äß §§ 19 oder 20 zugelassenen B

auart der B
e-

hörde im
 V

orhinein jede Tätigkeit externer A
rbeits-

kräfte in K
ontrollbereichen zu m

elden, sofern das 
externe U

nternehm
en nicht selbst über eine U

m
-

gangsbew
illigung nach diesem

 B
undesgesetz ver-

fügt. D
ie B

ehörde hat unter B
edachtnahm

e auf die 
Erfordernisse 

des 
Strahlenschutzes 

festzustellen, 
inw

iew
eit die geplante Tätigkeit der B

ew
illigungs-

pflicht gem
äß § 10 unterliegt. 

(4) K
einer M

eldung bedarf 
 

1. der U
m

gang m
it Strahlenquellen, sofern 

dabei die in einer V
erordnung festzuset-

zenden W
erte nicht überschritten w

erden, 
 

2. die B
eförderung radioaktiver Stoffe, für die 

nach Z 1 eine M
eldung nicht erforderlich 

ist, sow
ie die B

eförderung von Strahlenein-
richtungen. 

(5) B
ei Festsetzung der W

erte in der gem
äß 
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A
bs. 3 Z 1 zu erlassenden V

erordnung ist auf die 
Erfordernisse des Strahlenschutzes sow

ie auf den 
jew

eiligen Stand der w
issenschaftlichen Erkennt-

nisse B
edacht zu nehm

en. 

A
bs. 4 Z 1 zu erlassenden V

erordnung ist auf die 
Erfordernisse des Strahlenschutzes sow

ie auf den 
jew

eiligen Stand von W
issenschaft und Technik 

B
edacht zu nehm

en. 

V
erlust und Fund radioaktiver Stoffe 

V
erlust und Fund radioaktiver Stoffe 

V
erlust und Fund radioaktiver Stoffe 

§ 26. (1) D
er V

erlust oder Fund von radio-
aktiven 

Stoffen, 
deren 

B
esitz 

zum
indest 

eine 
M

eldepflicht (§ 25) nach sich zieht, ist unverzüglich 
dem

 nächsten Sicherheitsorgan anzuzeigen. D
ies 

gilt 
aber 

auch 
für 

den 
V

erlust 
und 

Fund 
von 

radioaktiven Stoffen im
 B

ereich des B
undesheeres. 

(2) D
ie B

estim
m

ungen des A
bs. 1 gelten nicht 

für den B
ereich von B

etrieben, die einer B
ew

illi-
gungspflicht gem

äß §§ 6, 7 oder 10 unterliegen, 
sofern es sich um

 den V
erlust oder Fund radio-

aktiver Stoffe handelt, auf deren U
m

gang sich die 
behördliche B

ew
illigung erstreckt, jedoch ist der 

Strahlenschutzbeauftragte 
von 

einem
 

solchen 
V

erlust oder Fund unverzüglich zu verständigen. 

§ 26. (1) unverändert 
(2) D

ie B
estim

m
ungen des A

bs. 1 gelten nicht 
für den örtlichen Betriebsbereich von B

etrieben, die 
einer B

ew
illigungspflicht gem

äß §§ 6, 7 oder 10 
unterliegen, sofern es sich um

 den V
erlust oder 

Fund radioaktiver Stoffe handelt, auf deren U
m

gang 
sich 

die 
behördliche 

B
ew

illigung 
erstreckt. 

In 
diesem

 Fall sind der Strahlenschutzbeauftragte und 
die Behörde unverzüglich zu verständigen. 

§ 26. (1) D
er V

erlust oder Fund von radio-
aktiven 

Stoffen, 
deren 

B
esitz 

zum
indest 

eine 
M

eldepflicht 
gem

äß 
§ 25 

nach 
sich 

zieht, 
ist 

unverzüglich 
dem

 
nächsten 

Sicherheitsorgan 
anzuzeigen. 

(2) D
ie B

estim
m

ungen des A
bs. 1 gelten nicht 

für den örtlichen B
etriebsbereich von B

etrieben, die 
einer B

ew
illigungspflicht gem

äß §§ 6, 7 oder 10 
unterliegen, sofern es sich um

 den V
erlust oder 

Fund radioaktiver Stoffe handelt, auf deren U
m

gang 
sich 

die 
behördliche 

B
ew

illigung 
erstreckt. 

In 
diesem

 Fall sind der Strahlenschutzbeauftragte und 
die B

ehörde unverzüglich zu verständigen. 

 
 

B
esondere R

egelungen für den U
m

gang m
it 

Strahlenquellen im
 m

ilitärischen B
ereich 

 
 

§ 26a. (1) V
on der B

ew
illigungspflicht gem

äß 
§§ 5 bis 7 und 10 ist der U

m
gang m

it Strahlenquel-
len im

 m
ilitärischen B

ereich insow
eit ausgenom

-
m

en, als diese Strahlenquellen der w
ehrtechnischen 

Forschung oder Erprobung dienen oder B
estandteile 

von 
m

ilitärischen 
A

usrüstungsgegenständen 
sind 

und bei diesem
 U

m
gang der Strahlenschutz durch 

die im
 m

ilitärischen B
ereich vorgesehenen M

aß-
nahm

en gew
ährleistet ist. D

iese M
aßnahm

en m
üs-

sen den m
ateriellen Inhalt der B

ew
illigungsbestim

-
m

ungen gem
äß §§ 5 bis 7 und 10 enthalten; insbe-

sondere sind Sicherheitsanalysen, Störfallanalysen 
und N

otfallplanungen durchzuführen. Ebenso ist ein 
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K
onzept für die W

iederverw
ertung oder W

ieder-
verw

endung radioaktiver Stoffe sow
ie die B

eseiti-
gung radioaktiver A

bfälle zu erarbeiten. D
ie not-

w
endigen Schutzm

aßnahm
en sind in V

erordnungen 
zusam

m
enzufassen, 

die 
der 

B
undesm

inister 
für 

Landesverteidigung 
im

 
Einvernehm

en 
m

it 
dem

 
B

undesm
inister 

für 
Land- 

und 
Forstw

irtschaft, 
U

m
w

elt und W
asserw

irtschaft zu erlassen hat. In 
diesen V

erordnungen ist insbesondere auch zu re-
geln, auf w

elche A
rt und W

eise den regelm
äßigen 

Ü
berprüfungen im

 Sinne der B
estim

m
ungen des 

§ 17 R
echnung zu tragen ist und w

ie bei V
erlust 

und Fund von radioaktiven Stoffen vorzugehen ist. 
(2) D

ie Zulassung von B
auarten gem

äß §§ 19 
und 20 für G

eräte, die im
 m

ilitärischen B
ereich 

verw
endet w

erden, hat unter B
erücksichtigung des 

m
ateriellen Inhaltes der B

estim
m

ungen der §§ 19 
bis 22 durch V

erordnungen des B
undesm

inisters für 
Landesverteidigung 

im
 

Einvernehm
en 

m
it 

dem
 

B
undesm

inister 
für 

Land- 
und 

Forstw
irtschaft, 

U
m

w
elt und W

asserw
irtschaft zu erfolgen; insbe-

sondere sind Sicherheitsanalysen, Störfallanalysen 
und N

otfallplanungen durchzuführen. Ebenso ist ein 
K

onzept für die W
iederverw

ertung oder W
ieder-

verw
endung radioaktiver Stoffe sow

ie die B
eseiti-

gung radioaktiver A
bfälle zu erarbeiten. In diesen 

V
erordnungen ist auch zu regeln, auf w

elche A
rt 

und W
eise den regelm

äßigen Ü
berprüfungen im

 
Sinne der B

estim
m

ungen des § 17 R
echnung zu 

tragen ist. 
(3) D

ie A
ufzeichnungspflicht über radioaktive 

Stoffe im
 m

ilitärischen B
ereich hat unter B

erück-
sichtigung des m

ateriellen Inhaltes der B
estim

m
un-

gen des § 24 durch V
erordnungen des B

undesm
inis-

ters für Landesverteidigung im
 Einvernehm

en m
it 

dem
 B

undesm
inister für Land-und Forstw

irtschaft, 
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U
m

w
elt und W

asserw
irtschaft zu erfolgen. 

(4) D
ie M

eldepflicht gem
äß § 25 entfällt für 

den U
m

gang m
it Strahlenquellen im

 m
ilitärischen 

B
ereich 

insow
eit, 

als 
diese 

Strahlenquellen 
der 

w
ehrtechnischen Forschung oder Erprobung dienen 

oder B
estandteile von m

ilitärischen A
usrüstungsge-

genständen sind und bei diesem
 U

m
gang der Strah-

lenschutz durch die im
 m

ilitärischen B
ereich vorge-

sehenen M
aßnahm

en gew
ährleistet ist. D

ie notw
en-

digen M
aßnahm

en sind in V
erordnungen zusam

-
m

enzufassen, die der B
undesm

inister für Landes-
verteidigung im

 Einvernehm
en m

it dem
 B

undesm
i-

nister für Land- und Forstw
irtschaft, U

m
w

elt und 
W

asserw
irtschaft zu erlassen hat. A

rt und U
m

fang 
der M

eldung der im
 m

ilitärischen B
ereich verw

en-
deten Strahlenquellen an das Zentrale Strahlenquel-
len-R

egister hat durch V
erordnungen des B

undes-
m

inisters für Landesverteidigung im
 Einvernehm

en 
m

it dem
 B

undesm
inister für Land- und Forstw

irt-
schaft, U

m
w

elt und W
asserw

irtschaft zu erfolgen. 

III. Teil 
III. Teil 

III. Teil 
Schutzbestim

m
ungen 

Schutzbestim
m

ungen 
Schutzbestim

m
ungen 

A
llgem

eine Strahlenschutzvorschriften 
A

llgem
eine Strahlenschutzvorschriften 

A
llgem

eine Strahlenschutzvorschriften 

§ 27. B
eim

 U
m

gang m
it radioaktiven Stoffen 

und 
beim

 
B

etrieb 
von 

Strahleneinrichtungen 
ist 

durch 
geeignete 

A
rbeitsm

ethoden 
und 

geeignete 
Schutzm

aßnahm
en dafür zu sorgen, daß 

 
a) die 

Strahlenbelastung 
von 

Personen 
so 

niedrig w
ie m

öglich gehalten w
ird, 

 
b) die 

G
efahr 

der 
A

ufnahm
e 

radioaktiver 
Stoffe in den m

enschlichen K
örper auf ein 

M
indestm

aß beschränkt w
ird und 

 
c) m

öglichst 
geringe 

M
engen 

radioaktiver 
Stoffe 

in 
Luft, 

W
asser 

oder 
B

oden 

§ 27. (1) B
eim

 U
m

gang m
it Strahlenquellen ist 

durch 
geeignete 

A
rbeitsm

ethoden 
und 

geeignete 
Schutzm

aßnahm
en dafür zu sorgen, daß m

öglichst 
geringe M

engen radioaktiver Stoffe in Luft, W
asser 

oder B
oden gelangen. 

(2) R
adioaktive Stoffe oder deren B

ehältnisse 
sind entsprechend der durch diese Stoffe m

öglichen 
G

efährdung 
von 

Leben 
oder 

G
esundheit 

von 
M

enschen in ausreichender W
eise zu kennzeichnen. 

§ 27. (1) B
eim

 U
m

gang m
it Strahlenquellen ist 

durch 
geeignete 

A
rbeitsm

ethoden 
und 

geeignete 
Schutzm

aßnahm
en dafür zu sorgen, dass m

öglichst 
geringe M

engen radioaktiver Stoffe in Luft, W
asser 

oder B
oden gelangen. 

(2) R
adioaktive Stoffe oder deren B

ehältnisse 
sind entsprechend der durch diese Stoffe m

öglichen 
G

efährdung 
von 

Leben 
oder 

G
esundheit 

von 
M

enschen in ausreichender W
eise zu kennzeichnen. 

Eine 
m

issbräuchliche V
erw

endung dieser K
enn-

zeichnung stellt eine V
erw

altungsübertretung dar. 
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gelangen. 
zeichnung stellt eine V

erw
altungsübertretung dar. 

§ 28. In K
ontrollbereichen dürfen sich Perso-

nen nur im
 unum

gänglich notw
endigen M

aß auf-
halten. 

unverändert 
§ 28. In K

ontrollbereichen dürfen sich Perso-
nen nur im

 unum
gänglich notw

endigen M
aß auf-

halten. 
§ 29. Personen, die in Strahlenbereichen tätig 

w
erden, sind vom

 Strahlenschutzbeauftragten über 
die G

efahren zu belehren, w
elche der A

ufenthalt in 
diesen B

ereichen 
m

it 
sich 

bringen 
kann. D

iese 
Personen sind verpflichtet, die durch den Strahlen-
schutzbeauftragten 

bekanntgegebenen 
V

erhaltens-
m

aßregeln einzuhalten. 

§ 29. (1) Personen, die in Strahlenbereichen 
tätig w

erden, sind über die G
efahren zu belehren, 

w
elche der A

ufenthalt in diesen B
ereichen m

it sich 
bringen kann. D

iese Personen sind verpflichtet, die 
bekanntgegebenen 

V
erhaltensm

aßregeln 
einzu-

halten. 
(2) Externe A

rbeitskräfte m
üssen den gleichen 

Schutz erhalten w
ie vom

 B
ew

illigungsinhaber auf 
D

auer beschäftigte A
rbeitskräfte. 

§ 29. 
(1) 

D
er 

B
ew

illigungsinhaber 
ist 

ver-
pflichtet, Personen, die in Strahlenbereichen tätig 
w

erden, über die G
efahren zu belehren, w

elche der 
A

ufenthalt in diesen B
ereichen m

it sich bringen 
kann. D

er B
ew

illigungsinhaber kann sich für diese 
U

nterw
eisungen 

des 
Strahlenschutzbeauftragten 

bedienen. Personen, die in Strahlenbereichen tätig 
sind, sind verpflichtet, an den Strahlenschutzbeleh-
rungen teilzunehm

en und die bekannt gegebenen 
V

erhaltensm
aßregeln einzuhalten. 

(2) Externe A
rbeitskräfte m

üssen den gleichen 
Schutz erhalten w

ie vom
 B

ew
illigungsinhaber auf 

D
auer beschäftigte A

rbeitskräfte. 

G
esundheitliche Eignung; ärztliche und 

physikalische K
ontrolle 

G
esundheitliche Eignung; ärztliche und 

physikalische K
ontrolle 

G
esundheitliche Eignung beruflich 

strahlenexponierter Personen; ärztliche und 
physikalische K

ontrolle 

 
 

Ä
rztliche U

ntersuchungen 

§ 30. 
(1) 

A
ls 

beruflich 
strahlenexponierte 

Personen dürfen nur solche Personen tätig w
erden, 

deren gesundheitliche Eignung durch eine ärztliche 
U

ntersuchung festgestellt w
urde. 

(2) D
as Ergebnis der ärztlichen U

ntersuchung 
ist in einem

 ärztlichen Zeugnis festzuhalten, das im
 

Zeitpunkt der A
ufnahm

e der Tätigkeit nicht älter als 
zw

ei M
onate sein darf. 

(3) 
Personen, 

die 
das 

18. Lebensjahr 
noch 

nicht vollendet haben, ferner w
erdende und still-

ende M
ütter dürfen in Strahlenbereichen nicht tätig 

sein. 

§ 30. 
(1) 

A
ls 

beruflich 
strahlenexponierte 

Personen 
der 

Kategorie A 
dürfen 

nur 
solche 

Personen 
tätig 

w
erden, 

deren 
gesundheitliche 

Eignung durch eine ärztliche U
ntersuchung fest-

gestellt w
urde. 

(2) unverändert 
(3) 

Personen, 
die 

das 
18. Lebensjahr 

noch 
nicht vollendet haben, und Schwangere dürfen in 
Strahlenbereichen nicht tätig sein. 

(4) Stillende Frauen dürfen keine A
rbeiten m

it 
bew

illigungspflichtigen 
radioaktiven 

Stoffen, 
bei 

denen 
die 

G
efahr 

einer 
Inkorporation 

besteht, 

§ 30. 
(1) 

A
ls 

beruflich 
strahlenexponierte 

Personen 
der 

K
ategorie A

 
dürfen 

nur 
solche 

Personen 
tätig 

w
erden, 

deren 
gesundheitliche 

Eignung durch eine ärztliche U
ntersuchung fest-

gestellt w
urde. 

(2) D
as Ergebnis der ärztlichen U

ntersuchung 
ist in einem

 ärztlichen Zeugnis festzuhalten, das im
 

Zeitpunkt der A
ufnahm

e der Tätigkeit nicht älter als 
zw

ei M
onate sein darf. 

(3) 
Personen, 

die 
das 

18. Lebensjahr 
noch 

nicht vollendet haben, und Schw
angere dürfen in 
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  sein. 
ausführen. 

Strahlenbereichen nicht tätig sein. 
(4) Stillende Frauen dürfen keine A

rbeiten m
it 

bew
illigungspflichtigen 

radioaktiven 
Stoffen, 

bei 
denen 

die 
G

efahr 
einer 

Inkorporation 
besteht, 

ausführen. 

§ 31. 
(1) 

D
er 

G
esundheitszustand 

beruflich 
stralenexponierter Personen ist periodisch w

ieder-
kehrend 

durch 
ärztlich 

U
ntersuchungen 

zu 
kontrollieren. 

(2) Ist zu besorgen, daß eine solche Person 
infolge Strahleneinw

irkung eine B
eeinträchtigung 

ihrer G
esundheit erlitten hat, so ist unverzüglich 

ihre ärztliche U
ntersuchung zu veranlassen. D

arüber 
hinaus hat der B

ew
illigungsinhaber oder dessen 

G
eschäftsführer, sofern es sich um

 D
ienstnehm

er 
handelt deren D

ienstgeber, von dem
 V

orfall die 
B

ehörde sow
ie die zur W

ahrnehm
ung des D

ienst-
nehm

erschutzes berufene B
ehörde in K

enntnis zu 
setzen. 

(3) B
eruflich strahlenexponierte Personen, die 

nicht m
ehr zu A

rbeiten im
 Strahlenbereich heran-

gezogen w
erden, oder deren D

ienstverhältnis gelöst 
w

ird, 
sind 

einer 
ärztlichen 

U
ntersuchung 

(End-
untersuchung) zu unterziehen. 

(4) 
A

uf 
G

rund 
des 

Ergebnisses 
der 

End-
untersuchung kann erforderlichen falls veranlaßt 
w

erden, daß sich diese Personen w
eiteren ärztlichen 

N
achuntersuchungen zu unterziehen haben. 

§ 31. 
(1) 

D
er 

G
esundheitszustand 

beruflich 
strahlenexponierter Personen der Kategorie A ist 
periodisch w

iederkehrend durch ärztliche U
nter-

suchungen zu kontrollieren. 
(2) Ist zu besorgen, daß eine solche Person 

infolge Strahleneinw
irkung eine B

eeinträchtigung 
ihrer G

esundheit erlitten hat, so ist unverzüglich 
ihre ärztliche U

ntersuchung zu veranlassen. D
arüber 

hinaus hat der B
ew

illigungsinhaber oder dessen 
vertretungsbefugtes 

O
rgan, 

sofern 
es 

sich 
um

 
Arbeitnehm

er handelt deren Arbeitgeber, von dem
 

V
orfall die B

ehörde sow
ie die zur W

ahrnehm
ung 

des 
Arbeitnehm

erschutzes 
berufene 

B
ehörde 

in 
K

enntnis zu setzen. 
(3) B

eruflich strahlenexponierte Personen der 
K

ategorie 
A, 

die 
nicht 

m
ehr 

zu 
A

rbeiten 
im

 
Strahlenbereich 

herangezogen 
w

erden,oder 
deren 

A
rbeitsverhältnis gelöst w

ird, sind einer ärztlichen 
U

ntersuchung (Enduntersuchung) zu unterziehen. 
(4) unverändert 

§ 31. 
(1) 

D
er 

G
esundheitszustand 

beruflich 
strahlenexponierter Personen der K

ategorie A
 ist 

jährlich durch ärztliche U
ntersuchungen zu kontrol-

lieren. (2) Ist zu besorgen, dass eine solche Person in-
folge 

Strahleneinw
irkung 

eine 
B

eeinträchtigung 
ihrer G

esundheit erlitten hat, so ist unverzüglich 
ihre ärztliche U

ntersuchung zu veranlassen. D
ar-

über hinaus hat der B
ew

illigungsinhaber oder des-
sen vertretungsbefugtes O

rgan, sofern es sich um
 

A
rbeitnehm

er handelt deren A
rbeitgeber, von dem

 
V

orfall die B
ehörde sow

ie die zur W
ahrnehm

ung 
des 

A
rbeitnehm

erschutzes 
berufene 

B
ehörde 

in 
K

enntnis zu setzen. 
(3) B

eruflich strahlenexponierte Personen der 
K

ategorie A
, die nicht m

ehr zu A
rbeiten im

 Strah-
lenbereich herangezogen w

erden, oder deren A
r-

beitsverhältnis gelöst w
ird, sind einer ärztlichen 

U
ntersuchung (Enduntersuchung) zu unterziehen. 

(4) A
uf G

rund des Ergebnisses der Endunter-
suchung kann erforderlichenfalls veranlasst w

erden, 
dass sich diese Personen w

eiteren ärztlichen N
ach-

untersuchungen zu unterziehen haben. 

§ 32. (1) Für die D
urchführung der ärztlichen 

U
ntersuchungen nach §§ 30 und 31 hat der B

ew
illi-

gungsinhaber, 
sofern 

es 
sich 

um
 

D
ienstnehm

er 
handelt der D

ienstgeber, Sorge zu tragen. K
ann eine 

Person zu einer End- oder N
achuntersuchung im

 
Sinne des § 31 A

bs. 3 und 4 auf G
rund eines 

§ 32. (1) Für die D
urchführung der ärztlichen 

U
ntersuchungen nach §§ 30 und 31 hat der B

ew
illi-

gungsinhaber, sofern es sich um
 externe Arbeits-

kräfte handelt, das externe U
nternehm

en, Sorge zu 
tragen. 

K
ann 

eine 
Person 

zu 
einer 

End- 
oder 

N
achuntersuchung im

 Sinne des § 31 A
bs.3 und 4 

§ 32. (1) Für die D
urchführung der ärztlichen 

U
ntersuchungen 

gem
äß 

§§ 30 
und 

31 
hat 

der 
B

ew
illigungsinhaber, sofern es sich um

 externe 
A

rbeitskräfte handelt, das externe U
nternehm

en, 
Sorge zu tragen. K

ann eine Person zu einer End- 
oder N

achuntersuchung im
 Sinne des §

31 A
bs. 3 
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ienstverhältnisses nicht m

ehr verpflichtet w
erden, 

so hat die B
ehörde diese U

ntersuchungen anzu-
ordnen. 

(2) Ist die zu untersuchende Person nach den 
sozialversicherungsrechtlichen V

orschriften unfall-
versichert, 

sind 
die 

K
osten 

für 
die 

ärztlichen 
U

ntersuchungen nach den §§ 30 und 31 zu zw
ei 

D
ritteln 

vom
 zuständigen Träger der U

nfallver-
sicherung 

und 
zu 

einem
 

D
rittel 

vom
 

B
und 

zu 
tragen. Ist die zu untersuchende Person nach den 
sozialversicherungsrechtlichen B

estim
m

ungen nicht 
unfallversichert, w

erden die K
osten entw

eder zu 
zw

ei D
ritteln von der zu untersuchenden Person 

selbst und zu einem
 D

rittel vom
 B

und getragen, 
oder, w

enn diese Person noch in A
usbildung steht, 

zur G
änze vom

 B
und übernom

m
en. N

äheres über 
die 

A
rt 

der 
V

errechnung 
dieser 

K
osten 

ist 
im

 
V

erordnungsw
ege zu regeln. 

vom
 Arbeitgeber nicht m

ehr verpflichtet w
erden, so 

hat dies der Arbeitgeber der Behörde zu m
elden. 

D
ie B

ehörde hat nach Verständigung durch den 
Arbeitgeber diese U

ntersuchungen anzuordnen. Ist 
eine End- oder Nachuntersuchung nicht durchführ-
bar, gilt das Ergebnis der letzten K

ontrollunter-
suchung. 

(2) B
estehen Zw

eifel am
 Ergebnis der ärzt-

lichen U
ntersuchungen gem

äß den §§ 30 und 31, 
hat 

hierüber 
unter 

H
eranziehung 

von ärztlichen 
Sachverständigen 

die 
zuständige 

B
ehörde 

über 
A

ntrag zu entscheiden. 
(3) Ist die zu untersuchende Person nach den 

sozialversicherungsrechtlichen V
orschriften unfall-

versichert, sind die K
osten für die ärztlichen U

nter-
suchungen nach den §§ 30 und 31 zu zw

ei D
ritteln 

vom
 zuständigen Träger der U

nfallversicherung und 
zu einem

 D
rittel vom

 B
und zu tragen. Ist die zu 

untersuchende 
Person 

nach 
den 

sozialversiche-
rungsrechtlichen 

B
estim

m
ungen 

nicht 
unfallver-

sichert, 
w

erden 
die 

K
osten 

entw
eder 

zu 
zw

ei 
D

ritteln von der zu untersuchenden Person selbst 
und zu einem

 D
rittel vom

 B
und getragen, oder, 

w
enn diese Person noch in A

usbildung steht, zur 
G

änze vom
 B

und übernom
m

en. N
äheres über die 

A
rt der V

errechnung dieser K
osten ist im

 V
erord-

nungsw
ege zu regeln. 

und 4 vom
 A

rbeitgeber nicht m
ehr verpflichtet 

w
erden, so hat dies der A

rbeitgeber der B
ehörde zu 

m
elden. D

ie B
ehörde hat nach V

erständigung durch 
den A

rbeitgeber diese U
ntersuchungen anzuordnen. 

Ist eine End- oder N
achuntersuchung nicht durch-

führbar, gilt das Ergebnis 
der letzten K

ontroll-
untersuchung. 

(2) 
Im

 
Falle 

des 
W

echsels 
einer 

beruflich 
strahlenexponierten Person von einem

 A
rbeitgeber 

zu 
einem

 
anderen 

kann 
die 

Einstellungsunter-
suchung beim

 neuen A
rbeitgeber entfallen, w

enn 
die 

Enduntersuchung 
keinen 

auffälligen 
B

efund 
ergeben hat. 

(3) B
estehen Zw

eifel am
 Ergebnis der ärzt-

lichen U
ntersuchungen gem

äß §§ 30 und 31, hat 
hierüber unter H

eranziehung von ärztlichen Sach-
verständigen die zuständige B

ehörde über A
ntrag 

zu entscheiden. 
(4) Ist die zu untersuchende Person nach den 

sozialversicherungsrechtlichen V
orschriften unfall-

versichert, 
sind 

die 
K

osten 
für 

die 
ärztlichen 

U
ntersuchungen nach den §§ 30 und 31 zu zw

ei 
D

ritteln 
vom

 
zuständigen 

Träger 
der 

U
nfall-

versicherung und zu einem
 D

rittel vom
 B

und zu 
tragen. Ist die zu untersuchende Person nach den 
sozialversicherungsrechtlichen B

estim
m

ungen nicht 
unfallversichert, w

erden die K
osten entw

eder zu 
zw

ei D
ritteln von der zu untersuchenden Person 

selbst und zu einem
 D

rittel vom
 B

und getragen, 
oder, w

enn diese Person noch in A
usbildung steht, 

zur G
änze vom

 B
und übernom

m
en. 

(5) 
D

ie 
Ergebnisse 

der 
ärztlichen 

U
nter-

suchungen 
sind 

von 
den 

erm
ächtigten 

Ä
rzten, 

arbeitsm
edizinischen 

D
iensten 

oder 
K

ranken-
anstalten 

gem
äß 

§
35 

A
bs.1 

an 
das 

Zentrale 
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D
osisregister beim

 B
undesm

inister für Land- und 
Forstw

irtschaft, U
m

w
elt und W

asserw
irtschaft zu 

m
elden. 

(6) D
ie A

rt der V
errechnung der K

osten gem
äß 

A
bs. 4 und die M

eldungen gem
äß A

bs. 5 sind im
 

V
erordnungsw

ege zu regeln. 

§ 33. (1) Ist zu besorgen, daß nicht beruflich 
strahlenexponierte 

Personen 
infolge 

Strahlenein-
w

irkung 
eine 

B
eeinträchtigung 

der 
G

esundheit 
erlitten haben, so ist unverzüglich ihre ärztliche 
U

ntersuchung vom
 B

ew
illigungsinhaber, sofern es 

sich um
 D

ienstnehm
er handelt, von deren D

ienst-
geber zu veranlassen. H

andelt es sich hiebei um
 

Personen, die eine solche B
eeinträchtigung ihrer 

G
esundheit nicht im

 R
ahm

en eines D
ienstverhält-

nisses zu einem
 D

ienstgeber erlitten haben, dessen 
Tätigkeit 

einer 
B

ew
illigungspflicht 

nach 
diesem

 
B

undesgesetz unterliegt und w
elche die B

eeinträch-
tigung hervorgerufen hat, so hat diese U

ntersuchung 
die B

ehörde anzuordnen. Für die V
erständigung der 

B
ehörde gilt § 31 A

bs. 2 zw
eiter Satz. 

(2) A
uf G

rund des Ergebnisses der U
ntersu-

chung nach A
bs. 1 sind, w

enn es der Schutz der 
G

esundheit erfordert, die notw
endigen V

eranlas-
sungen zu treffen, daß sich diese Personen w

eiteren 
ärztlichen N

achuntersuchungen unterziehen. 
(3) Für die K

ostentragung für ärztliche U
nter-

suchungen nach A
bs. 1 und 2 sow

ie für die A
rt der 

V
errechnung dieser K

osten gilt § 32 A
bs. 2 m

it der 
M

aßgabe sinngem
äß, daß die K

osten für behördlich 
angeordnete U

ntersuchungen zur G
änze vom

 B
und 

zu tragen sind. G
esetzliche B

estim
m

ungen, nach 
denen der B

und für die getragenen K
osten Ersatz 

verlangen kann, bleiben unberührt. 

§ 33. (1) Ist zu besorgen, daß nicht beruflich 
strahlenexponierte 

Personen 
infolge 

Strahlenein-
w

irkung 
eine 

B
eeinträchtigung 

der 
G

esundheit 
erlitten haben, so ist unverzüglich ihre ärztliche 
U

ntersuchung vom
 B

ew
illigungsinhaber, sofern es 

sich um
 Arbeitnehm

er handelt, von deren Arbeit-
geber zu veranlassen. H

andelt es sich hiebei um
 

Personen, die eine solche B
eeinträchtigung ihrer 

G
esundheit nicht im

 R
ahm

en eines D
ienstverhält-

nisses zu einem
 Arbeitgeber erlitten haben, dessen 

Tätigkeit 
einer 

B
ew

illigungspflicht 
nach 

diesem
 

B
undesgesetz 

unterliegt 
und 

w
elche 

die 
B

eein-
trächtigung hervorgerufen hat, so hat diese U

nter-
suchung die B

ehörde anzuordnen. Für die V
er-

ständigung der B
ehörde gilt § 31 A

bs. 2 zw
eiter 

Satz. (2) unverändert 
(3) unverändert 

§ 33. (1) Ist zu besorgen, dass beruflich strah-
lenexponierte Personen der K

ategorie B
 oder nicht 

beruflich strahlenexponierte Personen infolge Strah-
leneinw

irkung eine B
eeinträchtigung der G

esund-
heit erlitten haben, so ist unverzüglich ihre ärztliche 
U

ntersuchung vom
 B

ew
illigungsinhaber, sofern es 

sich um
 A

rbeitnehm
er handelt, von deren A

rbeitge-
ber zu veranlassen. H

andelt es sich hierbei um
 Per-

sonen, die eine solche B
eeinträchtigung ihrer G

e-
sundheit nicht im

 R
ahm

en eines A
rbeitsverhältnis-

ses zu einem
 A

rbeitgeber erlitten haben, dessen 
Tätigkeit 

einer 
B

ew
illigungspflicht 

nach 
diesem

 
B

undesgesetz unterliegt und w
elche die B

eeinträch-
tigung hervorgerufen hat, so hat diese U

ntersuchung 
die B

ehörde anzuordnen. Für die V
erständigung der 

B
ehörde gilt § 31 A

bs. 2 zw
eiter Satz. 

(2) A
uf G

rund des Ergebnisses der U
ntersu-

chung nach A
bs. 1 sind, w

enn es der Schutz der 
G

esundheit erfordert, die notw
endigen V

eranlas-
sungen zu treffen, dass sich diese Personen w

eiteren 
ärztlichen N

achuntersuchungen unterziehen. 

(3) Für die K
ostentragung für ärztliche U

nter-
suchungen nach A

bs. 1 und 2 sow
ie für die A

rt der 
V

errechnung dieser K
osten gilt § 32 A

bs. 4 m
it der 

M
aßgabe sinngem

äß, dass die K
osten für behörd-

lich angeordnete U
ntersuchungen zur G

änze vom
 

B
und zu tragen sind. G

esetzliche B
estim

m
ungen, 

nach denen der B
und für die getragenen K

osten 



 

G
eltende Fassung: 

A
usgesandte Fassung B

K
A

 1999: 
V

orgeschlagene Fassung: 

110 1160 der Beilagen  

  

Ersatz verlangen kann, bleiben unberührt. 
 

 
Physikalische K

ontrolle; A
nforderungen an 

D
osism

essstellen 

§ 34. D
ie Strahlenbelastung beruflich strahlen-

exponierter 
Personen 

ist 
m

ittels 
physikalischer 

M
ethoden zu kontrollieren. 

§ 34. (1) D
ie Exposition beruflich strahlen-

exponierter 
Personen 

ist 
system

atisch 
zu 

über-
w

achen. 
D

ie 
Ü

berw
achung 

ist 
zum

indest 
bei 

beruflich strahlenexponierten Personen der K
ate-

gorie A
 auf individuelle M

essungen zu stützen. D
ie 

A
usw

ertung 
dieser 

individuellen 
D

osisüberw
a-

chungen sow
ie von Inkorporationsüberw

achungen 
darf 

nur 
von 

einer 
hiefür 

erm
ächtigten 

D
osis-

m
eßstelle vorgenom

m
en w

erden. A
ls erm

ächtigt 
gilt eine D

osism
eßstelle, w

enn sie gem
äß § 12b des 

M
aß- und Eichgesetzes (M

EG
), B

G
B

l. N
r. 152/ 

1950, in der Fassung des B
undesgesetzes B

G
B

l. 
N

r. 657/1996, 
zugelassen 

ist. 
Eine 

einschlägige 
A

kkreditierung gem
äß dem

 A
kkreditierungsgesetz 

ist 
einer 

Erm
ächtigung 

gleichzuhalten, 
w

enn 
sichergestellt ist, daß die B

estim
m

ungen des § 12b 
M

EG
 eingehalten w

erden. 
(2) D

ie M
eßstelle hat darzulegen, inw

iew
eit sie 

über die für die D
urchführung der A

ufgaben gem
äß 

A
bs. 1 erforderlichen V

oraussetzungen, insbeson-
dere im

 H
inblick auf 

 
1. ausreichende technische A

usstattung, das 
ist A

nzahl und technischer Standard der 
M

eß- und H
ilfseinrichtungen, 

 
2. A

nzahl der Personen und deren Fachkunde, 
 

3. Q
ualitätssicherungssystem

, 
 

4. N
achw

eisgrenzen, 
 

5. M
eßgenauigkeit und 

 
6. V

erläßlichkeit des Leiters 
verfügt. 

(3) 
D

ie 
M

eßstelle 
hat 

die 
Ergebnisse 

der 

§ 34. (1) D
ie Exposition beruflich strahlenex-

ponierter Personen ist system
atisch zu überw

achen. 
D

ie Ü
berw

achung ist zum
indest bei beruflich strah-

lenexponierten Personen der K
ategorie A

 auf indi-
viduelle M

essungen zu stützen. D
ie A

usw
ertung 

dieser 
individuellen 

D
osisüberw

achungen 
sow

ie 
von 

Inkorporationsüberw
achungen 

darf 
nur 

von 
einer hiefür erm

ächtigten D
osism

essstelle vorge-
nom

m
en w

erden. A
ls erm

ächtigt gilt eine D
osis-

m
essstelle, w

enn sie gem
äß § 12b des M

aß- und 
Eichgesetzes (M

EG
), B

G
B

l. N
r. 152/1950, in der 

Fassung 
des 

B
undesgesetzes 

B
G

B
l. 

N
r. …

/2002 
zugelassen ist. Eine einschlägige A

kkreditierung 
gem

äß 
dem

 
A

kkreditierungsgesetz 
ist 

einer 
Erm

ächtigung gleichzuhalten, w
enn sichergestellt 

ist, dass die B
estim

m
ungen des A

bs. 3 und die 
B

estim
m

ungen des § 12b M
EG

 eingehalten w
erden. 

(2) 
W

enn 
eine 

beruflich 
strahlenexponierte 

Person bei m
ehreren A

rbeitgebern oder als A
rbeit-

nehm
er und gleichzeitig selbständig tätig ist, so ist 

für jede dieser Tätigkeiten eine individuelle D
osis-

überw
achung durchzuführen. 

(3) D
ie D

osism
essstelle hat im

 Zuge des Er-
m

ächtigungsverfahrens darzulegen, inw
iew

eit sie 
über die für die D

urchführung der A
ufgaben gem

äß 
A

bs. 1 erforderlichen V
oraussetzungen, insbesonde-

re im
 H

inblick auf 
 

1. ausreichende technische A
usstattung, das 

ist A
nzahl und technischer Standard der 

M
ess- und H

ilfseinrichtungen, 
 

2. A
nzahl der Personen und deren Fachkunde, 

 
3. Q

ualitätssicherungssystem
, 
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individuellen D
osisüberwachung sowie von Inkor-

porationsüberwachungen 
nach 

A
bs. 1 

zur 
Ü

ber-
prüfung bzw

. Sicherstellung der Einhaltung der 
zulässigen D

osisgrenzw
erte einer beruflich strahlen-

exponierten Person 
 

1. den zuständigen B
ehörden zugänglich zu 

m
achen, 

 
2. dem

 B
ew

illigungsinhaber zu überm
itteln, 

 
3. der betreffenden beruflich strahlenexponi-

erten Person zugänglich zu m
achen, 

 
4. dem

 nam
haft gem

achten erm
ächtigten A

rzt 
oder 

den 
erm

ächtigten 
arbeitsm

edizini-
schen D

iensten zur B
ew

ertung der A
us-

w
irkungen auf die m

enschliche G
esundheit 

im
 

R
ahm

en 
der 

U
ntersuchungen 

gem
äß 

§§ 30, 31 und 32 zu überm
itteln, 

 
5. bei Ü

berschreitung der für beruflich strah-
lenexponierte 

Personen 
höchstzulässigen 

D
osen, bei unfallbedingter Strahlenexposi-

tion 
oder 

N
otfallexposition 

unverzüglich 
der B

ehörde vorzulegen. 
(4) Ü

ber die Ergebnisse ihrer Ü
berw

achungs-
tätigkeit haben erm

ächtigte D
osism

eßstellen bis zur 
Einrichtung eines zentralen D

osisregisters gem
äß 

§ 35a einm
al jährlich einen B

ericht, geordnet nach 
B

erufs- 
und 

A
ltersgruppen, 

zu 
erstellen, 

w
obei 

allfällige D
osisüberschreitungen gesondert auszu-

w
eisen sind. D

ieser B
ericht ist dem

 B
undeskanzler 

erstm
als bis zum

 31. M
ärz 2000, ansonsten bis zum

 
Ende des dem

 B
erichtsjahr folgenden Q

uartals zu 
überm

itteln.. 

 
4. N

achw
eisgrenzen, 

 
5. M

essgenauigkeit und 
 

6. V
erlässlichkeit des Leiters 

verfügt. D
ie D

osism
essstelle hat w

eiters darzulegen, 
w

ie sie ihren A
ufgaben im

 Falle des V
erdachtes 

eines 
Strahlenunfalls 

oder 
einer 

radiologischen 
N

otstandssituation im
 H

inblick auf die Erfordernis-
se unter Z 1 und Z 2 nachkom

m
en kann. 

(4) D
ie D

osism
essstelle hat die Ergebnisse der 

individuellen D
osisüberw

achung sow
ie von Inkor-

porationsüberw
achungen nach A

bs. 1 zur Ü
berprü-

fung bzw
. Sicherstellung der Einhaltung der zuläs-

sigen D
osisgrenzw

erte einer beruflich strahlenex-
ponierten Person 
 

1. dem
 

Zentralen 
D

osisregister 
beim

 
B

un-
desm

inister für Land- und Forstw
irtschaft, 

U
m

w
elt und W

asserw
irtschaft zu überm

it-
teln; 

 
2. dem

 B
ew

illigungsinhaber zu überm
itteln, 

 
3. bei Ü

berschreitung der für beruflich strah-
lenexponierte 

Personen 
höchstzulässigen 

D
osen, bei unfallbedingter Exposition oder 

N
otfallexposition 

unverzüglich 
dem

 
Zentralen 

D
osisregister 

beim
 

B
undesm

inister 
für 

Land- 
und 

Forstw
irtschaft, 

U
m

w
elt 

und 
W

asserw
irtschaft zu m

elden. 
(5) D

er B
undesm

inister für Land- und Forst-
w

irtschaft, U
m

w
elt und W

asserw
irtschaft hat U

m
-

fang der zu überm
ittelnden D

aten sow
ie A

rt und 
W

eise der Ü
berm

ittlung, insbesondere auch für den 
Fall von D

osisüberschreitungen, durch V
erordnung 

festzulegen. Ebenfalls ist durch V
erordnung festzu-

legen, ob und unter w
elchen V

oraussetzungen er-
gänzende 

M
essungen 

zur 
Inkorporationsüberw

a-
chung innerbetrieblich durchgeführt w

erden können 
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und w
elchen A

nforderungen die M
essstelle für die 

innerbetriebliche Ü
berw

achung genügen m
uss. 

(6) Ü
ber die Ergebnisse ihrer Ü

berw
achungstä-

tigkeit haben erm
ächtigte D

osism
essstellen bis zur 

Einrichtung eines Zentralen D
osisregisters gem

äß 
§ 35a einm

al jährlich einen B
ericht, geordnet nach 

B
erufs- 

und 
A

ltersgruppen, 
zu 

erstellen, 
w

obei 
allfällige D

osisüberschreitungen gesondert auszu-
w

eisen sind. D
ieser B

ericht ist dem
 B

undesm
inister 

für Land- und Forstw
irtschaft, U

m
w

elt und W
as-

serw
irtschaft bis zum

 Ende des dem
 B

erichtsjahr 
folgenden Q

uartals zu überm
itteln. 

 
 

Erm
ächtigte Ä

rzte 

§ 35. (1) Zu den in den §§ 30, 31 und 33 
vorgesehenen ärztlichen U

ntersuchungen sind Ä
rzte 

oder K
rankenanstalten heranzuziehen, die auf ihren 

A
ntrag von der B

ehörde hiezu erm
ächtigt w

orden 
sind. (2) D

ie zu erm
ächtigenden Ä

rzte m
üssen unter 

B
edachtnahm

e 
auf 

die 
A

rt 
der 

U
ntersuchung 

hinreichende K
enntnisse hinsichtlich der B

eurtei-
lung von B

eeinträchtigungen des Lebens oder der 
G

esundheit 
von 

M
enschen 

einschließlich 
ihrer 

N
achkom

m
enschaft 

durch 
ionisierende 

Strahlen 
besitzen. 

(3) D
ie zu erm

ächtigenden K
rankenanstalten 

m
üssen über einen A

rzt verfügen, der hinreichende 
K

enntnisse im
 Sinne des A

bs. 2 besitzt. 

(4) D
ie B

ehörde hat jede Erteilung sow
ie jeden 

W
iderruf einer Erm

ächtigung der Ö
sterreichischen 

Ä
rztekam

m
er m

itzuteilen. 

§ 35. (1) Zu den in den §§ 30, 31 und 33 
vorgesehenen 

ärztlichen 
U

ntersuchungen 
sind 

Ä
rzte, arbeitsm

edizinische D
ienste oder K

ranken-
anstalten heranzuziehen, die auf ihren A

ntrag von 
der B

ehörde hiezu erm
ächtigt w

orden sind. 

(2) D
ie zu erm

ächtigenden Ä
rzte m

üssen unter 
B

edachtnahm
e 

auf 
die 

A
rt 

der 
U

ntersuchung 
hinreichende K

enntnisse hinsichtlich der B
eurtei-

lung von B
eeinträchtigungen des Lebens oder der 

G
esundheit 

von 
M

enschen 
einschließlich 

ihrer 
N

achkom
m

enschaft 
durch 

ionisierende 
Strahlen 

besitzen. 

(3) D
ie zu erm

ächtigenden K
rankenanstalten 

und 
arbeitsm

edizinischen 
D

ienste 
m

üssen 
einen 

A
rzt, der hinreichende K

enntnisse im
 Sinne des 

A
bs. 2 besitzt, m

it der D
urchführung der U

nter-
suchungen schriftlich betrauen. 

(4) D
ie B

ehörde hat jede Erteilung sow
ie jeden 

W
iderruf einer Erm

ächtigung der Ö
sterreichischen 

§ 35. (1) Zu den in den §§ 30, 31 und 33 
vorgesehenen 

ärztlichen 
U

ntersuchungen 
sind 

Ä
rzte, arbeitsm

edizinische D
ienste oder K

ranken-
anstalten heranzuziehen, die auf ihren A

ntrag von 
der zuständigen B

ehörde hiezu erm
ächtigt w

orden 
sind. (2) D

ie zu erm
ächtigenden Ä

rzte m
üssen unter 

B
edachtnahm

e 
auf 

die 
A

rt 
der 

U
ntersuchung 

hinreichende K
enntnisse hinsichtlich der B

eurtei-
lung von B

eeinträchtigungen des Lebens oder der 
G

esundheit 
von 

M
enschen 

einschließlich 
ihrer 

N
achkom

m
enschaft 

durch 
ionisierende 

Strahlen 
besitzen. 

(3) D
ie zu erm

ächtigenden K
rankenanstalten 

und 
arbeitsm

edizinischen 
D

ienste 
m

üssen 
einen 

A
rzt, der hinreichende K

enntnisse im
 Sinne des 

A
bs. 2 besitzt, m

it der D
urchführung der U

nter-
suchungen schriftlich betrauen. 

(4) D
ie B

ehörde hat jede Erteilung sow
ie jeden 
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Ä
rztekam

m
er m

itzuteilen 
W

iderruf einer Erm
ächtigung der Ö

sterreichischen 
Ä

rztekam
m

er m
itzuteilen. 

 
 

Zentrale Strahlenschutzregister 

 
Zentrales Strahlenschutzregister 

Zentrales D
osisregister 

 
§ 35a. Für die im

 B
undesgebiet tätigen beruf-

lich strahlenexponierten Personen der K
ategorie A

 
ist ein zentrales Strahlenschutzregister einzurichten. 
D

er B
etroffene ist über die D

atenspeicherung zu 
unterrichten, auf A

nfrage sind ihm
 die gespeicher-

ten D
aten bekanntzugeben. Sow

eit es für Zw
ecke 

der ärztlichen U
ntersuchung vor der Einstellung und 

der 
Ü

berw
achung 

der 
Exposition 

der 
beruflich 

strahlenexponierten Person erforderlich ist, können 
alle sachdienlichen Inform

ationen über die bisher 
von ihr erhaltenen D

osen innerhalb der Europäi-
schen 

G
em

einschaft 
zw

ischen 
den 

zuständigen 
B

ehörden oder den erm
ächtigten Ä

rzten oder den 
arbeitsm

edizinischen D
iensten oder den qualifizi-

erten 
Sachverständigen 

oder 
den 

zugelassenen 
D

osim
eßstellen ausgetauscht w

erden. D
er B

undes-
kanzler hat durch V

erordnung die näheren U
m

-
stände der Einrichtung dieses R

egisters und die 
V

oraussetzungen für die Erteilung von A
uskünften 

und 
der 

Ü
berm

ittlung 
personenbezogener 

D
aten 

festzulegen. 

§ 35a. Für alle im
 B

undesgebiet tätigen beruf-
lich strahlenexponierten Personen der K

ategorie A
 

sow
ie 

für 
die 

externen 
A

rbeitskräfte 
der 

K
ate-

gorie A
, die außerhalb des B

undesgebiets tätig sind, 
sow

ie 
für 

die 
zu 

überm
ittelnden 

Expositions-
erm

ittlungen im
 Zusam

m
enhang m

it A
rbeiten m

it 
natürlichen 

Strahlenquellen 
ist 

ein 
Zentrales 

D
osisregister einzurichten. D

er B
etroffene ist über 

die D
atenspeicherung zu unterrichten. A

uf A
nfrage 

sind ihm
 die gespeicherten D

aten bekannt zu geben. 
Sow

eit es für Zw
ecke der ärztlichen U

ntersuchung 
vor 

der 
Einstellung 

und 
der 

Ü
berw

achung 
der 

Exposition der beruflich strahlenexponierten Person 
erforderlich 

ist, 
können 

alle 
sachdienlichen 

In-
form

ationen 
über die bisher von ihr erhaltenen 

D
osen innerhalb der Europäischen G

em
einschaft 

zw
ischen 

den 
zuständigen 

B
ehörden 

oder 
den 

erm
ächtigten Ä

rzten oder den arbeitsm
edizinischen 

D
iensten oder den qualifizierten Sachverständigen 

oder 
den 

zugelassenen 
D

osism
essstellen 

ausge-
tauscht w

erden. Im
 Zentralen D

osisregister sind 
auch die Ergebnisse der ärztlichen K

ontrollunter-
suchungen zusam

m
enzufassen. D

ie Einrichtung und 
Führung des Zentralen D

osisregisters obliegt dem
 

B
undesm

inister 
für 

Land- 
und 

Forstw
irtschaft, 

U
m

w
elt und W

asserw
irtschaft. 

 
 

Zentrales Strahlenquellen-R
egister 

 
 

§ 35b. Für alle im
 B

esitz von B
ew

illigungs-
inhabern im

 B
undesgebiet befindlichen Strahlen-

quellen ist ein Zentrales Strahlenquellen-R
egister zu 
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führen, das regelm
äßig w

iederkehrend zu aktuali-
sieren ist. D

ie Führung des Zentralen Strahlen-
quellen-R

egisters obliegt dem
 B

undesm
inister für 

Land- und Forstw
irtschaft, U

m
w

elt und W
asser-

w
irtschaft. 

 
 

Zentrales B
ew

illigungsregister 

 
 

§ 35c. D
ie B

ew
illigungsbehörden haben nach 

Einführung des elektronischen A
ktes in der öster-

reichischen V
erw

altung dem
 B

undesm
inister für 

Land- und Forstw
irtschaft, U

m
w

elt und W
asser-

w
irtschaft K

opien der B
ew

illigungsbescheide zu 
überm

itteln. D
iese D

aten sind in einem
 zentralen 

R
egister zusam

m
enzufassen. 

 
 

Zentrales Störfallregister 

 
 

§ 35d. D
ie B

ew
illigungsinhaber gem

äß §§ 6, 7 
oder 10 oder die V

erw
ender von bauartzugelasse-

nen G
eräten gem

äß §§ 19 oder 20 haben dem
 B

un-
desm

inister für Land- und Forstw
irtschaft, U

m
w

elt 
und W

asserw
irtschaft über Störfälle spätestens vier 

W
ochen nach Eintritt des Ereignisses einen um

fas-
senden B

ericht zu überm
itteln. D

iese D
aten sind in 

einem
 zentralen R

egister zusam
m

enzufassen. 

 
 

Festlegungen hinsichtlich der Zentralen R
egister 

 
 

§ 35e. 
D

er 
B

undesm
inister 

für 
Land- 

und 
Forstw

irtschaft, U
m

w
elt und W

asserw
irtschaft hat 

durch V
erordnung die näheren U

m
stände der Ein-

richtung dieser R
egister, insbesondere A

rt, U
m

fang 
und H

äufigkeit der zu überm
ittelnden D

aten, die 
A

ufbew
ahrungsfristen der überm

ittelten Inform
ati-

onen und die V
oraussetzungen für die Erteilung von 



 

G
eltende Fassung: 

A
usgesandte Fassung B

K
A

 1999: 
V

orgeschlagene Fassung: 

 1160 der Beilagen 115 

  

A
uskünften und die Ü

berm
ittlung personenbezoge-

ner D
aten festzulegen. 

 
Strahlenschutzpaß 

Strahlenschutzpass 

 
§ 35b. (1) B

is zur Einrichtung eines zentralen 
europäischen Strahlenschutzregisters haben externe 
A

rbeitskräfte im
 B

esitz eines vollständig geführten, 
registrierten Strahlenschutzpasses gem

äß A
bs. 3 zu 

sein. Sow
eit es der Strahlenschutz erfordert, kann 

der B
undeskanzler durch V

erordnung festlegen, daß 
auch andere Personengruppen zur Führung eines 
Strahlenschutzpasses verpflichtet sind. 

(2) 
 

1. D
er Inhaber einer B

ew
illigung gem

äß den 
§§ 6, 7 oder 10 sow

ie der V
erw

ender einer 
gem

äß 
§ 20 

zugelassen 
B

auart 
darf 

externen A
rbeitskräften eine Tätigkeit im

 
K

ontrollbereich nur dann gestatten, w
enn 

diese ihm
 den Strahlenschutzpaß vorw

eisen 
und 

einer 
individuellen 

Expositionsüber-
w

achung gem
äß § 34 unterliegen. 

 
2. A

us dem
 Strahlenschutzpaß m

uß ersicht-
lich 

sein, 
daß 

die 
beruflich 

strahlen-
exponierte Person 

 
a). für die auszuübende Tätigkeit gesund-

heitlich geeignet ist und 
 

b). auf G
rund der bisher erhaltenen Expo-

sition 
durch 

Strahleneinw
irkung 

von 
außen oder durch Inkorporation radio-
aktiver 

Stoffe 
von 

der 
beabsichtigten 

Tätigkeit nicht auszuschließen ist. 

(3) D
er Strahlenschutzpaß ist nur in Verbin-

dung m
it einem

 am
tlichen Lichtbildausweis gültig, 

nicht übertragbar und hat jedenfalls folgende A
n-

gaben über den Strahlenpaßinhaber zu enthalten: 

§ 35f. (1) B
is zur Einrichtung eines zentralen 

europäischen Strahlenschutzregisters haben externe 
A

rbeitskräfte im
 B

esitz eines vollständig geführten, 
registrierten Strahlenschutzpasses gem

äß A
bs. 3 zu 

sein. Sow
eit es der Strahlenschutz erfordert, kann 

der B
undesm

inister für Land- und Forstw
irtschaft, 

U
m

w
elt und W

asserw
irtschaft durch V

erordnung 
festlegen, dass auch andere Personengruppen zur 
Führung 

eines 
Strahlenschutzpasses 

verpflichtet 
sind. (2) 
 

1. D
er Inhaber einer B

ew
illigung gem

äß §§ 6, 
7 oder 10 sow

ie der V
erw

ender einer ge-
m

äß § 20 zugelassenen B
auart darf exter-

nen A
rbeitskräften eine Tätigkeit im

 K
on-

trollbereich nur dann gestatten, w
enn diese 

ihm
 den Strahlenschutzpass vorw

eisen und 
einer 

individuellen 
Expositionsüberw

a-
chung gem

äß § 34 unterliegen. 
 

2. A
us dem

 Strahlenschutzpass m
uss ersicht-

lich sein, dass die beruflich strahlenexpo-
nierte Person der K

ategorie A
 

 
a) für die auszuübende Tätigkeit gesund-

heitlich geeignet ist und 
 

b) auf G
rund der bisher erhaltenen Exposi-

tion durch Strahleneinw
irkung von au-

ßen oder durch Inkorporation radioakti-
ver Stoffe von der beabsichtigten Tätig-
keit nicht auszuschließen ist. 

(3) D
er Strahlenschutzpass ist nur in V

erbin-
dung m

it einem
 am

tlichen Lichtbildausw
eis gültig, 

nicht übertragbar und hat jedenfalls folgende A
nga-
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1. N

am
e, G

eburtsdatum
, Sozialversicherungs-

num
m

er, G
eschlecht, Staatsangehörigkeit, 

A
nschrift, 

H
auptw

ohnsitz, 
A

ngaben 
zur 

Tätigkeit, 
A

rbeitgeber, 
Zeitraum

 
der 

B
eschäftigung, 

 
2. Ergebnisse der individuellen Strahlenüber-

w
achung gem

äß § 34 Abs. 1; 
 

3. A
ngaben gem

äß A
bs. 2 lit. a und b und 

§ 31 A
bs. 1. 

(4) D
ie zuständige B

ehörde kann A
ufzeich-

nungen über den N
achw

eis von Expositionen, die 
außerhalb des G

eltungsbereiches dieses B
undes-

gesetzes 
ausgestellt 

w
urden, 

als 
ausreichend 

anerkennen, w
enn diese den A

nforderungen für den 
Strahlenschutzpaß entsprechen und für österreichi-
sche Stellen verständlich sind. 

(5) Zur A
usstellung, R

egistrierung und Evi-
denthaltung der Strahlenschutzpässe kann sich der 
B

undeskanzler einer hiezu geeigneten Institution 
bedienen 

ben über den Strahlenschutzpass-Inhaber zu enthal-
ten: 
 

1. N
am

e, G
eburtsdatum

, Sozialversicherungs-
num

m
er, G

eschlecht, Staatsangehörigkeit, 
A

ngaben zur Tätigkeit, A
rbeitgeber, Zeit-

raum
 der B

eschäftigung, 
 

2. Ergebnisse der individuellen Strahlenüber-
w

achung gem
äß § 34 A

bs. 1, 
 

3. A
ngaben gem

äß A
bs. 2 Z 2 lit. a und b und 

§ 31 A
bs. 1. 

(4) D
ie zuständige B

ehörde kann A
ufzeich-

nungen über den N
achw

eis von Expositionen, die 
außerhalb des G

eltungsbereiches dieses B
undesge-

setzes ausgestellt w
urden, als ausreichend anerken-

nen, w
enn diese den A

nforderungen für den Strah-
lenschutzpass entsprechen und für österreichische 
Stellen verständlich sind. 

(5) D
er B

undesm
inister für Land- und Forst-

w
irtschaft, 

U
m

w
elt 

und 
W

asserw
irtschaft 

kann 
durch 

V
erordnung 

w
eitergehende 

B
estim

m
ungen 

über die Inhalte, die A
rt und die Form

 des Strahlen-
passes festlegen und sich zur A

usstellung, R
egist-

rierung und Evidenthaltung der Strahlenschutzpässe 
einer hierzu geeigneten Institution bedienen. 

B
esondere Strahlenschutzvorschriften 

B
esondere Strahlenschutzvorschriften 

B
esondere Strahlenschutzvorschriften 

§ 36. 
Sow

eit 
der 

ausreichende 
Schutz 

des 
Lebens oder der G

esundheit von M
enschen ein-

schließlich ihrer N
achkom

m
enschaft vor Schäden 

durch ionisierende Strahlen es erfordert, hat die 
B

ehörde unter B
edachtnahm

e auf den jew
eiligen 

Stand der w
issenschaftlichen Erkenntnisse durch 

V
erordnung 

nähere 
V

orschriften 
darüber 

zu 
erlassen, 
 

a) w
elchen 

A
nforderungen 

bew
illigungs-

§ 36. 
(1) 

Sow
eit 

es 
der 

Strahlenschutz 
erfordert, hat die B

ehörde unter B
edachtnahm

e auf 
den jew

eiligen Stand der w
issenschaftlichen Er-

kenntnisse durch V
erordnung nähere V

orschriften 
darüber zu erlassen, 
 

1. w
elchen 

A
nforderungen 

bew
illigungs-

pflichtige A
nlagen sow

ie Strahlenquellen 
zu entsprechen haben, 

2.w
elche A

nforderungen die Strahlenschutz-

§ 36. (1) Sow
eit es der Strahlenschutz erfor-

dert, hat die B
ehörde unter B

edachtnahm
e auf den 

jew
eiligen Stand von W

issenschaft und Technik 
durch V

erordnung nähere V
orschriften darüber zu 

erlassen, 
 

1. w
elchen 

A
nforderungen 

bew
illigungs-

pflichtige A
nlagen sow

ie Strahlenquellen 
zu entsprechen haben, 

2.w
elche A

nforderungen die Strahlenschutz-
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pflichtige A
nlagen sow

ie Strahlenquellen 
zu entsprechen haben, 

 
b) w

elche A
nforderungen die Strahlenschutz-

beauftragten sow
ie die w

eiteren Personen, 
die m

it der W
ahrnehm

ung des Strahlen-
schutzes 

betraut 
sind, 

hinsichtlich 
ihrer 

K
enntnisse zu erfüllen haben, 

 
c) w

elche V
orsorge- und Ü

berw
achungsm

aß-
nahm

en sow
ie sonstige V

orkehrungen beim
 

U
m

gang 
m

it 
radioaktiven 

Stoffen 
oder 

beim
 B

etrieb von Strahleneinrichtungen zu 
treffen sind, 

 
d) w

elche V
orsichten bei Tätigkeiten in Strah-

lenbereichen zu beobachten sind, 
 

e) in w
elchem

 M
aße der m

enschliche K
örper 

Strahlenbelastungen 
ausgesetzt 

w
erden 

darf, 
 

f) in w
elchen zeitlichen A

bständen sow
ie in 

w
elcher A

rt und W
eise die ärztliche und 

physikalische K
ontrolle durchzuführen ist, 

w
ie die Ergebnisse dieser K

ontrollen aus-
zuw

erten und die A
ufzeichnungen hierüber 

zu verw
ahren sow

ie w
elche M

aßnahm
en 

auf G
rund der Ergebnisse der ärztlichen 

und 
physikalischen 

K
ontrolle 

zu 
treffen 

sind, 
 

g) w
elche V

orm
erke zu führen und w

elche 
M

eldungen im
 Zusam

m
enhang m

it dem
 

U
m

gang 
m

it 
radioaktiven 

Stoffen 
zu 

erstatten sind und 
 

h) in 
w

elcher 
Form

 
und 

durch 
w

elche 
Sym

bole 
die 

in 
§ 23 

vorgeschriebene 
K

ennzeichnung zu erfolgen hat. 

beauftragten, die w
eiteren Personen, die 

m
it 

der 
W

ahrnehm
ung 

des 
Strahlen-

schutzes betraut sind, erm
ächtigte 

Ä
rzte 

und 
M

edizinphysiker 
hinsichtlich 

ihrer 
K

enntnisse sow
ie die 

A
usbildungsstellen 

für 
die 

genannten 
Personen 

zu 
erfüllen 

haben, 
 

3. w
elche 

A
ufgaben 

dem
 

Strahlenschutz-
beauftragten zukom

m
en, 

 
4. w

elche V
orsorge und Ü

berw
achungsm

aß-
nahm

en sow
ie sonstige V

orkehrungen beim
 

U
m

gang 
m

it 
Strahlenquellen 

zu 
treffen 

sind, 
 

5. w
elche V

orsorge und Ü
berw

achungsm
aß-

nahm
en sow

ie sonstige V
orkehrungen bei 

erheblich erhöhter Exposition durch natür-
liche 

Strahlenquellen 
im

 
Sinne 

des 
§ 1 

A
bs. 1 Z 5 zu treffen sind, 

 
6  in w

elchem
 M

aße der m
enschliche K

örper 
Expositionen ausgesetzt w

erden darf, 
 

7. in w
elchen zeitlichen A

bständen sow
ie in 

w
elcher A

rt und W
eise die ärztliche und 

physikalische K
ontrolle durchzuführen ist, 

w
ie die Ergebnisse dieser K

ontrollen aus-
zuw

erten und die A
ufzeichnungen hierüber 

zu verw
ahren sow

ie w
elche M

aßnahm
en 

auf G
rund der Ergebnisse der ärztlichen 

und 
physikalischen 

K
ontrolle 

zu 
treffen 

sind, 
 

8. w
elche V

orm
erke zu führen und w

elche 
M

eldungen im
 Zusam

m
enhang m

it dem
 

U
m

gang 
m

it 
radioaktiven 

Stoffen 
zu 

erstatten sind und 
 

9. in 
w

elcher 
Form

 
und 

durch 
w

elche 
Sym

bole 
die 

in 
§ 27 

A
bs. 2 

vorge-
schriebene K

ennzeichnung zu erfolgen hat. 

beauftragten, die w
eiteren Personen, die 

m
it der W

ahrnehm
ung des Strahlenschut-

zes betraut sind, erm
ächtigte Ä

rzte und 
M

edizinphysiker hinsichtlich ihrer K
ennt-

nisse sow
ie die A

usbildungsstellen für die 
genannten Personen zu erfüllen haben, 

 
3. w

elche A
ufgaben dem

 Strahlenschutzbe-
auftragten zukom

m
en, 

 
4. w

elche V
orsorge- und Ü

berw
achungsm

aß-
nahm

en sow
ie sonstige V

orkehrungen beim
 

U
m

gang 
m

it 
Strahlenquellen 

zu 
treffen 

sind, 
 

5. w
elche V

orsorge und Ü
berw

achungsm
aß-

nahm
en sow

ie sonstige V
orkehrungen bei 

erheblich erhöhter Exposition durch natür-
liche 

Strahlenquellen 
im

 
Sinne 

des 
§ 1 

A
bs. 1 Z 5 zu treffen sind, 

 
6. in w

elchem
 M

aße der m
enschliche K

örper 
Expositionen ausgesetzt w

erden darf, 
 

7.  in w
elchen zeitlichen A

bständen sow
ie in 

w
elcher A

rt und W
eise die ärztliche und 

physikalische K
ontrolle durchzuführen ist, 

w
ie die Ergebnisse dieser K

ontrollen aus-
zuw

erten und die A
ufzeichnungen hierüber 

zu verw
ahren sow

ie w
elche M

aßnahm
en 

auf G
rund der Ergebnisse der ärztlichen 

und 
physikalischen 

K
ontrolle 

zu 
treffen 

sind, 
 

8. w
elche V

orm
erke zu führen und w

elche 
M

eldungen im
 Zusam

m
enhang m

it dem
 

U
m

gang m
it radioaktiven Stoffen zu erstat-

ten sind, 
 

9. in w
elcher Form

 und durch w
elche Sym

bo-
le 

die 
in 

§ 27 
A

bs. 2 
vorgeschriebene 

K
ennzeichnung zu erfolgen hat, und 
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(2) D
er B

undeskanzler kann auf dem
 G

ebiete 
des Strahlenschutzes Ö

N
O

R
M

EN
, N

orm
en inter-

nationaler N
orm

ungsorganisationen, in denen das 
Ö

sterreichische N
orm

ungsinstitut oder der Ö
ster-

reichische 
V

erband 
für 

Elektrotechnik 
vertreten 

sind, oder Teile von ihnen durch V
erordnung für 

verbindlich erklären. D
iese sind in der V

erordnung 
entw

eder in ihrem
 vollen W

ortlaut w
iederzugeben 

oder 
sie 

sind 
dort 

zu 
bezeichnen 

und 
es 

ist 
anzugeben, w

o sie erhältlich sind und zur öffent-
lichen Einsicht aufliegen. 

 
10. w

ie 
die 

Strahlenquellen 
allenfalls 

nach 
ihrem

 G
efahrenpotential in unterschiedli-

che K
ategorien einzuteilen sind und allen-

falls festlegen, w
elche Inhalte die Sicher-

heitsanalyse, die Störfallanalyse und die 
N

otfallplanung für Strahlenquellen der je-
w

eiligen 
K

ategorie 
zum

indest 
um

fassen 
m

uss. D
ie Sicherheitsanalyse hat insbeson-

dere die Evaluierung der einzelnen 
A

r-
beitsvorgänge und A

rbeitsschritte in B
ezug 

auf 
ihr 

m
ögliches 

G
efährdungspotential, 

die Erm
ittlung der notw

endigen A
bhilfe-

m
aßnahm

en und allenfalls die Erstellung 
von A

rbeitsanleitungen zu um
fassen. D

ie 
Störfallanalyse 

hat 
insbesondere 

w
ahr-

scheinliche 
Störfälle 

zu 
analysieren 

und 
A

bhilfem
aßnahm

en auszuarbeiten, m
it dem

 
Ziel, Störfälle sow

eit w
ie m

öglich zu ver-
m

eiden. D
ie N

otfallplanung hat insbeson-
dere für m

ögliche N
otfälle innerbetriebli-

che und außerbetriebliche M
aßnahm

en zur 
B

ew
ältigung der N

otfallsituation zu um
fas-

sen. A
ußerbetriebliche M

aßnahm
en sind, 

sow
eit erforderlich, m

it den zuständigen 
Einsatzorganisationen abzustim

m
en. 

(2) D
ie zuständige B

ehörde kann auf dem
 G

e-
biete des Strahlenschutzes Ö

N
O

R
M

EN
, N

orm
en 

internationaler N
orm

ungsorganisationen, in denen 
das 

Ö
sterreichische 

N
orm

ungsinstitut 
oder 

der 
Ö

sterreichische V
erband für Elektrotechnik vertre-

ten sind, oder Teile von diesen durch V
erordnung 

für verbindlich erklären. D
iese sind in der V

erord-
nung entw

eder in ihrem
 vollen W

ortlaut w
ieder-

zugeben oder sie sind dort zu bezeichnen und es ist 
anzugeben, w

o sie erhältlich sind und zur öffentli-
chen Einsicht aufliegen. 
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(3) D
er B

undesm
inister für Land- und Forst-

w
irtschaft, 

U
m

w
elt 

und 
W

asserw
irtschaft 

kann 
durch V

erordnung für radioaktive Strahlenquellen 
K

riterien festlegen, die diese zu hochaktiven radio-
aktiven 

Strahlenquellen 
erklären 

und 
besondere 

A
nforderungen im

 H
inblick auf deren sichere V

er-
w

endung, 
deren 

sichere 
V

erw
ahrung 

und 
deren 

allfällige 
W

iederverw
ertung, 

W
iederverw

endung 
oder deren sichere B

eseitigung sow
ie deren beson-

derer behördlichen K
ontrolle festlegen. Er kann 

w
eiters durch V

erordnung den N
achw

eis der B
e-

reitstellung einer finanziellen V
orsorge für die A

b-
sicherung derartiger M

aßnahm
en durch den B

ew
il-

ligungsinhaber, insbesondere jedoch für allenfalls in 
diesem

 Zusam
m

enhang notw
endige Zw

angsm
aß-

nahm
en gem

äß § 18 oder für den Fall, dass derarti-
ge Strahlenquellen außer K

ontrolle geraten, festle-
gen. 

 
 

Strahlenschutzkom
m

ission 

 
§ 36a. (1) D

er B
undeskanzler hat zu seiner 

B
eratung auf dem

 G
ebiete des Strahlenschutzes eine 

Strahlenschutzkom
m

ission 
einzurichten, 

die 
sich 

aus B
ehördenvertretern und Fachleuten, die auf 

dem
 G

ebiet der ionisierenden Strahlung tätig sind 
und über langjährige Erfahrung verfügen, zusam

-
m

ensetzt. D
as B

üro der Strahlenschutzkom
m

ission 
ist bei der für A

ngelegenheiten des Strahlenschutzes 
zuständigen Sektion des B

undeskanzleram
tes ein-

zurichten. 
(2) 

A
ls 

M
itglieder 

der 
Strahlenschutzkom

-
m

ission sind vom
 B

undeskanzler für die D
auer von 

fünf Jahren zu bestellen 
a)Fachleute 

insbesondere 
aus 

den 
Fach-

§ 36a. (1) D
er B

undesm
inister für Land- und 

Forstw
irtschaft, U

m
w

elt und W
asserw

irtschaft hat 
zu seiner B

eratung auf dem
 G

ebiete des Strah-
lenschutzes 

eine 
Strahlenschutzkom

m
ission 

ein-
zurichten, 

die 
sich 

aus 
B

ehördenvertretern 
und 

Fachleuten, die auf dem
 G

ebiet der ionisierenden 
Strahlung tätig sind und über langjährige Erfahrung 
verfügen, zusam

m
ensetzt. D

as B
üro der Strahlen-

schutzkom
m

ission ist bei der für allgem
eine A

n-
gelegenheiten 

des 
Strahlenschutzes 

zuständigen 
Sektion des B

undesm
inisters für Land- und Forst-

w
irtschaft, U

m
w

elt und W
asserw

irtschaft einzu-
richten. 

(2) 
A

ls 
M

itglieder 
der 

Strahlenschutzkom
-
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gebieten Strahlenschutz, R
öntgendiagnos-

tik, 
N

uklearm
edizin, 

Strahlentherapie-
R

adioonkologie, M
edizinphysik, R

öntgen-
technik, 

H
um

angenetik, 
Strahlenbiologie, 

R
adiochem

ie, 
R

eaktorsicherheit, 
K

ern-
physik, M

eteorologie, 
 

b) V
ertreter jener B

ehörden, deren fachlicher 
W

irkungsbereich berührt w
ird, und 

(3) D
er V

orsitz der Strahlenschutzkom
m

ission 
w

ird w
ahrgenom

m
en vom

 Leiter der für A
ngele-

genheiten des Strahlenschutzes zuständigen Sektion 
des 

B
undeskanzleram

tes, 
vom

 
Leiter 

der 
für 

V
olksgesundheit 

zuständigen 
Sektion 

als 
erste 

stellvertretendem
 V

orsitzenden und vom
 Leiter des 

V
erkehrs-A

rbeitsinspektorates 
als 

zw
eite 

stell-
vertretendem

 V
orsitzenden. 

(4) A
lle M

itglieder sow
ie der V

orsitzende und 
seine Stellvertreter haben beschließende Stim

m
e. 

(5) D
ie Strahlenschutzkom

m
ission kann zur 

B
earbeitung bestim

m
ter Sachgebiete U

nterkom
m

is-
sionen einrichten, w

elche dieser zu berichten haben. 
B

ei B
edarf können Fachleute anderer Fachgebiete 

zur 
B

eurteilung 
spezieller 

Fragen 
beigezogen 

w
erden. 

(6) 
D

ie 
Strahlenschutzkom

m
ission 

hat 
sich 

eine G
eschäftsordnung zu geben, die der G

enehm
i-

gung des B
undeskanzlers bedarf. 

m
ission sind vom

 B
undesm

inister für Land-
und 

Forstw
irtschaft, U

m
w

elt und W
asserw

irtschaft für 
die D

auer von fünf Jahren zu bestellen: 
 

a) Fachleute, 
insbesondere 

aus 
den 

Fach-
gebieten Strahlenschutz, R

öntgendiagnos-
tik, 

N
uklearm

edizin, 
Strahlentherapie-

R
adioonkologie, M

edizinphysik, R
öntgen-

technik, 
H

um
angenetik, 

Strahlenbiologie, 
R

adiochem
ie, 

R
eaktorsicherheit, 

K
ern-

physik, M
eteorologie, und 

 
b) V

ertreter jener B
ehörden, deren fachlicher 

W
irkungsbereich berührt w

ird. 

(3) D
er V

orsitz der Strahlenschutzkom
m

ission 
w

ird w
ahrgenom

m
en vom

 Leiter der für allgem
eine 

A
ngelegenheiten des Strahlenschutzes zuständigen 

Sektion 
des 

B
undesm

inisterium
s 

für 
Land- 

und 
Forstw

irtschaft, U
m

w
elt und W

asserw
irtschaft und 

vom
 Leiter der für den Strahlenschutz und die 

Ü
berw

achung 
von 

Lebensm
itteln 

zuständigen 
Sektion des B

undesm
inisterium

s für soziale Sicher-
heit und G

enerationen als stellvertretendem
 V

orsitz-
enden. (4) A

lle M
itglieder sow

ie der V
orsitzende und 

sein Stellvertreter haben beschließende Stim
m

e. 

(5) D
ie Strahlenschutzkom

m
ission kann zur 

B
earbeitung bestim

m
ter Sachgebiete U

nterkom
m

is-
sionen einrichten, w

elche dieser zu berichten haben. 
B

ei B
edarf können Fachleute anderer Fachgebiete 

zur 
B

eurteilung 
spezieller 

Fragen 
beigezogen 

w
erden. 

(6) 
D

ie 
Strahlenschutzkom

m
ission 

hat 
sich 
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eine G
eschäftsordnung zu geben, die der G

enehm
i-

gung des B
undesm

inisters für Land- und Forst-
w

irtschaft, U
m

w
elt und W

asserw
irtschaft bedarf. 

 
 

IIIa. TEIL 

 
 

R
adioaktive A

bfälle 

 
 

G
rundzüge für die B

eseitigung von radioaktiven 
A

bfällen 

 
 

§ 36b. (1) D
er B

und bestim
m

t entsprechend 
dem

 Stand von W
issenschaft und Technik die M

aß-
nahm

en, die einen gesicherten U
m

gang m
it radioak-

tivem
 A

bfall, seiner Trennung, Sam
m

lung, K
ondi-

tionierung, Zw
ischen-, Transferlagerung und seiner 

B
eseitigung gew

ährleisten. D
er B

undesm
inister für 

Land- und Forstw
irtschaft, U

m
w

elt und W
asser-

w
irtschaft legt durch V

erordnung fest, w
ohin radio-

aktive A
bfälle zu verbringen sind und w

elche M
aß-

nahm
en zu treffen sind. 

(2) Im
 Interesse eines R

isikoausgleichs, einer 
O

ptim
ierung des Strahlenschutzes und einer K

os-
tenm

inim
ierung sind bei der A

bfallbehandlung und 
-entsorgung die M

öglichkeiten der K
ooperation m

it 
anderen M

itgliedstaaten der Europäischen U
nion 

oder Staaten, die das „G
em

einsam
e Ü

bereinkom
-

m
en über die Sicherheit der B

ehandlung abgebrann-
ter B

rennelem
ente und über die Sicherheit der B

e-
handlung radioaktiver A

bfälle“ (B
G

B
l. III N

r. 169/ 
2001) ratifiziert haben, in B

etracht zu ziehen. 

(3) Jedw
eder U

m
gang m

it radioaktiven Stoffen 
hat im

 Sinne einer M
inim

ierung anfallender radio-
aktiver A

bfälle zu erfolgen. V
or B

eginn des U
m

-
ganges m

it radioaktiven Stoffen hat eine diesbezüg-
liche Evaluierung zu erfolgen. Entsprechende A

uf-
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zeichnungen 
sind 

zur 
Einsichtnahm

e 
durch 

die 
zuständigen behördlichen O

rgane m
indestens zehn 

Jahre bereitzuhalten. 
 

 
M

aßnahm
en zur B

eseitigung von radioaktiven 
A

bfällen 
 

 
§ 36c. (1) D

er B
undesm

inister für Land- und 
Forstw

irtschaft, 
U

m
w

elt 
und 

W
asserw

irtschaft 
w

ird, im
 Einvernehm

en m
it dem

 B
undesm

inister für 
Finanzen, w

eiters erm
ächtigt als A

uftraggeber m
it 

der A
ustrian R

esearch C
enters G

es.m
.b.H

. – A
R

C
S 

oder anderen geeigneten Institutionen m
it eigener 

R
echts- und H

andlungsfähigkeit, die über das ent-
sprechende Fachw

issen und die notw
endige techni-

sche und personelle A
usstattung verfügen, als A

uf-
tragnehm

er Leistungsverträge über die dem
 Stand 

von W
issenschaft und Technik entsprechende Ent-

sorgung radioaktiver A
bfälle, beginnend m

it deren 
Sam

m
lung, 

abzuschließen. 
D

iese 
Einrichtungen 

haben die G
rundsätze der Zw

eckm
äßigkeit, Spar-

sam
keit und W

irtschaftlichkeit zu beachten; dem
 

A
uftraggeber sind die hierfür notw

endigen K
on-

trollrechte einzuräum
en, die sow

ohl eine nachprü-
fende als auch eine präventive und begleitende 
K

ontrolle zu beinhalten haben. 
 

 
(2) In diesen V

erträgen ist der A
uftragnehm

er 
insbesondere zu verpflichten: 

 
 

 
1. die in Ö

sterreich anfallenden radioaktiven 
A

bfälle zu übernehm
en, zu sam

m
eln, sie zu 

sortieren, zu konditionieren und bis zu ihrer 
B

eseitigung zw
ischenzulagern, w

obei dem
 

Stand 
von 

W
issenschaft 

und 
Technik 

R
echnung zu tragen ist. Für diese Tätigkei-

ten haben die B
ew

illigungsinhaber gem
äß 

§§ 6, 7 oder 10, die Inhaber und V
erw

ender 
von 

bauartzugelassenen 
G

eräten 
gem

äß 
§§

19 oder 20, sonstige B
esitzer von radio-
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aktiven 
A

bfällen, 
insbesondere 

B
esitzer 

von radioaktiven A
bfällen aus dem

 R
ecyc-

ling von M
etallstoffen und B

esitzer von ra-
dioaktiven A

bfällen aus A
rbeiten m

it natür-
lichen Strahlenquellen sow

ie jene B
ehör-

den, die radioaktive Stoffe beschlagnahm
t 

haben oder denen herrenlose radioaktive 
Stoffe übergeben w

urden, die zu beseitigen 
sind, anlässlich der Ü

bergabe von radioak-
tiven A

bfällen an den A
uftragnehm

er ein 
unter B

edachtnahm
e auf das Prinzip der 

K
ostendeckung und unter B

erücksichtigung 
eines allfälligen R

isikozuschlags festzuset-
zendes Entgelt zu entrichten. D

er A
uftrag-

nehm
er hat die diesbezüglichen K

alkulati-
onen jährlich zu überprüfen und die Ergeb-
nisse dem

 A
uftraggeber zur K

enntnis zu 
bringen. D

er A
uftraggeber kann die K

alku-
lationen 

durch 
hiefür 

fachlich 
geeignete 

unabhängige O
rgane oder Institutionen ü-

berprüfen lassen; 

 
 

 
2. ein von den B

ew
illigungsinhabern gem

äß 
§§ 6, 7 oder 10, den Inhabern und V

erw
en-

dern von bauartzugelassenen G
eräten ge-

m
äß §§ 19 oder 20, von sonstigen B

esit-
zern, insbesondere B

esitzern von radioakti-
ven A

bfällen aus dem
 R

ecycling von M
e-

tallstoffen und B
esitzern von radioaktiven 

A
bfällen 

aus 
A

rbeiten 
m

it 
natürlichen 

Strahlenquellen von radioaktiven A
bfällen 

sow
ie von jenen B

ehörden, die radioaktive 
Stoffe beschlagnahm

t 
haben oder denen 

herrenlose 
radioaktive 

Stoffe 
übergeben 

w
urden, die zu beseitigen sind, anlässlich 

der Ü
bergabe von radioaktiven A

bfällen an 
den A

uftragnehm
er zu leistendes V

orsor-
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geentgelt für die Endlagerung einzuheben. 
D

ieses V
orsorgeentgelt für die Endlage-

rung ist an den B
und abzuführen und aus-

schließlich für die spätere B
eseitigung der 

konditionierten 
radioaktiven 

A
bfälle 

zu 
verw

enden. D
as V

orsorgeentgelt für die 
Endlagerung ist nach dem

 jew
eiligen W

is-
sensstand zu erm

itteln, w
obei insbesondere 

die K
osten für die B

eseitigung und die da-
zugehörigen V

orarbeiten zur Einbringung 
ins 

End- 
oder 

Langzeitlager 
sow

ie 
die 

Transportkosten zum
 End- oder Langzeit-

lager und ein allfälliger R
isikozuschlag in 

die K
alkulation einzubeziehen sind. D

er 
A

uftragnehm
er 

hat 
die 

diesbezüglichen 
K

alkulationen jährlich zu überprüfen und 
die 

Ergebnisse 
dem

 
A

uftraggeber 
zur 

K
enntnis 

zu 
bringen. 

D
er 

A
uftraggeber 

kann die K
alkulationen durch hiefür fach-

lich geeignete unabhängige O
rgane oder 

Institutionen überprüfen lassen. 

 
 

(3) In diese V
erträgen können auch R

egelun-
gen zur Erreichung m

öglicher K
ooperationen m

it 
anderen M

itgliedstaaten der Europäischen U
nion 

oder Staaten, die das „G
em

einsam
e Ü

bereinkom
-

m
en über die Sicherheit der B

ehandlung abgebrann-
ter B

rennelem
ente und über die Sicherheit der B

e-
handlung 

radioaktiver 
A

bfälle“ 
ratifiziert 

haben, 
über notw

endige technische V
oraussetzungen und 

A
nforderungen für die zukünftige B

eseitigung der 
radioaktiven A

bfälle aufgenom
m

en w
erden. Jeden-

falls sind in diesen V
erträgen R

egelungen über 
M

aßnahm
en für die B

eseitigung der zum
 Zeitpunkt 

der V
ertragsunterzeichnung bei der A

ustrian R
e-

search C
enters G

es.m
.b.H

. – A
R

C
S zw

ischengela-
gerten konditionierten A

bfälle aufzunehm
en. W

ei-
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ters sind in diesen V
erträgen allenfalls notw

endige 
M

aßnahm
en 

für 
eine 

R
ekonditionierung 

dieser 
A

bfälle sow
ie für die V

orarbeiten zu deren Einbrin-
gung ins End- oder Langzeitlager sow

ie die Trans-
portkosten zum

 End- oder Langzeitlager zu treffen. 
D

er A
uftragnehm

er hat die diesbezüglichen K
alku-

lationen jährlich zu überprüfen und die Ergebnisse 
dem

 A
uftraggeber zur K

enntnis zu bringen. D
er 

A
uftraggeber kann die K

alkulationen durch hiefür 
fachlich 

geeignete 
unabhängige 

O
rgane 

oder 
Institutionen überprüfen lassen. D

iese Leistungen 
sind dem

 A
uftragnehm

er vom
 A

uftraggeber nach 
M

aßgabe 
der 

im
 

jew
eiligen 

B
undesfinanzgesetz 

hiefür veranschlagten M
ittel abzugelten. 

 
 

(4) Es sind allenfalls die notw
endigen vertrag-

lichen Ä
nderungen vorzusehen, dass nach M

aßgabe 
der im

 jew
eiligen B

undesfinanzgesetz hierfür ver-
anschlagten M

ittel der B
und die finanzielle A

bde-
ckung 

unvorhersehbarer 
Ereignisse 

übernehm
en 

kann, die dem
 A

uftragnehm
er trotz größter Sorgfalt 

und regelm
äßiger Ü

berprüfung der K
ostendeckung 

gem
äß den B

estim
m

ungen im
 A

bs. 2 im
 Zusam

-
m

enhang m
it der B

ehandlung und B
eseitigung der 

in Ö
sterreich anfallenden radioaktiven A

bfälle so-
w

ie für den Fall, dass kostendeckende Entgelte den 
B

ew
illigungsinhabern gem

äß §§ 6, 7 oder 10, den 
Inhabern und V

erw
endern von bauartzugelassenen 

G
eräten gem

äß §§ 19 oder 20, sonstigen B
esitzern 

von radioaktiven A
bfällen sow

ie jenen B
ehörden, 

die radioaktive Stoffe beschlagnahm
t haben oder 

denen 
herrenlose 

radioaktive 
Stoffe 

übergeben 
w

urden, die zu beseitigen sind, aus w
irtschaftlichen 

G
ründen nicht angelastet w

erden können, erw
ach-

sen. 
 

 
(5) Jene B

ehörden, die radioaktive Stoffe be-
schlagnahm

t haben, haben die notw
endigen M

aß-
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nahm
en zu setzen, um

 R
egressansprüche gegen die 

ursprünglichen B
esitzer zur D

eckung der den B
e-

hörden erw
achsenen K

osten durchzusetzen. 
 

 
IIIb. TEIL 

 
 

Schutz vor natürlichen Strahlenquellen bei 
A

rbeiten 

 
 

D
osisbegrenzung 

 
 

§ 36d. W
er eigenverantw

ortlich A
rbeiten aus-

übt oder ausüben lässt, bei denen m
it erhöhten R

a-
don-222-Expositionen bzw

. m
it erhöhten Expositi-

onen durch U
ran oder Thorium

 und deren Zerfalls-
produkte ohne R

adon bzw
. m

it Expositionen durch 
kosm

ische Strahlung (fliegendes Personal) zu rech-
nen ist, hat dafür zu sorgen, dass die Exposition 
jenen W

ert, der der m
axim

al zulässigen Exposition 
beruflich strahlenexponierter Personen der K

atego-
rie A

 entspricht, nicht übersteigt. 

 
 

D
osism

inim
ierung 

 
 

§ 36e. W
er eigenverantw

ortlich A
rbeiten ge-

m
äß 

§ 36d 
sow

ie 
A

rbeiten, 
bei 

denen 
überw

a-
chungsbedürftige R

ückstände anfallen, durch deren 
V

erw
ertung oder B

eseitigung für Einzelpersonen 
der B

evölkerung die Exposition jenen W
ert über-

steigt, 
der 

für 
Einzelpersonen 

der 
B

evölkerung 
zulässig ist, ausübt oder ausüben lässt, hat geeignete 
M

aßnahm
en zu treffen, um

 unter B
erücksichtigung 

aller U
m

stände des Einzelfalls die Exposition so 
gering w

ie m
öglich zu halten. 

 
 

A
nforderungen bei A

rbeiten unter E
inw

irkung 
terrestrischer Strahlung 

 
 

§ 36f. (1) D
ie B

ehörde hat durch V
erordnung 

jene 
A

rbeitsbereiche 
festzulegen, 

bei 
denen 

bei 
A

rbeiten 
m

it 
erhöhten 

R
adon-222-Expositionen 
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oder m
it erhöhten Expositionen durch U

ran oder 
Thorium

 und deren Zerfallsprodukte ohne R
adon zu 

rechnen ist. 
 

 
(2) W

er in den gem
äß A

bs. 1 durch V
erord-

nung 
festgelegten 

A
rbeitsbereichen 

eigenverant-
w

ortlich A
rbeiten ausübt oder ausüben lässt, hat 

innerhalb von sechs M
onaten nach B

eginn der A
r-

beiten eine auf den A
rbeitsplatz bezogene A

bschät-
zung der R

adon-222-Exposition oder der K
örperdo-

sis durchzuführen. D
ie A

bschätzung ist unverzüg-
lich zu w

iederholen, w
enn der A

rbeitsplatz so ver-
ändert w

ird, dass eine höhere Exposition auftreten 
kann. D

ie B
estim

m
ungen des ersten Satzes gelten 

auch für denjenigen, der in einer frem
den B

etriebs-
stätte in eigener V

erantw
ortung derartige A

rbeiten 
ausübt oder unter seiner A

ufsicht stehende Personen 
derartige A

rbeiten ausüben lässt. In diesem
 Fall hat 

der nach den B
estim

m
ungen des ersten Satzes V

er-
pflichtete ihm

 vorliegende A
bschätzungen für den 

A
rbeitsplatz bereitzustellen. 

 
 

(3) D
er nach A

bs. 2 V
erpflichtete hat der zu-

ständigen 
B

ehörde 
innerhalb 

von 
drei 

M
onaten 

nach D
urchführung der A

bschätzung M
eldung zu 

erstatten, w
enn die A

bschätzung ergibt, dass die 
Exposition im

 K
alenderjahr jenen W

ert überschrei-
ten kann, der dem

 W
ert entspricht, der beruflich 

strahlenexponierte Personen der K
ategorie A

 zu-
ordnet. 

 
 

(4) A
us der M

eldung m
üssen die konkrete A

rt 
der A

rbeit, das betreffende A
rbeitsgebiet, die A

n-
zahl der betroffenen Personen, die einer Exposition 
ausgesetzt sein können, die den in A

bs. 3 angeführ-
ten W

ert im
 K

alenderjahr überschreitet, die A
rt und 

W
eise der Erm

ittlung der Exposition und die zur 
D

osisreduzierung vorgesehenen M
aßnahm

en her-
vorgehen. 
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(5) W
er in eigener V

erantw
ortung eine m

elde-
pflichtige A

rbeit gem
äß A

bs. 3 ausübt oder ausüben 
lässt, hat die Ergebnisse der Expositionserm

ittlung 
unverzüglich aufzuzeichnen und in geeigneter Form

 
an das Zentrale D

osisregister zu überm
itteln. 

 
 

(6) D
ie B

ehörde hat durch V
erordnung festzu-

legen, auf w
elche A

rt und W
eise die Expositions-

erm
ittlungen zu erfolgen haben, w

elche Expositio-
nen m

axim
al zulässig sind, w

elche M
aßnahm

en bei 
Ü

berschreiten von zulässigen Expositionsw
erten zu 

setzen sind, w
ie lange die A

ufzeichnungen aufzu-
bew

ahren sind, w
er diese A

ufzeichnungen aufzu-
bew

ahren hat, w
em

 die Ergebnisse vorzulegen sind 
und in w

elcher Form
 sie an das Zentrale D

osisregis-
ter zu überm

itteln sind. 
 

 
(7) Ist die Ü

berschreitung eines Expositions-
w

ertes so hoch, dass eine Person ihre bisherige 
B

eschäftigung nicht fortsetzen darf, kann die zu-
ständige B

ehörde auf A
ntrag der betroffenen Person 

nach 
H

inzuziehung 
eines 

erm
ächtigten 

A
rztes   

A
usnahm

en 
unter 

V
orschreibung 

entsprechender 
Schutzm

aßnahm
en zulassen, w

enn eine G
esund-

heitsgefährdung für diese Person auszuschließen ist. 
 

 
(8) D

er gem
äß A

bs. 2 V
erpflichtete darf Per-

sonen, die m
eldepflichtige A

rbeiten ausüben, eine 
B

eschäftigung oder W
eiterbeschäftigung nur dann 

erlauben, w
enn sie innerhalb des jew

eiligen K
alen-

derjahres von einem
 A

rzt, einem
 arbeitsm

edizini-
schen D

ienst oder einer K
rankenanstalt untersucht 

w
orden sind, die gem

äß § 35 hiezu erm
ächtigt w

or-
den sind, und dem

 V
erpflichteten eine von dieser 

Stelle ausgestellte B
escheinigung vorliegt, nach der 

der B
eschäftigung keine gesundheitlichen B

eden-
ken entgegenstehen. D

ies gilt auch für Personen, die 
in eigener V

erantw
ortung in einer anderen B

etriebs-
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stätte A
rbeiten ausüben. D

ie näheren A
nforderun-

gen über die D
urchführung der U

ntersuchungen hat 
der B

undesm
inister für soziale Sicherheit und G

e-
nerationen durch V

erordnung festzulegen. 
 

 
(9) D

ie B
ehörde legt durch V

erordnung fest, 
w

elche Schutzm
aßnahm

en seitens der zuständigen 
B

ehörde bei m
eldepflichtigen A

rbeiten im
 Sinne 

des A
bs. 3 anzuordnen sind, w

enn es die Expositi-
onsbedingungen erfordern. 

 
 

(10) D
ie zuständige B

ehörde kann auch anord-
nen, auf w

elche W
eise die bei m

eldepflichtigen 
A

rbeiten anfallenden M
aterialien zu entsorgen sind. 

 
 

Schutz der B
evölkerung bei natürlich 

vorkom
m

enden radioaktiven Stoffen 
 

 
Ü

berw
achungsbedürftige R

ückstände 
 

 
§ 36g. (1) W

er A
rbeiten ausübt oder ausüben 

lässt, bei denen R
ückstände anfallen, durch deren 

V
erw

ertung oder B
eseitigung die höchstzulässige 

Exposition 
für 

Einzelpersonen 
der 

B
evölkerung 

überschritten w
erden kann, hat M

aßnahm
en zum

 
Schutz der B

evölkerung zu ergreifen. Eine A
b-

schätzung der Exposition für Einzelpersonen der 
B

evölkerung ist spätestens sechs M
onate nach A

uf-
nahm

e der A
rbeiten durchzuführen. 

 
 

(2) Sofern die höchstzulässige Exposition für 
Einzelpersonen der B

evölkerung überschritten w
er-

den kann, ist dies unter A
nschluss der Expositions-

erm
ittlung, 

der 
getroffenen 

M
aßnahm

en 
zum

 
Schutz der B

evölkerung und unter A
nschluss der 

vorgesehenen B
eseitigungs- und V

erw
ertungsw

ege 
und allenfalls eines R

ückstandskonzeptes der zu-
ständigen B

ehörde zu m
elden. W

eiters ist der B
e-

hörde allenfalls jährlich w
iederkehrend eine R

ück-
standsbilanz vorzulegen. 
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(3) D
ie B

ehörde legt durch V
erordnung insbe-

sondere fest, 
 

 
 

1. w
elche R

ückstände überw
achungspflichtig 

sind, 
 

 
 

2. w
ie sie zu behandeln sind, 

 
 

 
3. w

ohin in der Ü
berw

achung verbleibende 
R

ückstände zu verbringen sind, 
 

 
 

4. w
elche A

ufzeichnungen über A
rt, M

enge 
und V

erbleib der überw
achungspflichtigen 

R
ückstände zu führen sind, 

 
 

 
5. w

elche 
Inhalte 

ein 
R

ückstandskonzept 
sow

ie 
eine 

R
ückstandsbilanz 

um
fassen 

m
uss, 

 
 

 
6. w

ann 
und 

unter 
w

elchen 
B

edingungen 
R

ückstände aus der Ü
berw

achung entlassen 
w

erden können, 
 

 
 

7. w
ie die Expositionserm

ittlungen zu erfol-
gen haben, 

 
 

 
8. w

elche 
Schutzm

aßnahm
en 

zu 
ergreifen 

sind, 
 

 
 

9. in w
elcher Form

, w
ie lange und von w

em
 

A
ufzeichnungen zu führen sind, 

 
 

 
10. w

elchen U
m

fang und Inhalt die M
eldung 

an die zuständige B
ehörde haben m

uss, 
 

 
 

11. w
elche näheren V

oraussetzungen bei der 
Entlassung aus der Ü

berw
achung gem

äß 
§ 36h einzuhalten sind und w

elche Erklä-
rungen der zuständigen B

ehörde vorzule-
gen sind. 

 
 

(4) Ü
berw

achungspflichtige R
ückstände sind 

gegen 
A

bhandenkom
m

en 
und 

vor 
dem

 
Zugriff 

durch U
nbefugte zu sichern. Sie dürfen an andere 

Personen nur zum
 Zw

ecke der B
eseitigung oder 

V
erw

ertung abgegeben w
erden. 
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Entlassung von R
ückständen aus der 

Ü
berw

achung 
 

 
§ 36h. (1) D

ie zuständige B
ehörde bew

illigt 
auf A

ntrag die Entlassung überw
achungsbedürftiger 

R
ückstände aus der Ü

berw
achung zum

 Zw
ecke 

einer 
bestim

m
ten 

V
erw

ertung 
durch 

B
escheid, 

w
enn auf G

rund der U
m

stände des Einzelfalls und 
der getroffenen Schutzm

aßnahm
en der erforderliche 

Schutz 
der 

B
evölkerung 

festgelegt 
ist. 

V
oraus-

setzung hiefür ist, dass die Exposition für Einzel-
personen der B

evölkerung den für Einzelpersonen 
der B

evölkerung geltenden D
osisgrenzw

ert nicht 
übersteigt. 

 
 

(2) D
ie V

oraussetzungen für die Entlassung 
aus der Ü

berw
achung dürfen nicht zielgerichtet 

durch V
erm

ischen oder V
erdünnen herbeigeführt, 

veranlasst oder erm
öglicht w

erden. 
 

 
(3) Eine Entlassung kann nur erfolgen, w

enn 
keine B

edenken gegen die abfallrechtliche Zulässig-
keit des vorgesehenen V

erw
ertungs- oder B

eseiti-
gungsw

eges und seiner Einhaltung bestehen. V
or 

Erteilung der B
ew

illigung m
uss der zuständigen 

B
ehörde insbesondere eine Erklärung des A

ntrag-
stellers über den V

erbleib des künftigen A
bfalls und 

eine A
nnahm

eerklärung des B
etreibers der V

erw
er-

tungs- oder B
eseitigungsanlage vorliegen. 

 
 

Entfernen von radioaktiven V
erunreinigungen 

von G
rundstücken 

 
 

§ 36i. (1) W
er A

rbeiten gem
äß § 36g beendet, 

hat V
erunreinigungen durch überw

achungsbedürf-
tige R

ückstände vor N
utzung des G

rundstückes 
durch D

ritte, spätestens jedoch fünf Jahre nach 
B

eendigung 
dieser 

A
rbeiten, 

zu 
entfernen 

oder 
geeignete andere Schutzm

aßnahm
en zu ergreifen, 
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so dass die R
ückstände keine Einschränkung des 

G
rundstücks bei der w

eiteren N
utzung begründen. 

V
oraussetzung für eine G

rundstücksnutzung ohne 
Einschränkungen ist, dass durch die nicht entfernten 
R

ückstände die Exposition für Einzelpersonen der 
B

evölkerung der für Einzelpersonen der B
evölke-

rung 
geltende 

D
osisgrenzw

ert 
im

 
K

alenderjahr 
nicht überschritten w

ird. 
 

 
(2) D

er gem
äß A

bs. 1 V
erpflichtete hat der 

zuständigen B
ehörde die Entfernung der V

erun-
reinigungen innerhalb von drei M

onaten nach A
b-

schluss der A
rbeiten zu m

elden. 
 

 
(3) D

ie B
ehörde hat durch V

erordnung die 
G

rundsätze für die ordnungsgem
äße Entfernung der 

V
erunreinigungen 

einschließlich 
allfälliger 

A
us-

nahm
eregelungen und den U

m
fang und Inhalt bei-

zubringender geeigneter N
achw

eise festzulegen. 

 
 

Ü
berw

achung sonstiger M
aterialien 

 
 

§ 36j. K
ann durch A

rbeiten m
it M

aterialien, 
die nicht R

ückstände im
 Sinne des § 36g sind, oder 

durch die A
usübung von A

rbeiten, bei denen solche 
M

aterialien anfallen, die Exposition von Einzelper-
sonen so erheblich erhöht w

erden, dass Strahlen-
schutzm

aßnahm
en notw

endig sind, so hat die zu-
ständige B

ehörde die erforderlichen A
nordnungen 

zu treffen. Sie kann insbesondere anordnen, dass 
 

 
 

1. bestim
m

te Schutzm
aßnahm

en zu ergreifen 
sind, 

 
2. diese M

aterialien bei einer von dieser zu 
bestim

m
enden Stelle aufzubew

ahren oder 
zu verw

ahren sind, oder 
 

3. und in w
elcher W

eise diese M
aterialien zu 

beseitigen sind. 
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Schutz des fliegenden Personals vor Exposition 
durch kosm

ische Strahlung 

 
 

§ 36k. (1) U
nternehm

er und sonstige A
rbeit-

geber haben die Exposition des fliegenden Perso-
nals durch kosm

ische Strahlen zu berücksichtigen, 
sow

eit diese den D
osisgrenzw

ert für Einzelpersonen 
der 

B
evölkerung 

im
 

K
alenderjahr 

überschreiten 
kann. Sie haben geeignete M

aßnahm
en zu ergrei-

fen, um
 insbesondere 

 
 

 
1. die Exposition des fliegenden Personals zu 

erm
itteln, 

 
2. bei der A

ufstellung der A
rbeitspläne der 

erm
ittelten Exposition im

 H
inblick auf eine 

V
erringerung der D

osen für stark exponier-
tes Personal R

echnung zu tragen, 
 

3. das betreffende Personal über die gesund-
heitlichen G

efahren zu inform
ieren, 

 
4. den Schutz analog § 30 A

bs. 3 und 4 für 
w

eibliche M
itglieder des fliegenden Perso-

nals zu gew
ährleisten. 

 
 

D
ie Erm

ittlungsergebnisse m
üssen spätes-

tens sechs M
onate nach dem

 Einsatz vor-
liegen. 

 
 

(2) D
ie B

ehörde legt durch V
erordnung fest, 

w
elche Schutzm

aßnahm
en zu ergreifen sind, ob und 

unter w
elchen V

oraussetzungen ärztliche U
ntersu-

chungen durchzuführen sind und w
ie und in w

el-
cher Form

 die M
eldungen über die erm

ittelte Expo-
sition an das Zentrale D

osisregister w
eiterzuleiten 

sind. 
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IV
. Teil 

IV
. Teil 

IV
. TEIL 

B
ehördliche Ü

berw
achung der U

m
w

elt auf 
radioaktive V

erunreinigungen; Schutz- und 
Sicherungsm

aßnahm
en 

B
ehördliche Ü

berw
achung der U

m
w

elt auf 
radioaktive Kontam

ination; Interventionen 
Interventionen; behördliche Ü

berw
achung 

der U
m

w
elt auf radioaktive K

ontam
ination 

 
 

A
nw

endungsbereich für und D
urchführung von 

Interventionen 

 
 

§ 36l. (1) D
ie B

estim
m

ungen gem
äß A

bs. 2 
und 3 sind anzuw

enden auf Interventionen im
 Fall 

radiologischer N
otstandssituationen oder im

 Fall 
einer andauernden Exposition auf G

rund der Folgen 
einer radiologischen N

otstandssituation oder eines 
U

m
ganges m

it Strahlenquellen in der V
ergangen-

heit. 

 
 

(2) D
urchführung und U

m
fang säm

tlicher In-
terventionen sind unter B

eachtung der nachstehen-
den G

rundsätze zu prüfen: 
 

 
 

1. Eine Intervention hat nur zu erfolgen, w
enn 

die M
inderung der gesundheitlichen B

eein-
trächtigung durch Strahlung ausreicht, um

 
den Schaden und die K

osten einschließlich 
der volksw

irtschaftlichen K
osten der Inter-

vention zu rechtfertigen. 
 

2. Form
, U

m
fang und D

auer der Intervention 
sind so zu optim

ieren, dass der N
utzen der 

M
inderung 

der 
gesundheitlichen 

B
eein-

trächtigung abzüglich des m
it der Interven-

tion 
verbundenen 

Schadens 
m

axim
iert 

w
ird. 

 
3. Zur V

orbereitung von Interventionen sind 
unter V

erw
endung angem

essener Interven-
tionsschw

ellen geeignete Interventionsplä-
ne von den zuständigen B

ehörden sow
ie für 
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A
nlagen 

vom
 

B
ew

illigungsinhaber 
zu 

erstellen 
und 

regelm
äßig 

im
 

geeigneten 
U

m
fang zu prüfen. M

it der Intervention be-
fasste A

rbeitskräfte oder M
itglieder des In-

terventionspersonals sind physikalisch und 
erforderlichenfalls ärztlich zu überw

achen. 

 
 

(3) D
er B

undesm
inister für Land- und Forst-

w
irtschaft, U

m
w

elt und W
asserw

irtschaft legt durch 
V

erordnung 
angem

essene 
Interventionsschw

ellen 
fest. 

B
ehördliche Ü

berw
achung der U

m
w

elt 
 

B
ehördliche Ü

berw
achung auf großräum

ige 
K

ontam
ination 

§ 37. (1) D
em

 B
undesm

inisterium
 für soziale 

V
erw

altung obliegt die großräum
ige Ü

berw
achung 

der Luft, der N
iederschläge, der G

ew
ässer und des 

B
odens sow

ie die Ü
berprüfung der Lebensm

ittel 
und der landw

irtschaftlichen Produkte nach M
aß-

gabe der Erfordernisse des Schutzes des Lebens 
oder der G

esundheit von M
enschen einschließlich 

ihrer N
achkom

m
enschaft unter B

edachtnahm
e auf 

den jew
eiligen Stand von W

issenschaft und Technik 
auf radioaktive V

erunreinigungen. N
ach M

aßgabe 
der Erfordernisse einer großräum

igen Ü
berw

achung 
sind 

bei 
B

ezirksverw
altungsbehörden 

B
eobach-

tungsstationen einzurichten. A
n der großräum

igen 
Ü

berw
achung 

und 
der 

Ü
berprüfung 

haben 
die 

U
ntersuchungsanstalten der bundesstaatlichen Sani-

tätsverw
altung, die Zentralanstalt für M

eteorologie 
und G

eodynam
ik, die B

undesanstalt für W
asser-

biologie 
und 

A
bw

asserforschung, 
fachlich 

in 
B

etracht kom
m

ende H
ochschulinstitute und sons-

tige nach ihrem
 A

ufgabenbereich geeignete Einrich-
tungen m

itzuw
irken. 

(2) Ergibt sich der V
erdacht einer radioaktiven 

§ 37. 
(1) 

D
em

 
Bundeskanzler 

obliegt 
die 

großräum
ige Ü

berw
achung der Luft, der N

ieder-
schläge, der G

ew
ässer und des B

odens sow
ie die 

Ü
berprüfung 

der 
Lebensm

ittel 
und 

der 
land-

w
irtschaftlichen Produkte nach M

aßgabe der Erfor-
dernisse des Strahlenschutzes unter B

edachtnahm
e 

auf den jew
eiligen Stand von W

issenschaft und 
Technik 

auf 
radioaktive 

K
ontam

ination. 
Ferner 

sind in regelm
äßigen Abständen Erhebungen über 

die 
Exposition 

der 
Bevölkerung 

durchzuführen. 
N

ach 
M

aßgabe 
der 

Erfordernisse 
einer 

groß-
räum

igen 
Ü

berw
achung 

sind 
insbesondere 

bei 
B

ezirksverw
altungsbehörden 

B
eobachtungsstati-

onen 
einzurichten. 

A
n 

der 
großräum

igen 
Ü

ber-
w

achung und der Ü
berprüfung haben die Bundes-

anstalten für Lebensm
itteluntersuchung, die veteri-

närm
edizinischen 

U
ntersuchungsanstalten 

des 
Bundes, die Zentralanstalt für M

eteorologie und 
G

eodynam
ik, einschlägig akkreditierte Prüf- und 

Ü
berwachungsstellen, fachlich in Betracht kom

-
m

ende U
niversitätsinstitute und sonstige nach ihrem

 
A

ufgabenbereich 
geeignete 

Einrichtungen 
m

itzu-
w

irken. 

§ 37. (1) D
em

 B
undesm

inister für Land- und 
Forstw

irtschaft, U
m

w
elt und W

asserw
irtschaft ob-

liegt die großräum
ige Ü

berw
achung der Luft, der 

N
iederschläge, der G

ew
ässer und des B

odens sow
ie 

die Ü
berprüfung der land- und forstw

irtschaftlichen 
U

rprodukte auf radioaktive K
ontam

inationen. D
em

 
B

undesm
inister für soziale Sicherheit und G

enerati-
onen obliegt die Ü

berprüfung der Lebensm
ittel auf 

radioaktive 
K

ontam
inationen. 

D
iese 

Ü
berw

a-
chungs- oder Ü

berprüfungsm
aßnahm

en haben sich 
an den Erfordernissen des Strahlenschutzes unter 
B

edachtnahm
e auf den jew

eiligen Stand von W
is-

senschaft und Technik zu orientieren. D
er B

undes-
m

inister für Land- und Forstw
irtschaft, U

m
w

elt und 
W

asserw
irtschaft hat unter M

itw
irkung des B

un-
desm

inisters für soziale Sicherheit und G
eneratio-

nen in regelm
äßigen A

bständen einen B
ericht über 

die Exposition der B
evölkerung zu erstellen. N

ach 
M

aßgabe 
der 

Erfordernisse 
einer 

großräum
igen 

Ü
berw

achung ist ein flächendeckendes autom
ati-

sches Ü
berw

achungssystem
 zur Erfassung der O

rt-
dosisleistung und der Luftkontam

ination einzurich-
ten und zu betreiben. D

aneben ist ein System
 von 
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  V
erunreinigung, so sind, unbeschadet der groß-

räum
igen Ü

berw
achung, die sonst erforderlichen 

B
eobachtungen 

und 
Ü

berprüfungen 
von 

der 
B

ezirksverw
altungsbehörde, sow

eit die B
eobach-

tungen und Ü
berprüfungen m

ilitärische A
nlagen 

und Liegenschaften betreffen, im
 Einvernehm

en m
it 

dem
 K

om
m

andanten der m
ilitärischen A

nlage oder 
Liegenschaft, 

und 
in 

den 
der 

bergbehördlichen 
A

ufsicht unterliegenden B
etrieben von der B

erg-
hauptm

annschaft 
zu 

veranlassen. 
Sow

eit 
diesen 

B
ehörden nicht andere geeignete O

rgane zur V
er-

fügung stehen, können sie sich zum
 M

essen und 
M

arkieren der V
erstrahlung der M

itw
irkung der 

B
undesgendarm

erie 
und 

der 
W

achkörper 
der 

B
undespolizei 

bedienen. 
D

ie 
zum

 
Schutze 

von 
A

ngehörigen des B
undesheeres und der H

eeres-
verw

altung in m
ilitärischen A

nlagen und Liegen-
schaften oder für andere m

ilitärische M
aßnahm

en 
notw

endigen 
ergänzenden 

B
eobachtungen 

und 
Ü

berprüfungen 
sind 

vom
 

zuständigen 
M

ilitär-
kom

m
andanten zu veranlassen und durch A

nge-
hörige des B

undesheeres oder der H
eeresverw

al-
tung durchzuführen. 

(3) W
enn der V

erdacht einer das Leben oder 
die G

esundheit von M
enschen einschließlich ihrer 

N
achkom

m
enschaft 

gefährdenden 
radioaktiven 

V
erunreinigung besteht, dürfen zur V

ornahm
e von 

B
eobachtungsm

aßnahm
en 

Liegenschaften, 
ausge-

nom
m

en m
ilitärische Liegenschaften, auch gegen 

den W
illen des V

erfügungsberechtigten von den m
it 

B
eobachtungsm

aßnahm
en 

beauftragten 
O

rganen 
betreten 

oder 
befahren 

w
erden. 

D
ie 

B
efugnis, 

Liegenschaften auch gegen den W
illen des V

erfü-
gungsberechtigten zu betreten oder zu befahren, 
steht auch den m

it B
eobachtungsm

aßnahm
en be-

trauten 
A

ngehörigen 
des 

B
undesheeres 

und 
der 

(2) unverändert 
(3) W

enn der V
erdacht einer das Leben oder 

die G
esundheit von M

enschen einschließlich ihrer 
N

achkom
m

enschaft 
gefährdenden 

radioaktiven 
Kontam

ination besteht, dürfen zur V
ornahm

e von 
Erhebungen einschließlich der entschädigungslosen 
Probennahm

e Liegenschaften, ausgenom
m

en m
ili-

tärische Liegenschaften, auch gegen den W
illen des 

V
erfügungsberechtigten 

von 
den 

vom
 

Landes-
hauptm

ann m
it Erhebungen beauftragten O

rganen 
betreten 

oder 
befahren 

w
erden. 

D
ie 

B
efugnis, 

Liegenschaften auch gegen den W
illen des V

erfü-
gungsberechtigten zu betreten oder zu befahren, 
steht auch den m

it Erhebungen betrauten A
nge-

hörigen des B
undesheeres und der H

eeresverw
al-

tung 
bei 

D
urchführung 

dieser 
M

aßnahm
en 

zu, 
sow

eit 
dies 

zur 
G

ew
ährleistung 

der 
Einsatz-

bereitschaft des B
undesheeres notw

endig ist. Bei 
G

efahr im
 Verzuge können die M

aßnahm
en auch 

gegen den W
illen der Betroffenen durch unm

ittel-
baren Zwang vollzogen werden. Im

 Falle eines auf 
die Vereitelung der Am

tshandlung gerichteten W
i-

derstandes 
haben 

die 
O

rgane 
des 

öffentlichen 
Sicherheitsdienstes 

die 
beauftragten 

O
rgane 

zu 
unterstützen. Für Schäden, die durch das B

etreten 
oder 

B
efahren 

von 
Liegenschaften 

verursacht 
w

orden 
sind, 

ist 
auf 

A
ntrag 

des 
V

erfügungs-
berechtigten eine Entschädigung zu leisten. Ü

ber 
den Entschädigungsanspruch entscheidet die B

e-
zirksverw

altungsbehörde. 

M
esslabors zu betreiben, in dem

 ergänzende M
es-

sungen anhand von Probenziehungen durchzufüh-
ren sind. Sow

ohl flächendeckende routinem
äßige 

als auch schw
erpunktm

äßige anlassbezogene U
nter-

suchungen 
sind 

durchzuführen. 
D

afür 
sind 

das 
B

undesam
t und Forschungszentrum

 für Landw
irt-

schaft, das B
undesam

t für A
grarbiologie und die 

B
undesanstalten für Lebensm

itteluntersuchung her-
anzuziehen. Sonstige nach ihrem

 A
ufgabenbereich 

geeignete Institutionen sow
ie die Zentralanstalt für 

M
eteorologie 

und 
G

eodynam
ik 

haben 
die 

oben 
genannten Stellen bei der Probenbeschaffung zu 
unterstützen. Im

 Fall einer großräum
igen radioakti-

ven 
K

ontam
ination 

haben 
an 

der 
großräum

igen 
Ü

berw
achung und der Ü

berprüfung einschlägige 
akkreditierte Prüf- und Ü

berw
achungsstellen, fach-

lich in B
etracht kom

m
ende U

niversitätsinstitute und 
sonstige 

nach 
ihrem

 
A

ufgabenbereich 
geeignete 

Einrichtungen m
itzuw

irken. 

D
er B

undesm
inister für Land- und Forst-

w
irtschaft, U

m
w

elt und W
asserw

irtschaft 
hat die erhobenen M

essdaten in einer zent-
ralen D

atenbank zu erfassen. Er hat V
or-

sorge zu treffen, dass die M
essdaten den 

Ländern zugänglich sind und in den Lan-
desw

arnzentralen die entsprechenden tech-
nischen V

oraussetzungen geschaffen w
er-

den. 
D

er B
undesm

inister für Land- und Forst-
w

irtschaft, U
m

w
elt und W

asserw
irtschaft 

hat unter M
itw

irkung des B
undesm

inisters 
für soziale Sicherheit und G

enerationen die 
erhobenen D

aten hinsichtlich eines m
ögli-

chen Strahlenrisikos zu bew
erten und ins-

besondere im
 Fall einer großräum

igen ra-
di

kti
K

t
i

ti
di

B
t
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  H
eeresverw

altung bei D
urchführung dieser M

aß-
nahm

en zu, sow
eit dies zur G

ew
ährleistung der 

Einsatzbereitschaft des B
undesheeres notw

endig ist. 
Für Schäden, die durch das B

etreten oder B
efahren 

von Liegenschaften verursacht w
orden sind, ist auf 

A
ntrag des V

erfügungsberechtigten eine Entschädi-
gung zu leisten. Ü

ber den Entschädigungsanspruch 
entscheidet die B

ezirksverw
altungsbehörde. 

dioaktiven K
ontam

ination diese B
ew

ertung 
den in B

etracht kom
m

enden Stellen m
itzu-

teilen. 
(2) Ergibt sich der V

erdacht einer radioaktiven 
K

ontam
ination oder einer sonstigen radiologischen 

N
otstandssituation, so sind, unbeschadet der groß-

räum
igen Ü

berw
achung, die sonst erforderlichen 

B
eobachtungen und Ü

berprüfungen von der B
e-

zirksverw
altungsbehörde, sow

eit die B
eobachtun-

gen und Ü
berprüfungen m

ilitärische A
nlagen und 

Liegenschaften 
betreffen, 

im
 

Einvernehm
en 

m
it 

dem
 K

om
m

andanten der m
ilitärischen A

nlage oder 
Liegenschaft, zu veranlassen. Sow

eit diesen B
ehör-

den nicht andere geeignete O
rgane zur V

erfügung 
stehen, können sie sich zum

 M
essen und M

arkieren 
der K

ontam
ination bzw

. der Erm
ittlung der Exposi-

tion auf G
rund einer sonstigen radiologischen N

ot-
standssituation 

der 
M

itw
irkung 

der 
O

rgane 
des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes bedienen. D
ie zum

 
Schutze von A

ngehörigen des B
undesheeres und 

der H
eeresverw

altung in m
ilitärischen A

nlagen und 
Liegenschaften oder für andere m

ilitärische M
aß-

nahm
en notw

endigen ergänzenden B
eobachtungen 

und Ü
berprüfungen sind vom

 zuständigen M
ilitär-

kom
m

andanten zu veranlassen und durch A
ngehö-

rige des B
undesheeres oder der H

eeresverw
altung 

durchzuführen. 

 
 

(3) W
enn der V

erdacht einer das Leben oder 
die G

esundheit von M
enschen einschließlich ihrer 

N
achkom

m
enschaft 

gefährdenden 
radioaktiven 

K
ontam

ination bzw
. einer sonstigen radiologischen 

N
otstandssituation besteht, dürfen zur V

ornahm
e 

von Erhebungen einschließlich der entschädigungs-
losen Probennahm

e Liegenschaften, ausgenom
m

en 
m

ilitärische Liegenschaften, auch gegen den W
illen 
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des V
erfügungsberechtigten von den vom

 Landes-
hauptm

ann m
it Erhebungen beauftragten O

rganen 
betreten oder befahren w

erden. D
ie B

efugnis, Lie-
genschaften auch gegen den W

illen des V
erfü-

gungsberechtigten zu betreten oder zu befahren, 
steht auch den m

it Erhebungen betrauten A
ngehöri-

gen des B
undesheeres und der H

eeresverw
altung 

bei D
urchführung dieser M

aßnahm
en zu, sow

eit 
dies zur G

ew
ährleistung der Einsatzbereitschaft des 

B
undesheeres notw

endig ist. B
ei G

efahr im
 V

erzu-
ge können die M

aßnahm
en auch gegen den W

illen 
der B

etroffenen durch unm
ittelbaren Zw

ang vollzo-
gen w

erden. Im
 Falle eines auf die V

ereitelung der 
A

m
tshandlung gerichteten W

iderstandes haben die 
O

rgane 
des 

öffentlichen 
Sicherheitsdienstes 

die 
beauftragten O

rgane zu unterstützen. Für Schäden, 
die durch das B

etreten oder B
efahren von Liegen-

schaften verursacht w
orden sind, ist auf A

ntrag des 
V

erfügungsberechtigten 
eine 

Entschädigung 
zu 

leisten. 
Ü

ber 
den 

Entschädigungsanspruch 
ent-

scheidet die B
ezirksverw

altungsbehörde. 

 
 

(4) Zur B
ew

ertung von das Leben oder die G
e-

sundheit von M
enschen einschließlich ihrer N

ach-
kom

m
enschaft gefährdenden radioaktiven K

onta-
m

inationen hat der B
undesm

inister für Land- und 
Forstw

irtschaft, 
U

m
w

elt 
und 

W
asserw

irtschaft 
geeignete 

Entscheidungshilfesystem
e 

einzurichten 
und zu betreiben. U

m
 eine frühzeitige Inform

ation 
der 

österreichischen 
B

evölkerung 
sicherzustellen 

und Schutzm
aßnahm

en w
irksam

 einleiten zu kön-
nen, ist anzustreben, dass nach M

aßgabe der M
ög-

lichkeiten auch M
essdaten aus analogen ausländi-

schen Ü
berw

achungs- und Entscheidungshilfesys-
tem

en zur V
erfügung stehen. D

ie in B
etracht kom

-
m

enden ausländischen B
ehörden sind allenfalls bei 
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der Errichtung solcher D
atenkopplungen zu unter-

stützen. W
eiters ist auf bilateraler und m

ultilateraler 
Ebene anzustreben, dass im

 Fall nuklearer Störfälle 
m

it m
öglichen grenzüberschreitenden A

usw
irkun-

gen ehestens Q
uellterm

e von der betroffenen A
nla-

ge zu V
erfügung gestellt w

erden. M
it den entspre-

chenden ausländischen B
ehörden, insbesondere der 

N
achbarstaaten, ist ein regelm

äßiger Erfahrungsaus-
tausch zu pflegen. 

 
 

(5) D
er B

undesm
inister für Land- und Forst-

w
irtschaft, U

m
w

elt und W
asserw

irtschaft hat auf 
G

rund 
der 

B
ew

ertung 
der 

U
m

w
eltüberw

achung 
sow

ie der Ergebnisse der Entscheidungshilfesyste-
m

e Em
pfehlungen für Schutz- und Sicherungsm

aß-
nahm

en zu erstellen und den zuständigen B
ehörden 

zur K
enntnis zu bringen. 

Schutz- und Sicherungsm
aßnahm

en 
 

Interventionsm
aßnahm

en bei radioaktiver K
on-

tam
ination bzw

. einer sonstigen radiologischen 
N

otstandssituation 

§ 38. (1) Ü
bersteigt die Strahlungsintensität 

auf 
G

rund 
der 

radioaktiven 
V

erunreinigung 
ein 

A
usm

aß, bei dem
 nach dem

 jew
eiligen Stand der 

w
issenschaftlichen 

Erkenntnisse 
die 

M
öglichkeit 

einer 
B

eeinträchtigung 
des 

Lebens 
oder 

der 
G

esundheit 
von 

M
enschen 

einschließlich 
ihrer 

N
achkom

m
enschaft besteht, so sind der Landes-

hauptm
ann und der M

ilitärkom
m

andant zu benach-
richtigen; der Landeshauptm

ann hat, ausgenom
m

en 
die in den §§ 17 und 18 vorgesehenen M

aßnahm
en, 

die sonst erforderlichen Schutz- und Sicherungs-
m

aßnahm
en zu treffen. Sow

eit die Schutz- und 
Sicherungsm

aßnahm
en 

A
ngehörige 

des 
B

undes-
heeres oder der H

eeresverw
altung oder m

ilitärische 
A

nlagen 
oder 

Liegenschaften 
betreffen, 

dürfen 
diese M

aßnahm
en nur im

 Einvernehm
en m

it dem
 

§ 38. 
(1) 

Ist 
absehbar, 

daß 
die 

Strahlen-
exposition auf G

rund einer radioaktiven Kontam
i-

nation ein Ausm
aß übersteigen wird, bei dem

 nach 
dem

 
jew

eiligen 
Stand 

der 
w

issenschaftlichen 
Erkentnisse eine B

eeinträchtigung des Lebens oder 
der G

esundheit von M
enschen einschließlich ihrer 

N
achkom

m
enschaft 

m
öglich 

ist, 
oder 

ist 
eine 

derartige Situation eingetreten, so sind der Landes-
hauptm

ann und der M
ilitärkom

m
andant zu benach-

richtigen; der Landeshauptm
ann hat, ausgenom

m
en 

die in den §§ 17 und 18 vorgesehenen M
aßnahm

en, 
die sonst erforderlichen Interventionsm

aßnahm
en 

zu treffen. Sow
eit die Schutz- und Sicherungs-

m
aßnahm

en A
ngehörige des B

undesheeres oder der 
H

eeresverw
altung oder m

ilitärische A
nlagen oder 

Liegenschaften betreffen, dürfen diese M
aßnahm

en 

§ 38. (1) Ist absehbar, dass die Exposition auf 
G

rund einer radioaktiven K
ontam

ination bzw
. einer 

sonstigen 
radiologischen 

N
otstandssituation 

ein 
A

usm
aß übersteigen w

ird, bei dem
 nach dem

 jew
ei-

ligen Stand von W
issenschaft und Technik eine 

B
eeinträchtigung des Lebens oder der G

esundheit 
von M

enschen einschließlich ihrer N
achkom

m
en-

schaft m
öglich ist, oder ist eine derartige Situation 

eingetreten, so sind der Landeshauptm
ann und der 

M
ilitärkom

m
andant zu benachrichtigen; der Lan-

deshauptm
ann hat, ausgenom

m
en die gem

äß §§ 17 
und 18 vorgesehenen M

aßnahm
en, die sonst erfor-

derlichen Interventionsm
aßnahm

en zu treffen. So-
w

eit die Schutz- und Sicherungsm
aßnahm

en A
nge-

hörige des B
undesheeres oder der H

eeresverw
al-

tung oder m
ilitärische A

nlagen oder Liegenschaften 
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  zuständigen 
M

ilitärkom
m

andanten 
angeordnet 

w
erden; von sonstigen Schutz- und Sicherungs-

m
aßnahm

en ist der M
ilitärkom

m
andant unverzüg-

lich zu benachrichtigen. 

(2) A
ls Schutz- und Sicherungsm

aßnahm
en im

 
Sinne 

des 
A

bs. 1 
sind 

insbesondere 
V

erkehrs-
beschränkungen, w

ie das V
erbot des V

erlassens der 
H

äuser, 
die 

A
bsonderung 

von 
Personen 

und 
G

egenständen, die B
eschränkung des Personen- und 

G
üterverkehrs, des V

erkehrs m
it Lebensm

itteln und 
landw

irtschaftlichen 
Produkten 

und 
der 

W
asser-

benützung, 
das 

V
erbot 

des 
B

etretens 
oder 

die 
Evakuierung 

bestim
m

ter 
G

ebiete, 
w

eiters 
die 

U
nschädlichm

achung von G
egenständen und die 

A
bsonderung, gegebenenfalls Tötung von Tieren 

und B
eseitigung von Tierkadavern anzusehen. 

(3) Sow
eit solche Schutz- und Sicherungsm

aß-
nahm

en allgem
ein angeordnet w

erden, sind sie in 
einer 

W
eise, 

die 
eine 

rasche 
und 

m
öglichst 

um
fassende 

V
erbreitung 

gew
ährleistet, 

w
ie 

ins-
besondere durch A

nschlag auf öffentlichen Plätzen, 
durch R

undfunk und Fernsehen, kundzum
achen. 

(4) D
er Landeshauptm

ann kann sich bei der 
D

urchführung 
der 

Schutz- 
und 

Sicherungsm
aß-

nahm
en der B

ezirksverw
altungsbehörden bedienen. 

Sow
eit 

diesen 
B

ehörden 
nicht 

andere 
geeignete 

O
rgane zur V

erfügung stehen, haben die B
undes-

gendarm
erie und die W

achkörper der B
undespolizei 

durch 
Ü

berw
achung 

der 
Einhaltung 

der 
M

aß-
nahm

en m
itzuw

irken. 
(5) Schutz- und Sicherungsm

aßnahm
en können 

bei G
efahr im

 V
erzuge auch gegen den W

illen des 
B

etroffenen durch unm
ittelbaren Zw

ang vollzogen 
w

erden. 

nur im
 Einvernehm

en m
it dem

 zuständigen M
ilitär-

kom
m

andanten angeordnet w
erden; von sonstigen 

Schutz- und Sicherungsm
aßnahm

en ist der M
ilitär-

kom
m

andant unverzüglich zu benachrichtigen. 

(2) 
D

urchführung 
und 

U
m

fang 
säm

tlicher 
Interventionen 

sind 
unter 

B
eachtung 

der 
nach-

stehenden G
rundsätze zu prüfen: 

 
1. Eine Intervention hat nur zu erfolgen, w

enn 
die M

inderung der gesundheitlichen B
eein-

trächtigung durch Strahlung ausreicht, um
 

den Schaden und die K
osten einschließlich 

der volksw
irtschaftlichen K

osten der Inter-
vention zu rechtfertigen; 

 
2. Form

, U
m

fang und D
auer der Intervention 

sind so zu optim
ieren, daß der N

utzen der 
M

inderung 
der 

gesundheitlichen 
B

eein-
trächtigung abzüglich des m

it der Inter-
vention verbundenen Schadens m

axim
iert 

w
ird; 

 
3. Zur V

orbereitung von Interventionen sind 
unter 

V
erw

endung 
angem

essener 
Inter-

ventionsschw
ellen geeignete Interventions-

pläne von den zuständigen B
ehörden sow

ie 
für A

nlagen vom
 B

ew
illigungsinhaber zu 

erstellen 
und 

regelm
äßig 

im
 

geeigneten 
U

m
fang zu prüfen. M

it der Intervention 
befaßte A

rbeitskräfte oder M
itglieder des 

Interventionspersonals 
sind 

physikalisch 
und 

erforderlichenfalls 
ärztlich 

zu 
über-

w
achen. 

(3) A
ls Schutz- und Sicherungsm

aßnahm
en im

 
Sinne 

des 
A

bs. 1 
sind 

insbesondere 
V

erkehrs-
beschränkungen, w

ie das V
erbot des V

erlassens der 
H

äuser, 
die 

A
bsonderung 

von 
Personen 

und 
G

egenständen, die B
eschränkung des Personen-und 

betreffen, dürfen diese M
aßnahm

en nur im
 Einver-

nehm
en m

it dem
 zuständigen M

ilitärkom
m

andanten 
angeordnet 

w
erden; 

von 
sonstigen 

Schutz- 
und 

Sicherungsm
aßnahm

en ist der M
ilitärkom

m
andant 

unverzüglich zu benachrichtigen. 

(2) A
ls Schutz- und Sicherungsm

aßnahm
en im

 
Sinne des A

bs. 1 sind insbesondere V
erkehrsbe-

schränkungen, w
ie das V

erbot des V
erlassens der 

H
äuser, die A

bsonderung von Personen und G
e-

genständen, die B
eschränkung des Personen- und 

G
üterverkehrs, des V

erkehrs m
it Lebensm

itteln und 
landw

irtschaftlichen Produkten und der W
asserbe-

nützung, die A
bgrenzung betroffener G

ebiete, das 
V

erbot des B
etretens oder die Evakuierung betrof-

fener G
ebiete, die Einrichtung eines System

s zur 
Ü

berw
achung der Exposition, w

eiters die U
nschäd-

lichm
achung von G

egenständen und die A
bsonde-

rung, gegebenenfalls Tötung von Tieren und B
esei-

tigung von Tierkadavern anzusehen. 
(3) Sow

eit solche Schutz- und Sicherungsm
aß-

nahm
en allgem

ein angeordnet w
erden, sind sie in 

einer W
eise, die eine rasche und m

öglichst um
fas-

sende V
erbreitung gew

ährleistet, w
ie insbesondere 

durch 
A

nschlag 
auf 

öffentlichen 
Plätzen, 

durch 
R

undfunk und Fernsehen, kundzum
achen. 

(4) D
er Landeshauptm

ann kann sich bei der 
D

urchführung der Schutz- und Sicherungsm
aßnah-

m
en 

der 
B

ezirksverw
altungsbehörden 

bedienen. 
Sow

eit diesen B
ehörden nicht andere geeignete 

O
rgane zur V

erfügung stehen, haben die O
rgane 

des öffentlichen Sicherheitsdienstes durch Ü
berw

a-
chung der Einhaltung der M

aßnahm
en m

itzuw
irken. 

(5) Schutz- und Sicherungsm
aßnahm

en kön-
nen bei G

efahr im
 V

erzuge auch gegen den W
illen 

des
B

etroffenen
durch

unm
ittelbaren

Zw
ang

vollzo-
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G
üterverkehrs, des V

erkehrs m
it Lebensm

itteln und 
landw

irtschaftlichen 
Produkten 

und 
der 

W
asser-

benützung, 
das 

V
erbot 

des 
B

etretens 
oder 

die 
Evakuierung bestim

m
ter G

ebiete, w
eiters die U

n-
schädlichm

achung 
von 

G
egenständen 

und 
die 

A
bsonderung, gegebenenfalls Tötung von Tieren 

und B
eseitigung von Tierkadavern anzusehen. 

(4) Sow
eit solche Schutz- und Sicherungs-

m
aßnahm

en allgem
ein angeordnet w

erden, sind sie 
in 

einer 
W

eise, 
die 

eine 
rasche 

und 
m

öglichst 
um

fassende 
V

erbreitung 
gew

ährleistet, 
w

ie 
ins-

besondere durch A
nschlag auf öffentlichen Plätzen, 

durch R
undfunk und Fernsehen, kundzum

achen. 

(5) D
er Landeshauptm

ann kann sich bei der 
D

urchführung 
der 

Schutz- 
und 

Sicherungsm
aß-

nahm
en der B

ezirksverw
altungsbehörden bedienen. 

Sow
eit 

diesen 
B

ehörden 
nicht 

andere 
geeignete 

O
rgane zur V

erfügung stehen, haben die B
undes-

gendarm
erie und die W

achkörper der B
undespolizei 

durch Ü
berw

achung der Einhaltung der M
aßnah-

m
en m

itzuw
irken. 

(6) Schutz- und Sicherungsm
aßnahm

en können 
bei G

efahr im
 V

erzuge auch gegen den W
illen des 

B
etroffenen durch unm

ittelbaren Zw
ang vollzogen 

w
erden. 

des B
etroffenen durch unm

ittelbaren Zw
ang vollzo-

gen w
erden. 

 
 

B
ehördliche N

achschau und Ü
berprüfungen 

 
§ 38a. (1) D

ie O
rgane der B

ehörde sind befugt, 
an O

rten, bei denen G
rund zu der A

nnahm
e besteht, 

daß 
 

1. A
nlagen zum

 U
m

gang m
it Strahlenquellen 

errichtet oder betrieben w
erden, 

2.ein sonstiger U
m

gang m
it Strahlenquellen 

§ 38a. (1) D
ie O

rgane der B
ehörde sind befugt, 

an O
rten, bei denen G

rund zu der A
nnahm

e besteht, 
dass 
 

1. A
nlagen zum

 U
m

gang m
it Strahlenquellen 

errichtet oder betrieben w
erden, 

2.ein sonstiger U
m

gang m
it Strahlenquellen 
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erfolgt, 
 

3. an ihnen gem
äß § 38 A

bs. 3 getroffenen 
Interventionsm

aßnahm
en zuw

idergehandelt 
w

ird oder 
 

4. im
 Falle des § 37 A

bs. 3 – an diesem
 O

rt 
die Ziehung von Proben zur Feststellung 
der 

radioaktiven 
K

ontam
ination 

zw
eck-

m
äßig ist, 

N
achschau zu halten und dabei zur 

K
ontrolle der Einhaltung der 

B
estim

m
ungen Ü

berprüfungen 
durchzuführen, Einschau in die auf G

rund 
dieses B

undesgesetzes und der auf G
rund 

dieses B
undesgesetzes erlassenen 

V
erordnungen und B

escheide zu führenden 
A

ufzeichnungen zu nehm
en sow

ie Proben 
im

 erforderlichen A
usm

aß zu ziehen. 
(2) D

ie N
achschau ist, außer bei G

efahr im
 

A
ufzeichnungen 

zu 
nehm

en 
sow

ie 
Proben 

im
 

erforderlichen A
usm

aß zu nehm
en.V

erzug, w
ährend 

der üblichen G
eschäfts- oder B

etriebsstunden und 
unter B

eiziehung eines verantw
ortlichen B

etriebs-
angehörigen vorzunehm

en. Es ist darauf B
edacht zu 

nehm
en, 

daß 
jede 

nicht 
unbedingt 

erforderliche 
Störung 

oder 
B

ehinderung 
des 

B
etriebes 

sow
ie 

jeder 
nicht 

unbedingt 
erforderliche 

Eingriff 
in 

R
echte D

ritter verm
ieden w

ird. 

(3) D
er B

etriebsinhaber sow
ie jederm

ann, der 
an diesem

 O
rt anw

esend ist, hat die K
ontrollen und 

Probenziehungen 
zu 

dulden, 
die 

erforderliche 
U

nterstützung zu leisten, alle zur K
ontrolle und 

Probenziehung erforderlichen A
uskünfte zu erteilen 

und alle für die U
ntersuchungs- und Ü

berw
achungs-

m
aßnahm

en notw
endigen H

ilfsm
ittel und Inform

a-
tionen zur V

erfügung zu stellen. 

erfolgt,
 

3. an ihnen gem
äß § 38 A

bs. 2 getroffenen 
Interventionsm

aßnahm
en zuw

idergehandelt 
w

ird oder 
 

4. im
 Falle des § 37 A

bs. 3 an diesem
 O

rt die 
Ziehung von Proben zur Feststellung der 
radioaktiven 

K
ontam

ination 
zw

eckm
äßig 

ist, 
N

achschau zu halten und dabei zur 
K

ontrolle der Einhaltung der 
B

estim
m

ungen Ü
berprüfungen 

durchzuführen, Einschau in die auf G
rund 

dieses B
undesgesetzes und der auf G

rund 
dieses B

undesgesetzes erlassenen 
V

erordnungen und B
escheide zu führenden 

A
ufzeichnungen zu nehm

en sow
ie Proben 

im
 erforderlichen A

usm
aß zu ziehen. 

(2) D
ie N

achschau ist, außer bei G
efahr im

 
V

erzug, 
w

ährend 
der 

üblichen 
G

eschäfts- 
oder 

B
etriebsstunden und unter B

eiziehung eines zur 
V

ertretung nach außen berufenen B
etriebsorgans 

vorzunehm
en. Es ist darauf B

edacht zu nehm
en, 

dass jede nicht 
unbedingt 

erforderliche Störung 
oder B

ehinderung des B
etriebes sow

ie jeder nicht 
unbedingt erforderliche Eingriff in R

echte D
ritter 

verm
ieden w

ird. Sow
eit die N

achschau m
ilitärische 

A
nlagen und m

ilitärische Liegenschaften betrifft, 
sind die V

eranlassungen im
 Einvernehm

en m
it dem

 
K

om
m

andanten der m
ilitärischen A

nlage oder Lie-
genschaft zu treffen. 

(3) D
er B

etriebsinhaber sow
ie jederm

ann, der 
an diesem

 O
rt anw

esend ist, hat die K
ontrollen und 

Probenziehungen 
zu 

dulden, 
die 

erforderliche 
U

nterstützung zu leisten, alle zur K
ontrolle und 

Probenziehung erforderlichen A
uskünfte zu erteilen 
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und 
alle 

für 
die 

U
ntersuchungs- 

und 
Ü

berw
a-

chungsm
aßnahm

en 
notw

endigen 
H

ilfsm
ittel 

und 
Inform

ationen zur V
erfügung zu stellen. 

 
Finanzielle B

eiträge aus A
nlaß von 

N
uklearereignissen 

 

§ 38a. (1) B
is zur H

öhe der gem
äß § 4 Z 3 des 

K
atastrophenfondsgesetzes 1986 verfügbaren M

ittel 
w

ird zum
 A

usgleich von H
ärten nach N

uklear-
ereignissen vom

 B
und ein finanzieller B

eitrag unter 
folgenden V

oraussetzungen gew
ährt: 

 
1. D

ie 
Schäden 

oder 
V

erm
ögensnachteile 

m
üssen 

durch 
behördliche 

A
nordnungen 

gem
äß § 38 nach dem

 30. A
pril 1986 bei 

physischen oder juristischen Personen m
it 

A
usnahm

e der G
ebietskörperschaften, ab 

dem
 

Zeitpunkt 
des 

Inkrafttretens 
dieses 

B
undesgesetzes, jedoch ausschließlich auf 

G
rund 

von 
A

nordnungen 
gem

äß 
§ 38, 

entstanden 
sein, 

die 
in 

unm
ittelbarem

 
Zusam

m
enhang m

it W
eisungen des B

un-
desm

inisters für G
esundheit und U

m
w

elt-
schutz stehen. 

 
2. Zu den Schäden oder V

erm
ögensnachteilen 

gem
äß Z 1 zählen: 

 
a) Schäden, die durch die V

ernichtung oder 
B

eschlagnahm
e von Erzeugnissen ent-

standen sind. 
 

b) Schäden, die dadurch entstanden sind, 
daß Erzeugnisse auf G

rund behördlicher 
A

nordnungen zur G
esundheitsvorsorge 

nicht 
in 

V
erkehr 

gebracht 
w

erden 
durften oder aus dem

 V
erkehr gezogen 

w
erden m

ußten. 

§ 38b. unverändert (neue Bezeichnung) 
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c) V

erm
ögensnachteile, 

die 
dadurch 

ent-
standen sind, daß M

aßnahm
en gesetzt 

w
erden m

ußten, um
 die V

ersorgung der 
B

evölkerung 
m

it 
lebensnotw

endigen 
N

ahrungsm
itteln aufrecht zu halten oder 

die durch entsprechende Entsorgungs-
m

aßnahm
en eingetreten sind. 

 
d) V

erm
ögensnachteile, die m

it der V
ersor-

gung der B
evölkerung m

it lebensnot-
w

endigen N
ahrungsm

itteln im
 Zusam

-
m

enhang 
stehen 

und 
im

 
Zuge 

der 
W

eiterverarbeitung von nicht verkehrs-
fähig gew

ordenen Produkten entstanden 
sind. 

Schäden 
oder 

V
erm

ögensnachteile, 
die 

über die in lit. a bis d angeführten hin-
ausgehen, oder Folgekosten w

erden nicht 
abgegolten. 

 
3. B

ei der B
eitragsleistung des B

undes ist von 
dem

 
objektiv 

zu 
erm

ittelnden 
gem

einen 
W

ert einer Sache (V
erkehrsw

ert) oder dem
 

tatsächlich eingetretenen V
erm

ögensnach-
teil 

auszugehen. 
Eine 

darüber 
hinaus-

gehende B
eitragsleistung des B

undes oder 
die 

B
erücksichtigung 

finanzieller 
Folge-

schäden 
ist 

ausgeschlossen. 
V

on 
dieser 

B
em

essungsgrundlage 
ausgehend 

ist 
der 

B
eitrag 

des 
B

undes 
m

it 
75 vH

 
zu 

pauschalieren. 
Entschädigungen, 

die 
der 

A
ntragsteller 

von 
w

elcher 
Stelle 

im
m

er 
erhalten 

hat 
oder 

noch 
erhält, 

sind 
auf   

die 
pauschalierte 

B
undesleistung 

anzu-
rechnen. 

(2) B
ei B

edarf können auf die nach diesem
 

B
undesgesetz zu erw

artenden B
eiträge

des B
undes 
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  V
orschüsse 

geleistet 
w

erden. 
D

em
 

B
und 

ist 
es 

vorbehalten, die w
idm

ungsgem
äße V

erw
endung der 

M
ittel 

zu 
überprüfen 

und 
diese 

bei 
w

idm
ungs-

w
idriger V

erw
endung zurückzufordern. 

(3) D
ie A

bw
icklung der B

eitragsleistung des 
B

undes hat im
 R

ahm
en der m

ittelbaren B
undes-

verw
altung zu erfolgen. D

abei ist insbesondere auf 
die 

V
organgsw

eise 
bei 

der 
A

bw
icklung 

von 
Schadenfällen nach N

aturkatastrophen im
 Sinne des 

K
atastrophenfondsgesetzes 

1986 
B

edacht 
zu 

nehm
en. Ü

ber das A
usm

aß der B
eitragsleistung des 

B
undes 

entscheidet 
im

 
Einzelfall 

der 
Landes-

hauptm
ann endgültig. Ein ordentliches R

echtsm
ittel 

ist nicht zulässig. D
er B

undesm
inister für Finanzen 

hat nach A
nhörung der Länder durch V

erordnung 
nähere 

B
estim

m
ungen 

zu 
erlassen, 

die 
ua. 

die   
A

rt und W
eise der Erhebung des Schadens oder   

des 
V

erm
ögensnachteiles, 

die 
A

bw
icklung 

der 
B

eitragsleistung sow
ie das A

usm
aß des finanziellen 

B
eitrages 

für 
die 

jew
eiligen 

B
eitragsem

pfänger 
regeln. 

V
. Teil 

V
. Teil 

V
. TEIL 

Strafbestim
m

ungen 
Strafbestim

m
ungen, B

eschlagnahm
e, 

V
erfall 

Strafbestim
m

ungen, B
eschlagnahm

e, 
V

erfall 

§ 39. (1) Personen, die eine A
nlage gem

äß § 5 
errichten oder eine A

nlage gem
äß §§ 6 oder 7 

betreiben 
oder 

sonst 
m

it 
radioaktiven 

Stoffen 
um

gehen 
oder 

Strahleneinrichtungen 
betreiben, 

ohne hiezu eine nach den B
estim

m
ungen dieses 

B
undesgesetzes 

vorgeschriebene 
B

ew
illigung 

zu 
besitzen, m

achen sich einer V
erw

altungsübertretung 
schuldig und sind m

it G
eldstrafen bis zu 30 000 S 

oder m
it A

rrest bis zu sechs W
ochen zu bestrafen. 

(2) Inhaber einer B
ew

illigung gem
äß §§ 5, 6, 7 

oder10
die

§ 39. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der G

erichte fallenden 
strafbaren 

H
andlung 

bildet 
oder 

nach 
anderen 

V
erw

altungsstrafbestim
m

ungen 
m

it 
strengerer 

Strafe 
bedroht 

ist, 
begeht 

eine 
V

erw
altungs-

übertretung und ist m
it einer G

eldstrafe bis zu 
345 000 S zu bestrafen, w

er 
 

1. entgegen dem
 V

erbot des § 5 A
bs. 1 eine 

A
nlage 

für 
den 

U
m

gang 
m

it 
Strahlen-

quellen errichtet, 

§ 39. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der G

erichte fallenden 
strafbaren H

andlung bildet oder nach anderen V
er-

w
altungsstrafbestim

m
ungen 

m
it 

strengerer 
Strafe 

bedroht 
ist, 

begeht 
eine 

V
erw

altungsübertretung 
und ist m

it einer G
eldstrafe bis zu 25 000 Euro zu 

bestrafen, w
er 

 
1. entgegen den B

estim
m

ungen des § 5 A
bs. 1 

eine A
nlage für den U

m
gang m

it Strahlen-
quellen ohne V

orliegen einer Errichtungs-
bew

illigung errichtet, 
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  oder 10, die 
 

a) den 
B

estim
m

ungen 
der 

§§ 4 
A

bs. 2, 
9 

A
bs. 2, 15 A

bs. 1, 16 A
bs. 1, 17 A

bs. 2, 23, 
24, 27, 28, 29, 30, 31 A

bs. 1, 2 und 3, 33 
A

bs. 1 erster Satz, 34 oder, sofern A
bs. 3 

nichts anderes bestim
m

t, 
 

b) den 
auf 

G
rund 

dieses 
B

undesgesetzes 
erlassenen V

erordnungen oder 
 

c) den V
erfügungen, die auf G

rund dieses 
B

undesgesetzes oder der darauf beruhen-
den V

erordnungen erlassen w
orden sind, 

zuw
iderhandeln, m

achen sich einer 
V

erw
altungsübertretung schuldig und sind 

m
it G

eldstrafe bis zu 20 000 S oder m
it 

A
rrest bis zu vier W

ochen zu bestrafen. 
(3) Personen, die den B

estim
m

ungen der §§ 19 
A

bs. 6 oder 22, den auf G
rund der §§ 19 bis 22 

dieses 
B

undesgesetzes 
erlassenen 

V
erordnungen 

oder den V
erfügungen, die auf G

rund der vor-
genannten B

estim
m

ungen oder der darauf beruhen-
den V

erordnungen erlassen w
orden sind, zuw

ider-
handeln, m

achen sich einer V
erw

altungsübertretung 
schuldig und sind m

it G
eldstrafe bis zu 10 000 S 

oder m
it A

rrest bis zu zw
ei W

ochen zu bestrafen. 
(4) 

Zuw
iderhandlungen 

von 
D

ienstnehm
ern 

gegen V
erhaltensm

aßregeln, die zu ihrem
 Schutze 

erlassen w
orden sind, sind m

it G
eldstrafen bis zu 

1000 S oder m
it A

rrest bis zu drei Tagen zu 
bestrafen. 

(5) Personen, die den B
estim

m
ungen der §§ 25 

oder 
26 

zuw
iderhandeln, 

m
achen 

sich 
einer 

V
erw

altungsübertretung 
schuldig 

und 
sind 

m
it 

G
eldstrafe bis zu 1 000 S oder m

it A
rrest bis zu drei 

Tagen zu bestrafen. 

 
2. entgegen den B

estim
m

ungen des § 6 A
bs. 1 

eine A
nlage für den U

m
gang m

it Strah-
lenquellen ohne V

orliegen einer B
etriebs-

bew
illigung betreibt, 

 
3. entgegen den B

estim
m

ungen des § 7 A
bs. 1 

eine A
nlage für den U

m
gang m

it Strah-
lenquellen ohne V

orliegen einer B
etriebs-

bew
illigung betreibt, 

 
4. entgegen 

den 
B

estim
m

ungen 
des 

§ 10 
A

bs. 1 m
it Strahlenquellen ohne V

orliegen 
einer B

ew
illigung um

geht, 
 

5. entgegen 
den 

B
estim

m
ungen 

des 
§ 17 

A
bs. 2 den U

m
gang m

it Strahlenquellen 
nicht einstellt oder entgegen den B

estim
-

m
ungen des § 17 A

bs. 3 w
ieder aufnim

m
t, 

 
6. einer von der B

ehörde gem
äß § 18 A

bs. 1 
getroffenen 

V
erfügung 

zur 
G

efahrenab-
w

ehr zuw
iderhandelt. 

D
er V

ersuch ist strafbar. W
er den 

Tatbestand der Z 4 dadurch verw
irklicht, 

daß er radioaktiv kontam
inierte oder durch 

A
ktivierung radioaktive W

aren in V
erkehr 

bringt, ist m
it einer G

eldstrafe von 
m

indestens 103 000 S zu bestrafen. 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 

die Zuständigkeit der G
erichte fallenden strafbaren 

H
andlung bildet oder nach anderen V

erw
altungs-

strafbestim
m

ungen m
it strengerer Strafe bedroht ist, 

begeht eine V
erw

altungsübertretung und ist m
it 

einer G
eldstrafe bis zu 207 000 S zu bestrafen, w

er 
 

1. entgegen den B
estim

m
ungen des § 4 A

bs. 3 
ionisierende Strahlen anw

endet, 
 

2. entgegen den B
estim

m
ungen des § 4 A

bs. 4 
W

aren herstellt oder in V
erkehr bringt, 

 
2. entgegen den B

estim
m

ungen des § 6 A
bs. 1 

eine A
nlage für den U

m
gang m

it Strahlen-
quellen ohne V

orliegen einer B
etriebsbe-

w
illigung betreibt, 

 
3. entgegen den B

estim
m

ungen des § 7 A
bs. 1 

eine A
nlage für den U

m
gang m

it Strahlen-
quellen ohne V

orliegen einer B
etriebsbe-

w
illigung betreibt, 

 
4. entgegen 

den 
B

estim
m

ungen 
des 

§ 10 
A

bs. 1 m
it Strahlenquellen ohne V

orliegen 
einer B

ew
illigung um

geht, 
 

5. entgegen 
den 

B
estim

m
ungen 

des 
§ 17 

A
bs. 4 den U

m
gang m

it Strahlenquellen 
nicht einstellt oder entgegen den B

estim
-

m
ungen des § 17 A

bs. 5 w
ieder aufnim

m
t, 

 
6. einer von der B

ehörde gem
äß § 18 A

bs. 1 
getroffenen 

V
erfügung 

zur 
G

efahrenab-
w

ehr zuw
iderhandelt, 

 
7. entgegen 

den 
B

estim
m

ungen 
des 

§ 36b 
A

bs. 1 radioaktive A
bfälle nicht einer si-

cheren Entsorgung zuführt. 
D

er V
ersuch ist strafbar. W

er den Tatbe-
stand der Z 4 dadurch verw

irklicht, dass er 
radioaktiv kontam

inierte oder durch A
kti-

vierung radioaktive W
aren in V

erkehr 
bringt, ist m

it einer G
eldstrafe von m

indes-
tens 7 500 Euro zu bestrafen. 

(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der G

erichte fallenden strafbaren 
H

andlung bildet oder nach anderen V
erw

altungs-
strafbestim

m
ungen m

it strengerer Strafe bedroht ist, 
begeht eine V

erw
altungsübertretung und ist m

it 
einer G

eldstrafe bis zu 15 000 Euro zu bestrafen, 
w

er 
1.entgegen den B

estim
m

ungen des §
4 A

bs. 3 
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(6) Personen, die angeordneten Schutz- und 
Sicherungsm

aßnahm
en (§ 38) ungeachtet voraus-

gegangener A
bm

ahnung zuw
iderhandeln, m

achen 
sich 

einer 
V

erw
altungsübertretung 

schuldig 
und 

sind m
it G

eldstrafe bis zu 20 000 S oder m
it A

rrest 
bis zu vier W

ochen zu bestrafen. 
(7) In allen Fällen können diese Strafen neben-

einander verhängt w
erden. 

 
3. eine gem

äß §§ 5 A
bs. 3, 6 A

bs. 3, 7 A
bs. 3, 

8 oder 10 A
bs. 4 erteilte B

edingung nicht 
erfüllt oder einer gem

äß §§ 5 A
bs. 3, 6 

A
bs. 3, 

7 
A

bs. 3, 
8 

oder 
10 

A
bs. 4 

verfügten A
uflage zuw

iderhandelt, 
 

4. gem
äß § 5 A

bs. 7 vorgeschrieben Strahlen-
schutzm

aßnahm
en 

zuw
iderhandelt 

oder 
gem

äß 
§ 11 

vorgeschriebenen 
w

eiteren 
A

uflagen zuw
iderhandelt, 

 
5. eine gem

äß §§ 6 A
bs. 4, oder 7, A

bs. 4 
vorgeschriebene 

Einschränkung 
der 

B
e-

w
illigung nicht befolgt, 

 
6. entgegen den B

estim
m

ungen des § 9 A
bs. 2 

oder 
des 

§ 10 
A

bs. 8 
es 

unterläßt, 
den 

W
echsel des Inhabers bekanntzugeben oder 

die vorgesehenen U
nterlagen vorzulegen, 

 
7. einen B

escheid, m
it dem

 gem
äß § 9 A

bs. 2 
die Fortführung der Errichtung oder der 
Fortbetrieb 

der 
A

nlage 
untersagt 

w
ird, 

nicht befolgt, 
 

8. einen 
B

escheid, 
m

it 
dem

 
gem

äß 
§ 14 

A
bs. 1 der Fortbetrieb untersagt w

ird, nicht 
befolgt, 

 
9. einen 

B
escheid, 

m
it 

dem
 

gem
äß 

§ 14 
A

bs. 2 
das 

Inverkehrbringen 
der 

B
auart 

untersagt w
ird, nicht befolgt, 

 
10. nicht 

dafür 
sorgt, 

daß 
die 

gem
äß 

§ 15 
A

bs. 1 
erforderliche 

A
nw

esenheitspflicht 
erfüllt w

ird, 
 

11. es unterläßt, der Pflicht zur B
ekanntgabe 

gem
äß § 16 A

bs. 1 zu entsprechen, 
 

12. einen 
gem

äß 
§ 16 

A
bs. 2 

erlassenen 
U

ntersagungsbescheid nicht befolgt, 
 

13. eine gem
äß § 20 A

bs. 4 erteilte B
edingung 

oder A
uflage als H

ersteller nicht erfüllt, 

ionisierende Strahlen anw
endet,

 
2. entgegen den B

estim
m

ungen des § 4 A
bs. 4 

W
aren herstellt oder in V

erkehr bringt, 
 

3. eine gem
äß §§ 5 A

bs. 3, 6 A
bs. 3, 7 A

bs. 3, 
8 oder 10 A

bs. 4 erteilte B
edingung nicht 

erfüllt oder einer gem
äß §§ 5 A

bs. 3, 6 
A

bs. 3, 7 A
bs. 3, 8 oder 10 A

bs. 4 verfüg-
ten A

uflage zuw
iderhandelt, 

 
4. gem

äß § 5 A
bs. 7 vorgeschriebenen Strah-

lenschutzm
aßnahm

en zuw
iderhandelt oder 

gem
äß 

§ 11 
vorgeschriebenen 

w
eiteren 

A
uflagen zuw

iderhandelt, 
 

5. eine gem
äß § 6 A

bs. 4 oder § 7 A
bs. 4 

vorgeschriebene Einschränkung der B
ew

il-
ligung nicht befolgt, 

 
6. entgegen den B

estim
m

ungen des § 9 A
bs. 2 

oder des § 10 A
bs. 8 es unterlässt, den 

W
echsel des Inhabers bekannt zu geben 

oder die vorgesehenen U
nterlagen vorzule-

gen, 
 

7. einen B
escheid, m

it dem
 gem

äß § 9 A
bs. 2 

die Fortführung der Errichtung oder der 
Fortbetrieb 

der 
A

nlage 
untersagt 

w
ird, 

nicht befolgt, 
 

8. der V
erpflichtung des § 13a A

bs. 1 zuw
i-

derhandelt, 
 

9. einen 
B

escheid, 
m

it 
dem

 
gem

äß 
§ 14 

A
bs. 1 der Fortbetrieb untersagt w

ird, nicht 
befolgt, 

 
10. einen 

B
escheid, 

m
it 

dem
 

gem
äß 

§ 14 
A

bs. 2 das In-V
erkehr-B

ringen der B
auart 

untersagt w
ird, nicht befolgt, 

 
11. nicht dafür sorgt, dass die gem

äß § 15 
A

bs. 1 
erforderliche 

A
nw

esenheitspflicht 
erfülltw

ird,
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14. einen 

gem
äß 

§ 20 
A

bs. 6 
erlassenen 

U
ntersagungsbescheid nicht befolgt, 

 
15. die M

eldepflicht gem
äß § 20b nicht erfüllt, 

 
16. entgegen 

den 
B

estim
m

ungen 
des 

§ 24 
A

bs. 1 A
ufzeichnungen nicht führt, bereit-

hält oder vorlegt, 
 

17. entgegen den B
estim

m
ungen des § 24 A

b. 
2 radioaktive Stoffe abgibt, 

 
18. m

it Strahlenquellen entgegen den B
estim

-
m

ungen des § 27 A
bs. 1 um

geht, 
 

19. entgegen 
den 

B
estim

m
ungen 

des 
§ 27 

A
bs. 2 es unterläßt, radioaktive Stoffe oder 

deren B
ehältnisse zu kennzeichnen, 

 
20. nach 

M
aßgabe 

seiner 
V

erantw
ortlichkeit 

für das B
etriebsgeschehen entgegen den 

B
estim

m
ungen des § 28 nicht dafür sorgt, 

daß sich in K
ontrollbereichen Personen nur 

im
 

unum
gänglich 

notw
endigen 

A
usm

aß 
aufhalten, 

 
21. die in § 29 A

bs. 1 vorgeschriebene B
eleh-

rung unterläßt, 
 

22. den B
estim

m
ungen des § 29 A

bs. 2 zu-
w

iderhandelt, 
 

23. entgegen 
den 

B
estim

m
ungen 

des 
§ 30 

A
bs. 1, 3 oder 4 Personen tätig w

erden läßt, 
 

24. es entgegen den B
estim

m
ungen des § 31 

A
bs. 1, 2 oder 3 unterläßt, die ärztliche 

U
ntersuchung 

von 
beruflich 

strahlen-
exponierten Personen zu veranlassen, 

 
25. es entgegen den B

estim
m

ungen des § 33 
als 

D
ienstgeber 

unterläßt, 
die 

ärztliche 
U

ntersuchung von beruflich nicht strahlen-
exponierten Personen zu veranlassen oder 
gem

äß § 33 A
bs. 2 die notw

endigen V
eran-

lassungen zu treffen, 

erfüllt w
ird,

 
12. es unterlässt, der Pflicht zur B

ekanntgabe 
gem

äß § 16 A
bs. 1 zu entsprechen, 

 
13. einen gem

äß § 16 A
bs. 2 erlassenen U

nter-
sagungsbescheid nicht befolgt, 

 
14. eine gem

äß § 20 A
bs. 4 erteilte B

edingung 
oder A

uflage als H
ersteller nicht erfüllt, 

 
15. einen gem

äß § 20 A
bs. 6 erlassenen U

nter-
sagungsbescheid nicht befolgt, 

 
16. die M

eldepflicht gem
äß § 20b A

bs. 1 nicht 
erfüllt, 

 
17. einen gem

äß § 20b A
bs. 2 erlassenen W

i-
derrufungsbescheid nicht befolgt, 

 
18. entgegen 

den 
B

estim
m

ungen 
des 

§ 24 
A

bs. 1 A
ufzeichnungen nicht führt, bereit-

hält oder vorlegt, 
 

19. entgegen 
den 

B
estim

m
ungen 

des 
§ 24 

A
bs. 2 radioaktive Stoffe abgibt, 

 
20. es entgegen den B

estim
m

ungen des § 26 
A

bs. 1 oder 2 unterlässt, den V
erlust hoch-

aktiver 
radioaktiver 

Strahlenquellen 
zu 

m
elden, 

 
21. m

it Strahlenquellen entgegen den B
estim

-
m

ungen des § 27 A
bs. 1 um

geht, 
 

22. es entgegen den B
estim

m
ungen des § 27 

A
bs. 2 unterlässt, radioaktive Stoffe oder 

deren B
ehältnisse zu kennzeichnen, 

 
23. nach 

M
aßgabe 

seiner 
V

erantw
ortlichkeit 

für das B
etriebsgeschehen entgegen den 

B
estim

m
ungen des § 28 nicht dafür sorgt, 

dass sich in K
ontrollbereichen Personen 

nur im
 unum

gänglich notw
endigen M

aß 
aufhalten, 

 
24. die in § 29 A

bs. 1 vorgeschriebene B
eleh-
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26. den V

orschriften einer gem
äß § 36 A

bs. 1 
erlassenen V

erordnung zuw
iderhandelt, 

 
27. ungeachtet einer vorangegangenen A

bm
ah-

nung einer gem
äß § 38 A

bs. 1 getroffenen 
Schutz- 

und 
Sicherungsm

aßnahm
e 

zu-
w

iderhandelt, 
 

28. einer der gem
äß § 38b A

bs. 3 bestehenden 
V

erpflichtungen zuw
iderhandelt, 

 
29. einer von der Europäischen G

em
einschaft 

auf dem
 G

ebiet des Strahlenschutzes erlas-
senen, 

unm
ittelbar 

anw
endbaren 

R
echts-

vorschrift zuw
iderhandelt. 

(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der G

erichte fallenden strafbaren 
H

andlung bildet oder nach anderen V
erw

altungs-
strafbestim

m
ungen m

it strengerer Strafe bedroht ist, 
begeht eine V

erw
altungsübertretung und ist m

it 
einer G

eldstrafe bis zu 103 000 S zu bestrafen, w
er 

 
1. es entgegen den B

estim
m

ungen des § 22 
A

bs. 1 
unterläßt, 

den 
dort vorgesehenen 

B
auartschein beizugeben, 

 
2. den ihm

 als V
erw

ender gem
äß § 22 A

bs. 2 
obliegenden 

V
erpflichtungen 

zuw
ider-

handelt. 
(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 

die Zuständigkeit der G
erichte fallenden strafbaren 

H
andlung bildet oder nach anderen V

erw
altungs-

strafbestim
m

ungen m
it strengerer Strafe bedroht ist, 

begeht eine V
erw

altungsübertretung und ist m
it 

einer G
eldstrafe bis zu 10 300 S zu bestrafen, w

er 
 

1. die M
eldepflicht gem

äß § 25 A
bs. 1 nicht 

erfüllt, 
 

2. es entgegen den B
estim

m
ungen des § 25 

A
bs. 2 unterläßt, externe A

rbeitskräfte zu 
m

elden, 

rung unterlässt,
 

25. den B
estim

m
ungen des § 29 A

bs. 2 zu-
w

iderhandelt, 
 

26. entgegen 
den 

B
estim

m
ungen 

des 
§ 30 

A
bs. 1, 3 oder 4 Personen tätig w

erden 
lässt, 

 
27. es entgegen den B

estim
m

ungen des § 31 
A

bs. 1, 2 oder 3 unterlässt, die ärztliche 
U

ntersuchung von beruflich strahlenexpo-
nierten Personen zu veranlassen, 

 
28. es entgegen den B

estim
m

ungen des § 33 
als A

rbeitgeber unterlässt, die ärztliche U
n-

tersuchung von beruflich strahlenexponier-
ten 

Personen 
der 

K
ategorie B

 
oder 

von 
nicht beruflich strahlenexponierten Perso-
nen zu veranlassen oder gem

äß § 33 A
bs. 2 

die notw
endigen V

eranlassungen zu tref-
fen, 

 
29. den V

orschriften einer gem
äß § 36 A

bs. 1 
erlassenen V

erordnung zuw
iderhandelt, 

 
30. ungeachtet einer vorangegangenen A

bm
ah-

nung einer gem
äß § 38 A

bs. 1 getroffenen 
Schutz- und Sicherungsm

aßnahm
e zuw

i-
derhandelt, 

 
31. einer von der Europäischen G

em
einschaft 

auf dem
 G

ebiet des Strahlenschutzes erlas-
senen, 

unm
ittelbar 

anw
endbaren 

R
echts-

vorschrift zuw
iderhandelt. 

(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der G

erichte fallenden strafbaren 
H

andlung bildet oder nach anderen V
erw

altungs-
strafbestim

m
ungen m

it strengerer Strafe bedroht ist, 
begeht eine V

erw
altungsübertretung und ist m

it 
einer G

eldstrafe bis zu 7 500 Euro zu bestrafen, w
er 

1.der V
erpflichtung des §

13a A
bs.4 zuw

i-
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3. es entgegen den B

estim
m

ungen des § 26 
A

bs. 1 oder 2 unterläßt, den V
erlust oder 

Fund von radioaktiven Stoffen zu m
elden, 

 
4. der 

V
erpflichtung 

des 
§ 35b 

A
bs. 2 

zuw
iderhandelt, 

 
5. w

er 
V

orschriften 
dieses 

B
undesgesetzes 

oder 
auf 

G
rund 

dieses 
B

undesgesetzes 
erlassenen 

V
orschriften 

zuw
iderhandelt, 

die zu seinem
 Schutz erlassen w

orden sind. 

(5) R
adioaktive Stoffe, m

it denen ohne V
or-

liegen einer hiefür gem
äß § 10 A

bs. 1 erforder-
lichen B

ew
illigung um

gegangen w
ird, sind von der 

B
ehörde zu beschlagnahm

en. W
aren, die gem

äß 
einer 

nach 
§ 38 

A
bs. 1 

getroffen 
Interventions-

m
aßnahm

e in V
erkehr gebracht w

erden, sind von 
der B

ehörde zu beschlagnahm
en. Ü

ber die erfolgte 
B

eschlagnahm
e ist binnen dreier Tage ein B

escheid 
zu erlassen. Im

 V
erw

altungsstrafverfahren ist der 
V

erfall 
der 

beschlagnahm
ten 

Sachen 
auszu-

sprechen. 
Liegt 

der 
objektive 

Tatbestand 
einer 

V
erw

altungsübertretung vor, so ist der V
erfall auch 

dann auszusprechen, w
enn keine bestim

m
te Person 

w
egen dieser V

erw
altungsübertretung verfolgt oder 

bestraft w
erden kann. D

ie B
eschlagnahm

e und der 
V

erfall haben zu erfolgen ohne R
ücksicht darauf, 

w
em

 diese Sachen gehören. 
(6) D

ie B
eschlagnahm

e und der V
erfall gem

äß 
A

bs. 5 
haben 

zu 
unterbleiben, 

w
enn 

keine 
G

efährdung des Lebens oder der G
esundheit von 

M
enschen einschließlich ihrer N

achkom
m

enschaft 
durch ionisierende Strahlen zu besorgen ist. 

(7) D
ie B

ehörde kann unter V
orschreibung 

geeigneter A
uflagen anordnen, daß derjenige, bei 

dem
 sie die beschlagnahm

te Sache angetroffen hat, 
die

beschlagnahm
te

Sache
ohne

G
eldanspruch

an

derhandelt,
 

2. es entgegen den B
estim

m
ungen des § 22 

A
bs. 1 unterlässt, den dort vorgesehenen 

B
auartschein beizugeben, 

 
3. den ihm

 als V
erw

ender gem
äß § 22 A

bs. 2 
obliegenden V

erpflichtungen zuw
iderhan-

delt, 
 

4. die M
eldepflicht gem

äß § 25 A
bs. 2 nicht 

erfüllt, 
 

5. der 
V

erpflichtung 
gem

äß 
§ 36f 

A
bs. 5 

zuw
iderhandelt, 

 
6. der 

V
erpflichtung 

gem
äß 

§ 36g 
A

bs. 2 
zuw

iderhandelt, 
 

7. der V
erpflichtung gem

äß § 36k A
bs. 1 oder 

den B
estim

m
ungen der gem

äß § 36k A
bs. 2 

erlassenen V
erordnung zuw

iderhandelt. 
(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 

die Zuständigkeit der G
erichte fallenden strafbaren 

H
andlung bildet oder nach anderen V

erw
altungs-

strafbestim
m

ungen m
it strengerer Strafe bedroht ist, 

begeht eine V
erw

altungsübertretung und ist m
it 

einer G
eldstrafe bis zu 750 Euro zu bestrafen, w

er 
 

1. die M
eldepflicht gem

äß § 25 A
bs. 1 nicht 

erfüllt, 
 

2. es entgegen den B
estim

m
ungen des § 25 

A
bs. 3 unterlässt, externe A

rbeitskräfte zu 
m

elden, 
 

3. es entgegen den B
estim

m
ungen des § 26 

A
bs. 1 oder 2 unterlässt, den V

erlust oder 
Fund von radioaktiven Stoffen zu m

elden, 
sofern es sich nicht um

 den V
erlust von 

hochaktiven 
radioaktiven 

Strahlenquellen 
handelt, 

 
4. entgegen 

den 
B

estim
m

ungen 
des 

§ 27 
A

bs.2 
K

ennzeichnungen 
für 

radioaktive 
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die beschlagnahm
te Sache ohne G

eldanspruch an 
die B

ehörde aufzubew
ahren hat. 

(8) D
ie B

ehörde kann anstatt des V
erfalls der 

Sache 
(A

bs. 5) 
unter 

V
orschreibung 

geeigneter 
A

uflagen anordnen, daß derjenige, bei dem
 sie die 

beschlagnahm
te 

Sache 
angetroffen 

hat, 
die 

beschlagnahm
te Sache ohne G

eldanspruch an die 
B

ehörde unschädlich zu entsorgen hat; sie kann 
dem

 
V

erpflichteten 
über 

dessen 
W

unsch 
auch 

gestatten, die beschlagnahm
te Sache an seinen im

 
A

usland gelegenen V
orlieferanten zurückzustellen. 

Stoffe oder deren B
ehältnisse m

issbräuch-
lich verw

endet, 
 

5. der V
erpflichtung des § 32 A

bs. 5 zuw
i-

derhandelt, 
 

6. der V
erpflichtung des § 35d zuw

iderhan-
delt, 

 
7. der V

erpflichtung des § 35f A
bs. 2 zuw

i-
derhandelt, 

 
8. der V

erpflichtung des § 36g A
bs. 4 zuw

i-
derhandelt, 

 
9. der V

erpflichtung des § 36i A
bs. 2 zuw

i-
derhandelt, 

 
10. w

er 
V

orschriften 
dieses 

B
undesgesetzes 

oder auf G
rund dieses B

undesgesetzes er-
lassenen V

orschriften zuw
iderhandelt, die 

zu seinem
 Schutz erlassen w

orden sind. 
 

 
(5) R

adioaktive Stoffe, m
it denen ohne V

orlie-
gen einer hiefür gem

äß § 10 A
bs. 1 erforderlichen 

B
ew

illigung um
gegangen w

ird, sind von der B
e-

hörde zu beschlagnahm
en. W

aren, die entgegen 
einer nach § 38 A

bs. 1 getroffenen Interventions-
m

aßnahm
e in V

erkehr gebracht w
erden, sind von 

der B
ehörde zu beschlagnahm

en. D
ie B

ehörde kann 
unter V

orschreibung geeigneter A
uflagen anordnen, 

dass derjenige, bei dem
 sie die beschlagnahm

te 
Sache angetroffen hat, die beschlagnahm

te Sache 
ohne G

eldanspruch an die B
ehörde aufzubew

ahren 
hat. Ü

ber die erfolgte B
eschlagnahm

e ist binnen 
dreier Tage ein B

escheid zu erlassen. Im
 V

erw
al-

tungsstrafverfahren ist der V
erfall der beschlag-

nahm
ten Sachen auszusprechen. Liegt der objektive 

Tatbestand einer V
erw

altungsübertretung vor, so ist 
der V

erfall auch dann auszusprechen, w
enn keine 

bestim
m

te Person w
egen dieser V

erw
altungsüber-

tretung verfolgt oder bestraft w
erden kann. 
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(6) D
ie B

eschlagnahm
e und der V

erfall gem
äß 

A
bs. 5 haben zu erfolgen ohne R

ücksicht darauf, 
w

em
 diese Sachen gehören. D

ie B
eschlagnahm

e 
und der V

erfall haben zu unterbleiben, w
enn keine 

G
efährdung des Lebens oder der G

esundheit von 
M

enschen einschließlich ihrer N
achkom

m
enschaft 

durch ionisierende Strahlen zu besorgen ist. 
 

 
(7) D

ie B
ehörde kann anstatt des V

erfalls der 
Sache 

(A
bs. 5) 

unter 
V

orschreibung 
geeigneter 

A
uflagen anordnen, dass derjenige, bei dem

 sie die 
beschlagnahm

te 
Sache 

angetroffen 
hat, 

die 
be-

schlagnahm
te 

Sache 
ohne 

G
eldanspruch 

an 
die 

B
ehörde unschädlich zu entsorgen hat; sie kann 

dem
 V

erpflichteten über dessen W
unsch auch ges-

tatten, die beschlagnahm
te Sache an seinen im

 A
us-

land gelegenen V
orlieferanten zurückzustellen. 

V
I. Teil 

V
I. Teil 

V
I. TEIL 

Ü
bergangs- und Schlußbestim

m
ungen 

Ü
bergangs- und Schlußbestim

m
ungen 

Ü
bergangs- und Schlussbestim

m
ungen 

 
 

Ü
bergangsbestim

m
ungen 

§ 40. (1) W
er zum

 Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses B

undesgesetzes Tätigkeiten ausübt, die nach 
diesem

 B
undesgesetz bew

illigungs- oder 
m

elde-
pflichtig sind, hat dies innerhalb von sechs M

onaten 
nach 

W
irksam

keitsbeginn 
dieses 

B
undesgesetzes 

der örtlich zuständigen B
ezirksverw

altungsbehörde 
anzuzeigen und, sofern die Tätigkeit einer B

ew
illi-

gung 
bedarf, 

gleichzeitig 
die 

Erteilung 
dieser 

B
ew

illigung zu beantragen. Sofern die B
ezirks-

verw
altungsbehörde 

gem
äß 

§ 41 
zur 

Erteilung 
dieser B

ew
illigung nicht zuständig ist, hat sie den 

A
ntrag unverzüglich an die zuständige B

ehörde 
w

eiterzuleiten. D
ie der bergbehördlichen A

ufsicht 
unterliegenden B

etriebe haben diese A
nzeige und 

§ 40. (1) D
ie zuständige B

ehörde hat rechts-
kräftige B

ew
illigungen gem

äß §§ 5, 6, 7 oder 10 
bezüglich allfälliger A

npassungserfordernisse an die 
B

estim
m

ungen 
dieses 

B
undesgesetzes 

zu 
über-

prüfen. Erforderlichenfalls sind gem
äß §§ 5 A

bs. 7 
oder 11 zusätzliche B

edingungen und A
uflagen 

unter 
Setzung 

einer 
angem

essenen 
Frist 

vorzu-
schreiben. B

is zur Entscheidung durch die B
ehörde 

darf die bisher bew
illigte Tätigkeit im

 gleichen 
U

m
fang fortgeführt w

erden. 

(2) A
nträge auf Fristverlängung für B

auarten 
gem

äß §§ 19 A
bs. 1 oder 20 A

bs. 1, die vor dem
 

1. Jänner 
1990 

zugelassen 
w

urden, 
sind 

bis 
31

D
ezem

ber
2001

A
nträge

auf
Fristverlängung

§ 40. (1) D
ie zuständige B

ehörde hat rechts-
kräftige B

ew
illigungen gem

äß §§ 5, 6, 7 oder 10 
bezüglich 

allfälliger 
A

npassungserfordernisse 
an 

die B
estim

m
ungen dieses B

undesgesetzes zu über-
prüfen. Erforderlichenfalls sind gem

äß § 5 A
bs. 7 

oder § 11 zusätzliche B
edingungen und A

uflagen 
unter 

Setzung 
einer 

angem
essenen 

Frist 
vorzu-

schreiben. B
is zur Entscheidung durch die B

ehörde 
darf die bisher bew

illigte Tätigkeit im
 gleichen 

U
m

fang fortgeführt w
erden. 

(2) M
essstellen, die gem

äß § 12b des M
aß- 

und 
Eichgesetzes, 

B
G

B
l. 

N
r. 152/1950, 

in 
der 

Fassung 
des 

B
undesgesetzes 

B
G

B
l. 

N
r. …

/2002 
zugelassen

sind
haben

die
Erfüllung

der
A

nforde
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  den A
ntrag um

 Erteilung der B
ew

illigung an die 
B

erghauptm
annschaft zu richten. 

(2) B
is zur Entscheidung über den nach A

bs. 1 
gestellten A

ntrag darf die bisher ausgeübte Tätigkeit 
im

 gleichen U
m

fang m
it der M

aßgabe fortgeführt 
w

erden, 
daß 

um
gehend 

alle 
jene 

V
orkehrungen 

getroffen w
erden, die erforderlich sind, um

 die 
Einhaltung der Strahlenschutzbestim

m
ungen dieses 

B
undesgesetzes oder der auf G

rund desselben erlas-
senen 

V
erordnungen 

spätestens 
innerhalb 

eines 
Jahres nach dem

 Inkrafttreten dieses B
undesgeset-

zes sicherzustellen. 

(3) B
ereits vor Entscheidung über den nach 

A
bs. 1 gestellten A

ntrag ist die B
ehörde berechtigt, 

die D
urchführung von M

aßnahm
en zur B

eseitigung 
von M

ißständen anzuordnen, die geeignet sind, das 
Leben oder die G

esundheit von M
enschen ein-

schließlich ihrer N
achkom

m
enschaft zu gefährden 

31. D
ezem

ber 2001, A
nträge auf Fristverlängung 

für B
auarten gem

äß §§ 19 oder 20, die vor dem
 

1. Jänner 
1999 

zugelassen 
w

urden, 
sind 

vom
 

Zulassungsinhaber 
bis 

31. D
ezem

ber 
2003 

zu 
stellen. 

(3) M
eßstellen, die gem

äß § 12b des M
aß- und 

Eichgesetzes, B
G

B
l. N

r. 152/1950, in der Fassung 
des B

undesgesetzes B
G

B
l. N

r. 657/1996 zugelassen 
sind, haben die Erfüllung der A

nforderungen des 
§ 34 A

bs. 2 dieses B
undesgesetzes (Strahlenschutz-

gesetz) bis spätestens 1. M
ärz 2000 nachzuw

eisen. 

zugelassen sind, haben die Erfüllung der A
nforde-

rungen 
des 

§ 34 
A

bs. 3 
dieses 

B
undesgesetzes 

(Strahlenschutzgesetz) bis spätestens 1. Jänner 2004 
nachzuw

eisen. 

 
 

Zuständigkeiten 

§ 41. (1) Zur V
ollziehung der Teile I bis III 

dieses B
undesgesetzes und der auf G

rund derselben 
erlassenen 

V
erordnungen 

sind 
in 

erster 
Instanz 

zuständig : 
 

1. das B
undesm

inisterium
 hinsichtlich 

 
a) der K

ernreaktoren, 
 

b) des U
m

ganges m
it radioaktiven Stoffen, 

sow
eit es sich um

 die H
erstellung von 

K
ernbrennstoffen oder die A

ufbereitung 
bestrahlter K

ernbrennstoffe handelt, 
 

c) der Teilchenbeschleuniger, 
 

d) der Zulassung von B
auarten (§§ 19 und 

20), 
 

e) der Erm
ächtigungen nach § 35 und 

§ 41. (1) Zur V
ollziehung der Teile I bis III 

dieses B
undesgesetzes, der auf G

rund derselben 
erlassenen V

erordnungen und des auf dem
 G

ebiete 
des Strahlenschutzrechtes unm

ittelbar anwendbaren 
Rechtes der Europäischen G

em
einschaft ist in erster 

Instanz zuständig : 
 

1. der Bundeskanzler hinsichtlich 
 

a) der Zulassung von B
auarten (§§ 19, 20 

und 20b), 
 

b) der Erm
ächtigungen nach § 35, 

 
c) der A

ngelegenheiten des Strahlenschutz-
passes (§ 35b) 

 
d) der A

ngelegenheiten des Strahlenschutz-
registers 

(§ 35a), 
des 

internationalen 
D

t
t

h
d

d
I

f
ti

§ 41. (1) Zur V
ollziehung der Teile I bis III 

dieses B
undesgesetzes, der auf G

rund derselben 
erlassenen V

erordnungen und des auf dem
 G

ebiete 
des Strahlenschutzrechtes unm

ittelbar anw
endbaren 

R
echtes der Europäischen G

em
einschaft ist in erster 

Instanz zuständig: 
 

1. D
er B

undesm
inister hinsichtlich 

 
a) der K

ernreaktoren, 
 

b) des U
m

ganges m
it radioaktiven Stoffen, 

sow
eit es sich um

 die H
erstellung von 

K
ernbrennstoffen oder die A

ufbereitung 
bestrahlter K

ernbrennstoffe handelt, 
 

c) der 
Teilchenbeschleuniger, 

sofern 
sie 

nicht im
 R

ahm
en gew

erblicher B
etriebs-

l
b

i
b

d
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f) der im

 § 13 A
bs. 3 genannten A

nlagen 
für 

den 
U

m
gang 

m
it 

radioaktiven 
Stoffen, 

A
nlagen 

für 
Strahleneinrich-

tungen und sonstige Strahlenquellen; 
 

2. unbeschadet der Z 1 
 

a) für B
etriebe, die dem

 M
ineralrohstoff-

gesetz, 
B

G
B

l. I 
N

r. 38/1999, 
unter-

liegen, 
die 

gem
äß 

dem
 

M
ineralstoff-

gesetz zuständigen B
ehörden, 

 
b) auf den G

ebieten des Eisenbahn-, Luft- 
und 

Schiffsverkehrs- 
sow

ie 
auf 

dem
 

G
ebiet des Post- und Telegrafenw

esen 
die 

nach 
den 

für 
diese 

G
ebiete 

m
aßgeblichen 

R
echtsvorschriften 

in 
erster Instanz zuständigen B

ehörden; 
 

3. in allen übrigen Fällen die B
ezirksverw

al-
tungsbehörden. 

(2) 
Sind 

für 
Teile 

einer 
A

nlage 
m

ehrere 
B

ehörden in erster Instanz zuständig, so ist für die 
gesam

te A
nlage die jew

eils oberste B
ehörde in 

erster Instanz zuständig. 

(3) Ü
ber B

erufungen gegen Entscheidungen 
gem

äß A
bs. 1 Z 2 entscheidet die nach den dort 

genannten 
V

erw
altungsvorschriften 

zuständige 
R

echtsm
ittelbehörde. Ü

ber B
erufungen gegen Ent-

scheidungen 
gem

äß 
A

bs. 1 
Z 3 

entscheidet 
der 

unabhängige V
erw

altungssenat. 

(4) Zuständiges B
undesm

inisterium
 im

 Sinne 
des A

bs. 1 Z 1 ist 
 

a) das 
B

undesm
inisterium

 
für 

soziale 
V

erw
altung, sow

eit nicht lit. b, c, d, e, f 
oder g zur A

nw
endung gelangen, 

 
b) für 

die 
der 

bergbehördlichen 
A

ufsicht 
unterliegenden

B
etriebe

das
B

undes

D
atenaustausches und des Inform

ations-
austausches m

it ausländischen Stellen in 
Fällen großräum

iger K
ontam

ination, 
 

e) der R
egistrierung der Ein-, A

us- und 
D

urchfuhr sow
ie der V

erbringung radio-
aktiver Stoffe, 

 
f) der B

erichte an die EU
-K

om
m

ission, 
 

g) der A
ngelegenheiten der Strahlenschutz-

kom
m

ission und 
 

h) der 
A

nerkennung 
von 

A
usbildungs-

stellen für Strahlenschutzbeauftragte und 
M

edizinphysiker 
 

2. der B
undesm

inister für W
issenschaft und 

Verkehr hinsichtlich der U
niversitäten, der 

Forschungsinstitute 
der 

Ö
sterreichischen 

A
kadem

ie 
der 

W
issenschaften 

und 
der 

gleichw
ertigen w

issenschaftlichen A
nstal-

ten; 
 

3. der B
undesm

inister für Landesverteidigung 
hinsichtlich des U

m
ganges m

it den in §§ 13 
A

bs. 3 
und 

25 
A

bs. 3 
Z 2 

genannten 
Strahlenquellen; 

(2) der Landeshauptm
ann hinsichtlich 

 
1. der Teilchenbeschleuniger und H

ochdosis-
gam

m
abestrahlungseinrichtungen 

 
2. sonstiger A

nlagen gem
äß §§ 5 und 6, 

 
3. der 

R
öntgeneinrichtungen, 

für 
die 

auch 
eine elektrizitätsbehördliche G

enehm
igung 

erforderlich ist; 
 

4. der unter das B
undesschulaufsichtsgesetz, 

B
G

B
l. N

r. 240/1962, zuletzt geändert durch 
das 

B
undesgesetz 

B
G

B
l. 

N
r. 321/1975, 

fallenden Schulen; 
(3) für die der G

ew
erbeordnung unterliegenden 

B
etriebe

die
in

erster
Instanz

berufenen
B

ehörden

anlagen betrieben w
erden, 

 
d) der Zulassung von B

auarten (§§ 19, 20 
und 20b), 

 
e) der Erm

ächtigungen nach § 35, 
 

f) der A
ngelegenheiten des Strahlenschutz-

passes (§ 35f), 
 

g) der A
ngelegenheiten der Zentralen R

e-
gister, 

 
h) des 

internationalen 
D

atenaustausches 
und 

des 
Inform

ationsaustausches 
m

it 
ausländischen Stellen in 

Fällen 
groß-

räum
iger K

ontam
ination, 

 
i) der R

egistrierung der Ein-, A
us- und 

D
urchfuhr sow

ie der V
erbringung radio-

aktiver Stoffe, 
 

j) der B
erichte an die EU

-K
om

m
ission, 

 
k) der A

ngelegenheiten der Strahlenschutz-
kom

m
ission, 

 
l) der A

nerkennung von A
usbildungsstel-

len 
für 

Strahlenschutzbeauftragte 
und 

M
edizinphysiker und 

 
m

) der 
besonderen 

R
egelungen 

für 
den 

U
m

gang m
it Strahlenquellen im

 m
ili-

tärischen B
ereich (§ 26a). 

 
2. unbeschadet der Z 1 

 
a) für B

etriebe, die dem
 M

ineralrohstoffge-
setz, B

G
B

l. I N
r. 38/1999, unterliegen, 

die 
gem

äß 
dem

 
M

ineralrohstoffgesetz 
zuständigen B

ehörden, 
 

b) auf den G
ebieten des Eisenbahn-, Luft- 

und Schiffsverkehrs die nach den für 
diese G

ebiete m
aßgeblichen R

echtsvor-
schriften in erster Instanz zuständigen 
B

ehörden, 
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unterliegenden 
B

etriebe 
das 

B
undes-

m
inisterium

 
für 

H
andel, 

G
ew

erbe 
und 

Industrie als O
berste B

ergbehörde, 
 

c) für die der G
ew

erbeordnung unterliegenden 
B

etriebe m
it A

usnahm
e der Zulassung von 

B
auarten 

(§§ 19 
und 

20) 
das 

B
undes-

m
inisterium

 
für 

H
andel, 

G
ew

erbe 
und 

Industrie, 
 

d) auf den G
ebieten des Eisenbahn-, Luft- und 

Schiffsverkehrs sow
ie auf dem

 G
ebiet des 

Post- 
und 

Telegraphenw
esens, 

m
it 

A
us-

nahm
e der Zulassung von B

auarten (§§ 19 
und 20) das B

undesm
inisterium

 für V
er-

kehr und verstaatlichte U
nternehm

ungen, 
 

e) für 
die 

w
issenschaftlichen 

H
ochschulen, 

die 
Forschungsinstitute 

der 
Ö

sterreichi-
schen A

kadem
ie der W

issenschaften und 
die 

gleichw
ertigen 

w
issenschaftlichen 

A
nstalten sow

ie für die unter das B
undes- 

Schulaufsichtsgesetz fallenden Schulen m
it 

A
usnahm

e 
der 

Zulassung 
von 

B
auarten 

(§§ 19 und 20) das B
undesm

inisterium
 für 

U
nterricht 

im
 

Einvernehm
en 

m
it 

dem
 

B
undesm

inisterium
 für soziale V

erw
altung, 

 
f) das 

B
undesm

inisterium
 

für 
soziale 

V
er-

w
altung 

hinsichtlich 
der 

Erteilung 
der 

Erm
ächtigung nach § 35 m

it A
usnahm

e der 
der bergbehördlichen A

ufsicht unterliegen-
den B

etriebe, 
 

g ) das B
undesm

inisterium
 für Landesvertei-

digung 
hinsichtlich 

der 
im

 
§ 13 

A
bs. 3 

genannten A
nlagen für den U

m
gang m

it 
radioaktiven Stoffen, A

nlagen für Strah-
leneinrichtungen 

und 
sonstige 

Strahlen-
quellen. 

B
etriebe die in erster Instanz berufenen B

ehörden 
m

it 
A

usnahm
e 

von 
Teilchenbeschleunigern 

und 
H

ochdosisgam
m

abestrahlungseinrichtungen; 
(4) 

für 
die 

der 
bergbehördlichen 

A
ufsicht 

unterliegenden B
etriebe die B

erghauptm
annschaft; 

(5) auf den G
ebieten des Eisenbahn- , Luft- 

und Schiffsverkehrs sow
ie auf dem

 G
ebiet des Post- 

und Telekom
m

unikationsrechtes die nach der für 
diese G

ebiete m
aßgeblichen R

echtsvorschriften zu-
ständigen B

ehörden; 
(6) 

in 
allen 

übrigen 
Fällen 

die 
B

ezirks-
verw

altungsbehörden. 
(7) Sind für Teile einer A

nlage auf G
rund der 

A
bs. 2 bis 5 m

ehrere B
ehörden in erster Instanz 

zuständig, so ist für die gesam
te A

nlage die jew
eils 

oberste B
ehörde in erster Instanz zuständig. 

(8) 
Zur 

V
ollziehung 

des 
V

. Teiles 
dieses 

B
undesgesetzes ist in erster Instanz die B

ezirks-
verw

altungsbehörde zuständig, sofern es sich aber 
um

 der bergbehördlichen A
ufsicht unterliegende 

B
etriebe handelt, die B

erghauptm
annschaft. 

(9) 
D

ie 
A

ufgaben 
und 

B
efugnisse 

der 
zur 

W
ahrnehm

ung des Arbeitnehm
erschutzes berufenen 

B
ehörden w

erden durch dieses B
undesgesetz nicht 

berührt. 
(10) 

D
ie 

A
ufgaben 

und 
B

efugnisse 
der 

B
ehörden nach den B

estim
m

ungen des W
asser-

rechtes, 
Forstrechtes 

und 
des 

Pflanzenschutzes 
sow

ie auf dem
 G

ebiete der Elektrizitätsw
irtschaft 

w
erden durch dieses B

undesgesetz nicht berührt. 
(11) D

ie B
estim

m
ungen dieses B

undesgesetzes 
m

it A
usnahm

e des § 25 finden keine A
nw

endung 
auf 

die 
B

eförderung 
von 

radioaktiven 
Stoffen, 

sow
eit diese durch die hiefür m

aßgeblichen R
echts-

h
if

b
d

ß
i

b
h

hiff

 
3. in allen übrigen Fällen die B

ezirksverw
al-

tungsbehörden. 

(2) Sind für Teile einer A
nlage m

ehrere B
e-

hörden in erster Instanz zuständig, so ist für die 
gesam

te A
nlage die jew

eils oberste B
ehörde in 

erster Instanz zuständig. 

(3) Ü
ber B

erufungen gegen Entscheidungen 
gem

äß A
bs. 1 Z 2 entscheidet die nach den dort 

genannten 
V

erw
altungsvorschriften 

zuständige 
R

echtsm
ittelbehörde. Ü

ber B
erufungen gegen Ent-

scheidungen 
gem

äß 
A

bs. 1 
Z 3 

entscheidet 
der 

U
nabhängige V

erw
altungssenat. 

(4) Zuständiger B
undesm

inister im
 Sinne des 

A
bs. 1 Z 1 ist 

 
1. der B

undesm
inister für Land- und Forst-

w
irtschaft, U

m
w

elt und W
asserw

irtschaft, 
sow

eit nicht die nachstehenden Z 2 bis 4 
zur A

nw
endung gelangen, 

 
2. der B

undesm
inister für B

ildung, W
issen-

schaft und K
ultur für die K

ernanlagen und 
Teilchenbeschleuniger im

 B
ereich der U

ni-
versitäten und der Forschungsinstitute der 
österreichischen 

A
kadem

ie 
der 

W
issen-

schaften im
 Einvernehm

en m
it dem

 B
un-

desm
inister für Land- und Forstw

irtschaft, 
U

m
w

elt und W
asserw

irtschaft, 
 

3. der B
undesm

inister für soziale Sicherheit 
und 

G
enerationen 

für 
die 

Teilchenbe-
schleuniger im

 m
edizinischen B

ereich, die 
B

auartzulassungen 
von 

G
eräten, die zur 

A
nw

endung in der M
edizin bestim

m
t sind, 

die Erm
ächtigungen gem

äß § 35 und die 
A

nerkennung von A
usbildungsstellen für 

M
edizinphysiker, 
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(5) Zur V
ollziehung des V

. Teiles dieses B
un-

desgesetzes ist in erster Instanz die B
ezirksverw

al-
tungsbehörde, sofern es sich aber um

 der behördli-
chen A

ufsicht unterliegende B
etriebe handelt, die 

B
erghauptm

annschaft zuständig. 
(6) 

D
ie 

A
ufgaben 

und 
B

efugnisse 
der 

zur 
W

ahrnehm
ung des D

ienstnehm
erschutzes berufe-

nen B
ehörden w

erden durch dieses B
undesgesetz 

nicht berührt. V
or einer Entscheidung oder V

erfü-
gung auf G

rund dieses B
undesgesetzes oder der auf 

G
rund 

desselben 
erlassenen 

V
erordnungen, 

die 
A

ngelegenheiten des D
ienstnehm

erschutzes berüh-
ren, ist diesen B

ehörden G
elegenheit zur Stellung-

nahm
e und A

ntragstellung zu geben. Sow
eit solche 

B
ehörden nicht bestehen, ist das nach den B

estim
-

m
ungen des A

rbeitsinspektionsgesetzes örtlich in 
B

etracht kom
m

ende A
rbeitsinspektorat zur W

ahr-
nehm

ung des D
ienstnehm

erschutzes berufen. 
(7) D

ie A
ufgaben und B

efugnisse der B
ehör-

den nach den B
estim

m
ungen des W

asserrechtes, 
V

eterinärrechtes, Forstrechtes und des Pflanzen-
schutzes sow

ie auf dem
 G

ebiete der Elektrizitäts-
w

irtschaft w
erden durch diese B

undesgesetz nicht 
berührt. 

(8) D
ie B

estim
m

ungen dieses B
undesgesetzes 

finden keine A
nw

endung auf den U
m

gang m
it ra-

dioaktiven Stoffen, sow
eit dieser durch die hiefür 

m
aßgeblichen 

R
echtsvorschriften 

über 
den 

Stra-
ßen-, Eisenbahn-, Post-, Schiffs- oder Luftfracht-
verkehr geregelt ist. 

vorschriften über den Straßen-, Eisenbahn-, Schiffs- 
oder Luftfrachtverkehr geregelt ist. 

 
4. der B

undesm
inister für Landesverteidigung 

im
 Einvernehm

en m
it dem

 B
undesm

inister 
für Land- und Forstw

irtschaft, U
m

w
elt und 

W
asserw

irtschaft 
hinsichtlich 

der 
beson-

deren R
egelungen für den U

m
gang m

it 
Strahlenquellen im

 m
ilitärischen B

ereich 
(§ 26a). 

(5) Zur V
ollziehung des V

. Teiles dieses B
un-

desgesetzes ist in erster Instanz die B
ezirksverw

al-
tungsbehörde zuständig, sofern es sich aber um

 
B

etriebe handelt, die dem
 M

ineralrohstoffgesetz, 
B

G
B

l. I N
r. 38/1999, unterliegen, die gem

äß dem
 

M
ineralrohstoffgesetz zuständige B

ehörde. 
(6) 

D
ie 

A
ufgaben 

und 
B

efugnisse 
der 

zur 
W

ahrnehm
ung des A

rbeitnehm
erschutzes berufenen 

B
ehörden w

erden durch dieses B
undesgesetz nicht 

berührt. 
(7) D

ie A
ufgaben und B

efugnisse der B
ehör-

den nach den B
estim

m
ungen des W

asserrechtes, 
Forstrechtes und des Pflanzenschutzes sow

ie auf 
dem

 
G

ebiete 
der 

Elektrizitätsw
irtschaft 

w
erden 

durch dieses B
undesgesetz nicht berührt. 

 
 

In-K
raft-Treten 

§ 42. 
(1) 

D
ieses 

B
undesgesetz 

tritt 
am

 
1. Jänner 1971 in K

raft. 
§ 42. (1) D

ieses B
undesgesetz tritt am

 ........... 
in K

raft. 
§ 42. 

(1) 
D

ieses 
B

undesgesetz 
tritt 

am
 

1. Jänner 1971 in K
raft. 
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(2) § 41 A
bs. 1, 3, 4 und 5 in der Fassung des 

V
erw

altungsreform
gesetzes 2001, B

G
B

l. I N
r. 65/ 

2002, tritt m
it 1. Juli 2002, jedoch nicht vor dem

 
vierten der K

undm
achung des V

erw
altungsreform

-
gesetzes 2001 folgenden M

onatsersten, in K
raft; 

zugleich tritt § 41 A
bs. 2 außer K

raft. D
ie zum

 In-
K

raft-Tretens-Zeitpunkt anhängigen V
erfahren sind 

nach der vorher geltenden R
echtslage w

eiterzu-
führen. 

(2) unverändert 
(2) § 41 A

bs. 1, 3, 4 und 5 in der Fassung des 
V

erw
altungsreform

gesetzes 2001, B
G

B
l. I N

r. 65/ 
2002, tritt m

it 1. Juli 2002, jedoch nicht vor dem
 

vierten der K
undm

achung des V
erw

altungsreform
-

gesetzes 2001 folgenden M
onatsersten, in K

raft; 
zugleich tritt § 41 A

bs. 2 außer K
raft. D

ie zum
 In-

K
raft-Tretens-Zeitpunkt anhängigen V

erfahren sind 
nach der vorher geltenden R

echtslage w
eiterzu-

führen. 
(3) D

ie §§ 1 bis 8, 9 A
bs. 2, 10 bis 13, 13a, 14, 

15 A
bs. 1 und 3, 16 bis 20, 20b, 22 A

bs. 1, 23, 24, 
25, 26, 26a, 27, 29, 30 A

bs. 1,2 und 4, 31 A
bs. 1 bis 

3, 32, 33 A
bs. 1 und 3, 34, 35 A

bs. 1 und 3, 35a bis 
f, 36, 36a bis l, 37 bis 40, 41 A

bs. 1, 41 A
bs. 4 bis 

7, 42 A
bs. 3 und 43 in der Fassung des Strah-

lenschutz-EU
-A

npassungsgesetzes 
2002, 

B
G

B
l. I 

N
r. …

/2002, treten m
it 1. Jänner 2003 in K

raft. D
ie 

zum
 

In-K
raft-Tretens-Zeitpunkt 

anhängigen 
V

er-
fahren sind nach der vorher geltenden R

echtslage 
w

eiterzuführen. 

V
erordnungen 

 
V

erordnungen 

§ 42a. V
erordnungen auf G

rund dieses B
un-

desgesetzes in seiner jew
eiligen Fassung dürfen 

bereits von dem
 Tag an erlassen w

erden, der der 
K

undm
achung des durchzuführenden B

undesgeset-
zes folgt; sie dürfen jedoch nicht vor den durchzu-
führenden G

esetzesbestim
m

ungen in K
raft treten. 

 
§ 42a. V

erordnungen auf G
rund dieses B

un-
desgesetzes in seiner jew

eiligen Fassung dürfen 
bereits von dem

 Tag an erlassen w
erden, der der 

K
undm

achung des durchzuführenden B
undesgeset-

zes folgt; sie dürfen jedoch nicht vor den durchzu-
führenden G

esetzesbestim
m

ungen in K
raft treten. 

 
 

V
ollziehung 

§ 43. 
M

it 
der 

V
ollziehung 

dieses 
B

undes-
gesetzes sind betraut : 
 

1. sow
eit es sich um

 der bergbehördlichen 
A

ufsicht 
unterliegende 

B
etriebe 

handelt, 
der B

undesm
inister für H

andel, G
ew

erbe 
und Industrie als O

berste B
ergbehörde, 

§ 43. 
M

it 
der 

V
ollziehung 

dieses 
B

undes-
gesetzes sind betraut: 

(1) sow
eit es sich um

 der G
ew

erbeordnung 
oder der bergbehördlichen A

ufsicht unterliegende 
B

etriebe 
handelt, 

der 
Bundesm

inister 
für 

w
irt-

schaftliche
Angelegenheiten

hinsichtlich
des

§
34

§ 43. M
it der V

ollziehung dieses B
undesgeset-

zes sind betraut: 
(1) sow

eit es sich um
 der G

ew
erbeordnung, 

B
G

B
l. N

r. 194/1994, unterliegende B
etriebe han-

delt, der B
undesm

inister für W
irtschaft und A

rbeit 
im

Einvernehm
en

m
it

dem
B

undesm
inister

für
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2. in den A

ngelegenheiten des D
ienstnehm

er-
schutzes 

der 
B

undesm
inister 

für 
soziale 

V
erw

altung, 
sow

eit 
es 

sich 
um

 
der 

G
ew

erbeordnung 
unterliegende 

B
etriebe 

handelt, im
 Einvernehm

en m
it dem

 B
un-

desm
inister 

für 
H

andel, 
G

ew
erbe 

und 
Industrie, für die dem

 V
erkehrs-A

rbeits-
inspektionsgesetz, 

B
G

B
l. 

N
r. 99/1952, 

unterliegenden B
etriebe der B

undesm
inis-

ter für V
erkehr und verstaatlichte U

nter-
nehm

ungen 
im

 
Einvernehm

en 
m

it 
dem

 
B

undesm
inister für soziale V

erw
altung, 

 
3. sow

eit es sich um
 der G

ew
erbeordnung 

unterliegende B
etriebe handelt und nicht 

Z 2 
zur 

A
nw

endung 
gelangt, 

der 
B

undesm
inister für H

andel, G
ew

erbe und 
Industrie 

im
 

Einvernehm
en 

m
it 

dem
 

B
undesm

inister für soziale V
erw

altung, 
 

4. hinsichtlich der §§ 13 A
bs. 3 und 25 A

bs. 2 
lit. b 

sow
ie 

des 
letzten 

Satzes 
im

 
§ 37 

A
bs. 2 und des zw

eiten Satzes im
 § 37 

A
bs. 3 

der 
B

undesm
inister 

für 
Landes-

verteidigung, 
 

5. hinsichtlich 
des 

Eisenbahn-, 
Luft- 

und 
Schiffsverkehrs 

sow
ie 

des 
Post- 

und 
Telegraphenw

esens der B
undesm

inister für 
V

erkehr 
und 

verstaatlichte 
U

nterneh-
m

ungen im
 Einvernehm

en m
it dem

 B
un-

desm
inister für soziale V

erw
altung, 

 
6. hinsichtlich der w

issenschaftlichen H
och-

schulen, der Forschungsinstitute der öster-
reichischen A

kadem
ie der W

issenschaften 
und der gleichw

ertigen w
issenschaftlichen 

A
nstalten 

sow
ie 

der 
unter 

das 
B

undes- 
Schulaufsichtsgesetz fallenden Schulen der 
B

undesm
inister für U

nterricht, sow
eit es 

sich jedoch um
 die Erlassung von V

erord-

schaftliche Angelegenheiten, hinsichtlich des §
34 

im
 Einvernehm

en m
it dem

 Bundeskanzler, 
(2) hinsichtlich der §§ 13 A

bs. 3 und 25 A
bs. 3 

Z 2 sow
ie des letzten Satzes im

 § 37 A
bs. 2 und des 

zw
eiten Satzes im

 § 37 A
bs. 3 der B

undesm
inister 

für Landesverteidigung, 
(3) hinsichtlich des Eisenbahn-, Straßen-, Luft 

und 
Schiffsverkehrs, 

der 
dem

 
Verkehrsarbeits-

inspektionsgesetz 1994, BG
Bl. Nr. 650/1994, unter-

liegenden Betriebe sow
ie der U

niversitäten, der 
Forschungsinstitute der österreichischen A

kadem
ie 

der 
W

issenschaften 
und 

der 
gleichw

ertigen 
w

issenschaftlichen 
A

nstalten 
der 

B
undesm

inister 
für W

issenschaft und Verkehr im
 Einvernehm

en m
it 

dem
 Bundeskanzler, 
(4) hinsichtlich radiologischer N

otstandsitua-
tionen, 

sow
eit 

Schulen, 
die 

dem
 

B
undesschul-

aufsichtsgesetz, 
B

G
B

l. 
N

r. 321/1975 
unterliegen, 

betroffen sind, der B
undesm

inister für U
nterricht 

und kulturelle A
ngelegenheiten im

 Einvernehm
en 

m
it dem

 B
undeskanzler, 

(5) ansonsten der Bundeskanzler, hinsichtlich 
 

a) der §§ 23, 23a, 32 A
bs. 2 und 3 und 33 

A
bs. 3 im

 Einvernehm
en m

it dem
 B

undes-
m

inister für Finanzen und, sow
eit es sich 

um
 

der 
G

ew
erbeordnung 

unterliegende 
B

etriebe handelt, m
it dem

 Bundesm
inister 

für w
irtschaftliche Angelegenheiten. 

 
b) des § 37 A

bs. 2 zw
eiter Satz und des § 38 

A
bs. 5 zw

eiter Satz im
 Einvernehm

en m
it 

dem
 B

undesm
inister für Inneres, 

 
c) der 

A
ngelegenheiten 

des 
W

asserrechtes, 
des Forstw

esens oder der Landw
irtschaft, 

sow
eit 

diese 
berührt 

w
erden, 

im
 

Ein-
vernehm

en 
m

it 
dem

 
B

undesm
inister 

für 

im
 

Einvernehm
en 

m
it 

dem
 

B
undesm

inister 
für 

Land- und Forstw
irtschaft, U

m
w

elt und W
asser-

w
irtschaft, 

(2) hinsichtlich des § 35, des § 36, sow
eit die 

V
ollziehung dieser B

estim
m

ungen den Strahlen-
schutz im

 B
ereich der M

edizin und die m
edizini-

sche 
B

eurteilung 
der 

A
nw

endung 
ionisierender 

Strahlen betrifft, und hinsichtlich A
ngelegenheiten 

betreffend die Ü
berprüfung von Lebensm

itteln auf 
radioaktive K

ontam
ination der B

undesm
inister für 

soziale Sicherheit und G
enerationen, 

(3) hinsichtlich des § 26a der B
undesm

inister 
für Landesverteidigung im

 Einvernehm
en m

it dem
 

B
undesm

inister 
für 

Land- 
und 

Forstw
irtschaft, 

U
m

w
elt und W

asserw
irtschaft, sow

ie hinsichtlich 
des letzten Satzes im

 § 37 A
bs. 2 und des zw

eiten 
Satzes im

 § 37 A
bs. 3 der B

undesm
inister für Lan-

desverteidigung, 
(4) hinsichtlich des Eisenbahn-, Straßen-, Luft 

und 
Schiffsverkehrs, 

der 
dem

 
V

erkehrsarbeits-
inspektionsgesetz 1994, B

G
B

l. N
r. 650/1994, unter-

liegenden B
etriebe der B

undesm
inister für V

erkehr, 
Innovation und Technologie im

 Einvernehm
en m

it 
dem

 B
undesm

inister für Land- und Forstw
irtschaft, 

U
m

w
elt und W

asserw
irtschaft, 

(5) hinsichtlich 
 

1. § 41 A
bs. 1 Z 1 lit. a und c bezüglich der 

K
ernreaktoren und der Teilchenbeschleuni-

ger im
 B

ereich der U
niversitäten und der 

Forschungsinstitute 
der 

österreichischen 
A

kadem
ie der W

issenschaften und 
 

2. hinsichtlich radiologischer N
otstandsituati-

onen, sow
eit Schulen, die dem

 B
undes-

schulaufsichtsgesetz, B
G

B
l. N

r. 321/1975, 
unterliegen, betroffen sind, 
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sich jedoch um
 die Erlassung von V

erord-
nungen handelt, im

 Einvernehm
en m

it dem
 

B
undesm

inister für soziale V
erw

altung, 
 

7. ansonsten der B
undesm

inister für soziale 
V

erw
altung, hinsichtlich 

 
a) der 

§§ 32 
A

bs. 2 
und 

33 
A

bs. 3 
im

 
Einvernehm

en m
it dem

 B
undesm

inister 
für Finanzen und, sow

eit es sich um
 der 

G
ew

erbeordnung unterliegende B
etriebe 

handelt, 
m

it 
dem

 
B

undesm
inister 

für 
H

andel, G
ew

erbe und Industrie, 
 

b) des § 37 A
bs. 2 zw

eiter Satz und des 
§ 38 

A
bs. 4 

zw
eiter 

Satz 
im

 
Einver-

nehm
en 

m
it 

dem
 

B
undesm

inister 
für 

Inneres, 
 

c) der A
ngelegenheiten des W

asserrechtes, 
des V

eterinärw
esens, des Forstw

esens 
oder 

der 
Landw

irtschaft 
oder 

sow
eit 

solche A
ngelegenheiten berührt w

erden, 
im

 
Einvernehm

en 
m

it 
dem

 
B

undes-
m

inister für Land und Forstw
irtschaft, 

 
d) des § 36, sow

eit die V
ollziehung dieser 

B
estim

m
ungen A

ngehörige des B
undes-

heeres oder der H
eeresverw

altung oder 
m

ilitärische A
nlagen und Einrichtungen 

betrifft, sow
ie des ersten Satzes des § 37 

A
bs. 2 

und 
des 

§ 38, 
A

bs. 1, 
sow

eit 
m

ilitärische 
A

ngelegenheiten 
berührt 

w
erden, 

im
 

Einvernehm
en 

m
it 

dem
 

B
undesm

inister für Landesverteidigung. 

Land- und Forstw
irtschaft, 

 
d) des § 36, sow

eit die V
ollziehung dieser 

B
estim

m
ungen den m

edizinischen Strah-
lenschutz und die m

edizinische B
eurteilung 

der 
A

nw
endung 

ionisierender 
Strahlen 

betrifft, im
 Einvernehm

en m
it dem

 B
undes-

m
inister 

für 
A

rbeit, 
G

esundheit 
und 

Soziales und sow
eit die V

ollziehung dieser 
B

estim
m

ungen 
A

ngehörige 
des 

B
undes-

heeres 
oder 

der 
H

eeresverw
altung 

oder 
m

ilitärische 
A

nlagen 
und 

Einrichtungen 
betrifft, sow

ie des ersten Satzes des § 37 
A

bs. 2 und des § 38, A
bs. 1, sow

eit m
ili-

tärische A
ngelegenheiten berührt w

erden, 
im

 Einvernehm
en m

it dem
 B

undesm
inister 

für Landesverteidigung. 

der B
undesm

inister für B
ildung, W

issen-
schaft und K

ultur im
 Einvernehm

en m
it 

dem
 B

undesm
inister für Land- und Forst-

w
irtschaft, U

m
w

elt und W
asserw

irtschaft, 
(6) ansonsten der B

undesm
inister für Land- 

und Forstw
irtschaft, U

m
w

elt und W
asserw

irtschaft, 
hinsichtlich 
 

1. der §§ 23, 32 A
bs. 4, 33 A

bs. 3 im
 Einver-

nehm
en m

it dem
 B

undesm
inister für Fi-

nanzen und, sow
eit es sich um

 der G
ew

er-
beordnung, B

G
B

l. N
r. 194/1994, unterlie-

gende B
etriebe handelt, m

it dem
 B

undes-
m

inister für W
irtschaft und A

rbeit, 
 

2. des § 36c im
 Einvernehm

en m
it dem

 B
un-

desm
inister für Finanzen, 

 
3. des § 36k A

bs. 2 im
 Einvernehm

en m
it 

dem
 B

undesm
inister für V

erkehr, Innovati-
on und Technologie und dem

 B
undesm

inis-
ter für Landesverteidigung, 

 
4. des § 37 A

bs. 2 zw
eiter Satz und des § 38 

A
bs. 4 zw

eiter Satz im
 Einvernehm

en m
it 

dem
 B

undesm
inister für Inneres, 

 
5. des § 36, sow

eit die V
ollziehung dieser 

B
estim

m
ungen A

ngehörige des B
undeshee-

res oder der H
eeresverw

altung oder m
ilitä-

rische A
nlagen und Einrichtungen betrifft, 

sow
ie des ersten Satzes des § 37 A

bs. 2 und 
des § 38 A

bs. 1, sow
eit m

ilitärische A
nge-

legenheiten 
berührt 

w
erden, 

im
 

Einver-
nehm

en m
it dem

 B
undesm

inister für Lan-
desverteidigung. 

M
aß- und Eichgesetz 

§ 12b. (1) D
osim

eter für Photonenstrahlung, 
§ 12b. (1) M

eßgeräte für ionisierende Strah-
§ 12b.

(1) M
essgeräte für ionisierende Strah-
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  sow
eit es sich nicht um

 D
osim

eter m
it Ionisations-

kam
m

ern, 
Szintillationszählern 

oder 
Zählrohren 

handelt, dürfen für die in § 8 A
bs. 1 Z 13, in § 11 

Z 4 und in § 13 A
bs. 2 Z 6 vorgesehenen A

nw
en-

dungsgebieten nur dann verw
endet w

erden, w
enn 

sie von durch das B
undesam

t für Eich- und V
er-

m
essungsw

esen 
zugelassenen 

Stellen 
(A

usw
erte-

stellen) ausgegeben und ausgew
ertet sow

ie regel-
m

äßig 
einer 

m
eßtechnischen 

K
ontrolle 

(A
bs. 2) 

durch das B
undesam

t für Eich- und V
erm

essungs-
w

esen unterzogen w
urde. 

(2) 
D

ie 
m

eßtechnische 
K

ontrolle 
für 

M
eß-

geräte zur individuellen D
osisüberw

achung (D
osi-

m
eter) 

ist 
auf 

A
ntrag 

der 
A

usw
ertestelle 

vom
 

B
undesam

t für Eich- und V
erm

essungsw
esen durch 

m
onatliche stichprobenw

eise Prüfung von der von 
den A

usw
ertestellen ausgegebenen D

osim
eter vor-

zunehm
en. 

D
ie 

Prüfung 
hat 

sich 
auf 

1%
 

der 
m

onatlich 
ausgegebenen 

D
osim

eter, 
jedoch 

auf 
m

indestens 20 Stück, höchstens jedoch 100 Stück 
zu erstrecken. D

ie näheren B
estim

m
ungen über die 

D
urchführung der m

eßtechnischen K
ontrolle sind in 

den Eichvorschriften festzulegen. 
(3) D

as B
undesam

t für Eich und V
erm

essungs-
w

esen hat in den Eichvorschriften die m
eßtechni-

schen 
B

edingungen 
für 

die 
Zulassung 

und 
die 

A
ufhebung 

der 
Zulassung 

von 
A

usw
ertestellen 

festzulegen, 
w

obei auf § 38 A
bs. 2 B

edacht zu 
nehm

en ist. 

lung, die von D
osism

eßstellen bei individuellen 
D

osisüberw
achungen 

sow
ie 

bei 
Inkorporations-

überw
achungen von beruflich strahlenexponierten 

Personen eingesetzt w
erden, dürfen von diesen nur 

dann ausgegeben und ausgew
ertet w

erden, w
enn 

diese 
D

osism
eßstelle 

durch 
das 

B
undesam

t 
für 

Eich- und V
erm

essungsw
esen zugelassen w

urden 
und die M

eßgeräte regelm
äßig einer m

eßtechni-
schen K

ontrolle (A
bs. 2 und 3) durch das B

undes-
am

t für Eich- und V
erm

essungsw
esen unterzogen 

w
urde. 

(2) 
D

ie 
m

eßtechnische 
K

ontrolle 
für 

M
eß-

geräte zur individuellen D
osisüberw

achung (D
osi-

m
eter) 

ist 
auf 

A
ntrag 

der 
D

osism
eßstelle 

vom
 

B
undesam

t für Eich- und V
erm

essungsw
esen durch 

m
onatliche 

stichprobenw
eise 

Prüfung 
von 

der 
D

osism
eßstelle 

ausgegebenen 
D

osim
eter 

vorzu-
nehm

en. D
ie Prüfung hat sich auf 1%

 der m
onatlich 

ausgegebenen D
osim

eter, jedoch auf m
indestens 

20 Stück, höchstens jedoch 100 Stück zu erstrecken. 

(3) 
D

ie 
m

eßtechnische 
K

ontrolle 
für 

M
eß-

geräte 
zur 

Inkorporationsüberw
achung 

ist 
auf 

A
ntrag 

der 
D

osism
eßstelle 

vom
 

B
undesam

t 
für 

Eich- 
und 

V
erm

essungsw
esen 

durch 
jährliche 

V
ergleichsm

essungen durchzuführen. 

(4) D
as B

undesam
t für Eich und V

erm
essungs-

w
esen hat in den Eichvorschriften die m

eßtechni-
schen 

B
edingungen 

für 
die 

Zulassung 
und 

die 
A

ufhebung 
der 

Zulassung 
von 

D
osism

eßstellen 
festzulegen, w

obei auf § 38 A
bs. 2 und § 34 A

bs. 2 
des 

Strahlenschutz-EU
-A

npassungsgesetzes 
B

e-
dacht zu nehm

en ist. D
ie näheren B

estim
m

ungen 
über die D

urchführung der m
eßtechnischen K

on-
trolle sind in den Eichvorschriften festzulegen. 

lung, die von D
osism

essstellen bei individuellen 
D

osisüberw
achungen 

sow
ie 

bei 
Inkorporations-

überw
achungen von beruflich strahlenexponierten 

Personen eingesetzt w
erden, dürfen von diesen nur 

dann ausgegeben und ausgew
ertet w

erden, w
enn 

diese D
osism

essstelle durch das B
undesam

t 
für 

Eich- und V
erm

essungsw
esen zugelassen w

urden 
und die M

essgeräte regelm
äßig einer m

esstechni-
schen K

ontrolle (A
bs. 2 und 3) durch das B

undes-
am

t für Eich- und V
erm

essungsw
esen unterzogen 

w
urde. 

(2) D
ie m

esstechnische K
ontrolle für M

essge-
räte zur individuellen D

osisüberw
achung (D

osim
e-

ter) ist auf A
ntrag der D

osism
essstelle vom

 B
un-

desam
t für Eich- und V

erm
essungsw

esen durch 
m

indestens jährliche stichprobenw
eise Prüfung von 

der D
osism

essstelle ausgegebenen D
osim

eter vor-
zunehm

en. D
ie Prüfung hat sich auf 1%

 der m
onat-

lich ausgegebenen D
osim

eter, jedoch auf m
indes-

tens 
20 Stück, 

höchstens 
jedoch 

100 Stück 
zu 

erstrecken. 

(3) D
ie m

esstechnische K
ontrolle für M

essge-
räte zur Inkorporationsüberw

achung ist auf A
ntrag 

der D
osism

essstelle vom
 B

undesam
t für Eich- und 

V
erm

essungsw
esen durch jährliche V

ergleichsm
es-

sungen durchzuführen. 

(4) D
as B

undesam
t für Eich- und V

erm
es-

sungsw
esen hat in den Eichvorschriften die m

ess-
technischen B

edingungen für die Zulassung und die 
A

ufhebung 
der 

Zulassung 
von 

D
osism

essstellen 
festzulegen, w

obei auf § 38 A
bs. 2 dieses B

undes-
gesetzes und § 34 A

bs. 3 des Strahlenschutzgeset-
zes, B

G
B

l. 227/1969, idF des Strahlenschutz-EU
-

A
npassungsgesetzes, B

G
B

l. I N
r. …

/2002 B
edacht 

zu nehm
en ist. D

ie näheren B
estim

m
ungen über die 
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(5) D
ie B

estim
m

ungen der eichpolizeilichen 
R

evision (A
bschnitt D

) sind sinngem
äß anzuw

en-
den. 

D
urchführung der m

esstechnischen K
ontrolle sind 

in den Eichvorschriften festzulegen. 
(5) D

ie B
estim

m
ungen der eichpolizeilichen 

R
evision (A

bschnitt D
) sind sinngem

äß anzuw
en-

den. 

§ 70. (1) …
 

(2) M
it der V

ollziehung dieses B
undesgesetzes 

ist der B
undesm

inister für w
irtschaftliche A

nge-
legenheiten, 

hinsichtlich 
der 

§§ 27 
und 

28 
im

 
Einvernehm

en m
it dem

 B
undesm

inister für G
esund-

heit und K
onsum

entenschutz, hinsichtlich des § 57 
A

bs. 1 im
 Einvernehm

en m
it dem

 B
undesm

inister 
für Finanzen, betraut. 

§ 70. (1)…
 

(2) M
it der V

ollziehung dieses B
undesgesetzes 

ist der B
undesm

inister für w
irtschaftliche A

nge-
legenheiten, 

hinsichtlich 
des 

§ 12b 
im

 
Einver-

nehm
en m

it dem
 B

undeskanzler, hinsichtlich der 
§§ 27 und 28 im

 Einvernehm
en m

it dem
 B

undes-
m

inister 
für 

A
rbeit, 

G
esundheit 

und 
Soziales, 

hinsichtlich des § 57 A
bs. 1 im

 Einvernehm
en m

it 
dem

 B
undesm

inister für Finanzen, betraut. 

§ 70. (1) …
 

(2) M
it der V

ollziehung dieses B
undesgesetzes 

ist der B
undesm

inister für W
irtschaft und A

rbeit, 
hinsichtlich des § 12b im

 Einvernehm
en m

it dem
 

B
undesm

inister 
für 

Land- 
und 

Forstw
irtschaft, 

U
m

w
elt 

und 
W

asserw
irtschaft, 

hinsichtlich 
der 

§§ 27 und 28 im
 Einvernehm

en m
it dem

 B
undes-

m
inister für Justiz, hinsichtlich des § 57 A

bs. 1 im
 

Einvernehm
en m

it dem
 B

undesm
inister für Finan-

zen, betraut. 

 
 

§ 71. (1) …
 

(2) D
ie §§ 12b und 70 A

bs. 2 in der Fassung 
des 

M
aß- 

und 
Eichgesetzes 

2002, 
B

G
B

l. I 
N

r. …
/2002, treten m

it 1. Jänner 2003 in K
raft. 

 


